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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen
 (Tiergesundheitsgesetz – TierGesG)

 A.  Problem und Ziel

 Das  geltende  Tierseuchengesetz,  dessen  Regelungssystematik  zum  Teil  noch
 auf  vorkonstitutionelles  Recht  zurückgeht,  war  mehrfach  Gegenstand  umfang-
 reicher  Änderungen,  denen  zahlreiche  Bekanntmachungen  von  Neufassungen
 des  Gesetzes  folgten,  zuletzt  Mitte  2004.  Eine  grundlegende  Überarbeitung  und
 Anpassung  des  Gesetzes  erfolgte  bisher  nicht.  Mit  dem  vorliegenden  Gesetz
 wird  das  Tierseuchengesetz  nunmehr  neu  gestaltet  und  an  die  gängige  Gesetzes-
 technik angepasst.

 Eine  Neukonzeption  des  Tierseuchengesetzes  ist  aber  auch  im  Hinblick  auf  die
 fortschreitende  innergemeinschaftliche  Harmonisierung  des  Tierseuchenbe-
 kämpfungsrechts  geboten,  die  neben  einer  effektiven  Bekämpfung  von  Tierseu-
 chen  zunehmend  auf  Erhaltung  der  Tiergesundheit  durch  Vorbeugung  abzielt.
 Auch  vor  dem  Hintergrund  des  steten  Anstiegs  des  inner-  und  außergemein-
 schaftlichen  Handels  mit  Tieren,  Teilen  von  Tieren  oder  Erzeugnissen  daraus,
 die  Träger  von  Tierseuchenerregern  sein  können,  wächst  die  Bedeutung  einer
 wirksamen  Vorbeugung  vor  Tierseuchen.  Vorbeugemaßnahmen  dienen  der  Er-
 haltung  der  Tiergesundheit  und  damit  mittelbar  der  Gesundheit  des  Menschen,
 sowie,  soweit  Nutztiere  betroffen  sind,  auch  der  Erhaltung  erheblicher  wirt-
 schaftlicher  Werte.  Das  Gesetz  soll  daher,  nicht  zuletzt  vor  dem  Hintergrund  des
 auf  EU-Ebene  aktuell  in  Diskussion  befindlichen  EU-Tiergesundheitsrechtsak-
 tes,  mit  dem  die  gemeinschaftsrechtlichen  Vorschriften  zur  Bekämpfung  von
 Tierseuchen  zusammengefasst  werden  sollen,  auch  die  Möglichkeiten  für  Maß-
 nahmen  zur  Vorbeugung  vor  Tierseuchen  und  deren  Bekämpfung  erweitern  so-
 wie  die  Grundlagen  für  Überwachungsmöglichkeiten  verbessern.  Vor  dem  Hin-
 tergrund,  dass  insbesondere  auch  Vorbeugemaßnahmen  Regelungsgegenstand
 des  Gesetzes  sind,  die  der  Erhaltung  und  Förderung  der  Tiergesundheit  dienen,
 ist es angezeigt, den Titel des Gesetzes in Tiergesundheitsgesetz zu ändern.

 B.  Lösung

 Erlass des Gesetzes.

 C.  Alternativen

 Keine.



Drucksache 17/12032 – 2 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand fallen nicht an.

 E.  Erfüllungsaufwand

 E1.  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Erfüllungsaufwand  ersteht  für  diejenigen  Personen,  die  neu  in  den  anzeige-
 pflichtigen  Personenkreis  aufgenommen  werden  (§  3).  Der  dadurch  entstehende
 Aufwand  ist  abhängig  von  dem  Seuchengeschehen  und  der  tatsächlichen  Be-
 troffenheit  des  neu  aufgenommenen  Personenkreises  von  diesem  Seuchen-
 geschehen  sowie  seiner  Kommunikationsmöglichkeiten.  Der  Aufwand  bestände
 im  Idealfall  in  einer  telefonischen  Auskunft.  Der  Zeitaufwand  beträgt  geschätzt
 ca.  zwei  bis  drei  Minuten,  der  Kostenaufwand  entsprechend  des  eingesetzten
 Telekommunikationsmittels  und  der  vertraglichen  Bedingungen  (Festnetz,
 Handy,  Flatrate  usw.).  Unterstellt  man,  dass  von  den  9  841  Tierseuchenanzeigen
 im  Jahr  2011  20  Prozent,  also  1  968  Anzeigen,  seitens  der  Tierhalter  vorgenom-
 men  wurden  und  dies  der  zuständigen  Behörde  mit  einem  Telefonanruf  zur
 Kenntnis  gebracht  wurde,  wären  insoweit  Kosten  von  etwa  590  Euro  entstanden
 (Kosten pro Telefonanruf 0,30 Cent).

 E2.  Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Erfüllungsaufwand  entsteht  generell  für  Wirtschaftsbeteiligte  (Nutztierhalter),
 die  tierseuchenrechtlichen  Vorbeuge-  oder  Bekämpfungsmaßnahmen  unterlie-
 gen,  die  mit  Pflichten  oder  wirtschaftlichen  Einschränkungen  verbunden  sind
 und  die  nicht  über  die  Entschädigungsmöglichkeiten  abgedeckt  sind.  Dies  war
 bisher jedoch auch der Fall.

 Soweit  Vorbeugemaßnahmen  (z.  B.  Monitoring,  Kategorisierung  von  Betrieben
 oder  Gebieten  nach  dem  Gesundheitsstatus  der  dort  gehaltenen  Tiere  oder  die
 Einrichtung  eines  Datenregisters  über  den  Gesundheitsstatus  von  Tieren)  oder
 andere  Änderungen  (z.  B.  Erweiterung  der  Gebührenregelung  in  §  41  um  wei-
 tere  Tatbestände)  erst  durch  Bund-  oder  Länderverordnungen  umgesetzt  werden
 müssen,  entsteht  durch  diese  Regelungen  kein  Mehraufwand.  Dieser  entsteht
 erst  mit  der  konkreten  Umsetzung  in  den  Verordnungen  und  lässt  sich  auch  erst
 dann  –  entsprechend  den  geplanten  Regelungen  –  quantifizieren;  gleichwohl  ist
 dann zusätzlicher Erfüllungsaufwand zu erwarten.

 Nach  §  22  Absatz  2  hat  der  Tierhalter  der  zuständigen  Behörde  bestimmte  An-
 gaben  zu  übermitteln;  insoweit  entsteht  eine  neue  Informationspflicht.  Aller-
 dings  ist  davon  auszugehen,  dass  die  zu  übermittelnden  Daten  bereits  über-
 wiegend  nach  anderen  Vorschriften,  hier  der  Viehverkehrsverordnung,  der  zu-
 ständigen  Behörde  übermittelt  worden  sind.  Insoweit  ist  davon  auszugehen,
 dass  der  sich  aus  dieser  Informationspflicht  ergebende  Erfüllungsaufwand  sehr
 gering sein dürfte.

 E3.  Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Erfüllungsaufwand entsteht oder kann entstehen

 –  für den Bund

 –  am  Paul-Ehrlich-Institut  durch  die  Entscheidung  der  Bundesoberbehörde
 über  die  Genehmigung  zur  Anwendung  von  in  einem  Mitgliedstaat  oder
 Drittland  zugelassenen  immunologischen  Tierarzneimittels,  soweit  im
 Inland  ein  entsprechendes  immunologisches  Tierarzneimittel  nicht  zur
 Verfügung  steht,  sowie  von  Feldversuchen  (§  10  Absatz  5),  die  jedoch
 über  die  Gebührenerhebung  ausgeglichen  wird  (s.  §  41  Absatz  1  Num-
 mer 1 Buchstabe c),
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–  am Friedrich-Loeffler-Institut

 –  durch  die  weltweite  Beobachtung  der  Tiergesundheitslage  (§  26  Ab-
 satz  2  Nummer  3),  die  Wahrnehmung  der  Tätigkeit  eines  Referenz-
 labors  (§  26  Absatz  3  Satz  2)  sowie  die  Beratung  der  zuständigen  Be-
 hörden  im  Wege  der  Amtshilfe  bei  Maßnahmen  zur  Vorbeugung,  Er-
 kennung  und  Verhinderung  der  Verschleppung  von  Tierseuchen  sowie
 hinsichtlich  der  Bewertung  einer  Gefahrensituation  beim  Auftreten
 einer  Tierseuche  (§  26  Absatz  5),  wobei  das  Friedrich-Loeffler-Institut
 diese  Tätigkeit  auch  bisher  schon  wahrgenommen  hat,  sodass  zusätz-
 liche Kosten nicht entstehen dürften,

 –  durch  die  Einführung  einer  Ständigen  Impfkommission  Veterinärmedi-
 zin.  Hier  können  Angaben  zur  Höhe  des  auch  personellen  Aufwandes
 nur  geschätzt  werden.  Geht  man  davon  aus,  dass  neben  zwei  Teilneh-
 mern  des  Friedrich-Loeffler-Institutes  sieben  Wissenschaftler  der  Stän-
 digen  Impfkommission  Veterinärmedizin  angehören,  würden  Kosten  in
 Höhe  von  etwa  17  000  Euro  pro  Jahr  anfallen  (Sieben  Wissenschaftler
 mit  einem  Stundensatz  von  46,2  Euro  bei  einem  Aufwand  von  12  Stun-
 den und jeweils 500 Euro Reisekosten bei zwei Tagungen im Jahr),

 –  im  Geschäftsbereich  des  Bundesministeriums  der  Finanzen  für  die  Ein-
 richtung  und  den  laufenden  Betrieb  einer  Schnittstelle  im  Abfertigungs-
 system  ATLAS  der  Zollverwaltung  zur  Datenübermittlung  nach  §  28  Ab-
 satz  2  an  eine  zentrale  Stelle  der  zuständigen  Überwachungsbehörden  in
 Höhe von ca. 500  000 Euro,

 Etwaiger  Mehrbedarf  für  den  Bund  an  Sach-  und  Personalmitteln  soll  finanziell
 und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.

 –  für die Länder

 –  durch  die  Einführung  eines  Monitoring,  wobei  die  entstehenden  Kosten
 erst  abgeschätzt  werden  können,  wenn  durch  Rechtsverordnung  die  nähe-
 ren Einzelheiten zum Monitoring festgelegt sind (§ 9),

 –  durch  die  Übermittlung  von  Angaben  nach  §  22  Absatz  1  von  den  jewei-
 ligen  Untersuchungseinrichtungen  an  die  jeweils  zuständige  Behörde,  wo-
 bei  der  dadurch  entstehende  Aufwand  gering  sein  dürfte,  da  die  Angaben
 weit  überwiegend  im  elektronischen  Verfahren  übermittelt  werden  und
 diese Übermittlung auch bereits stattfindet.

 F.  Weitere Kosten

 Weitere  Kosten  für  Bürgerinnen  und  Bürger  und  die  Wirtschaft  sind  nicht  er-
 sichtlich.

 Auswirkungen  auf  die  Einzelpreise  sind  daher  nicht  zu  erwarten.  Auswirkungen
 auf  das  allgemeine  Preisniveau  und  insbesondere  das  Verbraucherpreisniveau
 sind ebenfalls nicht zu erwarten.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen
 (Tiergesundheitsgesetz – TierGesG)

 Vom …
 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 I n h a l t s ü b e r s i c h t

 Abschnitt 1

 Allgemeines

 §  1  Anwendungsbereich

 §  2  Begriffsbestimmungen

 Abschnitt 2

 Maßnahmen zur Vorbeugung vor Tierseuchen und
 zu  deren Bekämpfung

 §  3  Anzeigepflicht

 §  4  Maßnahmen zur Ermittlung einer Tierseuche

 §  5  Ermächtigungen  zur  Vorbeugung  vor  und  Bekämp-
 fung von Tierseuchen

 §  6  Mittel und Verfahren zur Desinfektion

 Abschnitt 3

 Besondere Schutzmaßnahmen

 §  7  Schutzgebiete, Tiergesundheitsstatus

 §  8  Tierseuchenfreiheit

 §  9  Monitoring

 Abschnitt 4

 Immunologische Tierarzneimittel,
 In-vitro-Diagnostika

 § 10  Inverkehrbringen und Anwendung

 § 11  Herstellung

 Abschnitt 5

 Innergemeinschaftliches Verbringen,
 Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr

 § 12  Verbringungs- und Einfuhrverbote

 § 13  Rechtsverordnungen  zur  Regelung  des  innergemein-
 schaftlichen  Verbringens,  der  Einfuhr,  Ausfuhr,
 Durchfuhr

 Abschnitt 6

 Entschädigung für Tierverluste

 § 14  Grundsatz der Entschädigung

 § 15  Höhe der Entschädigung

 § 16  Ausschluss der Entschädigung

 § 17  Entfallen der Entschädigung

 § 18  Teilweise Entschädigung

 § 19  Entschädigungspflichtiger

 § 20  Entschädigungsberechtigter, Forderungsübergang

 § 21  Ergänzende Bestimmungen

 Abschnitt 7

 Datenerhebung

 § 22  Datenerhebung

 Abschnitt 8

 Überwachung, zuständige Behörden

 § 23  Überwachung

 § 24  Überwachung  bestimmter  Veranstaltungen  und  Ein-
 richtungen

 § 25  Rechtsverordnungen zur Überwachung

 § 26  Friedrich-Loeffler-Institut

 § 27  Durchführung  bei  Bundeswehr,  Kliniken  und  Institu-
 ten

 § 28  Mitwirkung der Zolldienststellen

 § 29  Bereitstellung  von  Tierimpfstoffen;  Tierseuchenbe-
 kämpfungszentren

 Abschnitt 9

 Straf- und Bußgeldvorschriften

 § 30  Strafvorschriften

 § 31  Bußgeldvorschriften

 § 32  Einziehung

 Abschnitt 10

 Schlussvorschriften

 § 33  Aufgabenübertragung

 § 34  Amtshilfe  im  innergemeinschaftlichen  Verkehr,  Au-
 ßenverkehr

 § 35  Schiedsverfahren

 § 36  Anfechtung von Anordnungen

 § 37  Rechtsverordnungen  und  Anordnungsbefugnisse  in
 bestimmten Fällen

 § 38  Weitergehende Maßnahmen

 § 39  Verkündung von Rechtsverordnungen

 § 40  Verhältnis zu anderen Vorschriften

 § 41  Gebühren

 § 42  Übergangsvorschriften
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§ 43  Änderung weiterer Vorschriften

 § 44  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Abschnitt 1

 Allgemeines

 § 1

 Anwendungsbereich

 Dieses  Gesetz  regelt  die  Vorbeugung  vor  Tierseuchen  und
 deren  Bekämpfung.  In  diesem  Rahmen  dient  es  auch  der  Er-
 haltung  und  Förderung  der  Gesundheit  von  Vieh  und  Fi-
 schen,  soweit  das  Vieh  oder  die  Fische  der  landwirtschaftli-
 chen Erzeugung dient oder dienen. § 38 bleibt unberührt.

 § 2

 Begriffsbestimmungen

 Im Sinne dieses Gesetzes sind

 1.  Tierseuche:

 Infektion  oder  Krankheit,  die  von  einem  Tierseuchener-
 reger  unmittelbar  oder  mittelbar  verursacht  wird,  bei  Tie-
 ren auftritt und auf

 a)  Tiere oder

 b)  Menschen (Zoonosen)

 übertragen werden kann,

 2.  Tierseuchenerreger:

 Krankheitserreger oder Teil eines Krankheitserregers,

 3.  Haustiere:

 a)  vom  Menschen  gehaltene  Tiere,  einschließlich  der
 Bienen und Hummeln, sowie,

 b)  wildlebende  Klauentiere,  die  in  Gehegen  zum  Zwe-
 cke  der  Gewinnung  von  Fleisch  für  den  menschlichen
 Verzehr gehalten werden (Gehegewild),

 ausgenommen Fische,

 4.  Vieh:

 Haustiere folgender Arten:

 a)  Pferde,  Esel,  Maulesel,  Maultiere,  Zebras  und  Ze-
 broide,

 b)  Rinder  einschließlich  Bisons,  Wisente  und  Wasser-
 büffel,

 c)  Schafe und Ziegen,

 d)  Schweine,

 e)  Hasen, Kaninchen,

 f)  Enten,  Fasane,  Gänse,  Hühner,  Laufvögel,  Perlhüh-
 ner, Rebhühner, Tauben, Truthühner und Wachteln,

 g)  Gehegewild,

 h)  Kameliden,

 5.  Fische:

 a)  Fische, einschließlich Neunaugen und Schleimaale,

 b)  Krebstiere (Crustaceae) und

 c)  Weichtiere (Molluska),

 in  allen  Entwicklungsstadien  jeweils  einschließlich  der
 Eier und des Spermas,

 6.  verdächtige Tiere:

 seuchenverdächtige und ansteckungsverdächtige Tiere,

 7.  seuchenverdächtige Tiere:

 Tiere,  an  denen  sich  Erscheinungen  zeigen,  die  den
 Ausbruch einer Tierseuche befürchten lassen,

 8.  ansteckungsverdächtige Tiere:

 Tiere,  die  nicht  seuchenverdächtig  sind,  bei  denen  aber
 nicht  auszuschließen  ist,  dass  sie  den  Tierseuchenerre-
 ger aufgenommen haben,

 9.  Mitgliedstaat:

 Staat, der der Europäischen Union angehört,

 10  Drittland:

 Staat, der der Europäischen Union nicht angehört,

 11.  innergemeinschaftliches Verbringen:

 jedes  Verbringen  aus  einem  anderen  Mitgliedstaat  und
 nach  einem  anderen  Mitgliedstaat  sowie  das  Verbringen
 im  Inland  zum  Zwecke  des  Verbringens  nach  einem  an-
 deren Mitgliedstaat,

 12.  Einfuhr:

 Verbringen  aus  einem  Drittland  in  die  Europäische
 Union,

 13.  Ausfuhr:

 Verbringen aus dem Inland in ein Drittland,

 14.  Durchfuhr:

 Einfuhr  von  Sendungen  oder  innergemeinschaftliches
 Verbringen  eingeführter  Sendungen  mit  anschließender
 Ausfuhr,

 15.  Erzeugnisse:

 a)  alle,  auch  verarbeitete  Teile  oder  Materialien,  die
 von  Tieren  gewonnen  worden  sind  oder  sonst  von
 Tieren  stammen  oder  aus  Tieren  oder  Teilen  von
 Tieren  hergestellt  worden  sind,  auch  in  Verbindung
 mit anderen Gegenständen oder Stoffen, sowie

 b)  sonstige Gegenstände oder Stoffe,

 die Träger von Tierseuchenerregern sein können,

 16.  Immunologisches Tierarzneimittel:

 ein  unter  Verwendung  von  Tierseuchenerregern  oder
 auf  biotechnischem,  biochemischem  oder  syntheti-
 schem Wege zur

 a)  Vorbeugung  vor  Tierseuchen  oder  Heilung  von  Tier-
 seuchen  hergestellter  Tierimpfstoff  oder  hergestell-
 tes Serum,

 b)  Erkennung  von  Tierseuchen  hergestelltes  Antigen
 oder

 c)  Erzeugung  einer  unspezifischen  Reaktionen  des  Im-
 munsystems bestimmter Tierimpfstoff,

 der  oder  das  zur  Anwendung  am  oder  im  Tier  bestimmt
 ist,
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17.  In-vitro-Diagnostikum:

 ein  System,  das  unter  Verwendung  eines  Tierseuchener-
 regers  oder  auf  biotechnischem,  biochemischem  oder
 chemisch-synthetischem  Wege  hergestellt  wird  und  das
 der  Feststellung  eines  physiologischen  oder  pathologi-
 schen  Zustandes  mittels  eines  direkten  oder  indirekten
 Nachweises  eines  Tierseuchenerregers  dient,  ohne  am
 oder im Tier angewendet zu werden,

 18.  Tierhalter:

 derjenige, der ein Tier besitzt.

 Abschnitt 2

 Maßnahmen zur Vorbeugung vor Tierseuchen und
 zu deren Bekämpfung

 § 3

 Anzeigepflicht

 (1)  Bricht  eine  auf  Grund  einer  Rechtsverordnung  nach
 Absatz  4  anzeigepflichtige  Tierseuche  aus  oder  zeigen  sich
 Erscheinungen,  die  den  Ausbruch  einer  solchen  Tierseuche
 befürchten  lassen,  so  hat  der  Halter  der  betroffenen  Tiere
 dies  unverzüglich  der  nach  Landesrecht  zuständigen  Be-
 hörde  (zuständige  Behörde)  unter  Angabe  seines  Namens,
 seiner  Anschrift  und  des  Standortes  der  betroffenen  Tiere  an-
 zuzeigen.  Der  Tierhalter  hat  Maßnahmen  zu  ergreifen,  um
 eine  Verschleppung  der  Tierseuche  zu  vermeiden,  insbeson-
 dere  kranke  und  verdächtige  Tiere  von  Orten,  an  denen  die
 Gefahr der Ansteckung fremder Tiere besteht, fernzuhalten.

 (2)  Die  Pflichten  nach  Absatz  1  hat  außer  dem  Tierhalter
 auch, wer

 1.  in Vertretung des Tierhalters den Betrieb leitet,

 2.  mit  der  Aufsicht  über  Tiere  an  Stelle  des  Tierhalters  be-
 auftragt ist,

 3.  als  Hirte,  Schäfer,  Schweizer,  Senner  oder  in  vergleichba-
 rer Tätigkeit Tiere in Obhut hat oder

 4.  Fischereiberechtigter,  Fischereiausübungsberechtigter  oder
 eine  sonstige  Person,  die  zur  Fischerei  befugt  ist,  oder
 Betreiber  einer  Anlage  oder  Einrichtung  zur  Zucht,  Hal-
 tung oder Hälterung von Fischen ist.

 Die Pflichten nach Absatz 1 hat ferner

 1.  für Tiere auf dem Transport ihr Begleiter,

 2.  für  Haustiere  in  fremdem  Gewahrsam  der  Inhaber  des
 Gewahrsams.

 (3)  Zur  unverzüglichen  Anzeige  sind  auch  die  Tierärzte
 und  Leiter  tierärztlicher  oder  sonstiger  öffentlicher  oder  pri-
 vater  Untersuchungs-  oder  Forschungseinrichtungen  sowie
 alle  Personen  verpflichtet,  die  sich  mit  der  Ausübung  der
 Tierheilkunde,  der  künstlichen  Besamung,  der  Leistungsprü-
 fung  in  der  tierischen  Erzeugung  oder  gewerbsmäßig  mit  der
 Kastration  von  Tieren  beschäftigen.  Satz  1  gilt  auch  für  Tier-
 gesundheitsaufseher,  Tiergesundheitskontrolleure,  Veteri-
 närassistenten,  Veterinäringenieure,  Veterinärtechniker,  amt-
 liche  Fachassistenten,  Lebensmittelkontrolleure,  Futtermit-
 telkontrolleure,  Bienensachverständige,  Fischereisachver-
 ständige,  Fischereiberater,  Fischereiaufseher,  Natur-  und
 Landschaftspfleger,  Hufschmiede  und  Klauenpfleger,  ferner

 für  Personen,  die  gewerbsmäßig  schlachten,  sowie  solche,
 die  sich  gewerbsmäßig  mit  der  Behandlung,  Verarbeitung
 oder  Beseitigung  geschlachteter,  getöteter  oder  verendeter
 Tiere  oder  tierischer  Bestandteile  beschäftigen,  wenn  sie,  be-
 vor  ein  behördliches  Einschreiten  stattgefunden  hat,  von
 dem  Ausbruch  einer  anzeigepflichtigen  Tierseuche  oder  von
 Erscheinungen,  die  den  Ausbruch  einer  solchen  Tierseuche
 befürchten lassen, Kenntnis erhalten.

 (4)  Das  Bundesministerium  für  Ernährung,  Landwirt-
 schaft  und  Verbraucherschutz  (Bundesministerium)  wird  er-
 mächtigt,  soweit  es  zur  Erfüllung  der  Zwecke  des  §  1  Satz  1
 im  Hinblick  auf  Vorkommen,  Ausmaß  und  Gefährlichkeit  ei-
 ner  Tierseuche  erforderlich  ist,  durch  Rechtsverordnung  mit
 Zustimmung  des  Bundesrates  die  anzeigepflichtigen  Tier-
 seuchen  zu  bestimmen.  In  Rechtsverordnungen  nach  Satz  1
 kann,  soweit  Belange  der  Tierseuchenbekämpfung  nicht  ent-
 gegenstehen,  der  Kreis  der  zur  Anzeige  verpflichteten  Perso-
 nen  gegenüber  den  in  den  Absätzen  1  bis  3  bezeichneten  Per-
 sonen  eingeschränkt  oder,  soweit  Belange  der  Tierseuchen-
 bekämpfung dies erfordern, erweitert werden.

 (5)  §  24  des  Bundesjagdgesetzes  sowie  entsprechende
 landesrechtliche  Regelungen  bleiben  mit  der  Maßgabe  unbe-
 rührt,  dass  eine  Anzeige  durch  den  Jagdausübungsberechtig-
 ten  auch  dann  zu  erfolgen  hat,  wenn  sich  Erscheinungen  zei-
 gen,  die  den  Ausbruch  einer  anzeigepflichtigen  Tierseuche
 befürchten  lassen.  Die  Anzeigepflicht  nach  Absatz  1  gilt
 auch  für  Personen,  die  zur  Jagdausübung  befugt  sind,  ohne
 Jagdausübungsberechtigte zu sein.

 § 4

 Maßnahmen zur Ermittlung einer Tierseuche

 (1)  Stellt  die  zuständige  Behörde  auf  Grund  eines  tierärzt-
 lichen  Gutachtens,  sonstiger  Anhaltspunkte  oder  einer  An-
 zeige  nach  §  3  den  Verdacht  oder  den  Ausbruch  einer  anzei-
 gepflichtigen  Tierseuche  unter  Haustieren  fest,  so  ordnet  sie
 an,  dass  die  kranken  und  verdächtigen  Haustiere  unverzüg-
 lich  von  anderen  Tieren  abgesondert  und,  soweit  erforder-
 lich,  eingesperrt  und  bewacht  werden.  Satz  1  gilt  für  die  Ab-
 sonderung  von  Fischen  entsprechend,  soweit  eine  Absonde-
 rung  im  Einzelfall  durchführbar  ist.  Die  zuständige  Behörde
 führt  eine  epidemiologische  Untersuchung  durch,  um  insbe-
 sondere  den  Zeitpunkt  der  Einschleppung  der  Tierseuche,
 deren  Art,  Ausbreitung  und  Ursachen  zu  ermitteln.  Satz  3
 gilt  für  das  Auftreten  einer  anzeigepflichtigen  Tierseuche  bei
 wildlebenden  Tieren  entsprechend.  Die  zuständige  Behörde
 kann  für  andere  als  anzeigepflichtige  Tierseuchen  Maßnah-
 men nach den Sätzen 1 bis 4 anordnen oder durchführen.

 (2)  Die  Feststellung  des  Verdachtes  oder  des  Ausbruchs
 einer  anzeigepflichtigen  Tierseuche  nach  Absatz  1  sowie  die
 epidemiologischen  Untersuchungen  sind  von  tierärztlich
 ausgebildeten  Personen  der  zuständigen  Behörde  durchzu-
 führen.

 (3)  Soweit  über  den  Ausbruch  einer  Tierseuche  nur  mit-
 tels  bestimmter  an  einem  verdächtigen  Tier  durchzuführen-
 der  Maßnahmen  diagnostischer  Art  Gewissheit  zu  erlangen
 ist,  können  diese  Maßnahmen  von  der  zuständigen  Behörde
 angeordnet  werden.  Dies  gilt  auch,  wenn  die  Gewissheit  nur
 durch  die  Tötung  und  Zerlegung  des  verdächtigen  Tieres  zu
 erlangen  ist.  Angeordnete  Laboruntersuchungen  sind  in  ei-
 ner  von  der  zuständigen  Behörde  beauftragten  Untersu-
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chungseinrichtung  durchzuführen.  Im  Falle  des  Ausbruchs
 einer  anzeigepflichtigen  Tierseuche  oder  des  Verdachts  des
 Ausbruchs einer solchen Tierseuche ist

 1.  die  Probenahme  nach  den  Vorgaben  durchzuführen,  die
 in  der  amtlichen  Methodensammlung  nach  §  26  Absatz  4
 Nummer 1 veröffentlicht worden sind, und

 2.  die  Untersuchung  von  Untersuchungsmaterial  tierischen
 Ursprungs  mit  einem  zugelassenen  In-vitro-Diagnosti-
 kum  nach  §  10  Absatz  2  Satz  1  oder  mit  einer  Nachweis-
 methode nach § 10 Absatz 2 Satz 2 durchzuführen.

 § 5

 Ermächtigungen  zur  Vorbeugung  vor  und  Bekämpfung
 von Tierseuchen

 (1)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates,  soweit
 es  zur  Erfüllung  der  Zwecke  des  §  1  Satz  1  erforderlich  ist,
 Vorschriften zu erlassen

 1.  über  den  Umgang  mit  Tierseuchenerregern,  insbesondere
 deren  Inverkehrbringen,  Anwendung,  Vermehrung,  La-
 gerung,  Beförderung,  Versendung,  Beseitigung,  Ver-
 brauch  oder  sonstige  Verwendung  oder  Handhabung  und
 dabei  insbesondere  vorzuschreiben,  dass  amtliche  Unter-
 suchungen  in  staatlichen  Einrichtungen  durchgeführt
 werden müssen,

 2.  über

 a)  den  Betrieb  oder  die  sonstige  Einrichtung,  in  dem
 oder  in  der  mit  Tierseuchenerregern  umgegangen
 wird,

 b)  die  Nutzung  oder  Ausstattung  von  Räumlichkeiten
 oder  sonstigen  Örtlichkeiten,  einschließlich  fischerei-
 lich  nutzbarer  Gewässer,  in  denen  mit  Tierseuchener-
 reger umgegangen wird,

 3.  über

 a)  den  Umgang  mit  Erzeugnissen,  insbesondere  deren
 Inverkehrbringen,  Lagerung,  Behandlung,  Beförde-
 rung,  Verarbeitung,  Verwendung,  Verwertung  oder
 Beseitigung,

 b)  die  Bekämpfung  von  Schadnagern  oder  sonstigen
 Schadorganismen,  die  Entwesung  sowie  die  Reini-
 gung  oder  Desinfektion  von  Betrieben,  Einrichtungen
 oder Gegenständen,

 c)  die  Verwendung  von  Fahrzeugen  oder  Behältern,  in
 oder  an  denen  Tierseuchenerreger  vorkommen  oder
 vorkommen  können,  einschließlich  der  Beseitigung
 der Behälter,

 4.  über  die  Durchführung  von  Veranstaltungen,  anlässlich
 derer Tiere zusammenkommen,

 5.  über

 a)  die  Lage  und  Abgrenzung  eines  Betriebs,  die  Be-
 schaffenheit  und  Einrichtung  von  Umkleideräumen
 für  Personen,  der  Ställe,  Wege  und  Plätze,  der  Anla-
 gen  zur  Lagerung  oder  Beseitigung  von  Wirtschafts-
 dünger  tierischer  Herkunft,  Futterzubereitung  sowie
 über Einrichtungen zur Aufbewahrung toter Tiere,

 b)  die  Aufteilung  eines  Betriebs  in  Betriebsabteilun-
 gen,  den  Betriebsablauf,  die  Größe  und  Abgrenzung
 der  Betriebsabteilungen  sowie  deren  Entfernung
 von anderen Abteilungen,

 c)  Angaben  und  Unterlagen  zur  geographischen  Lage
 eines Betriebs und von Betriebsteilen,

 d)  das  Tragen  von  Schutzkleidung  innerhalb  des  Be-
 triebs,  die  Reinigung  und  Desinfektion  von  Perso-
 nen,  Einrichtungen  nach  Buchstabe  a,  im  Betrieb
 benutzten Gegenständen und von Fahrzeugen,

 e)  das  Führen  von  Kontrollbüchern,  insbesondere  über
 die  Zahl  der  täglichen  Todesfälle  und  über  Zugang,
 Abgang,  Impfungen  und  Behandlungen  von  Tieren,
 sowie über die Aufbewahrung der Bücher,

 6.  über  betriebliche  oder  sonstige  Verfahren,  anlässlich
 derer  oder  bei  Durchführung  derer  Tierseuchenerreger
 vorkommen oder vorkommen können,

 7.  über die Sachkunde von Personen, soweit sie mit

 a)  lebenden  oder  toten  Tieren,  Teilen  von  Tieren  oder
 Erzeugnissen oder

 b)  Fahrzeugen  oder  Behältern,  die  Träger  von  Tierseu-
 chenerregern sind oder sein können,

 Umgang  haben,  auch  über  die  Sachkunde  Jagd-  und
 Fischereiausübungsberechtigter  sowie  sonstiger  Perso-
 nen,  die  ohne  Jagd-  und  Fischereiausübungsberechtigte
 zu sein, zur Jagd oder Fischerei befugt sind,

 8.  über  die  Pflichten  von  Personen,  soweit  sie  mit  Gegen-
 ständen  nach  Nummer  7  in  Berührung  kommen  oder
 kommen können, insbesondere

 a)  das  Führen,  Aufbewahren  und  die  Vorlage  von  Auf-
 zeichnungen,  Nachweisen,  Registern  oder  Kontroll-
 büchern,

 b)  die  Beibringung  von  Ursprungs-  oder  Gesundheits-
 zeugnissen,

 c)  die  Erteilung  von  Auskünften  sowie  die  Duldung
 von  oder  die  Mitwirkung  bei  Maßnahmen  nach  die-
 sem  Gesetz  oder  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlasse-
 nen  Rechtsverordnungen  oder  auf  Grund  unmittel-
 bar  geltender  Rechtsakte  der  Europäischen  Union
 im Anwendungsbereich dieses Gesetzes,

 9.  über  die  Kennzeichnung,  einschließlich  der  Kennzeich-
 nungsmittel, von

 a)  Tieren oder Teilen von Tieren,

 b)  Erzeugnissen oder

 c)  Fahrzeugen,  Behältern  oder  sonstigen  Gegenstän-
 den,

 10.  über

 a)  Untersuchungen,  diagnostische  Maßnahmen,  Pro-
 benahmen  oder  sonstige  Maßnahmen  der  zuständi-
 gen  Behörde,  einschließlich  der  erforderlichen  Hil-
 feleistungen,  zur  Feststellung  des  Vorhandenseins
 oder  Nichtvorhandenseins  bestimmter  Tierseuchen-
 erreger,
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b)  therapeutische  Maßnahmen,  Heilbehandlungen  so-
 wie  Impfungen  gegen  Tierseuchen,  einschließlich
 der erforderlichen Hilfeleistungen,

 c)  die  Bestimmung  der  Einrichtung,  die  Untersuchun-
 gen  oder  diagnostische  Maßnahmen  nach  Buchsta-
 be  a  durchführt,  und  dabei  insbesondere  vorzu-
 schreiben,  dass  amtliche  Untersuchungen  in  staat-
 lichen Einrichtungen durchgeführt werden müssen,

 11.  über

 a)  die  Haltung  von  Tieren,  einschließlich  bestimmter
 Haltungsbedingungen,  der  Haltung  in  bestimmten
 Räumlichkeiten oder an bestimmten Örtlichkeiten,

 b)  die  Verwendung  oder  Nutzung  von  Tieren  zu  be-
 stimmten Zwecken,

 c)  die  Aufnahme  oder  Abgabe  von  Tieren,  insbeson-
 dere deren Inverkehrbringen und Handel,

 d)  Maßnahmen  gegen  das  Abschwimmen  oder  Abtrei-
 ben  lebender  oder  toter  Fische  aus  fischereilich  ge-
 nutzten  Gewässern  oder  aus  Anlagen  oder  Einrich-
 tungen  zur  Zucht,  Haltung  oder  Hälterung  von  Fi-
 schen  oder  gegen  das  Ablaufen  von  Wasser  aus  sol-
 chen  Gewässern,  Anlagen  oder  Einrichtungen  sowie
 Maßnahmen  im  Hinblick  auf  das  Wasser  beim
 Transport von Fischen,

 12.  über  Verbote  und  Beschränkungen  des  Verbringens
 von Tieren,

 13.  über  das  Verbringen,  die  Lagerung,  Abgabe,  Verwer-
 tung  oder  unschädliche  Beseitigung  toter  Tiere  oder
 Teilen von Tieren und Erzeugnissen,

 14.  über  die  Herstellung,  Verarbeitung  oder  Bearbeitung
 von Erzeugnissen,

 15.  über  die  Absonderung,  Bewachung  oder  behördliche
 Beobachtung von Tieren in bestimmten Fällen,

 16.  über  die  Beschränkung  der  Nutzung  und  das  Verbot
 des  Haltens  empfänglicher  und  anderer  als  empfängli-
 cher Tiere im Betrieb,

 17.  über

 a)  den  Personen-  oder  Fahrzeugverkehr  innerhalb  be-
 stimmter  Räumlichkeiten  oder  Örtlichkeiten,  in  de-
 nen  sich  an  der  Tierseuche  erkrankte,  verdächtige
 oder  für  die  Tierseuche  empfängliche  Tiere  befin-
 den,

 b)  die  Beschäftigung  bestimmter  Personen  in  einem
 Tierbestand,

 18.  über die Sperre

 a)  von  Gebieten,  Betrieben,  Anlagen  oder  sonstigen
 Einrichtungen,  Räumlichkeiten  oder  Örtlichkeiten,
 in  oder  an  denen  sich  seuchenkranke,  verdächtige
 oder  empfängliche  Tiere  aufhalten  oder  aufgehalten
 haben,

 b)  von  Gebieten  in  einem  bestimmten  Umkreis  um  von
 nach  Buchstabe  a  gesperrten  Regelungsgegenstän-
 den  zur  Verhinderung  einer  möglichen  Verschlep-
 pung des Tierseuchenerregers,

 c)  eines  bestimmtes  Gebietes,  in  dem  zur  Verhinde-
 rung  der  Verschleppung  eines  bestimmten  Tierseu-

 chenerregers  Untersuchungen  angeordnet  oder  Ver-
 bringungen  beschränkt  werden  können,  ohne  dass
 für  dieses  Gebiet  die  Voraussetzungen  für  eine
 Sperre nach Buchstabe a oder b vorliegen,

 19.  über  das  Abfischen  von  Fischen  und  das  Einbringen
 von  Neubesatz  in  Gewässer  oder  in  Anlagen  oder  Ein-
 richtungen  zur  Zucht,  Haltung  oder  Hälterung  von  Fi-
 schen,

 20.  über das Töten

 a)  seuchenkranker oder verdächtiger Tiere,

 b)  empfänglicher  Tiere,  soweit  dies  erforderlich  ist,  um
 eine  Verschleppung  von  Tierseuchenerregern  zu
 verhindern,  Infektionsherde  zu  beseitigen  oder  eine
 wegen  einer  Tierseuche  verfügten  Sperre  nach
 Nummer 18 aufzuheben,

 c)  nicht  empfänglicher  Tiere,  die  Tierseuchenerreger
 verbreiten  können,  soweit  dies  erforderlich  ist,  um
 eine  Verschleppung  von  Tierseuchenerregern  zu
 verhindern oder Infektionsherde zu beseitigen, oder

 d)  von  Tieren,  die  Verbringungsbeschränkungen  oder
 Nutzungsbeschränkungen  oder  der  Absonderung
 unterworfen  sind  und  in  verbotswidriger  Nutzung
 oder  außerhalb  der  ihnen  angewiesenen  Räumlich-
 keit angetroffen werden,

 sowie  der  unschädlichen  Beseitigung  der  Tierkörper,
 Tierkörperteile oder Erzeugnisse und der Streu,

 21.  über  eine  Genehmigungs-  oder  Anzeigepflicht  für  Tä-
 tigkeiten  oder  Maßnahmen  nach  den  Nummern  1,  2,
 Nummer  3  Buchstabe  a  und  c,  den  Nummern  4,  6  und
 den  Nummern  10  bis  14,  17  und  18,  jeweils  einschließ-
 lich  des  Verfahrens  der  Rücknahme,  des  Widerrufs
 oder  des  Ruhens  der  Genehmigung  und  der  Untersa-
 gung anzeigepflichtiger Tätigkeiten oder Maßnahmen,

 22.  über  die  Zulassungs-  oder  Registrierungspflicht  von
 Betrieben  oder  sonstigen  Einrichtungen  in  denen  mit
 Tierseuchenerregern  umgegangen  wird,  einschließlich
 des  Verfahrens  der  Rücknahme,  des  Widerrufs  oder  des
 Ruhens der Zulassung oder Registrierung,

 23.  über  das  Verbot  oder  die  Beschränkung  von  Tätigkei-
 ten  oder  Maßnahmen  nach  den  Nummern  1,  2,  Num-
 mer  3  Buchstabe  a  und  c,  den  Nummern  4,  6  und  den
 Nummern 10, 11, 13, 14, 17 und 18,

 24.  über  die  Nutzung  der  im  Rahmen  der  Schlachtung  ei-
 nes Tieres erhobenen Untersuchungsergebnisse,

 25.  über  die  Durchführung  hygienischer  Maßnahmen,  ein-
 schließlich baulicher Maßnahmen,

 26.  über die Durchführung betrieblicher Eigenkontrollen,

 27.  über  die  tierärztliche  Betreuung  Haustiere  oder  Fische
 haltender Betriebe,

 28.  über eine verstärkte Bejagung,

 29.  über  die  öffentliche  Bekanntmachung  des  Ausbruchs
 und des Erlöschens einer Tierseuche.

 (2)  Rechtsverordnungen  nach  Absatz  1  Nummer  2  bis  18
 und  20  bis  28  können  auch  zum  Zwecke  des  §  1  Satz  2  erlas-
 sen werden.
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(3)  Die  Grundrechte  der  Freiheit  der  Person  (Artikel  2  Ab-
 satz  2  Satz  2  des  Grundgesetzes)  und  der  Freizügigkeit  (Ar-
 tikel  11  Absatz  1  des  Grundgesetzes)  werden  nach  Maßgabe
 des  Absatzes  1  Nummer  17,  21  und  23,  auch  in  Verbindung
 mit Absatz 2, eingeschränkt.

 (4)  Tierhalter,  deren  Tiere  der  Absonderung  oder  behörd-
 lichen  Beobachtung  unterworfen  sind,  sind  verpflichtet,  sol-
 che  Vorkehrungen  zu  treffen,  dass  die  Tiere  für  die  Dauer  der
 Absonderung  oder  Beobachtung  die  ihnen  bestimmte  Räum-
 lichkeit  nicht  verlassen  können  und  keine  Berührung  mit  an-
 deren  für  die  Tierseuche  empfänglichen  Tieren  haben.  Die
 Körper  abgesonderter,  bewachter  oder  beobachteter  Tiere
 dürfen  ohne  Genehmigung  der  zuständigen  Behörde  nicht
 geöffnet, verbracht oder beseitigt werden.

 (5)  Die  zuständige  Behörde  kann  den  Betreiber  einer
 Schlachtstätte  zur  Durchführung  einer  auf  Grund  einer
 Rechtsverordnung  nach  Absatz  1  Nummer  20,  auch  in  Ver-
 bindung  mit  Absatz  2,  angeordneten  Tötung  verpflichten.
 Dieser  kann  für  den  ihm  hierdurch  entstehenden  Aufwand
 Ersatz  nach  den  jeweiligen  landesrechtlichen  Vorschriften
 über  die  Inanspruchnahme  als  Nichtstörer  verlangen.  Die
 Länder  bestimmen,  wer  die  Kosten  des  Ersatzes  nach  Satz  2
 trägt.  Die  zuständige  Behörde  kann  ferner  ein  Transportun-
 ternehmen  verpflichten,  zum  Zwecke  einer  auf  Grund  einer
 Rechtsverordnung  nach  Absatz  1  Nummer  20,  auch  in  Ver-
 bindung  mit  Absatz  2,  angeordneten  Tötung,  Transporte  zu
 einer  Schlachtstätte  durchzuführen.  Die  Sätze  2  und  3  gelten
 für  den  einem  Transportunternehmer  hierdurch  entstehenden
 Aufwand entsprechend.

 § 6

 Mittel und Verfahren zur Desinfektion

 Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  soweit  es  zur
 Erfüllung  der  Zwecke  des  §  1  erforderlich  ist,  durch  Rechts-
 verordnung,  die  nicht  der  Zustimmung  des  Bundesrates  be-
 darf,  Mittel  und  Verfahren  zu  bestimmen,  die  bei  einer  tier-
 seuchenrechtlich  vorgeschriebenen  Desinfektion,  Bekämp-
 fung  von  Schadnagern  oder  sonstigen  Schadorganismen
 oder  sonstigen  Entwesung  verwendet  werden  dürfen,  um  si-
 cherzustellen,  dass  Tierseuchenerreger  unwirksam  gemacht
 werden.

 Abschnitt 3

 Besondere Schutzmaßnahmen

 § 7

 Schutzgebiete, Tiergesundheitsstatus

 (1)  Die  zuständige  Behörde  kann,  soweit  es  zur  Erfüllung
 der Zwecke des § 1 erforderlich ist,

 1.  ein  Gebiet,  in  dem  die  Viehbestände,  die  Bienenstände
 oder  die  Hummelstände  von  mindestens  zwei  Dritteln  der
 Tiere  haltenden  Betriebe  auf  Grund  amtlicher  Feststel-
 lung  als  frei  von  einer  Tierseuche  befunden  worden  sind,
 zum Schutzgebiet erklären,

 2.  ein  Gebiet  mit  einem  gemeinsamen  Wassereinzugsgebiet
 zum Schutzgebiet erklären, soweit

 a)  alle  in  diesem  Gebiet  liegenden  und  von  ihm  mit  Was-
 ser  versorgten  Anlagen  oder  Einrichtungen  zur  Zucht,
 Haltung  oder  Hälterung  von  Fischen  als  frei  von  einer
 Tierseuche befunden worden sind,

 b)  der  Besatz  in  diesem  Gebiet  nur  mit  Fischen  aus  von
 der  jeweiligen  Tierseuche  freien  Anlagen  oder  Ein-
 richtungen vorgenommen wird,

 c)  außerhalb  des  Schutzgebietes  liegende  Anlagen  oder
 Einrichtungen  zur  Zucht,  Haltung  oder  Hälterung  von
 Fischen  mindestens  einen  Kilometer  von  den  Grenzen
 des  Schutzgebietes  entfernt  sind  oder  eine  Seuchen-
 verschleppung  durch  Aufstiegshindernisse  oder  Ein-
 richtungen  mit  gleicher  Wirkung  verhindert  werden
 kann.

 (2)  Unbeschadet  der  nach  den  sonstigen  Vorschriften  die-
 ses  Gesetzes  zulässigen  Maßnahmen  kann  die  zuständige
 Behörde  in  einem  Schutzgebiet  die  Nutzung,  die  Verwertung
 und  das  Verbringen  der  Tiere,  die  für  die  Tierseuche  emp-
 fänglich  sind  und  aus  Viehbeständen,  Bienenständen,  Hum-
 melständen  oder  Anlagen  oder  Einrichtungen  zur  Zucht,
 Haltung  oder  Hälterung  von  Fischen  stammen,  die  nicht  als
 frei  von  der  Tierseuche  befunden  worden  sind,  sowie  der  von
 diesen  Tieren  stammenden  Teile  oder  Erzeugnisse  verbieten
 oder  beschränken.  Ferner  kann  die  zuständige  Behörde  das
 Verbringen  solcher  Tiere  oder  der  von  ihnen  stammenden
 Teile  oder  Erzeugnisse  in  Schutzgebiete  verbieten  oder  be-
 schränken.

 (3)  Zum  Schutz  von  Fischbeständen  vor  Tierseuchen  kann
 die  zuständige  Behörde  unter  Berücksichtigung  epidemiolo-
 gischer Gegebenheiten

 1.  einen  Betrieb  hinsichtlich  seines  Gesundheitsstatus  einer
 nach  dem  Recht  der  Europäischen  Gemeinschaft  oder  der
 Europäischen Union festgelegten Kategorie zuordnen,

 2.  ein  Gebiet  mit  einem  gemeinsamen  Wassereinzugsge-
 biet,  in  dem  die  Fische  haltenden  Betriebe  die  Kontrolle
 der  Fischgesundheit  sowie  die  Tierseuchenvorbeugung
 und  Tierseuchenbekämpfung  einheitlich  durchführen,
 hinsichtlich  seines  Gesundheitsstatus  einer  nach  dem
 Recht  der  Europäischen  Gemeinschaft  oder  der  Europä-
 ischen Union festgelegten Kategorie zuordnen sowie

 3.  Maßnahmen  zur  Haltung  einschließlich  Hälterung,  zum
 Inverkehrbringen  und  zum  Transport  von  Fischen  inner-
 halb  eines  Betriebes  oder  zwischen  den  Betrieben  nach
 Nummer  1  oder  innerhalb  eines  Gebietes  oder  zwischen
 Gebieten  nach  Nummer  2  mit  gleichem  Gesundheitssta-
 tus festlegen.

 § 8

 Tierseuchenfreiheit

 Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  soweit  es  zur
 Erfüllung  der  Zwecke  des  §  1  Satz  1  erforderlich  ist,  durch
 Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

 1.  die  Voraussetzungen  zu  bestimmen,  unter  denen  ein  Tier
 oder  ein  Tierbestand  als  frei  von  einer  Tierseuche  anzuse-
 hen ist,

 2.  die  amtliche  Anerkennung  eines  Tierbestandes  als  frei
 von  einer  Tierseuche,  das  Verfahren  der  amtlichen  Aner-
 kennung,  die  mit  der  Anerkennung  zu  verbindenden  Auf-
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lagen  und  die  Überwachung  sowie  die  Voraussetzungen
 des  Ruhens,  der  Rücknahme  oder  des  Widerrufs  der  amt-
 lichen Anerkennung zu regeln,

 3.  die  Voraussetzungen  zu  bestimmen,  unter  denen  ein  Ge-
 biet als seuchenfrei anzusehen ist,

 4.  die  Voraussetzungen  für  die  Festlegung  bestimmter  Ge-
 biete  oder  bestimmter  Betriebe  sowie  die  Voraussetzun-
 gen  einer  Kategorisierung  dieser  Gebiete  und  Betriebe  in
 Abhängigkeit  von  dem  Gesundheitsstatus  der  dort  gehal-
 tenen  Tiere  zu  regeln  sowie  die  Zuordnung  von  Betrieben
 oder Gebieten zu bestimmten Kategorien vorzunehmen.

 § 9

 Monitoring

 (1)  Monitoring  ist  ein  System  wiederholter  Beobachtung,
 Untersuchung  und  Bewertung  von  Tierseuchenerregern  in
 oder  auf  lebenden  oder  toten  Tieren  oder  an  Orten,  an  denen
 üblicherweise  Haustiere  oder  Fische  gehalten  werden  oder
 sich  wildlebende  Tiere  aufhalten,  das  dem  frühzeitigen  Er-
 kennen  von  Gefahren,  die  von  Tierseuchenerregern  ausge-
 hen  können,  durch  die  Untersuchung  repräsentativer  Proben
 dient.  In  das  Monitoring  können  auch  die  Überträger  von
 Tierseuchenerregern einbezogen werden.

 (2)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

 1.  die Durchführung des Monitorings,

 2.  die  Verarbeitung  und  Nutzung  der  im  Rahmen  des  Moni-
 torings  erhobenen  Daten,  auch  im  automatisierten  Ver-
 fahren,

 3.  die  Sachkunde  der  das  Monitoring  durchführenden  Per-
 sonen und

 4.  die Mitwirkungs- und Duldungspflichten Dritter

 zu regeln.

 Abschnitt 4

 Immunologische Tierarzneimittel,
 In-vitro-Diagnostika

 § 10

 Inverkehrbringen und Anwendung

 (1)  Immunologische  Tierarzneimittel  dürfen  nur  in  den
 Verkehr gebracht oder angewendet werden, wenn

 1.  sie  vom  Paul-Ehrlich-Institut  zugelassen  worden  sind
 oder

 2.  ihr  Inverkehrbringen  durch  Rechtsakt  der  Europäischen
 Gemeinschaft  oder  der  Europäischen  Union  genehmigt
 worden ist.

 Satz  1  gilt,  soweit  ein  zugelassenes  oder  genehmigtes  im-
 munologisches  Tierarzneimittel  nicht  zur  Verfügung  steht,
 nicht  für  inaktivierte  immunologische  Tierarzneimittel,  die
 unter  Verwendung  von  in  einem  bestimmten  Bestand  eines
 Betriebs  isolierten  Tierseuchenerregern  hergestellt  worden
 sind  und  nur  in  diesem  Bestand  angewendet  werden.  Her-
 stellen  im  Sinne  dieser  Vorschrift  sowie  des  §  11  ist  das  Ge-

 winnen,  Anfertigen,  Zubereiten,  Be-  und  Verarbeiten,  Um-
 füllen  einschließlich  Abfüllen,  Abpacken  und  Kennzeich-
 nen.

 (2)  In-vitro-Diagnostika  dürfen  nur  in  den  Verkehr  ge-
 bracht  oder  angewendet  werden,  wenn  sie  vom  Fried-
 rich-Loeffler-Institut  zugelassen  worden  sind.  Satz  1  gilt,  so-
 weit  zum  Nachweis  eines  Tierseuchenerregers  ein  zugelasse-
 nes  In-vitro-Diagnostikum  nicht  oder  nicht  in  dem  benötig-
 ten  Maße  zur  Verfügung  steht,  nicht  für  die  Anwendung  von
 Nachweismethoden, die

 1.  einer  Nachweismethode  der  amtlichen  Methodensamm-
 lung nach § 26 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 entsprechen,

 2.  in  einer  Untersuchungseinrichtung  erprobt  und  an  einer
 in  der  amtlichen  Methodensammlung  nach  §  26  Absatz  4
 Satz  1  Nummer  1  aufgeführten  Methode  validiert  worden
 sind oder,

 3.  soweit  eine  Nachweismethode  in  der  amtlichen  Metho-
 densammlung  nach  §  26  Absatz  4  Satz  1  Nummer  1  nicht
 aufgeführt ist,

 a)  in  einer  Untersuchungseinrichtung  im  Inland  oder  in
 einem  anderen  Mitgliedstaat  wissenschaftlich  erprobt
 sind oder

 b)  einer  vom  Friedrich-Loeffler-Institut  erarbeiteten  und
 zur  Anwendung  freigegebenen  Nachweismethode
 entsprechen.

 Ist  ein  In-vitro-Diagnostikum  zum  Nachweis  eines  Tierseu-
 chenerregers  zugelassen  worden,  dürfen  die  in  Satz  2  ge-
 nannten  Methoden  zum  Nachweis  dieses  Tierseuchenerre-
 gers  noch  für  einen  Zeitraum  von  einem  Jahr  angewendet
 werden.  Die  Jahresfrist  beginnt  mit  Ablauf  des  Tages,  an
 dem  die  Zulassung  des  In-vitro-Diagnostikums  bekanntge-
 macht worden ist.

 (3)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

 1.  das  Nähere  über  die  Zulassung,  einschließlich  einer  Än-
 derung  der  Zulassung  oder  einer  Verlängerung  der  Zulas-
 sungsdauer,  die  staatliche  Chargenprüfung,  sowie  das
 Verfahren  der  Zulassung,  deren  Rücknahme,  deren  Wi-
 derruf und deren Ruhen zu regeln,

 2.  vorzuschreiben,

 a)  dass  die  bei  der  Anwendung  zugelassener  oder  geneh-
 migter  immunologischer  oder  sonstiger  Tierarznei-
 mittel  auftretenden  Risiken,  insbesondere  Nebenwir-
 kungen,  Wechselwirkungen  mit  anderen  immunologi-
 schen  Tierarzneimitteln  oder  sonstigen  Tierarzneimit-
 teln,  Gegenanzeigen  und  Verfälschungen  und  die  bei
 der  Anwendung  von  zugelassenen  In-vitro-Diagnos-
 tika  auftretenden  Verfälschungen  mitgeteilt,  erfasst
 und  ausgewertet  werden  sowie  die  hierfür  zuständi-
 gen Bundesoberbehörden zu bestimmen,

 b)  dass  die  in  Buchstabe  a  genannten  Bundesoberbehör-
 den  mit  den  zuständigen  Behörden,  den  Tierärztekam-
 mern  sowie  mit  sonstigen  für  die  Durchführung  ande-
 rer  Rechtsvorschriften  zuständigen  Behörden  zusam-
 menwirken,  die  bei  der  Durchführung  ihrer  Aufgaben
 durch  immunologische  Tierarzneimittel  im  Sinne  des
 Absatz 1 Satz 1 auftretende Risiken erfassen,
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3.  die  Verpflichtung  Dritter  zur  Anzeige  von  Risiken  im
 Sinne  der  Nummer  2  Buchstabe  a  vorzuschreiben  und  die
 näheren Einzelheiten dieser Verpflichtung zu regeln,

 4.  die  näheren  Voraussetzungen  zu  regeln,  unter  denen  eine
 vorläufige Zulassung erteilt werden kann.

 (4)  Bei  Gefahr  im  Verzuge  kann  abweichend  von  Absatz  1
 Satz 1

 1.  das  Bundesministerium  durch  Rechtsverordnung  ohne
 Zustimmung  des  Bundesrates  bestimmen,  dass  von  dem
 Erfordernis der Zulassung abgesehen wird,

 2.  das  Paul-Ehrlich-Institut  eine  vorläufige  Zulassung  ertei-
 len.

 Rechtsverordnungen  nach  Satz  1  Nummer  1  treten  spätes-
 tens  sechs  Monate  nach  ihrem  Inkrafttreten  außer  Kraft.
 Ihre  Geltungsdauer  kann  nur  mit  Zustimmung  des  Bundes-
 rates verlängert werden.

 (5)  Die  zuständige  Bundesoberbehörde  kann  Ausnahmen
 von Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 zulassen

 1.  für  das  Inverkehrbringen  und  die  Anwendung  immunolo-
 gischer  Tierarzneimittel,  die  von  einem  Tierarzt  im  Ein-
 zelfall  für  die  von  ihm  behandelten  Tiere  bezogen  und  an-
 gewendet werden, soweit

 a)  für  die  Behandlung  ein  zugelassenes  oder  genehmig-
 tes  immunologisches  Tierarzneimittel  oder  ein  nach
 Nummer  2  oder  3  zu  erprobendes  immunologisches
 Tierarzneimittel  für  Tiere  der  betreffenden  Tierart
 nicht zur Verfügung steht,

 b)  das  immunologische  Tierarzneimittel  in  einem  ande-
 ren  Staat  zur  Anwendung  bei  Tieren  der  entsprechen-
 den Tierart zugelassen ist,

 c)  die  notwendige  immunprophylaktische  Versorgung
 der Tiere sonst ernstlich gefährdet wäre und

 d)  eine  unmittelbare  oder  mittelbare  Gefährdung  der  Ge-
 sundheit  von  Mensch  oder  Tier  nicht  zu  befürchten
 ist,

 2.  für  die  Durchführung  wissenschaftlicher  Versuche  außer-
 halb  wissenschaftlicher  Institute,  soweit  dies  zur  Erpro-
 bung  immunologischer  Tierarzneimittel  oder  In-vitro-
 Diagnostika  zum  Zwecke  der  Vorbereitung  eines  Antra-
 ges  zur  Zulassung  eines  immunologischen  Tierarzneimit-
 tels  oder  eines  In-vitro-Diagnostikums  erforderlich  ist
 und  Belange  der  Tierseuchenbekämpfung  nicht  entge-
 genstehen,

 3.  im  Anschluss  an  Versuche  nach  Nummer  2  während  des
 Verfahrens  der  Zulassung  des  jeweiligen  immunologi-
 schen  Tierarzneimittels  oder  In-vitro-Diagnostikums,  so-
 weit  Belange  der  Tierseuchenbekämpfung  nicht  entge-
 genstehen.

 Die  Ausnahmen  sind  zu  befristen  und  mit  den  zum  Schutz
 vor  Tierseuchen  erforderlichen  sonstigen  Nebenbestimmun-
 gen  zu  verbinden.  Die  Entscheidung  über  eine  Ausnahme
 nach  Satz  1  Nummer  1  ergeht  im  Benehmen  mit  der  zustän-
 digen  obersten  Landesbehörde.  Im  Übrigen  soll  die  zustän-
 dige  Bundesoberbehörde  die  zuständige  oberste  Landesbe-
 hörde  über  die  erteilten  Ausnahmen  nach  Satz  1  Nummer  2
 und 3 unterrichten.

 (6)  Die  zuständige  Behörde  kann  im  Einzelfall  Ausnah-
 men  zulassen  von  Absatz  1  Satz  1  für  Tiere,  die  ausgeführt
 werden,  soweit  der  Einfuhrstaat  die  Einfuhr  von  der  vorheri-
 gen  Durchführung  bestimmter  Impfungen  abhängig  macht
 oder  eine  Impfung  zum  Schutz  dieser  Tiere  außerhalb  des  In-
 landes  geboten  erscheint  und  Belange  der  Tierseuchenbe-
 kämpfung nicht entgegenstehen.

 (7)  Das  Paul-Ehrlich-Institut  macht  die  Zulassung  der
 immunologischen  Tierarzneimittel,  das  Friedrich-Loeffler-
 Institut  die  Zulassung  der  In-vitro-Diagnostika  im  Bundes-
 anzeiger bekannt.

 (8)  Das  Paul-Ehrlich-Institut  und  das  Friedrich-Loeffler-
 Institut  können,  soweit  dies  im  Hinblick  auf  die  Anwendung
 eines  immunologischen  Tierarzneimittels,  insbesondere  in
 Bezug  auf  auftretende  Risiken,  oder  eines  In-vitro-Diagnos-
 tikums,  insbesondere  in  Bezug  auf  auftretende  Verfälschun-
 gen,  erforderlich  oder  durch  Rechtsakte  der  Europäischen
 Gemeinschaft  oder  der  Europäischen  Union  vorgeschrieben
 ist,  Daten,  die  sie  im  Rahmen  ihrer  Tätigkeit  gewonnen  ha-
 ben,  den  zuständigen  Behörden,  anderen  Mitgliedstaaten,
 dem  Bundesministerium  und  der  Europäischen  Kommission
 mitteilen.

 § 11

 Herstellung

 (1)  Wer  immunologische  Tierarzneimittel  im  Sinne  des
 §  10  Absatz  1  Satz  1  oder  In-vitro-Diagnostika  im  Sinne  des
 §  10  Absatz  2  Satz  1  gewerbs-  oder  berufsmäßig  zum  Zwe-
 cke  des  Inverkehrbringens  oder  der  Anwendung  in  eigenen
 Tierbeständen  herstellen  will,  bedarf  für  das  jeweilige  immu-
 nologische  Tierarzneimittel  oder  das  jeweilige  In-vitro-Dia-
 gnostikum  einer  Erlaubnis  der  zuständigen  Behörde.  Das
 Gleiche  gilt  für  juristische  Personen,  nicht  rechtsfähige  Ver-
 eine  und  Gesellschaften  des  bürgerlichen  Rechts,  die  diese
 Mittel  zum  Zwecke  der  Abgabe  an  ihre  Mitglieder  herstellen
 wollen.

 (2)  Wer  immunologische  Tierarzneimittel  im  Sinne  des
 §  10  Absatz  1  Satz  2  und  In-vitro-Diagnostika  im  Sinne  des
 §  10  Absatz  5  Satz  1  Nummer  2  zum  Zwecke  des  Inverkehr-
 bringens  herstellen  will,  bedarf  einer  allgemeinen,  nicht  auf
 ein  bestimmtes  immunologisches  Tierarzneimittel  oder
 In-vitro-Diagnostikum  bezogene  Erlaubnis  der  zuständigen
 Behörde.  Hersteller,  denen  eine  Erlaubnis  nach  Satz  1  erteilt
 wird,  haben  die  Herstellung  immunologischer  Tierarznei-
 mittel  im  Sinne  des  §  10  Absatz  1  Satz  2  oder  In-vitro-Dia-
 gnostika  im  Sinne  des  §  10  Absatz  5  Satz  1  Nummer  2  unter
 Angabe  des  Tierseuchenerregers  und  der  hergestellten
 Menge,  der  Anzahl  der  hergestellten  Chargen  sowie  die
 Größe  der  Chargen  der  zuständigen  Behörde  mitzuteilen.
 Die zuständigen Behörden teilen dem Paul-Ehrlich-Institut

 1.  mit,  für  welchen  Hersteller  immunologischer  Tierarznei-
 mittel  im  Sinne  des  §  10  Absatz  1  Satz  2  eine  Genehmi-
 gung erteilt worden ist sowie

 2.  den  Tierseuchenerreger  mit,  für  den  eine  Herstellungser-
 laubnis  nach  Nummer  1  erteilt  worden  ist  sowie  die  her-
 gestellte  Menge,  die  Anzahl  der  hergestellten  Chargen
 und  die  Größe  der  Chargen  des  immunologischen  Tier-
 arzneimittels.

 (3)  Die  Erlaubnis  nach  Absatz  1  und  Absatz  2  wird  von
 der  zuständigen  Behörde  des  Landes,  in  dem  die  Betriebs-
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stätte  liegt,  im  Benehmen  mit  der  nach  §  10  Absatz  1  Satz  1
 oder  §  10  Absatz  2  Satz  1  zuständigen  Bundesoberbehörde
 erteilt.

 (4) Die Erlaubnis darf nur versagt werden, soweit

 1.  die  Person,  unter  deren  Leitung  immunologische  Tierarz-
 neimittel  im  Sinne  des  §  10  Absatz  1  Satz  1  oder  Satz  2
 oder  In-vitro-Diagnostika  im  Sinne  des  §  10  Absatz  2
 Satz  1  hergestellt,  geprüft  oder  freigegeben  werden  sol-
 len,  die  erforderliche  Zuverlässigkeit  und  Sachkunde
 nicht besitzt,

 2.  die  Person,  unter  deren  Leitung  immunologische  Tierarz-
 neimittel  oder  In-vitro-Diagnostika  vertrieben  werden
 sollen, nicht benannt ist,

 3.  die  in  den  Nummern  1  oder  2  bezeichneten  Personen  die
 ihnen  obliegenden  Verpflichtungen  nicht  ständig  erfüllen
 können oder

 4.  geeignete  Räume  und  Einrichtungen  für  die  beabsichtigte
 Herstellung,  Prüfung,  Lagerung  und  für  den  beabsichtig-
 ten  Vertrieb  immunologischer  Tierarzneimittel  oder
 In-vitro-Diagnostika nicht vorhanden sind.

 Die  Prüfung  immunologischer  Tierarzneimittel  oder  In-
 vitro-Diagnostika  kann  abweichend  von  Satz  1  Nummer  4
 auch  außerhalb  der  Betriebsstätte  des  Herstellers  immunolo-
 gischer  Tierarzneimittel  oder  In-vitro-Diagnostika  durchge-
 führt  werden,  soweit  dies  der  zuständigen  Behörde  ange-
 zeigt  worden  ist  und  Räumlichkeiten  und  Einrichtungen
 vorhanden  sind,  die  gewährleisten,  dass  die  Prüfung  nach
 dem  Stand  der  Wissenschaft  und  Technik  vorgenommen
 werden  und  die  sachkundige  Person  nach  Satz  1  Nummer  1
 ihre Verantwortung wahrnehmen kann.

 (5)  Die  Erlaubnis  ist  zurückzunehmen,  wenn  nachträglich
 bekannt  wird,  dass  einer  der  Versagungsgründe  nach  Ab-
 satz  4  bei  der  Erteilung  vorgelegen  hat;  sie  ist  zu  widerrufen,
 wenn  einer  der  Versagungsgründe  nachträglich  eingetreten
 ist. Absatz 3 gilt entsprechend.

 (6)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  zur  Vorbeu-
 gung  vor  Tierseuchen  sowie  zur  Sicherung  eines  ordnungs-
 gemäßen  Umgangs,  einer  sachgerechten  Anwendung  und
 der  erforderlichen  Qualität  immunologischer  Tierarzneimit-
 tel  und  In-vitro-Diagnostika,  durch  Rechtsverordnung  mit
 Zustimmung des Bundesrates

 1.  das Nähere über

 a)  die  Versagungsgründe  nach  Absatz  4  Satz  1  Nummer  1
 oder  4,  im  Falle  des  Satzes  1  Nummer  4  auch  in  Ver-
 bindung mit Satz 2,

 b)  die  Erlaubnis  einschließlich  des  Verfahrens,  der
 Rücknahme,  des  Widerrufs  und  des  Ruhens  sowie  ei-
 ner über die Erlaubnis zu erteilenden Bescheinigung

 zu bestimmen;

 2.  Vorschriften zu erlassen über

 a)  die  Anzeige  beim  Wechsel  einer  in  Absatz  4  Satz  1
 Nummer  1  oder  2  bezeichneten  Person  sowie  bei  we-
 sentlicher  Änderung  der  Räume  oder  Einrichtungen
 nach  Absatz  4  Satz  1  Nummer  4  oder  Absatz  4  Satz  2,

 b)  die  Herstellung,  die  Lagerung,  der  Vertrieb  und  die
 Verpackung  sowie  das  Inverkehrbringen  und  die  An-
 wendung  immunologischer  Tierarzneimittel  und

 In-vitro-Diagnostika  einschließlich  der  Anzeige  der
 Aufnahme einer entsprechenden Tätigkeit,

 c)  die  Kennzeichnung  immunologischer  Tierarzneimit-
 tel  und  In-vitro-Diagnostika  und  die  Packungsbeilage
 sowie  über  die  Verwendung,  Beschaffenheit  und
 Kennzeichnung bestimmter Behältnisse,

 d)  die  Anlage  und  Ausstattung  der  Betriebe  und  Einrich-
 tungen,  in  denen  immunologische  Tierarzneimittel
 und  In-vitro-Diagnostika  hergestellt,  geprüft,  ver-
 packt oder gelagert werden,

 e)  die  Haltung  und  Kontrolle  der  zur  Herstellung  und
 Prüfung  immunologischer  Tierarzneimittel  und  In-
 vitro-Diagnostika verwendeten Tiere,

 f)  das  Führen  und  Aufbewahren  von  Nachweisen  über
 die  in  den  Buchstaben  d  und  e  genannten  Betriebsvor-
 gänge,  die  in  Buchstabe  e  genannten  Tiere,  die  Her-
 kunft  und  das  Inverkehrbringen  immunologischer
 Tierarzneimittel  und  In-vitro-Diagnostika  sowie  über
 Namen und Anschrift des Empfängers,

 g)  die  Untersuchung  und  Zurückhaltung  von  Chargen-
 proben sowie deren Umfang und Lagerungsdauer,

 h)  die  Kennzeichnung,  Absonderung  und  Vernichtung
 nicht  verkehrsfähiger  immunologischer  Tierarznei-
 mittel und In-vitro-Diagnostika,

 i)  Grundsätze  und  Leitlinien  der  guten  Herstellungspra-
 xis  für  immunologische  Tierarzneimittel  und  In-vitro-
 Diagnostika,

 3.  Anforderungen  an  das  Personal  in  Betrieben  oder  Ein-
 richtungen,  in  denen  immunologische  Tierarzneimittel
 oder  In-vitro-Diagnostika  hergestellt,  geprüft,  gelagert,
 verpackt  oder  in  den  Verkehr  gebracht  werden,  zu  stellen,

 4.  die  Verwendung  bestimmter  Stoffe,  Zubereitungen  aus
 Stoffen  oder  Gegenstände  bei  der  Herstellung  immunolo-
 gischer  Tierarzneimittel  oder  In-vitro-Diagnostika  vorzu-
 schreiben,  zu  verbieten  oder  zu  beschränken  und  das  In-
 verkehrbringen  immunologischer  Tierarzneimittel  oder
 In-vitro-Diagnostika  für  bestimmte  Anwendungsberei-
 che zu untersagen,

 5.  die  Zuständigkeit  für  die  Überprüfung  der  Einhaltung  der
 Grundsätze  der  guten  Herstellungspraxis  und  die  Aus-
 stellung  einer  entsprechenden  Bescheinigung  auf  das
 Paul-Ehrlich-Institut  oder  das  Friedrich-Loeffler-Institut
 zu übertragen,

 6.  das  Nähere  über  die  Bescheinigung  nach  Nummer  5  ein-
 schließlich  des  Verfahrens  der  Ausstellung  zu  bestim-
 men.

 Abschnitt 5

 Innergemeinschaftliches Verbringen,
 Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr

 § 12

 Verbringungs- und Einfuhrverbote

 (1)  Das  innergemeinschaftliche  Verbringen,  die  Einfuhr,
 die Durchfuhr und die Ausfuhr
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1.  seuchenkranker  und  verdächtiger  Tiere  sowie  von  Er-
 zeugnissen  nach  §  2  Nummer  15  Buchstabe  a  solcher
 Tiere,

 2.  von  toten  Tieren  oder  deren  Teile  oder  von  Erzeugnissen
 nach  §  2  Nummer  15  Buchstabe  a  solcher  Tiere,  soweit
 die  Tiere  zum  Zeitpunkt  ihres  Todes  seuchenkrank  oder
 verdächtig  gewesen  oder  an  einer  Tierseuche  verendet
 sind, oder

 3.  von Erzeugnissen nach § 2 Nummer 15 Buchstabe b,

 sind  verboten.  Das  Verbot  gilt  vorbehaltlich  des  Absatzes  2
 nicht  für  Erzeugnisse  nach  Satz  1  Nummer  2  oder  3,  die  so
 behandelt  worden  sind,  dass  Tierseuchenerreger  abgetötet
 worden  sind.  Die  zuständige  Behörde  kann  vorbehaltlich
 des  Absatzes  2  Ausnahmen  von  Satz  1  genehmigen  für  das
 innergemeinschaftliche  Verbringen  von  auf  behördliche  An-
 ordnung  getöteten  Tiere  oder  deren  Teile  oder  von  Erzeug-
 nissen  nach  Satz  1  Nummer  2,  soweit  diese  in  angemessener
 Frist  im  Inland  nicht  beseitigt  werden  können.  Für  Fische
 gilt  das  Verbot  nach  Satz  1  nur  insoweit,  als  das  innerge-
 meinschaftliche Verbringen, die Einfuhr oder die Ausfuhr

 1.  durch Rechtsverordnung nach § 13 Absatz 1 oder

 2.  durch  unmittelbar  geltende  Rechtsakte  der  Europäischen
 Gemeinschaft  oder  der  Europäischen  Union  im  Anwen-
 dungsbereich dieses Gesetzes

 geregelt worden ist.

 (2)  Das  Verbringen  lebender  oder  toter  Tiere,  von  Teilen
 von  Tieren  oder  von  Erzeugnissen  nach  anderen  Mitglied-
 staaten  ist  verboten,  soweit  sie  Vorschriften  des  Bestim-
 mungsmitgliedstaates  nicht  entsprechen,  die  strengere  An-
 forderungen  als  das  deutsche  Recht  stellen  und  die  das  Bun-
 desministerium im Bundesanzeiger bekannt gemacht hat.

 § 13

 Rechtsverordnungen zur Regelung des
 innergemeinschaftlichen Verbringens,

 der Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr

 (1)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  soweit  es
 zur  Erfüllung  der  Zwecke  des  §  1  Satz  1  erforderlich  ist,
 durch  Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates
 das  innergemeinschaftliche  Verbringen,  die  Einfuhr,  die
 Ausfuhr  und  die  Durchfuhr  lebender  oder  toter  Tiere,  von
 Teilen  von  Tieren  oder  von  Erzeugnissen  zu  verbieten  oder
 zu beschränken. Es kann dabei insbesondere

 1.  das  innergemeinschaftliche  Verbringen,  die  Einfuhr,  die
 Ausfuhr und die Durchfuhr abhängig machen

 a)  von  einer  Anmeldung,  einer  Genehmigung,  vom  Vor-
 stellen  bei  der  zuständigen  Behörde  oder  von  einer
 Untersuchung,

 b)  von Anforderungen, unter denen

 aa)  lebende  Tiere  gehalten,  behandelt  oder  verbracht
 werden,

 bb)  tote  Tiere  oder  Teile  von  Tieren  behandelt  oder
 verbracht werden oder

 cc)  Erzeugnisse  gewonnen,  behandelt  oder  verbracht
 werden,

 c)  von  der  Einhaltung  von  Anforderungen  an  Transport-
 mittel,  mit  denen  die  Tiere,  deren  Teile  oder  die  Er-
 zeugnisse befördert werden,

 d)  von  der  Vorlage  oder  Begleitung  bestimmter  Beschei-
 nigungen,

 e)  von einer bestimmten Kennzeichnung,

 f)  von  einer  Zulassung  oder  Registrierung  der  Betriebe,
 aus  denen  lebende  oder  tote  Tiere,  Teile  von  toten  Tie-
 ren  oder  die  Erzeugnisse  stammen  oder  in  die  sie  ver-
 bracht werden,

 2.  die  Ausstellung  der  Bescheinigungen  nach  Nummer  1
 Buchstabe d zu regeln,

 3.  Vorschriften erlassen über

 a)  die  Voraussetzung  und  das  Verfahren  der  Zulassung
 oder  Registrierung  der  Betriebe  nach  Nummer  1
 Buchstabe f oder

 b)  über  die  Rücknahme,  den  Widerruf  oder  das  Ruhen
 der Zulassung oder Registrierung,

 4.  vorschreiben,  dass  Tiere,  deren  Teile  oder  Erzeugnisse
 einer  Absonderung  –  bei  lebenden  Tieren  auch  in  der
 Form  der  Quarantäne  –  und  behördlichen  Beobachtung
 unterliegen,  nur  zu  bestimmten  Zwecken  verwendet  wer-
 den  dürfen  oder  in  bestimmter  Weise  behandelt  werden
 müssen,

 5.  das  Verfahren  im  Übrigen,  insbesondere  der  Untersu-
 chung,  Absonderung  und  Beobachtung,  regeln  und  die
 hierfür  notwendigen  Einrichtungen  und  ihren  Betrieb
 vorschreiben;

 6.  Ausnahmen von § 12 Absatz 1 Satz 1 regeln,

 a)  soweit  es  zur  Durchführung  von  Rechtsakten  der  Eu-
 ropäischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen
 Union erforderlich ist, oder

 b)  für  das  innergemeinschaftliche  Verbringen,  soweit  es
 zur  Entsorgung  in  benachbarten  Mitgliedstaaten
 erforderlich  ist  und  durch  besondere  Maßnahmen
 sichergestellt  wird,  dass  Tierseuchen  nicht  ver-
 schleppt werden,

 7.  das  innergemeinschaftliche  Verbringen  und  die  Einfuhr
 vermehrungsfähiger  Tierseuchenerreger,  immunologi-
 scher  Tierarzneimittel  oder  In-vitro-Diagnostika  verbie-
 ten  oder  von  der  Erteilung  einer  Genehmigung  abhängig
 machen,

 8.  die  Voraussetzungen  und  das  Verfahren  der  Genehmi-
 gung nach Nummer 7 regeln.

 (2)  Die  Landesregierungen  werden  ermächtigt,  soweit  es
 zur  Erfüllung  der  Zwecke  des  §  1  Satz  1  erforderlich  ist,
 durch  Rechtsverordnung  zur  Erleichterung  des  kleinen
 Grenzverkehrs  einschließlich  des  Grenzweideverkehrs  von
 den  Vorschriften  der  nach  Absatz  1  erlassenen  Rechtsverord-
 nungen  abweichende  Regelungen  zu  treffen,  soweit  dies
 durch  die  Rechtsverordnungen  nach  Absatz  1  nicht  aus-
 drücklich  ausgeschlossen  und  eine  Einschleppung  von  Tier-
 seuchen  nicht  zu  befürchten  ist.  Die  Landesregierungen  kön-
 nen  diese  Ermächtigung  durch  Rechtsverordnung  auf  andere
 Behörden übertragen.
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Abschnitt 6

 Entschädigung für Tierverluste

 § 14

 Grundsatz der Entschädigung

 Vorbehaltlich  der  in  diesem  Gesetz  bezeichneten  Ausnah-
 men  wird  auf  Antrag  eine  Entschädigung  in  Geld  geleistet
 für

 1.  Tiere,  die  auf  behördliche  Anordnung  getötet  worden
 oder nach Anordnung der Tötung verendet sind,

 2.  Tiere,  bei  denen  nach  dem  Tode  eine  anzeigepflichtige
 Tierseuche  festgestellt  worden  ist,  soweit  die  Vorausset-
 zungen  gegeben  waren,  unter  denen  die  Tiere  auf  behörd-
 liche Anordnung hätten getötet werden müssen,

 3.  Tiere,  bei  denen  nach  dem  Tode  Milzbrand,  Rauschbrand
 oder Tollwut festgestellt worden ist,

 4.  Rinder,  bei  denen  nach  dem  Tode  Aujeszkysche  Krank-
 heit festgestellt worden ist,

 5.  Tiere,  von  denen  mit  hinreichender  Wahrscheinlichkeit
 anzunehmen  ist,  dass  sie  auf  Grund  einer  tierseuchen-
 rechtlich  vorgeschriebenen  oder  behördlich  angeordne-
 ten  Impfung,  Behandlung  oder  Maßnahme  diagnosti-
 scher  Art  oder  im  Zusammenhang  mit  der  jeweiligen
 Durchführung  getötet  werden  mussten  oder  verendet  sind
 und  der  Tod  der  Tiere  innerhalb  von  30  Tagen  nach
 Durchführung  einer  oder,  im  Falle  der  Durchführung
 mehrerer  der  vorgenannten  Maßnahmen,  nach  Durchfüh-
 rung der letzten Maßnahme eingetreten ist,

 6.  Rinder,  Schweine,  Schafe  und  Geflügel,  die  oder  das
 Viehhöfen  oder  Schlachtstätten  zugeführt  und  bei  der
 amtlichen  Auftriebsuntersuchung  oder  bei  der  Schlacht-
 tieruntersuchung  als  nicht  seuchenkrank  oder  seuchen-
 verdächtig  befunden  worden  sind  oder  ist,  soweit  deren
 oder  dessen  Fleisch  nach  der  Schlachtung  im  Rahmen  der
 Fleischuntersuchung  auf  Grund  einer  tierseuchenrecht-
 lichen  Vorschrift  oder  einer  auf  eine  solche  Vorschrift  ge-
 stützten  behördlichen  Anordnung  gemaßregelt  worden
 ist.

 § 15

 Höhe der Entschädigung

 (1)  Der  Entschädigung  wird  der  gemeine  Wert  des  Tieres
 zu  Grunde  gelegt.  Der  gemeine  Wert  wird  ohne  Rücksicht
 auf  die  Wertminderung,  die  das  Tier  infolge  der  Tierseuche
 oder  einer  tierseuchenrechtlich  vorgeschriebenen  oder  be-
 hördlich angeordneten Maßnahme erlitten hat, ermittelt.

 (2)  Die  Entschädigung  darf  folgende  Höchstsätze  je  Tier
 nicht überschreiten:

 1.  Pferde, Esel, Maulesel, Maultiere  6  000 Euro

 2.  Rinder einschließlich Bisons,
 Wisente und Wasserbüffel  4  000 Euro

 3.  Schweine  1  500 Euro

 4.  Gehegewild  1  000 Euro

 5.  Schafe  800 Euro

 6.  Ziegen  800 Euro

 7.  Geflügel  50 Euro

 Im  Falle  von  Bienen  und  Hummeln  beträgt  der  Höchstsatz
 der  Entschädigung  200  Euro  je  Volk  und  im  Falle  von  Fi-
 schen  10  Euro  je  Kilogramm  Lebendgewicht.  Das  Bundes-
 ministerium  wird  ermächtigt,  durch  Rechtsverordnung  mit
 Zustimmung  des  Bundesrates  in  Abhängigkeit  von  der  Stei-
 gerung  des  gemeinen  Wertes  der  Tiere  die  in  den  Sätzen  1
 und  2  festgesetzten  Höchstsätze  um  bis  zu  50  vom  Hundert
 zu  erhöhen,  um  ihr  Verhältnis  zum  gemeinen  Wert  der  Tiere
 bei der jeweiligen Tierart zu wahren.

 (3)  Die  Entschädigung  nach  Absatz  1  in  Verbindung  mit
 Absatz 2 mindert sich

 1.  um  50  vom  Hundert  für  Tiere,  die,  außer  in  den  Fällen  des
 §  14  Nummer  3  und  4,  vor  Erstattung  der  Anzeige  nach-
 weislich  an  der  Tierseuche  verendet  oder  wegen  der  Tier-
 seuche getötet worden sind,

 2.  um 20 vom Hundert im Falle des § 14 Nummer 6.

 (4)  Auf  die  Entschädigung  wird  der  Wert  der  nach  Maß-
 gabe  einer  tierseuchenrechtlichen  Vorschrift  oder  behördli-
 chen  Anordnung  verwertbaren  Teile  des  Tieres  angerechnet.
 Die  bei  der  Verwertung  oder  Tötung  des  Tieres  unmittelbar
 entstehenden  Kosten  zählen  nicht  zur  Entschädigung,  sie
 sind  zusätzlich  zu  erstatten.  Bei  der  Festsetzung  der  Entschä-
 digung  werden  Steuern  nicht  berücksichtigt.  Dies  gilt  nicht
 für Kosten nach Satz 2.

 § 16

 Ausschluss der Entschädigung

 Keine Entschädigung wird gewährt für

 1.  Tiere, die dem Bund oder einem Land gehören,

 2.  Tiere,  die  entgegen  §  12  oder  einem  der  Bekämpfung  von
 oder  der  Vorbeugung  vor  Tierseuchen  dienenden  unmit-
 telbar  geltenden  Rechtsakt  der  Europäischen  Gemein-
 schaft  oder  der  Europäischen  Union  im  Anwendungs-
 bereich  dieses  Gesetzes  eingeführt,  durchgeführt  oder
 innergemeinschaftlich  in  das  Inland  verbracht  worden
 sind,

 3.  Tiere,  die  entgegen  einer  Vorschrift  einer  nach  §  13  Ab-
 satz  1  erlassenen  Rechtsverordnung  eingeführt,  durchge-
 führt  oder  innergemeinschaftlich  in  das  Inland  verbracht
 worden sind,

 4.  Tiere,  die  nach  der  Einfuhr  oder  dem  innergemeinschaft-
 lichen  Verbringen  in  das  Inland  auf  Grund  einer  im
 Zusammenhang  mit  der  Einfuhr  oder  dem  innergemein-
 schaftlichen  Verbringen  tierseuchenrechtlich  vorge-
 schriebenen  oder  behördlich  angeordneten  Maßnahme
 oder  im  Zusammenhang  mit  einer  solchen  Maßnahme
 getötet werden mussten oder verendet sind,

 5.  Schlachtvieh,  das  Viehhöfen  oder  Schlachtstätten  zuge-
 führt  worden  ist;  dies  gilt  nicht  in  den  Fällen  des  §  14
 Nummer 1, 3 bis 6,

 6.  wildlebende  Tiere  oder  gefangen  gehaltene  wildlebende
 Tiere, ausgenommen Gehegewild,

 7.  Tiere, die zu Tierversuchen verwendet werden,

 8.  Haustiere, die nicht Vieh, Bienen oder Hummeln sind,

 9.  Zebras, Zebroide und Kameliden,
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10.  Fische,  die  zu  Zierzwecken  gezüchtet,  gehalten  oder
 gehältert werden.

 § 17

 Entfallen der Entschädigung

 (1)  Der  Anspruch  auf  Entschädigung  entfällt,  wenn  der
 Tierhalter  oder  sein  Vertreter  im  Zusammenhang  mit  dem  die
 Entschädigung auslösenden Fall

 1.  schuldhaft

 a)  eine  Vorschrift  dieses  Gesetzes  oder  eine  Vorschrift
 eines  unmittelbar  geltenden  Rechtsaktes  der  Europä-
 ischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen  Union  im
 Anwendungsbereich dieses Gesetzes,

 b)  den  §  18  des  Lebensmittel-  und  Futtermittelgesetzbu-
 ches  oder  eine  Vorschrift  eines  unmittelbar  geltenden
 Rechtsaktes  der  Europäischen  Gemeinschaft  oder  der
 Europäischen  Union  im  Anwendungsbereich  des  §  18
 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches,

 c)  eine  Vorschrift  des  Tierische  Nebenprodukte-Beseiti-
 gungsgesetzes  oder  eines  unmittelbar  geltenden
 Rechtsaktes  der  Europäischen  Gemeinschaft  oder  der
 Europäischen  Union  auf  dem  Gebiet  der  tierischen
 Nebenprodukte,

 d)  eine  Vorschrift  einer  nach  einem  der  in  Buchstabe  a,  b
 oder  c  bezeichneten  Bestimmungen  erlassenen  Rechts-
 verordnung oder

 e)  eine  Maßnahme,  die  nach  einem  der  in  Buchstabe  a,  b
 oder  c  bezeichneten  Bestimmungen  oder  einer  nach
 Buchstabe  d  genannten  Rechtsverordnung  angeordnet
 worden ist,

 nicht,  nicht  ordnungsgemäß  oder  nicht  vollständig  be-
 folgt oder nicht befolgt hat,

 2.  die  nach  §  3  vorgeschriebene  Anzeige  schuldhaft  nicht
 oder  nicht  unverzüglich  erstattet  hat,  es  sei  denn,  dass  die
 Anzeige  von  einem  anderen  nach  §  3  Verpflichteten  un-
 verzüglich erstattet worden ist,

 3.  an  der  Tierseuche  erkrankte  Haustiere  oder  Fische  erwor-
 ben  hat  und  beim  Erwerb  Kenntnis  von  der  Tierseuche
 hatte oder den Umständen nach hätte haben müssen.

 In  den  Fällen  des  §  14  Nummer  1  entfällt  der  Anspruch  auf
 Entschädigung  auch,  wenn  ein  vollständiger  Antrag  auf
 Zahlung  der  Entschädigung  nicht  spätestens  30  Tage  nach
 der  Tötung  des  Tieres,  im  Falle  der  Tötung  eines  Bestandes
 nach  der  Tötung  des  letzten  Tieres  des  Bestandes  bei  der
 nach  Landesrecht  zuständigen  Stelle  eingegangen  ist.  §  32
 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend.

 (2)  Der  Anspruch  entfällt  ferner  für  Tiere,  die  vom  Tier-
 halter  auf  eigenen  Wunsch  mit  Genehmigung  der  zuständi-
 gen  Behörde  in  einen  auf  Grund  einer  tierseuchenrechtlichen
 Vorschrift  gesperrten  Bestand  verbracht  werden,  wenn  diese
 Tiere  aus  Gründen  der  Tierseuchenbekämpfung  während  der
 Sperre  und  wegen  der  Tierseuche,  die  zur  Sperre  geführt  hat,
 getötet  werden  oder  nachweislich  an  der  Tierseuche  verendet
 sind.

 (3)  Soweit  nach  Maßgabe  des  §  19  Absatz  1  in  Verbin-
 dung  mit  Absatz  2  Satz  1  auf  Grund  landesrechtlicher  Vor-
 schriften  vom  Tierhalter  Beiträge  zur  Gewährung  von  Ent-

 schädigungen  erhoben  werden,  entfällt  der  Anspruch  außer-
 dem, wenn der Tierhalter schuldhaft

 1.  bei  den  hierzu  vorgeschriebenen  Erhebungen  einen  Tier-
 bestand  nicht  angibt  oder  eine  zu  geringe  Tierzahl  angibt
 oder

 2.  seine Beitragspflicht nicht erfüllt.

 (4)  Die  Absätze  1  bis  3  gelten  in  den  Fällen  des  §  15  Ab-
 satz 4 Satz 2 entsprechend.

 § 18

 Teilweise Entschädigung

 Die  Entschädigung  kann  in  den  Fällen  des  §  17  Absatz  1
 Satz  1  und  2  und  Absatz  3  teilweise  gewährt  werden,  wenn
 die  Schuld  gering  ist  oder  die  Versagung  der  Entschädigung
 für den Tierhalter eine unbillige Härte bedeuten würde.

 § 19

 Entschädigungspflichtiger

 (1)  Die  Länder  regeln,  wer  die  Entschädigung  gewährt
 und  wie  sie  aufzubringen  ist.  Das  Land  hat  die  Entschädi-
 gung  zu  leisten;  soweit  von  Tierhaltern  für  bestimmte  Tier-
 arten  zur  Gewährung  von  Entschädigungen  Beiträge  nach
 Absatz  2  Satz  1  erhoben  werden,  hat  es  die  Entschädigung
 jedoch nur zur Hälfte zu leisten.

 (2)  Beiträge  sind  für  Pferde,  Esel,  Maultiere  und  Maul-
 esel,  Rinder,  Schweine,  Schafe  und  Ziegen,  Gehegewild,  Ge-
 flügel,  Bienen,  Hummeln  und  Fische  zu  erheben.  Von  der  Er-
 hebung  von  Beiträgen  für  Pferde,  Esel,  Maultiere,  Maulesel,
 Ziegen,  Gehegewild,  Geflügel,  Bienen,  Hummeln  und
 Fische  kann  abgesehen  werden,  wenn  sie  zu  einer  unzumut-
 baren  Belastung  der  Beitragspflichtigen,  insbesondere  auf
 Grund  geringer  Anzahl  der  betroffenen  Tierhalter,  führen
 würde  oder  hierfür  auf  Grund  der  Tierseuchensituation  kein
 Bedarf  besteht.  Die  Beiträge  sind  nach  Tierarten  gesondert
 zu  erheben;  bestimmte  Tierarten  können  im  Rahmen  der  Bei-
 tragserhebung  zusammengefasst  werden.  Die  Beiträge  kön-
 nen  nach  der  Größe  der  Bestände  und  unter  Berücksichti-
 gung  der  seuchenhygienischen  Risiken,  insbesondere  auf
 Grund  der  Betriebsorganisation,  sowie  zusätzlich  nach  Alter,
 Gewicht  oder  Nutzungsart  gestaffelt  werden.  Ferner  können
 die  Länder  die  Durchführung  von  Tierzählungen  zum  Zwe-
 cke der Beitragserhebung regeln.

 (3)  Werden  von  Tierhaltern  zur  Gewährung  von  Entschä-
 digungen  Beiträge  erhoben,  dürfen  für  Tiere,  die  dem  Bund
 oder  einem  Land  gehören,  oder  für  das  Viehhöfen  oder
 Schlachtstätten  zugeführte  Schlachtvieh  keine  Beiträge  er-
 hoben werden.

 § 20

 Entschädigungsberechtigter, Forderungsübergang

 (1)  Die  Entschädigung  wird,  soweit  ein  anderer  Berech-
 tigter  nicht  bekannt  ist,  demjenigen  gezahlt,  in  dessen  Ge-
 wahrsam sich das Tier zum Zeitpunkt des Todes befand.

 (2)  Mit  der  Zahlung  ist  jeder  Entschädigungsanspruch
 Dritter vorbehaltlich des Absatzes 3 erloschen.

 (3)  Steht  dem  Entschädigungsberechtigten  ein  Anspruch
 auf  Ersatz  des  Schadens  gegen  einen  Dritten  zu,  so  geht  der
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Anspruch  auf  den  zur  Entschädigung  Verpflichteten  über,  so-
 weit  dieser  die  Entschädigung  nach  diesem  Gesetz  gewährt.
 Der  Übergang  kann  nicht  zum  Nachteil  des  Entschädigungs-
 berechtigten  geltend  gemacht  werden.  Gibt  der  Entschädi-
 gungsberechtigte  seinen  Anspruch  gegen  den  Dritten  oder
 ein  zur  Sicherung  des  Anspruches  dienendes  Recht  auf,  so
 wird  der  zur  Entschädigung  Verpflichtete  insoweit  frei,  als  er
 aus  dem  Anspruch  oder  dem  Recht  hätte  Ersatz  erlangen
 können.

 (4)  Richtet  sich  der  Ersatzanspruch  des  Entschädigungs-
 berechtigten  gegen  einen  mit  ihm  in  häuslicher  Gemein-
 schaft  lebenden  Familienangehörigen,  so  ist  der  Übergang
 ausgeschlossen;  der  Anspruch  geht  jedoch  über,  wenn  der
 Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.

 § 21

 Ergänzende Bestimmungen

 (1)  Für  die  Anwendung  der  §§  17  bis  20  stehen  Fischerei-
 berechtigte  und  Fischereiausübungsberechtigte  den  Tierhal-
 tern gleich.

 (2)  Soweit  ein  unmittelbar  geltender  Rechtsakt  der  Euro-
 päischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen  Union  im  An-
 wendungsbereich  dieses  Gesetzes  nicht  entgegensteht  oder
 seine  Durchführung  es  erfordert,  gelten  die  §§  14  bis  20  hin-
 sichtlich  der  Entschädigungen  für  Tierverluste  auf  Grund
 einer Vorschrift eines solchen Rechtsaktes entsprechend.

 (3)  In  den  Fällen  des  §  15  Absatz  4  Satz  2  gelten  die  Ab-
 sätze 1 und 2 sowie die §§ 18 bis 20 entsprechend.

 (4)  Weitergehende  Regelungen  der  Länder  bleiben  unbe-
 rührt.

 (5)  Für  Streitigkeiten  über  Ansprüche  nach  diesem
 Abschnitt  ist  der  Rechtsweg  vor  den  Verwaltungsgerichten
 gegeben.

 (6)  Ansprüche  nach  den  §§  14  und  15  Absatz  4  Satz  2  ver-
 jähren  nach  einem  Jahr.  Die  Verjährungsfrist  beginnt  mit
 dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.

 Abschnitt 7

 Datenerhebung

 § 22

 Datenerhebung

 (1)  Einrichtungen,  die  tierseuchenrechtlich  vorgeschrie-
 bene  Untersuchungen  durchführen,  übermitteln  im  Falle
 einer  Untersuchung  der  zuständigen  Behörde  zu  den  in  Ab-
 satz 3 bezeichneten Zwecken die Angaben über

 1.  die  untersuchten  Tiere,  getrennt  nach  Tierarten,  insbeson-
 dere  Rinder,  Schweine,  Schafe,  Ziegen  und  Einhufer,  so-
 wie  die  jeweilige  Kennzeichnung  der  untersuchten  Tiere,
 soweit diese Angaben bekannt sind,

 2.  die Tierseuche, die Anlass für die Untersuchung war,

 3.  das Datum der Untersuchung,

 4.  das  Ergebnis  der  Untersuchung  einschließlich  der  Unter-
 suchungsmethode.

 Die  in  Satz  1  genannten  Einrichtungen  übermitteln  ferner  zu
 den  in  Absatz  3  Nummer  1  und  2  bezeichneten  Zwecken
 Name  und  Anschrift  des  Tierhalters  sowie  die  Registrier-
 nummer  des  Betriebes  oder  der  Tierhaltung,  in  dem  oder  in
 der  die  untersuchten  Tiere  gehalten  werden,  soweit  diese  An-
 gaben  bekannt  sind.  Im  Falle  der  Übermittlung  nach  Satz  1
 teilt  die  Untersuchungseinrichtung  dem  jeweiligen  Tierhal-
 ter  oder,  soweit  dieser  nicht  bekannt  ist,  dem  Auftraggeber
 der  Untersuchung  die  übermittelten  Angaben  spätestens  am
 Tage  der  Übermittlung  mit.  Die  Übermittlung  der  Angaben
 nach  Satz  1  oder  2  oder  die  Mitteilung  nach  Satz  3  kann  im
 automatisierten  Verfahren  erfolgen,  im  Falle  der  Mitteilung
 nach  Satz  3,  soweit  der  Tierhalter  oder  der  Auftraggeber  die-
 sem Verfahren zugestimmt hat.

 (2)  Der  Tierhalter  übermittelt  der  zuständigen  Behörde  zu
 den  in  Absatz  3  genannten  Zwecken  Name  und  Anschrift  so-
 wie  die  geographischen  Koordinaten  des  Standortes  seiner
 Tierhaltung,  soweit  diese  Angaben  nicht  bereits  nach  ande-
 ren  Vorschriften  zum  Schutz  vor  Tierseuchen  angezeigt  wor-
 den  sind.  Die  Übermittlung  der  Angaben  nach  Satz  1  kann
 im automatisierten Verfahren erfolgen.

 (3)  Die  nach  den  Absätzen  1  und  2  zu  übermittelnden  An-
 gaben dienen

 1.  dem  Nachweis,  dass  Viehbestände,  Bienenstände,  Hum-
 melstände  oder  Fischbestände  in  einem  bestimmten  Ge-
 biet frei von bestimmten Tierseuchen sind,

 2.  als Grundlage

 a)  der Feststellung des Gesundheitsstatus oder

 b)  für  die  Aufrechterhaltung  eines  bestehenden  Gesund-
 heitsstatus,

 der  untersuchten  Tiere,  eines  Viehbestandes,  Bienenstan-
 des, Hummelstandes oder Fischbestandes

 3.  als  Grundlage  für  die  Berichterstattung  über  den  Gesund-
 heitsstatus  von  Viehbeständen,  Bienenständen,  Hummel-
 ständen  oder  Fischbeständen  gegenüber  der  Organen
 oder Einrichtungen der Europäischen Union.

 (4)  Die  zuständige  Behörde  kann  die  nach  den  Absätzen  1
 und  2  übermittelten  Angaben  im  Rahmen  ihrer  Aufgaben-
 wahrnehmung  zu  den  in  Absatz  3  genannten  Zwecken  ver-
 wenden.  Die  zuständige  Behörde  übermittelt  auf  Ersuchen
 die  Angaben  nach  den  Absätzen  1  und  2  an  andere  zustän-
 dige  Behörden,  soweit  diese  die  Daten  im  Rahmen  ihrer  Auf-
 gabenerfüllung  zu  den  in  Absatz  3  genannten  Zwecken  be-
 nötigen.  Satz  1  gilt  für  diese  Behörden  entsprechend.  Die
 Übermittlung  der  Angaben  nach  Satz  1  kann  durch  Abruf  im
 automatisierten  Verfahren  erfolgen;  §  10  Absatz  2  bis  5  des
 Bundesdatenschutzgesetzes ist anzuwenden.

 (5) Die zuständige Behörde

 1.  übermittelt  dem  Friedrich-Loeffler-Institut  auf  Ersuchen
 die  Angaben  nach  Absatz  1  sowie  die  vom  Tierhalter
 nach  Absatz  2  übermittelten  geographischen  Koordina-
 ten des Standortes seiner Tierhaltung, soweit dies

 a)  zur  Erstellung  von  Risikobewertungen  nach  §  26  Ab-
 satz 2 Nummer 2 erforderlich ist oder

 b)  zur  Mitwirkung  nach  §  26  Absatz  3  Nummer  3  erfor-
 derlich ist,
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2.  soll  dem  Friedrich-Loeffler-Institut  auf  Ersuchen  die  in
 Nummer  1  genannten  Angaben  übermitteln,  soweit  dies
 zur  Durchführung  wissenschaftlicher  Forschung  auf  dem
 Gebiet  der  Tiergesundheit  erforderlich  ist,  das  wissen-
 schaftliche  Interesse  an  der  Durchführung  von  For-
 schungsvorhaben  das  Interesse  des  Betroffenen  an  dem
 Ausschluss  der  Zweckänderung  erheblich  überwiegt  und
 der  Zweck  der  Forschung  auf  andere  Weise  nicht  oder  nur
 mit  unverhältnismäßigem  Aufwand  erreicht  werden  kann.

 Für  die  Zulässigkeit  der  Verwendung  der  Daten  durch  das
 Friedrich-Loeffler-Institut  gilt  Satz  1  entsprechend.  Im  Falle
 des  Satzes  1  Nummer  2  dürfen  die  Daten  nur  in  anonymi-
 sierter Form übermittelt werden.

 (6)  Ein  Tierhalter  kann  schriftliche  Auskunft  über  die
 nach  den  Absätzen  1  und  2  übermittelten  Angaben  ver-
 langen.  Er  kann  die  Angaben  nach  Satz  1  im  automatisierten
 Verfahren  abrufen,  soweit  ein  solches  eingerichtet  worden
 ist.  Die  schriftlich  erteilte  unentgeltliche  Auskunft  nach
 Satz  1  oder  der  schriftliche  unentgeltliche  Auszug  der  An-
 gabe  nach  Satz  2  aus  einem  solchen  Auskunftsverlangen
 steht  einer  tierärztlichen  Bescheinigung  in  den  Fällen  gleich,
 in denen diese

 1.  durch  dieses  Gesetz  oder  auf  Grund  dieses  Gesetzes  er-
 lassenen Rechtsverordnungen vorgeschrieben ist und

 2.  nicht  auf  Gemeinschaftsrecht  oder  Unionsrecht  beruht
 oder  Gemeinschaftsrecht  oder  Unionsrecht  nicht  entge-
 gensteht.

 Der  schriftliche  Auszug  nach  Satz  2  hat  Name  und  An-
 schrift  des  Tierhalters  sowie  das  Datum  desjenigen  Tages  zu
 enthalten,  an  dem  der  schriftliche  Auszug  gefertigt  wurde.
 Diese  Angaben  können  auch  handschriftlich  hinzugefügt
 werden.  Der  schriftliche  Auszug  ist  vom  Tierhalter  zu  unter-
 schreiben.

 (7)  Die  in  Absatz  1  bezeichneten  oder  nach  Absatz  4
 Satz  2  oder  Absatz  5  Satz  1  Nummer  1  übermittelten  An-
 gaben  sind  von  den  dort  jeweils  genannten  Behörden  für  die
 Dauer  von  fünf  Jahren  aufzubewahren.  Die  Frist  beginnt  mit
 Ablauf  des  31.  Dezember  desjenigen  Jahres,  in  dem  die  Da-
 ten  erhoben  worden  sind.  Nach  Ablauf  der  Aufbewahrungs-
 frist  sind  die  Daten  unverzüglich  zu  löschen,  soweit  sie  zur
 Erfüllung  der  Aufgaben  nach  Absatz  3  nicht  mehr  benötigt
 werden,  spätestens  aber  unverzüglich  nach  Erfüllung  der
 Aufgaben.  Andere  Vorschriften,  nach  denen  eine  längere
 Aufbewahrungsfrist  besteht,  bleiben  unberührt.  Satz  3  gilt
 für  nach  Absatz  5  Satz  1  übermittelte  Angaben  für  das  Fried-
 rich-Loeffler-Institut  mit  der  Maßgabe  entsprechend,  dass
 diese  Angaben  zur  Erfüllung  der  dort  genannten  Aufgaben
 nicht mehr benötigt werden.

 Abschnitt 8

 Überwachung, zuständige Behörden

 § 23

 Überwachung

 (1)  Die  Durchführung  der  Vorschriften  dieses  Gesetzes
 und  der  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlassenen  Rechtsvor-
 schriften  sowie  der  unmittelbar  geltenden  Rechtsakte  der
 Europäischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen  Union

 im  Anwendungsbereich  dieses  Gesetzes  obliegt  den  zustän-
 digen  Behörden  soweit  gesetzlich  nichts  anderes  bestimmt
 ist.  In  diesem  Rahmen  überwachen  sie  die  Einhaltung  der
 vorstehend  genannten  Vorschriften  sowie  der  auf  Grund  die-
 ser  Vorschriften  ergangenen  vollziehbaren  Anordnungen.
 Die  Überwachung  ist  jeweils  von  tierärztlich  ausgebildeten
 Personen  oder  unter  deren  fachlicher  Aufsicht  stehenden  an-
 deren  Personen  durchzuführen.  Die  §§  26  und  27  bleiben  un-
 berührt.

 (2)  Die  zuständigen  Behörden  können,  soweit  es  zur
 Durchführung  ihrer  Aufgaben  nach  Absatz  1  erforderlich  ist,
 außerhalb  der  zuständigen  Behörde  tätigen  Tierärzten  Auf-
 gaben  übertragen  oder  diese  zur  Mitwirkung  heranziehen.
 Die  Länder  regeln  die  näheren  Einzelheiten  der  Heranzie-
 hung.

 (3)  Die  zuständige  Behörde  trifft  die  notwendigen  Anord-
 nungen  und  Maßnahmen,  die  zur  Feststellung  oder  zur  Aus-
 räumung  eines  hinreichenden  Verdachts  eines  Verstoßes
 oder  zur  Beseitigung  festgestellter  Verstöße  oder  zur  Verhü-
 tung  künftiger  Verstöße  erforderlich  sind.  Sie  kann  insbeson-
 dere

 1.  das  Inverkehrbringen  und  die  Anwendung  immunologi-
 scher  Tierarzneimittel  oder  In-vitro-Diagnostika  untersa-
 gen,  deren  Rückruf  anordnen  und  diese  sicherstellen,  so-
 weit

 a)  der  begründete  Verdacht  besteht,  dass  das  immunolo-
 gische  Tierarzneimittel  bei  bestimmungsgemäßem
 Gebrauch  schädliche  Wirkungen  hat,  die  über  ein
 nach  den  Erkenntnissen  der  veterinärmedizinischen
 Wissenschaft vertretbares Maß hinausgehen,

 b)  dem  immunologischen  Tierarzneimittel  oder  dem
 In-vitro-Diagnostikum die Wirksamkeit fehlt,

 c)  das  immunologische  Tierarzneimittel  oder  das  In-vi-
 tro-Diagnostikum  nicht  die  nach  den  Erkenntnissen
 der  veterinärmedizinischen  Wissenschaft  erforderli-
 che Qualität aufweist,

 d)  die  vorgeschriebenen  Qualitätskontrollen  nicht  durch-
 geführt worden sind oder

 e)  die  erforderliche  Erlaubnis  für  das  Herstellen,  das  in-
 nergemeinschaftliche  Verbringen,  die  Einfuhr  oder
 die  Durchfuhr  des  immunologischen  Tierarzneimit-
 tels  oder  des  In-vitro-Diagnostikums  nicht  vorliegt
 oder  ein  Grund  zur  Rücknahme  oder  zum  Widerruf
 der Erlaubnis gegeben ist,

 2.  anordnen,  dass  derjenige,  der  ein  Tier  hält,  verbracht  oder
 in  den  Verkehr  gebracht  hat  oder  ein  Erzeugnis  herge-
 stellt,  behandelt,  verbracht  oder  in  den  Verkehr  gebracht
 hat  oder  eine  der  vorstehend  bezeichneten  Handlungen
 beabsichtigt,

 a)  eine  Untersuchung  durchführt  oder  durchführen  lässt
 und ihr das Ergebnis mitteilt,

 b)  ihr den Eingang eines Erzeugnisses anzeigt,

 soweit  Grund  zu  der  Annahme  besteht,  dass  das  Tier  oder
 das  Erzeugnis  den  Vorschriften  dieses  Gesetzes,  der  auf
 Grund  dieses  Gesetzes  erlassenen  Rechtsverordnungen
 oder  eines  unmittelbar  geltenden  Rechtsaktes  der  Euro-
 päischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen  Union  im
 Anwendungsbereich dieses Gesetzes nicht entspricht,
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3.  vorübergehend  verbieten,  dass  ein  Tier  oder  Erzeugnis
 verbracht  oder  in  den  Verkehr  gebracht  wird,  bis  das  Er-
 gebnis  der  Untersuchung  einer  entnommenen  Probe
 oder  einer  nach  Nummer  1  angeordneten  Untersuchung
 vorliegt,

 4.  das  Verbringen  oder  das  Inverkehrbringen  eines  Tieres
 oder  das  Herstellen,  das  Behandeln,  das  Verbringen
 oder  das  Inverkehrbringen  eines  Erzeugnisses  verbieten
 oder beschränken,

 5.  ein  lebendes  oder  totes  Tier,  ein  Teil  eines  Tieres  oder
 ein  Erzeugnis,  auch  vorläufig,  sicherstellen  sowie  die
 Tötung  eines  Tieres  oder  die  unschädliche  Beseitigung
 eines  toten  Tieres,  eines  Teils  eines  Tieres  oder  eines
 Erzeugnisses anordnen,

 6.  das  Verbringen  eines  Tieres  oder  eines  Erzeugnisses  in
 das  Inland  im  Einzelfall  vorübergehend  verbieten  oder
 beschränken, wenn

 a)  die  Bundesrepublik  Deutschland  durch  einen
 Rechtsakt  der  Europäischen  Gemeinschaft  oder  der
 Europäischen  Union  im  Anwendungsbereich  dieses
 Gesetzes  hierzu  ermächtigt  worden  ist  und  das  Bun-
 desministerium  dies  im  Bundesanzeiger  bekannt  ge-
 macht hat oder

 b)  Tatsachen  vorliegen,  die  darauf  schließen  lassen,
 dass  die  Tiere  oder  Erzeugnisse  ein  Risiko  für  die
 Gesundheit von Mensch oder Tier mit sich bringen,

 7.  die Absonderung von Tieren anordnen,

 8.  eine  Maßnahme  überwachen  oder,  soweit  erforderlich,
 anordnen,  mit  der  verhindert  werden  soll,  dass  ein  Tier
 oder  ein  Erzeugnis,  das  den  Verbraucher  noch  nicht  er-
 reicht  hat,  auch  durch  andere  Wirtschaftsbeteiligte  wei-
 ter  in  den  Verkehr  gebracht  wird  (Rücknahme),  oder  die
 auf  die  Rückgabe  eines  in  den  Verkehr  gebrachten  Tie-
 res  oder  Erzeugnisses  abzielt,  das  den  Verbraucher  oder
 den  Verwender  bereits  erreicht  hat  oder  erreicht  haben
 könnte (Rückruf),

 9.  anordnen,  dass  diejenigen,  die  einer  von  einem  leben-
 den  oder  toten  Tier,  einem  Teil  eines  Tieres  oder  Er-
 zeugnis  ausgehenden  Gefahr  ausgesetzt  sein  können,
 rechtzeitig  in  geeigneter  Form  auf  diese  Gefahr  hinge-
 wiesen werden,

 10.  eine  Untersuchung,  therapeutische  Maßnahme,  Heil-
 behandlung oder Impfung anordnen,

 11.  Sendungen  der  in  Satz  1  genannten  Art  sowie  deren
 Beförderungsmittel,  Behälter,  Lademittel  und  Verpa-
 ckungsmittel  bei  der  Einfuhr,  Durchfuhr  und  Ausfuhr
 zur Überwachung anhalten,

 soweit  durch  dieses  Gesetz,  durch  Rechtsverordnung  nach
 diesem  Gesetz  oder  durch  einen  unmittelbar  geltenden
 Rechtsakt  der  Europäischen  Gemeinschaft  oder  der  Europä-
 ischen  Union  eine  Regelung  nicht  getroffen  worden  ist  oder
 eine  durch  die  vorstehend  genannten  Vorschriften  getrof-
 fene  Regelung  nicht  entgegensteht.  Sie  kann  ferner  das  Hal-
 ten  von  Vieh  und  Fischen  zeitweilig  untersagen,  soweit  der
 Tierhalter wiederholt

 1.  rechtskräftig nach § 30 verurteilt worden ist oder

 2.  auf  Grund  rechtskräftig  festgestellter  Ordnungswidrig-
 keiten  nach  §  31  Absatz  1  und  2  die  erforderliche  Zuver-
 lässigkeit nicht besitzt.

 (4)  Natürliche  und  juristische  Personen  und  nicht  rechts-
 fähige  Personenvereinigungen  haben  den  zuständigen  Be-
 hörden  auf  Verlangen  die  Auskünfte  zu  erteilen,  die  zur
 Durchführung  der  den  Behörden  nach  Absatz  1  übertragenen
 Aufgaben  erforderlich  sind.  Die  Auskunftspflichtigen  kön-
 nen  die  Auskunft  auf  solche  Fragen  verweigern,  deren  Be-
 antwortung  sie  selbst  oder  einen  der  in  §  383  Absatz  1  Num-
 mer  1  bis  3  der  Zivilprozessordnung  bezeichneten  Angehö-
 rigen  der  Gefahr  strafgerichtlicher  Verfolgung  oder  eines
 Verfahrens  nach  dem  Gesetz  über  Ordnungswidrigkeiten
 aussetzen würde.

 (5) Personen,

 1.  die  von  der  zuständigen  Behörde  beauftragt  sind,  sowie
 in  ihrer  Begleitung  befindliche  Sachverständige  des  Bun-
 des,  der  Mitgliedstaaten  oder  der  Europäischen  Kommis-
 sion oder

 2.  des  Friedrich-Loeffler-Instituts,  die  an  epidemiologi-
 schen  Untersuchungen  nach  §  26  Absatz  3  Satz  1  Num-
 mer 3 mitwirken,

 dürfen  im  Rahmen  der  Absätze  1  bis  4  Grundstücke,  Wirt-
 schaftsgebäude,  Geschäfts-,  Betriebs-  und  Lagerräume  so-
 wie  Transportmittel  während  der  Geschäfts-  und  Betriebs-
 zeiten  betreten,  dort  Besichtigungen  vornehmen  und  ge-
 schäftliche  Unterlagen  einsehen,  prüfen  und,  soweit  dies  zur
 Aufgabenerfüllung  nach  den  Absätzen  1  und  2  erforderlich
 ist, Vervielfältigungen erstellen.

 (6)  Die  von  der  zuständigen  Behörde  mit  der  Durchfüh-
 rung  von  Bekämpfungsmaßnahmen  beauftragten  Personen
 dürfen  im  Rahmen  ihres  Auftrages  während  der  Geschäfts-
 und  Betriebszeiten  Grundstücke,  Wirtschaftsgebäude,  Ge-
 schäfts-,  Betriebs-  und  Lagerräume  sowie  Transportmittel
 betreten  und  dort  Untersuchungen  von  Tieren  und  Bekämp-
 fungsmaßnahmen  durchführen.  Auf  Anforderung  sind  den
 beauftragten  Personen  lebende  oder  tote  Tiere,  Teile  von  Tie-
 ren  oder  Erzeugnisse  zur  Untersuchung  zu  überlassen,  so-
 weit dies zur Feststellung einer Tierseuche erforderlich ist.

 (7)  Zur  Verhütung  dringender  Gefahren  für  die  öffentliche
 Sicherheit  und  Ordnung  dürfen  die  in  den  Absätzen  5  und  6
 genannten Personen

 1.  die  Grundstücke,  Wirtschaftsgebäude,  Geschäfts-,  Be-
 triebs-  und  Lagerräume  sowie  Transportmittel  auch
 außerhalb  der  Geschäfts-  und  Betriebszeiten  und  auch
 dann  betreten,  wenn  diese  zugleich  Wohnzwecken  des
 Tierhalters oder sonst Verfügungsberechtigten dienen,

 2.  Wohnräume, in denen Tiere gehalten werden, betreten.

 Das  Grundrecht  der  Unverletzlichkeit  der  Wohnung  (Arti-
 kel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

 (8)  Die  von  der  zuständigen  Behörde  beauftragten  Per-
 sonen  oder  Personen  nach  Absatz  5  Nummer  2  sind  ferner
 befugt,  gegen  Empfangsbescheinigung  Proben  immunolo-
 gische  Tierarzneimittel  sowie  Proben  von  Futtermitteln,  die
 Träger  von  Tierseuchenerregern  sein  können,  nach  ihrer
 Auswahl  zum  Zwecke  der  Untersuchung  zu  fordern  oder  zu
 entnehmen.  Soweit  der  Betroffene  nicht  ausdrücklich  darauf
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verzichtet,  ist  ein  Teil  der  Probe  oder,  soweit  die  Probe  nicht
 oder  ohne  Gefährdung  des  Untersuchungszweckes  nicht  in
 Teile  gleicher  Beschaffenheit  teilbar  ist,  ein  zweites  Stück
 der  gleichen  Art,  wie  das  als  Probe  entnommene,  zurückzu-
 lassen.  Zurückzulassende  Proben  sind  amtlich  zu  verschlie-
 ßen  oder  zu  versiegeln.  Sie  sind  mit  dem  Datum  der  Probe-
 nahme  und  dem  Datum  des  Tages  zu  versehen,  nach  dessen
 Ablauf  der  Verschluss  oder  die  Versiegelung  als  aufgehoben
 gelten.  Für  Proben,  die  bei  einem  anderen  als  demjenigen
 entnommen  werden,  der  immunologische  Tierarzneimittel
 oder  Futtermittel,  die  Träger  von  Tierseuchenerregern  sein
 können,  unter  seinem  Namen  abgibt,  ist  eine  angemessene
 Entschädigung  in  Geld  zu  leisten,  soweit  nicht  ausdrücklich
 darauf verzichtet wird.

 (9)  Der  Tierhalter  oder  der  sonst  Verfügungsberechtigte
 hat  die  Maßnahmen  nach  den  Absätzen  3,  5  bis  8  Satz  1  zu
 dulden,  die  mit  diesen  Maßnahmen  beauftragten  Personen  zu
 unterstützen  und  die  für  die  Durchführung  dieser  Maßnah-
 men erforderlichen geschäftlichen Unterlagen vorzulegen.

 (10)  Die  Absätze  4  bis  6  und  8  und  9  gelten  für  die  Durch-
 führung eines Monitorings nach § 9 entsprechend.

 (11)  Die  für  die  Erfassung  von  Risiken  immunologischer
 Tierarzneimittel  zuständige  Bundesoberbehörde  kann  in  Be-
 trieben  und  Einrichtungen,  die  immunologische  Tierarznei-
 mittel  herstellen  oder  in  den  Verkehr  bringen,  die  Einhaltung
 der  Vorschriften  über  die  Sammlung  und  Auswertung  von
 Daten  zu  unerwünschten  Wirkungen  immunologischer  Tier-
 arzneimittel  überprüfen.  Zu  diesem  Zweck  können  Beauf-
 tragte  der  zuständigen  Bundesoberbehörde  im  Benehmen
 mit  der  zuständigen  Behörde,  der  die  Überwachung  tierseu-
 chenrechtlicher  Vorschriften  im  Übrigen  obliegt,  Betriebs-
 und  Geschäftsräume  während  der  üblichen  Geschäfts-  und
 Betriebszeiten  betreten,  Auskünfte  verlangen,  Unterlagen
 einsehen,  prüfen  und  Vervielfältigungen  erstellen  sowie
 Auskünfte verlangen.

 (12)  Die  nach  Landesrecht  für  die  Lebensmittelüberwa-
 chung,  die  Tierarzneimittelüberwachung,  die  Futtermittel-
 überwachung  und  die  Tierschutzüberwachung  zuständigen
 Behörden  übermitteln  der  für  die  Überwachung  nach  Ab-
 satz  1  zuständigen  Behörde  auf  Ersuchen  die  zu  deren  Auf-
 gabenerfüllung erforderlichen Angaben.

 (13)  Das  Brief-  und  Postgeheimnis  nach  Artikel  10  des
 Grundgesetzes  wird  nach  Maßgabe  des  Absatzes  3  Satz  1
 und 2 Nummer 11 eingeschränkt.

 § 24

 Überwachung bestimmter Veranstaltungen und
 Einrichtungen

 (1)  Viehmärkte,  Viehhöfe,  Viehausstellungen,  Vogelbör-
 sen  oder  Veranstaltungen  ähnlicher  Art,  Viehhandelsunter-
 nehmen,  Transportunternehmen,  Viehsammelstellen  und
 Schlachtstätten  werden  durch  die  zuständige  Behörde  über-
 wacht.  Die  zuständige  Behörde  kann  die  Anordnungen  tref-
 fen,  die  erforderlich  sind,  um  an  den  der  Überwachung  un-
 terliegenden  Orten  oder  in  den  der  Überwachung  unterlie-
 genden  Betrieben  und  sonstigen  Einrichtungen  sicherzustel-
 len,  dass  die  zur  Erfüllung  der  Zwecke  des  §  1  Satz  1
 notwendigen Anforderungen eingehalten werden.

 (2)  Jahr-  und  Wochenmärkte,  auf  denen  Vieh  nur  in  gerin-
 gem  Umfang  gehandelt  wird,  können  von  der  zuständigen
 Behörde  von  der  Überwachung  befreit  werden,  soweit  Be-
 lange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen.

 (3) Die Überwachung kann ausgedehnt werden auf

 1.  Vieh,  Hunde,  Katzen  und  Fische,  soweit  sie  zum  Zwecke
 des Inverkehrbringens zusammengebracht werden,

 2. Tierschauen oder Veranstaltungen ähnlicher Art,

 3.  Vieh  oder  Fische,  soweit  sie  auf  behördliche  Anordnung
 zusammengezogen worden sind,

 4. Tierhaltungen,

 5. Tierkliniken oder

 6. sonstige Betriebe oder Einrichtungen,

 von denen die Gefahr einer Tierseuche ausgehen kann.

 § 25

 Rechtsverordnungen zur Überwachung

 (1)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates,  soweit
 es  zur  Erfüllung  der  Zwecke  des  §  1  notwendig  ist,  die  Über-
 wachung  näher  zu  regeln.  Es  kann  dabei  insbesondere  Vor-
 schriften über

 1.  Untersuchungen einschließlich der Probenahme,

 2.  Maßnahmen,  die  zu  ergreifen  sind,  wenn  lebende  oder
 tote  Tiere,  Teile  von  Tieren  oder  Erzeugnisse  diesem  Ge-
 setz,  den  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlassenen  Rechts-
 verordnungen  oder  unmittelbar  geltenden  Rechtsakten
 der  Europäischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen
 Union  im  Anwendungsbereich  dieses  Gesetzes  nicht  ent-
 sprechen,

 3.  die  Absonderung,  bei  lebenden  Tieren  auch  in  der  Form
 der Quarantäne, und die behördliche Beobachtung,

 4.  Einzelheiten  der  Mitwirkungspflichten,  insbesondere
 Duldungs-, Unterstützungs- und Vorlagepflichten,

 5.  Pflichten zur

 a)  Durchführung  bestimmter  betriebseigener  Kontrol-
 len,

 b)  Aufzeichnung,  zur  Mitführung  und  zur  Aufbewah-
 rung von Unterlagen und

 c)  Entnahme von Proben und deren Aufbewahrung und

 6.  den  Personenkreis,  der  nach  den  Nummern  1,  2,  4  und  5
 verpflichtet ist,

 erlassen.

 (2)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  zur
 wirksamen  Ausführung  der  nach  diesem  Gesetz  oder  auf
 Grund dieses Gesetzes vorgesehenen Maßnahmen

 1.  eine Anzeige über

 a)  das  Vorhandensein,  die  Anzahl,  die  Nutzungsart,  den
 Abgang  oder  den  Zugang  oder  über  Ortsveränderun-
 gen von Haustieren und Fischen,

 b)  den  Abgang  oder  den  Zugang  von  toten  Tieren  oder
 Teilen von Tieren oder
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c)  die  in  den  §  5  Absatz  1  Nummern  2,  5,  6  und  11  und
 in  §  24  aufgeführten  Betriebe,  Unternehmen  oder  Ver-
 anstaltungen sowie

 2.  eine  behördliche  Registrierung  oder  Zulassung,  ein-
 schließlich  der  Vergabe  von  Registriernummern  oder  Zu-
 lassungsnummern,  von  Haustieren  und  der  in  Nummer  1
 Buchstabe  c  genannten  Betriebe,  Unternehmen  oder  Ver-
 anstaltungen

 vorzuschreiben.

 (3)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  zur  Er-
 langung  einer  umfassenden  Übersicht  über  Vorkommen  und
 Ausbreitung anderer als anzeigepflichtiger Tierseuchen

 1.  Meldungen  über  Auftreten,  Verlauf  und  Häufigkeit  von
 Tierseuchen  oder  den  Nachweis  deren  Erreger  vorzu-
 schreiben,

 2.  das Meldeverfahren zu regeln,

 3.  den Kreis der Meldepflichtigen zu bestimmen.

 Im  Falle  des  Satzes  1  Nummer  3  darf  nur  verpflichtet  wer-
 den,  wer  im  Rahmen  seiner  Aufgaben  von  den  in  Satz  1
 Nummer 1 bezeichneten Sachverhalten Kenntnis erhält.

 (4)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  zur  Erfül-
 lung  der  Berichtspflichten,  die  sich  aus  Rechtsvorschriften
 nach  diesem  Gesetz  oder  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlasse-
 nen  Rechtsverordnungen  oder  aus  Rechtsakten  der  Europä-
 ischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen  Union  im  An-
 wendungsbereich  dieses  Gesetzes  ergeben  und  gegenüber
 der  Europäischen  Union  bestehen,  durch  Rechtsverordnung
 mit  Zustimmung  des  Bundesrates  die  Übermittlung  der  er-
 forderlichen  Angaben  an  das  Bundesministerium  oder  das
 Friedrich-Loeffler-Institut  durch  die  zuständigen  Behörden
 zu regeln.

 § 26

 Friedrich-Loeffler-Institut

 (1)  Das  Friedrich-Loeffler-Institut,  Bundesforschungsins-
 titut  für  Tiergesundheit  (Friedrich-Loeffler-Institut),  ist  eine
 selbständige  Bundesoberbehörde  im  Geschäftsbereich  des
 Bundesministeriums.  Es  forscht  auf  dem  Gebiet  der  Tierseu-
 chen,  des  Tierschutzes,  der  Tierhaltung,  der  Tierernährung
 und  der  Nutztiergenetik  und  unterrichtet  und  berät  die  Bun-
 desregierung auf diesen Gebieten.

 (2) Das Friedrich-Loeffler-Institut ist zuständig für

 1.  die Zulassung von In-vitro-Diagnostika,

 2.  die  Erstellung  von  Risikobewertungen  auf  dem  Gebiet
 der Tierseuchenbekämpfung und

 3.  die  Beobachtung  der  weltweiten  Tiergesundheitssitua-
 tion  im  Hinblick  auf  die  Gefahr  der  Einschleppung  von
 Tierseuchenerregern  durch  lebende  Tiere  oder  Erzeug-
 nisse in das Inland.

 Die  für  die  Zulassung  nach  Satz  1  Nummer  1  zuständige
 Organisationseinheit  ist  personell  und  organisatorisch  von
 den  übrigen  Organisationseinheiten  des  Friedrich-Loeff-
 ler-Institutes zu trennen.

 (3) Das Friedrich-Loeffler-Institut wirkt mit bei der

 1.  Erstellung  von  Plänen  zur  Durchführung  eines  Monito-
 rings und der Bewertung seiner Ergebnisse,

 2.  Untersuchung  von  Tieren  oder  Erzeugnissen,  die  zur  Ein-
 fuhr oder Ausfuhr bestimmt sind,

 3.  epidemiologischen  Untersuchung  im  Falle  des  Verdach-
 tes oder des Ausbruchs einer Tierseuche.

 Es nimmt die Aufgabe eines

 1.  nationalen  Referenzlabors  für  anzeigepflichtige  Tierseu-
 chen,

 2.  gemeinschaftlichen  Referenzlabors  für  anzeigepflichtige
 Tierseuchen,

 3.  Referenzlabors  eines  anderen  Mitgliedstaates,  eines
 Drittlandes oder einer internationalen Organisation

 wahr,  soweit  es  als  solches  benannt  ist.  Im  Rahmen  seiner
 Aufgabenwahrnehmung  als  nationales  Referenzlabor  für
 anzeigepflichtige  Tierseuchen  obliegt  es  dem  Friedrich-
 Loeffler-Institut  ferner,  Ringversuche  oder  ähnliche  Maß-
 nahmen  durchzuführen,  um  darauf  hinzuwirken,  dass  die
 von  den  zuständigen  Behörden  mit  der  Untersuchung  anzei-
 gepflichtiger  Tierseuchen  beauftragten  Laboratorien  die  auf
 Grund  von  Rechtsakten  der  Europäischen  Gemeinschaft
 oder  der  Europäischen  Union  vorgesehenen  Anforderungen,
 insbesondere an die Diagnostik, erfüllen können.

 (4) Das Friedrich-Loeffler-Institut veröffentlicht

 1.  unter  Mitwirkung  wissenschaftlicher  Sachverständiger
 eine  amtliche  Sammlung  von  Verfahren  zur  Probenahme
 und  Untersuchung  von  Untersuchungsmaterial  tierischen
 Ursprungs  im  Hinblick  auf  anzeigepflichtige  Tierseuchen
 (amtliche Methodensammlung),

 2.  unter  Mitwirkung  der  Länder  jährlich  einen  Bericht  über
 die  Entwicklung  der  Tiergesundheit  (Tiergesundheitsjah-
 resbericht),

 3.  die  Empfehlungen  der  Ständigen  Impfkommission  Vete-
 rinärmedizin nach Absatz 6 Satz 2.

 Die  amtliche  Methodensammlung  nach  Nummer  1  ist  auf
 dem neuesten Stand zu halten.

 (5)  Auf  Ersuchen  einer  obersten  Landesbehörde  kann  das
 Friedrich-Loeffler-Institut  die  zuständigen  Behörden  im
 Hinblick auf

 1.  Maßnahmen

 a)  zur  Erkennung  von  Tierseuchen  und  deren  Bekämp-
 fung,

 b)  zur  Vorbeugung  vor  und  der  Verhinderung  der  Ver-
 schleppung von Tierseuchen,

 2.  die  Beurteilung  der  Gefahren  im  Falle  des  Verdachtes
 oder des Ausbruches einer Tierseuche

 beraten.

 (6)  Beim  Friedrich-Loeffler-Institut  wird  eine  Ständige
 Impfkommission  Veterinärmedizin  eingerichtet.  Die  Stän-
 dige  Impfkommission  Veterinärmedizin  ist  weisungsunab-
 hängig  und  gibt  Empfehlungen  zur  Durchführung  von  Imp-
 fungen.  Die  Mitglieder  der  Ständigen  Impfkommission  Ve-
 terinärmedizin  werden  vom  Friedrich-Loeffler-Institut  im
 Einvernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  die  Dauer
 von  drei  Jahren  berufen.  Eine  Wiederberufung  ist  zulässig.
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Die  Ständige  Impfkommission  Veterinärmedizin  gibt  sich
 eine  Geschäftsordnung,  die  der  Zustimmung  des  Bundes-
 ministeriums  bedarf.  Ihre  Sitzungen  sind  vertraulich  und  die
 Mitglieder  der  Ständigen  Impfkommission  Veterinärmedizin
 sind  zur  Verschwiegenheit  verpflichtet.  Vertreter  des  Bun-
 desministeriums  und  des  Paul-Ehrlich-Institutes  nehmen  mit
 beratender  Stimme  an  den  Sitzungen  der  Ständigen  Tier-
 impfkommission  Veterinärmedizin  teil.  Das  Bundesministe-
 rium  wird  ermächtigt,  durch  Rechtsverordnung  ohne  Zu-
 stimmung des Bundesrates

 1.  die  Zusammensetzung  und  das  Verfahren  der  Ständigen
 Tierimpfkommission  Veterinärmedizin,  einschließlich
 der  Geschäftsführung,  sowie  die  Heranziehung  externer
 Sachverständiger zu regeln und,

 2.  die  Aufgaben  der  Ständigen  Impfkommission  Veterinär-
 medizin näher zu bestimmen.

 § 27

 Durchführung bei Bundeswehr, Kliniken und Instituten

 (1)  Im  Geschäftsbereich  des  Bundesministeriums  der  Ver-
 teidigung  obliegt  die  Durchführung  der  Vorschriften  dieses
 Gesetzes,  der  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlassenen  Rechts-
 vorschriften  und  der  unmittelbar  geltenden  Rechtsakte  der
 Europäischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen  Union
 im  Anwendungsbereich  dieses  Gesetzes,  mit  Ausnahme  der
 Vorschriften  für  das  innergemeinschaftliche  Verbringen,  die
 Einfuhr,  die  Durchfuhr  und  die  Ausfuhr,  den  zuständigen
 Dienststellen  der  Bundeswehr.  Diese  Dienststellen  haben  der
 für  den  Standort  zuständigen  Behörde  den  Ausbruch,  den
 Verdacht  des  Ausbruchs,  den  Verlauf  und  das  Erlöschen  ei-
 ner  Tierseuche  in  ihrem  Zuständigkeitsbereich  mitzuteilen;
 bei  Tierseuchen,  die  bekämpft  werden  müssen,  haben  sie
 auch  die  getroffenen  tierseuchenrechtlichen  Maßnahmen  un-
 verzüglich mitzuteilen.

 (2)  Dem  Friedrich-Loeffler-Institut,  dem  Bundesinstitut
 für  Risikobewertung,  dem  Bundesamt  für  Verbraucherschutz
 und  Lebensmittelsicherheit  sowie  dem  Paul-Ehrlich-Institut
 obliegt  die  Bekämpfung  von  Tierseuchen  bei  den  von  ihnen
 gehaltenen  Tieren,  soweit  die  Tierseuchen  Gegenstand  be-
 stimmter wissenschaftlicher Versuche sind.

 (3) Die zuständigen obersten Landesbehörden können

 1.  den  Vorständen  der  Kliniken  und  Institute  der  tierärzt-
 lichen Bildungsstätten sowie

 2.  im  Benehmen  mit  dem  Bundesministerium  anderen  an
 der  wissenschaftlichen  Erforschung  von  Tierseuchen  ar-
 beitenden  Einrichtungen,  bei  denen  ein  Tierarzt  ange-
 stellt ist,

 die  Bekämpfung  von  Tierseuchen  in  entsprechender  An-
 wendung des Absatzes 2 übertragen.

 (4)  In  den  Fällen  der  Absätze  2  und  3  finden  die  Vorschrif-
 ten  zur  Bekämpfung  von  Tierseuchen  mit  den  Einschränkun-
 gen  Anwendung,  die  sich  aus  dem  Zweck  der  wissenschaft-
 lichen  Versuche  ergeben.  Soweit  die  Tierseuchen  nicht  Ge-
 genstand  bestimmter  wissenschaftlicher  Versuche  sind,  kann
 mit  Genehmigung  der  zuständigen  obersten  Landesbehörden
 von  einer  vorgeschriebenen  unverzüglichen  Tötung  der  Ver-
 suchstiere  abgesehen  werden,  soweit  der  Zweck  der  wissen-
 schaftlichen  Versuche  dies  erfordert  und  Belange  der  Tier-
 seuchenbekämpfung nicht entgegenstehen.

 (5)  Die  in  den  Absätzen  2  und  3  genannten  Anstalten  und
 Einrichtungen  haben  den  Ausbruch  oder  den  Verdacht  des
 Ausbruchs  einer  Tierseuche,  die  nicht  Gegenstand  ihrer  wis-
 senschaftlichen  Versuche  ist,  der  zuständigen  Behörde  un-
 verzüglich anzuzeigen.

 § 28

 Mitwirkung der Zolldienststellen

 (1)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  und  die  von  ihm
 bestimmten  Zolldienststellen  wirken  bei  der  Überwachung
 der  Einfuhr,  Durchfuhr  und  Ausfuhr  lebender  und  toter
 Tiere,  Teilen  von  Tieren  und  Erzeugnissen  mit.  Die  Zoll-
 dienststellen können

 1.  Sendungen  der  in  Satz  1  genannten  Art  sowie  deren  Be-
 förderungsmittel,  Behälter,  Lademittel  und  Verpackungs-
 mittel  bei  der  Einfuhr,  Durchfuhr  und  Ausfuhr  zur  Über-
 wachung anhalten,

 2.  den  Verdacht  von  Verstößen  gegen  Verbote  und  Be-
 schränkungen  nach  diesem  Gesetz,  den  auf  Grund  dieses
 Gesetzes  erlassenen  Rechtsverordnungen  oder  den  un-
 mittelbar  geltenden  Rechtsakten  der  Europäischen  Ge-
 meinschaft  oder  der  Europäischen  Union  im  Anwen-
 dungsbereich  dieses  Gesetzes,  der  sich  bei  der  Abferti-
 gung  ergibt,  den  nach  §  23  Absatz  1  zuständigen  Behör-
 den mitteilen,

 3.  in  den  Fällen  der  Nummer  2  anordnen,  dass  die  Sendun-
 gen  der  in  Satz  1  genannten  Art  auf  Kosten  und  Gefahr
 des  Verfügungsberechtigten  der  für  die  Überwachung  zu-
 ständigen Behörde vorgeführt werden.

 Das  Brief-  und  Postgeheimnis  nach  Artikel  10  des  Grundge-
 setzes wird nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 eingeschränkt.

 (2)  Zum  Zwecke  der  Überwachung  in  das  Inland  einge-
 führter  Tiere  und  Erzeugnisse  übermitteln  die  Zolldienststel-
 len  den  nach  §  23  Absatz  1  zuständigen  Behörden  nach  Maß-
 gabe  der  Sätze  4  bis  6  die  für  die  Überwachung  erforder-
 lichen  Angaben  über  das  Eintreffen  oder  den  voraussicht-
 lichen  Zeitpunkt  des  Eintreffens  von  Sendungen  der
 vorstehend  genannten  Art.  Zu  übermittelnde  Angaben  nach
 Satz  1  sind  die  Angaben  über  die  Menge,  das  Herkunftsland,
 den  Einführer,  den  Hersteller  oder  einen  anderen  auf  Grund
 dieses  Gesetzes,  der  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlassenen
 Rechtsvorschriften  oder  der  unmittelbar  geltenden  Rechts-
 akte  der  Europäischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen
 Union  im  Anwendungsbereich  dieses  Gesetzes  Verantwort-
 lichen  (sonstiger  Verantwortlicher).  Die  Angaben  zu  den
 Einführern,  Herstellern  und  sonstigen  Verantwortlichen  um-
 fassen  deren  Name,  Anschrift  und  Telekommunikations-
 daten,  soweit  den  Zolldienststellen  die  Angaben  im  Rahmen
 ihrer  Mitwirkung  bei  der  Überwachung  vorliegen.  Die  Über-
 mittlung  der  Angaben  nach  den  Sätzen  1  bis  3  erfolgt  aus-
 schließlich  im  Rahmen  eines  automatisierten  elektronischen
 Informationsaustausches  zwischen  den  Zolldienststellen  und
 dem  Bundesamt  für  Verbraucherschutz  und  Lebensmittelsi-
 cherheit  (Bundesamt).  Das  Bundesamt  leitet  die  übermittel-
 ten  Angaben  an  die  zuständigen  Behörden  weiter.  Sofern  die
 Länder  für  die  Zwecke  des  Satzes  1  eine  gemeinsame  Stelle
 einrichten,  sind  die  in  den  Sätzen  1  bis  3  bezeichneten  Anga-
 ben  dieser  Stelle  zu  übermitteln;  diese  Stelle  leitet  die  über-
 mittelten  Angaben  den  zuständigen  Behörden  weiter.  Die
 Einzelheiten  des  Verfahrens  zur  Durchführung  der  Sätze  1
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bis  6  werden  durch  das  Bundesministerium  im  Einverneh-
 men  mit  dem  Bundesministerium  der  Finanzen  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  gere-
 gelt.

 (3)  Das  Bundesamt  für  Verbraucherschutz  und  Lebens-
 mittelsicherheit  gibt  im  Einvernehmen  mit  dem  Bundesmi-
 nisterium  der  Finanzen  im  Bundesanzeiger  die  Zolldienst-
 stellen  bekannt,  bei  denen  lebende  oder  tote  Tiere,  Teile  von
 Tieren  und  Erzeugnisse  die  erste  zulässige  zollrechtliche  Be-
 stimmung  erhalten  können,  sowie  die  diesen  Zolldienststel-
 len  zugeordneten  zuständigen  Behörden,  soweit  die  Einfuhr
 durch  Rechtsverordnung  nach  §  13  Absatz  1,  auch  in  Verbin-
 dung  mit  §  37  Absatz  2,  geregelt  ist.  Das  Bundesministerium
 der  Finanzen  kann  die  Erteilung  des  Einvernehmens  nach
 Satz  1  auf  Mittelbehörden  seines  Geschäftsbereichs  übertra-
 gen.

 § 29

 Bereitstellung von Tierimpfstoffen;
 Tierseuchenbekämpfungszentren

 (1)  Sehen  Rechtsakte  der  Europäischen  Gemeinschaft
 oder  der  Europäischen  Union  im  Anwendungsbereich  dieses
 Gesetzes  vor,  dass  eine  Tierseuche  nicht  durch  eine  allge-
 meine,  insbesondere  vorbeugende  Impfung  empfänglicher
 Tiere,  sondern  nur  im  Falle  eines  Ausbruchs  einer  Tierseu-
 che  zur  Verhinderung  einer  Verschleppung  der  Tierseuche
 durch  eine  räumlich  begrenzte  Impfung  der  betroffenen  Be-
 stände  bekämpft  werden  darf,  so  treffen  die  Länder  die  erfor-
 derlichen  Maßnahmen,  um  sicherzustellen,  dass  der  für  eine
 notwendige  Impfung  erforderliche  Tierimpfstoff  in  ausrei-
 chender Menge zur Verfügung steht.

 (2)  Sehen  Rechtsakte  der  Europäischen  Gemeinschaft
 oder  der  Europäischen  Union  im  Anwendungsbereich  dieses
 Gesetzes  vor,  dass  im  Falle  des  Ausbruchs  einer  anzeige-
 pflichtigen  Tierseuche  Tierseuchenbekämpfungszentren  ein-
 gerichtet  werden  müssen,  so  treffen  der  Bund  und  die  Länder
 im  Rahmen  ihrer  jeweiligen  Zuständigkeit  die  erforderlichen
 Maßnahmen,  damit  die  Tierseuchenbekämpfungszentren  bei
 Ausbruch der Tierseuche unverzüglich einsatzbereit sind.

 Abschnitt 9

 Straf- und Bußgeldvorschriften

 § 30

 Strafvorschriften

 (1)  Mit  Freiheitsstrafe  bis  zu  zwei  Jahren  oder  mit  Geld-
 strafe wird bestraft, wer

 1.  entgegen  §  12  Absatz  1  Satz  1  ein  Tier,  ein  totes  Tier,  ein
 Teil  eines  Tieres  oder  ein  Erzeugnis  innergemeinschaft-
 lich verbringt, einführt oder durchführt oder

 2.  einer  Rechtsverordnung  nach  §  13  Absatz  1  Satz  2  Num-
 mer  7  oder  einer  vollziehbaren  Anordnung  auf  Grund
 einer  solchen  Rechtsverordnung  zuwiderhandelt,  soweit
 die  Rechtsverordnung  für  einen  bestimmten  Tatbestand
 auf diese Strafvorschrift verweist.

 (2)  Mit  Freiheitsstrafe  bis  zu  einem  Jahr  oder  mit  Geld-
 strafe wird bestraft, wer

 1.  entgegen  §  10  Absatz  1  Satz  1  oder  Absatz  2  Satz  1  ein
 immunologisches  Tierarzneimittel  oder  ein  In-vitro-Dia-
 gnostikum in den Verkehr bringt oder anwendet oder

 2.  ohne  Erlaubnis  nach  §  11  Absatz  1  Satz  1  ein  immunolo-
 gisches  Tierarzneimittel  oder  ein  In-vitro-Diagnostikum
 herstellt.

 (3) In den Fällen des Absatzes 1 ist der Versuch strafbar.

 (4)  Wer  in  den  Fällen  des  Absatzes  1,  auch  in  Verbindung
 mit  Absatz  3,  absichtlich  eine  Gefährdung  von  Tierbestän-
 den  herbeiführt,  wird  mit  Freiheitsstrafe  von  sechs  Monaten
 bis zu fünf Jahren bestraft.

 (5)  Wer  eine  in  Absatz  1  bezeichnete  Handlung  fahrlässig
 begeht,  wird  mit  Freiheitsstrafe  bis  zu  einem  Jahr  oder  mit
 Geldstrafe bestraft.

 § 31

 Bußgeldvorschriften

 (1)  Ordnungswidrig  handelt,  wer  eine  in  §  30  Absatz  2  be-
 zeichnete Handlung fahrlässig begeht.

 (2)  Ordnungswidrig  handelt,  wer  vorsätzlich  oder  fahrläs-
 sig

 1.  entgegen  §  3  Absatz  1  Satz  1  in  Verbindung  mit  einer
 Rechtsverordnung  nach  §  3  Absatz  4  Satz  1,  jeweils  auch
 in  Verbindung  mit  §  3  Absatz  2  oder  Absatz  3  oder  einer
 Rechtsverordnung  nach  §  3  Absatz  4  Satz  2,  eine  Anzeige
 nicht,  nicht  richtig,  nicht  vollständig  oder  nicht  rechtzei-
 tig erstattet,

 2.  entgegen  §  3  Absatz  1  Satz  2,  auch  in  Verbindung  mit  §  3
 Absatz  2,  ein  krankes  oder  verdächtiges  Tier  von  einem
 dort genannten Ort nicht fernhält,

 3.  einer  vollziehbaren  Anordnung  nach  §  4  Absatz  1  Satz  1,
 auch  in  Verbindung  mit  Satz  2  oder  Satz  5,  nach  §  4
 Absatz  3  Satz  1,  §  7  Absatz  2,  §  23  Absatz  3  Satz  2  oder
 Satz 3 oder §  37 Absatz 11 zuwiderhandelt,

 4.   einer Rechtsverordnung nach

 a)  §  5  Absatz  1  oder  §  25  Absatz  1,  2  oder  Absatz  3,  je-
 weils  auch  in  Verbindung  mit  §  37  Absatz  9  erster
 Halbsatz oder § 37 Absatz 10 Satz 1 erster Halbsatz,

 b)  §  5  Absatz  2  oder  §  9  Absatz  2,  jeweils  auch  in  Ver-
 bindung mit § 37 Absatz 9 erster Halbsatz,

 c)  §  6,  §  10  Absatz  3  Nummer  3  oder  §  11  Absatz  6
 Nummer 2, 3 oder Nummer 4 oder

 d)  § 13 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 4 oder Nummer 8

 oder  einer  vollziehbaren  Anordnung  auf  Grund  einer  sol-
 chen  Rechtsverordnung  zuwiderhandelt,  soweit  die
 Rechtsverordnung  für  einen  bestimmten  Tatbestand  auf
 diese Bußgeldvorschrift verweist,

 5.  entgegen  §  12  Absatz  2  ein  lebendes  oder  totes  Tier,  ein
 Teil eines Tieres oder ein Erzeugnis verbringt,

 6.  entgegen  §  23  Absatz  4  Satz  1  eine  Auskunft  nicht,  nicht
 richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,

 7.  entgegen  §  23  Absatz  9  eine  Maßnahme  nicht  duldet  oder
 eine Person nicht unterstützt oder

 8.  einer  unmittelbar  geltenden  Vorschrift  in  Rechtsakten  der
 Europäischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen
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Union  im  Anwendungsbereich  dieses  Gesetzes  zuwider-
 handelt,  soweit  eine  Rechtsverordnung  nach  Absatz  4  für
 einen  bestimmten  Tatbestand  auf  diese  Bußgeldvor-
 schrift verweist.

 (3)  Die  Ordnungswidrigkeit  kann  mit  einer  Geldbuße  bis
 zu dreißigtausend Euro geahndet werden.

 (4)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  soweit  dies
 zur  Durchsetzung  der  Rechtsakte  der  Europäischen  Gemein-
 schaft  oder  der  Europäischen  Union  erforderlich  ist,  durch
 Rechtsverordnung  ohne  Zustimmung  des  Bundesrates  die
 Tatbestände  zu  bezeichnen,  die  als  Ordnungswidrigkeit  nach
 Absatz 2 Nummer 8 geahndet werden können.

 § 32

 Einziehung

 Gegenstände,  auf  die  sich  eine  Straftat  nach  §  30  oder  eine
 Ordnungswidrigkeit  nach  §  31  Absatz  2  Nummer  4  Buch-
 stabe d bezieht, können eingezogen werden.

 Abschnitt 10

 Schlussvorschriften

 § 33

 Aufgabenübertragung

 Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch  Rechts-
 verordnung  ohne  Zustimmung  des  Bundesrates,  Aufgaben,
 für  die  dem  Bund  eine  Verwaltungszuständigkeit  zusteht  und
 die  sich  aus  Rechtsakten  der  Europäischen  Gemeinschaft
 oder  der  Europäischen  Union  im  Anwendungsbereiches
 diese  Gesetzes  ergeben,  insbesondere  die  Bekanntmachung
 der  Zulassung  oder  Registrierung  von  Betrieben,  auf  das
 Bundesamt  für  Verbraucherschutz  und  Lebensmittelsicher-
 heit  oder  die  Bundesanstalt  für  Landwirtschaft  und  Ernäh-
 rung zu übertragen.

 § 34

 Amtshilfe im innergemeinschaftlichen Verkehr,
 Außenverkehr

 (1) Die zuständigen Behörden

 1.  erteilen  der  zuständigen  Behörde  eines  anderen  Mitglied-
 staates  auf  begründetes  Ersuchen  die  zur  Überwachung
 der  Einhaltung  tierseuchenrechtlicher  Vorschriften  in  die-
 sem  Mitgliedstaat  erforderlichen  Auskünfte  und  übermit-
 teln die dafür notwendigen Schriftstücke,

 2.  überprüfen  die  von  der  ersuchenden  Behörde  mitgeteilten
 Sachverhalte  und  teilen  ihr  das  Ergebnis  der  Prüfung  mit.

 (2)  Die  zuständigen  Behörden  erteilen  der  zuständigen
 Behörde  eines  anderen  Mitgliedstaates  unter  Beifügung  der
 erforderlichen  Schriftstücke  Auskünfte,  die  für  die  Überwa-
 chung  der  Einhaltung  tierseuchenrechtlicher  Vorschriften  in
 diesem  Mitgliedstaat  erforderlich  sind,  insbesondere  bei
 Verstößen  oder  Verdacht  auf  Verstöße  gegen  tierseuchen-
 rechtliche Vorschriften.

 (3)  Die  zuständigen  Behörden  können,  soweit  dies  zur
 Tierseuchenbekämpfung  erforderlich  oder  durch  Rechtsakte
 der  Europäischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen

 Union  im  Anwendungsbereich  dieses  Gesetzes  vorgeschrie-
 ben  ist,  Daten,  die  sie  im  Rahmen  der  Tierseuchenbekämp-
 fung  gewonnen  haben,  den  anderen  zuständigen  Behörden,
 den  anderen  Mitgliedstaaten,  dem  Bundesministerium  und
 der Europäischen Kommission mitteilen.

 (4)  Der  Verkehr  mit  den  zuständigen  Behörden  anderer
 Mitgliedstaaten  und  der  Europäischen  Kommission  obliegt
 dem  Bundesministerium,  soweit  in  diesem  Gesetz  nichts  an-
 deres  bestimmt  ist.  Es  kann  diese  Befugnis  durch  Rechtsver-
 ordnung  ohne  Zustimmung  des  Bundesrates  auf  das  Fried-
 rich-Loeffler-Institut,  das  Bundesamt  für  Verbraucherschutz
 und  Lebensmittelsicherheit  oder  die  Bundesanstalt  für  Land-
 wirtschaft  und  Ernährung  übertragen.  Es  kann  diese  Befug-
 nis  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesra-
 tes  auf  die  zuständigen  obersten  Landesbehörden  übertra-
 gen.  Ferner  kann  es  im  Einzelfall  im  Benehmen  mit  der  zu-
 ständigen  obersten  Landesbehörde  dieser  die  Befugnis
 übertragen.  Die  obersten  Landesbehörden  können  die  Be-
 fugnisse  nach  den  Sätzen  3  und  4  auf  andere  Behörden  über-
 tragen.

 (5)  Die  Absätze  1  bis  4  gelten  entsprechend  für  Drittlän-
 der,  die  Vertragspartei  des  Abkommens  über  den  Europäi-
 schen Wirtschaftsraum sind.

 § 35

 Schiedsverfahren

 (1)  Ist  eine  von  der  zuständigen  Behörde  getroffene  Maß-
 nahme,  die  sich  auf  lebende  oder  tote  Tiere,  auf  Teile  von
 Tieren  und  Erzeugnisse  aus  anderen  Mitgliedstaaten  bezieht,
 zwischen  ihr  und  dem  Verfügungsberechtigten  streitig,  so
 können  beide  Parteien  einvernehmlich  den  Streit  durch  den
 Schiedsspruch  eines  Sachverständigen  schlichten  lassen.  Die
 Streitigkeit  ist  binnen  eines  Monats  nach  Bekanntgabe  der
 Maßnahme  einem  Sachverständigen  zu  unterbreiten,  der  in
 einem  von  der  Europäischen  Kommission  aufgestellten  Ver-
 zeichnis  aufgeführt  ist.  Der  Sachverständige  hat  das  Gutach-
 ten binnen 72 Stunden zu erstatten.

 (2)  Auf  den  Schiedsvertrag  und  das  schiedsrichterliche
 Verfahren  finden  die  Vorschriften  der  §§  1025  bis  1065  der
 Zivilprozessordnung  entsprechende  Anwendung.  Gericht  im
 Sinne  des  §  1062  der  Zivilprozessordnung  ist  das  zuständige
 Verwaltungsgericht;  auf  Rechtsmittel,  die  gegen  Entschei-
 dungen  der  zuständigen  Verwaltungsgerichte  erhoben  wer-
 den,  findet  §  1065  der  Zivilprozessordnung  mit  der  Maßgabe
 Anwendung,  dass  das  zuständige  Oberverwaltungsgericht
 über  das  Rechtsmittel  entscheidet.  Abweichend  von  §  1059
 Absatz  3  Satz  1  der  Zivilprozessordnung  muss  der  Aufhe-
 bungsantrag  innerhalb  eines  Monats  bei  Gericht  eingereicht
 werden.

 § 36

 Anfechtung von Anordnungen

 Die Anfechtung einer Anordnung

 1.  der  Absonderung,  Einsperrung  oder  Bewachung  kranker
 oder verdächtiger Tiere,

 2.  von  Maßnahmen  diagnostischer  Art,  einer  Impfung  oder
 Heilbehandlung bei Tieren,
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3.  eines  Verbringungsverbotes  für  Tiere  eines  Bestandes
 oder eines Gebietes,

 4.  über  die  Untersagung  der  Anwendung  oder  der  Abgabe,
 den  Rückruf  oder  die  Sicherstellung  eines  immunologi-
 schen  Tierarzneimittels  oder  die  Untersagung  der  An-
 wendung eines In-vitro-Diagnostikums,

 5.  der Tötung von Tieren,

 6.  der  unschädlichen  Beseitigung  toter  Tiere,  Teilen  von
 Tieren oder Erzeugnissen,

 7.  der Reinigung, Desinfektion oder Entwesung,

 die  auf  eine  Rechtsverordnung  nach  §  5  Absatz  1  oder  2,
 §  25  Absatz  1  oder  2  Nummer  1  oder  auf  §  38  Absatz  2  ge-
 stützt  ist,  hat  keine  aufschiebende  Wirkung.  Ferner  hat  die
 Anfechtung  einer  Anordnung  keine  aufschiebende  Wir-
 kung, soweit

 1.  eine  Maßnahme  nach  Satz  1  angeordnet  worden  ist  und
 die  Anordnung  auf  §  4  Absatz  1,  §  23  Absatz  3  oder  §  37
 Absatz 11 gestützt ist,

 2.  die  Tötung  von  Tieren  und  unschädliche  Beseitigung  von
 toten  Tieren,  Teilen  von  Tieren  und  Erzeugnissen  auf
 Grund  eines  unmittelbar  geltenden  Rechtsaktes  der  Euro-
 päischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen  Union  im
 Anwendungsbereich  dieses  Gesetzes  angeordnet  worden
 ist.

 § 37

 Rechtsverordnungen und Anordnungsbefugnisse
 in bestimmten Fällen

 (1)  Rechtsverordnungen  nach  diesem  Gesetz  kann  das
 Bundesministerium  auch  zur  Durchführung  von  Rechtsakten
 der  Europäischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen
 Union im Anwendungsbereich dieses Gesetzes erlassen.

 (2)  Rechtsverordnungen  nach  diesem  Gesetz,  die  der  Zu-
 stimmung  des  Bundesrates  bedürfen,  können  bei  Gefahr  im
 Verzuge  oder,  wenn  ihr  unverzügliches  Inkrafttreten  zur
 Durchführung  von  Rechtsakten  der  Europäischen  Gemein-
 schaft  oder  der  Europäischen  Union  erforderlich  ist,  ohne
 Zustimmung des Bundesrates erlassen werden.

 (3)  Bei  Gefahr  im  Verzuge  und  soweit  dies  nach  gemein-
 schaftsrechtlichen  Vorschriften  zulässig  ist,  kann  das  Bun-
 desministerium  durch  Rechtsverordnung  ohne  Zustimmung
 des  Bundesrates  zu  den  in  §  1  Satz  1  genannten  Zwecken  die
 Anwendung  eines  unmittelbar  geltenden  Rechtsaktes  der
 Europäischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen  Union
 aussetzen oder beschränken.

 (4)  Rechtsverordnungen  nach  Absatz  2  oder  3  treten  spä-
 testens  sechs  Monate  nach  ihrem  Inkrafttreten  außer  Kraft.
 Ihre  Geltungsdauer  kann  nur  mit  Zustimmung  des  Bundesra-
 tes verlängert werden.

 (5)  Rechtsverordnungen  nach  diesem  Gesetz,  die  aus-
 schließlich  der  Umsetzung  verbindlicher  technischer  Vor-
 schriften  aus  Richtlinien  oder  Entscheidungen  der  Organe
 der  Europäischen  Union  dienen,  können  ohne  Zustimmung
 des Bundesrates erlassen werden.

 (6)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  ohne  Zustimmung  des  Bundesrates  Ver-
 weisungen  auf  Vorschriften  in  Rechtsakten  der  Europäischen

 Gemeinschaft  oder  der  Europäischen  Union  in  diesem  Ge-
 setz  oder  in  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlassenen  Rechtsver-
 ordnungen  zu  ändern,  soweit  es  zur  Anpassung  an  Änderun-
 gen dieser Vorschriften erforderlich ist.

 (7)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  ohne  Zustimmung  des  Bundesrates  Vor-
 schriften  dieses  Gesetzes  oder  der  auf  Grund  dieses  Gesetzes
 erlassenen  Rechtsverordnungen  zu  streichen  oder  in  ihrem
 Wortlaut  einem  verbleibenden  Anwendungsbereich  anzu-
 passen,  soweit  sie  durch  den  Erlass  entsprechender  Vor-
 schriften  in  unmittelbar  geltenden  Rechtsakten  der  Europä-
 ischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen  Union  im  An-
 wendungsbereich  dieses  Gesetzes  unanwendbar  geworden
 sind.

 (8)  In  den  Rechtsverordnungen  auf  Grund  dieses  Gesetzes
 kann  die  jeweilige  Ermächtigung  ganz  oder  teilweise  auf  die
 Landesregierungen  übertragen  werden.  Soweit  eine  nach
 Satz  1  erlassene  Rechtsverordnung  die  Landesregierungen
 zum  Erlass  von  Rechtsverordnungen  ermächtigt,  sind  diese
 befugt,  die  Ermächtigung  durch  Rechtsverordnung  ganz
 oder teilweise auf andere Behörden zu übertragen.

 (9)  Die  Landesregierungen  können  Rechtsverordnungen
 nach  §  5  Absatz  1  und  2,  den  §§  8,  9  Absatz  2  und  §  25  Ab-
 satz  1  bis  3  erlassen,  soweit  das  Bundesministerium  von  sei-
 ner  Befugnis  keinen  Gebrauch  macht;  sie  können  ihre  Be-
 fugnis  durch  Rechtsverordnung  auf  andere  Behörden  über-
 tragen.

 (10)  Bei  Gefahr  im  Verzuge  können  die  Landesregierun-
 gen  durch  Rechtsverordnung  im  Rahmen  der  Ermächtigun-
 gen  des  §  5  Absatz  1,  der  §§  8  und  25  Absatz  1  bis  3  Vor-
 schriften  erlassen,  die  über  die  nach  diesen  Bestimmungen
 vom  Bundesministerium  erlassenen  Vorschriften  hinausge-
 hen,  soweit  ein  sofortiges  Eingreifen  zum  Schutz  der  Tierbe-
 stände  vor  Tierseuchen  erforderlich  ist;  die  Rechtsverord-
 nung  ist  nach  Beendigung  der  Gefahr  aufzuheben.  Die  Lan-
 desregierungen  können  durch  Rechtsverordnung  diese  Be-
 fugnis auf oberste Landesbehörden übertragen.

 (11)  Die  zuständige  Behörde  kann  zur  Vorbeugung  vor
 Tierseuchen  und  deren  Bekämpfung  eine  Verfügung  nach
 Maßgabe  der  §§  5,  8,  9  und  25  Absatz  1  bis  3  erlassen,  soweit
 durch  Rechtsverordnung  eine  Regelung  nicht  getroffen  wor-
 den  ist  oder  eine  durch  Rechtsverordnung  getroffene  Rege-
 lung nicht entgegensteht.

 § 38

 Weitergehende Maßnahmen

 (1)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates,  soweit
 es  zur  Vorsorge  für  die  menschliche  oder  tierische  Gesund-
 heit  oder  zu  deren  Schutz  erforderlich  ist  und  Regelungen
 auf  Grund  anderer  Vorschriften  dieses  Gesetzes  oder  auf
 Grund  des  Lebensmittel-  und  Futtermittelgesetzbuches  oder
 des  Strahlenschutzvorsorgegesetzes  nicht  getroffen  werden
 können,  das  innergemeinschaftliche  Verbringen,  die  Einfuhr,
 die  Ausfuhr  und  die  Durchfuhr  von  lebenden  oder  toten
 Tieren,  Teilen  von  Tieren  oder  Erzeugnissen  zu  verbieten
 oder  zu  beschränken.  §  13  Absatz  1  Satz  2  und  §  37  Absatz  2
 und 4 gelten entsprechend.

 (2)  Das  Bundesministerium  wird  ferner  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  unter
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den  Voraussetzungen  des  Absatzes  1  im  Hinblick  auf  le-
 bende  und  tote  Tiere,  Teile  von  Tieren  oder  Erzeugnisse  Vor-
 schriften in entsprechender Anwendung

 1.  des § 5,

 2.  des § 6,

 3.  des § 7,

 4.  des § 8 oder

 5.  des § 25

 zu  erlassen  und  hierbei  insbesondere  im  Falle  nicht  im
 Inland  vorkommender  Tierseuchen  die  Tötung  von  Tieren
 vorzuschreiben;  die  §§  36  und  37  Absatz  1,  2  und  4,  10
 und  11 gelten entsprechend.

 § 39

 Verkündung von Rechtsverordnungen

 Rechtsverordnungen  nach  diesem  Gesetz  können  abwei-
 chend  von  §  2  Absatz  1  des  Verkündungs-  und  Bekanntma-
 chungsgesetzes im Bundesanzeiger verkündet werden.

 § 40

 Verhältnis zu anderen Vorschriften

 (1)  Soweit  in  oder  auf  Futtermitteln  Tierseuchenerreger
 anzeigepflichtiger  oder  mitteilungspflichtiger  Tierseuchen
 vorhanden  sind  oder  sein  können,  gelten  vorbehaltlich  des
 Satzes  2  insoweit  hinsichtlich  der  Verbote  und  Beschränkun-
 gen  für  die  Teilnahme  am  Warenverkehr  und  die  Verwen-
 dung  innerhalb  eines  Betriebes  ausschließlich  dieses  Gesetz
 und  die  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlassenen  Rechtsverord-
 nungen.  §  17  Absatz  1  Satz  1  des  Lebensmittel-  und  Futter-
 mittelgesetzbuches bleibt unberührt.

 (2)  Soweit  Daten  an  andere  Mitgliedstaaten,  Vertragsstaa-
 ten  des  Abkommens  über  den  Europäischen  Wirtschafts-
 raum  oder  die  Europäische  Kommission  übermittelt  werden,
 ist § 4b des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten.

 § 41

 Gebühren

 (1)  Das  Paul-Ehrlich-Institut  und  das  Friedrich-Loeff-
 ler-Institut erheben Gebühren und Auslagen für

 1.  die Entscheidung über

 a)  die  Zulassung  immunologischer  Tierarzneimittel  und
 In-vitro-Diagnostika,

 b)  die  vorläufige  Zulassung  nach  §  10  Absatz  4  Num-
 mer 2,

 c)  Ausnahmen nach § 10 Absatz 5,

 d)  die  Freigabe  einer  Charge  und  die  Durchführung  einer
 Chargenprüfung,

 e)  die  Entscheidung  über  einen  Widerspruch  gegen  ei-
 nen  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlassenen  Verwal-
 tungsakt  oder  gegen  eine  auf  Grund  einer  Rechtsver-
 ordnung  nach  Absatz  2  erfolgte  Festsetzung  von  Ge-
 bühren und Auslagen,

 2.  sonstige  Amtshandlungen  einschließlich  der  Bearbeitung
 von  Anträgen,  Beratungen,  Auskünften  sowie  die  Prü-

 fung  der  Einhaltung  der  Vorschriften  über  Grundsätze
 und Leitlinien der guten Herstellungspraxis,

 3.  Tätigkeiten  im  Rahmen  der  Sammlung  und  Bewertung
 von  Risiken  bei  der  Anwendung  immunologischer  Tier-
 arzneimittel sowie

 4.  sonstige  Prüfungen  und  Untersuchungen  nach  diesem
 Gesetz  oder  einer  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlassenen
 Rechtsverordnung.

 (2)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Einver-
 nehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Wirtschaft  und
 Technologie  durch  Rechtsverordnung,  die  nicht  der  Zustim-
 mung  des  Bundesrates  bedarf,  die  gebührenpflichtigen  Tat-
 bestände,  die  Gebührenhöhe  und  die  Auslagen  näher  zu  be-
 stimmen  und  dabei  feste  Sätze  oder  Rahmengebühren  fest-
 zusetzen.  Die  zu  erstattenden  Auslagen  können  abweichend
 vom Verwaltungskostengesetz geregelt werden.

 (3)  Soweit  ein  Widerspruch  gegen  eine  auf  Grund  einer
 Rechtsverordnung

 1.  nach Absatz 2 oder

 2.  nach einem anderen Bundesgesetz

 erfolgten  Festsetzung  von  Gebühren  und  Auslagen  für
 Amtshandlungen  nach  diesem  Gesetz  erfolgreich  ist,  wer-
 den  Aufwendungen  im  Sinne  des  §  80  Absatz  1  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes  bis  zur  Höhe  der  jeweils  für  die
 Zurückweisung  eines  entsprechenden  Widerspruchs  vorge-
 sehenen  Gebühren,  bei  Rahmengebühren  bis  zu  deren  Mit-
 telwert,  erstattet.  Satz  1  gilt  für  einen  Widerspruch  gegen
 einen  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlassenen  Verwaltungsakt
 entsprechend.

 (4)  Die  Absätze  1  und  2  sind  nicht  mehr  anzuwenden,  so-
 weit  zum  Zeitpunkt  des  Inkrafttretens  dieses  Gesetzes  oder
 zu  einem  Zeitpunkt  nach  dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes
 bundesrechtliche  Vorschriften  in  Kraft  getreten  sind  oder  in
 Kraft  treten,  die  inhaltsgleiche  oder  entgegenstehende  Be-
 stimmungen  enthalten;  eine  auf  Grund  des  Absatzes  2  erlas-
 sene  Rechtsverordnung  bleibt  davon  unberührt.  Das  Bundes-
 ministerium  macht  den  nach  Satz  1  maßgeblichen  Tag  im
 Bundesgesetzblatt bekannt.

 § 42

 Übergangsvorschriften

 (1)  Ausnahmegenehmigungen  nach  §  17c  Absatz  4  des
 Tierseuchengesetzes  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung
 vom  22.  Juni  2004  (BGBl.  I  S.  1260,  3588),  das  zuletzt  durch
 Artikel  2  Absatz  87  des  Gesetzes  vom  22.  Dezember  2011
 (BGBl.  I  S.  3044)  geändert  worden  ist,  gelten  bis  zum  Ablauf
 der jeweiligen Genehmigung fort.

 (2)  Eine  Erlaubnis  für  die  Herstellung  von  Sera,  Impfstof-
 fen  und  Antigenen  nach  §  17d  Absatz  1  Satz  1  des  Tier-
 seuchengesetzes  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
 22.  Juni  2004  (BGBl.  I  S.  1260,  3588),  das  zuletzt  durch  Ar-
 tikel  2  Absatz  87  des  Gesetzes  vom  22.  Dezember  2011
 (BGBl.  I  S.  3044)  geändert  worden  ist,  die  bis  zum  …  [Ein-
 setzen:  Datum  des  Tages  vor  dem  Inkrafttreten  dieses  Geset-
 zes]  erteilt  worden  ist,  gilt  im  bisherigen  Umfang  als  Erlaub-
 nis im Sinne des § 11 Absatz 1 fort.

 (3)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  ohne  Zustimmung  des  Bundesrates  in



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 29 – Drucksache 17/12032
Rechtsverordnungen,  die  auf  Grund  des  Tierseuchengeset-
 zes  erlassen  worden  sind,  die  Anpassungen  vorzunehmen,
 die  erforderlich  sind,  um  die  jeweilige  Rechtsverordnung  an
 die  Ablösung  des  ermächtigenden  Gesetzes  durch  dieses  Ge-
 setzes anzupassen.

 § 43

 Änderung weiterer Vorschriften

 (1)  In  §  12  des  BfR-Gesetzes  vom  6.  August  2002
 (BGBl.  I  S.  3082),  das  zuletzt  durch  Artikel  4  des  Gesetzes
 vom  6.  Februar  2012  (BGBl.  I  S.  148)  geändert  worden  ist,
 werden

 1.  in  Absatz  1  die  Wörter  „und  des  §  86  Abs.  1  des  Tier-
 seuchengesetzes“ und

 2.  in  Absatz  2  die  Wörter  „und  des  §  86  Abs.  2  des  Tier-
 seuchengesetzes“

 gestrichen.

 (2)  Das  BVL-Gesetz  vom  6.  August  2002  (BGBl.  I
 S.  3082,  3084),  das  zuletzt  durch  Artikel  2  Absatz  10  des  Ge-
 setzes  vom  22.  Dezember  2011  (BGBl.  I  S.  3044)  geändert
 worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  § 2 Absatz 4 Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

 „8. Tiergesundheitsgesetzes,“.

 2.  In  §  4  Satz  1  wird  das  Wort  „Tierseuchengesetzes“  durch
 das Wort „Tiergesundheitsgesetzes“ ersetzt.

 (3)  In  §  14  Absatz  2  Nummer  2  des  Lebensmittel-  und  Fut-
 termittelgesetzbuches  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung
 vom  22.  August  2011  (BGBl.  I  S.  1770),  das  zuletzt  durch
 Artikel  1  der  Verordnung  vom  3.  August  2012  (BGBl.  I
 S.  1708)  geändert  worden  ist,  werden  die  Wörter  „§  79  Ab-
 satz  1  Nummer  1,  Absatz  2  oder  3  in  Verbindung  mit  §  17
 Absatz  1  Nummer  11  und  14  und  Absatz  3  Nummer  4  und  5
 des  Tierseuchengesetzes“  durch  die  Wörter  „§  5  Absatz  1
 Nummer  3  Buchstabe  b  oder  §  37  Absatz  9  oder  10  des  Tier-
 gesundheitsgesetzes“ ersetzt.

 (4)  §  2  Absatz  2  Nummer  1  Buchstabe  d  des  Kreislauf-
 wirtschaftsgesetzes  vom  24.  Februar  2012  (BGBl.  I  S.  212)
 wird wie folgt gefasst:

 „d)  nach  dem  Tiergesundheitsgesetz  vom  [Einsetzen:  Da-
 tum  des  Tages  der  Verkündung  dieses  Gesetzes]
 (BGBl. I S. …),“.

 (5)  §  2  des  Rinderregistrierungsdurchführungsgesetzes
 in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  22.  Juni  2004
 (BGBl.  I  S.  1280),  das  zuletzt  durch  Artikel  28  des  Gesetzes
 vom  9.  Dezember  2010  (BGBl.  I  S.  1934)  geändert  worden
 ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  Absatz  3  Satz  1  wird  jeweils  das  Wort  „Tierseuchenge-
 setz“ durch das Wort „Tiergesundheitsgesetz“ ersetzt.

 2.  In  Absatz  4  Satz  1  Nummer  1  werden  die  Wörter  „nach
 §  4  Abs.  2  Satz  2  Nr.  2  des  Tierseuchengesetzes“  durch
 die  Wörter  „nach  §  26  Absatz  3  Satz  1  Nummer  3  des
 Tiergesundheitsgesetzes“ ersetzt.

 (6)  Das  Chemikaliengesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  2.  Juli  2008  (BGBl.  I  S.  1146),  das  zuletzt
 durch  Artikel  5  Absatz  39  des  Gesetzes  vom  24.  Februar
 2012  (BGBl.  I  S.  212)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  In  §  2  Absatz  1  Nummer  2  und  Absatz  3  Nummer  1  wird
 jeweils  das  Wort  „Tierseuchengesetz“  durch  das  Wort
 „Tiergesundheitsgesetz“ ersetzt.

 2.  In  §  12j  Absatz  3  Nummer  2  Buchstabe  b  werden  die
 Wörter  „§  17f  des  Tierseuchengesetzes“  durch  die  Wör-
 ter „§ 6 des Tiergesundheitsgesetzes“ ersetzt.

 § 44

 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 (1)  Dieses  Gesetz  tritt  vorbehaltlich  des  Absatzes  2  am  …
 [Einsetzen:  Erster  Tag  des  zwölften  Monats  der  auf  den
 Monat  der  Verkündung  dieses  Gesetzes  folgt]  in  Kraft.  Zu
 dem  in  Satz  1  genannten  Zeitpunkt  tritt  das  Tierseuchen-
 gesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  22.  Juni
 2004  (BGBl.  I  S.  1260,  3588),  das  zuletzt  durch  Artikel  2
 Absatz  87  des  Gesetzes  vom  22.  Dezember  2011  (BGBl.  I
 S.  3044) geändert worden ist, außer Kraft.

 (2)  Soweit  dieses  Gesetz  zum  Erlass  von  Rechtsverord-
 nungen  ermächtigt  oder  zur  Verkündung  im  Bundesanzeiger
 befugt,  tritt  dieses  Gesetz  am  Tage  nach  der  Verkündung  in
 Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I. Ziel des Gesetzes

 Das  Gesetz  zur  Vorbeugung  und  Bekämpfung  von  Tierseu-
 chen  soll  das  geltende  Tierseuchengesetz  ablösen.  Das  Tier-
 seuchengesetz,  dessen  Regelungssystematik  zum  Teil  noch
 auf  vorkonstitutionelles  Recht  zurückgeht,  war  mehrfach
 Gegenstand  umfangreicher  Änderungen,  denen  zahlreiche
 Bekanntmachungen  von  Neufassungen  des  Gesetzes  folg-
 ten,  zuletzt  Mitte  2004.  Eine  grundlegende  Überarbeitung
 und  Anpassung  des  Gesetzes  erfolgte  bisher  nicht.  Mit  dem
 vorliegenden  Gesetz  wird  das  Tierseuchengesetz  nunmehr
 neu gestaltet und an die gängige Gesetzestechnik angepasst.

 Eine  Neukonzeption  des  Tierseuchengesetzes  ist  aber  auch
 im  Hinblick  auf  die  fortschreitende  innergemeinschaftliche
 Harmonisierung  des  Tierseuchenbekämpfungsrechts  gebo-
 ten,  die  zunehmend  auf  Erhaltung  der  Tiergesundheit  durch
 Vorbeugung  abzielt.  Auch  vor  dem  Hintergrund  des  steten
 Anstiegs  des  inner-  und  außergemeinschaftlichen  Handels
 mit  Tieren,  oder  Tierteilen  oder  Erzeugnissen  daraus,  die
 Träger  von  Tierseuchenerregern  sein  können,  wächst  die
 Bedeutung  einer  wirksamen  Vorbeugung  gegen  das  Entste-
 hen  von  Tierseuchen.  Vorbeugemaßnahmen  dienen  der  Er-
 haltung  der  Tiergesundheit  und  damit  der  Gesundheit  des
 Menschen  im  Hinblick  auf  Zoonosen,  sowie,  soweit  Nutz-
 tiere  betroffen  sind,  auch  der  Erhaltung  erheblicher  wirt-
 schaftlicher  Werte.  Das  Gesetz  soll  daher,  nicht  zuletzt  vor
 dem  Hintergrund  des  auf  EU-Ebene  aktuell  in  Diskussion
 befindlichen  EU-Tiergesundheitsrechtsaktes,  auch  die  Mög-
 lichkeiten  für  Maßnahmen  zur  Vorbeugung  gegen  das  Auf-
 treten  von  Tierseuchen  und  zur  Bekämpfung  von  Tierseu-
 chen  erweitern  sowie  die  Grundlagen  für  Überwachungs-
 möglichkeiten einschließlich des Monitorings verbessern.

 II. Wesentlicher Inhalt des Gesetzes

 Das  Gesetz  enthält  neben  der  Neustrukturierung  eine  Reihe
 von  neuen  Regelungen,  die  den  vorbeugenden  Schutz  vor
 Tierseuchen,  deren  Bekämpfung  sowie  die  Verbesserung
 der Überwachung zum Inhalt haben. Im Einzelnen:

 1.  Generelle Neustrukturierung des Tierseuchen-
 gesetzes

 Die  Neustrukturierung  des  Tierseuchengesetzes  beinhaltet
 die  Anpassung  der  Vorschriften  an  die  gängige  Gesetzes-
 technik. Es erfolgt insbesondere eine

 –  Neugliederung des Gesetzesaufbaus,

 –  stärkere  Akzentuierung  des  Vorbeugecharakters  des  Ge-
 setzes  durch  die  Änderung  des  Titels  des  Gesetzes  und
 Aufnahme  einer  Zweckbestimmung,  die  nunmehr  aus-
 drücklich  den  vorbeugenden  Schutz,  die  Erhaltung  und
 Förderung  der  Tiergesundheit  sowie  die  Gesundheit  des
 Menschen  vor  einer  Gefahr,  die  von  einer  Tierseuche  aus-
 geht oder ausgehen kann, als Gesetzeszweck benennt,

 –  Umstellung  materiell-rechtlicher  Vorschriften  (Maßnah-
 menkatalog)  auf  Ermächtigungen  zum  Erlass  von
 Rechtsverordnungen,

 –  Streichung  der  bisher  bestehenden  Zuweisungen  von  be-
 stimmten Vollzugsaufgaben an den beamteten Tierarzt.

 2.  Verbesserung  des  vorbeugenden  Schutzes  vor  Tier-
 seuchen

 Ein  über  das  bisherige  Maß  hinaus  gehender  vorbeugender
 Schutz  vor  Tierseuchen  soll  erreicht  werden  insbesondere
 durch

 –  Erweiterung  des  Personenkreises,  der  zur  Anzeige  einer
 anzeigepflichtigen Tierseuche besonders verpflichtet ist,

 –  Erweiterung  von  Befugnissen  in  den  Ermächtigungen,
 neben  der  Bekämpfung  von  Tierseuchen  auch  vorbeu-
 gend  tätig  zu  werden,  um  die  Tiergesundheit  zu  erhalten
 und zu fördern,

 –  Einführung  der  Möglichkeit  eines  generellen  Monito-
 rings über den Gesundheitsstatus von Tieren,

 –  Möglichkeit  der  Festlegung  von  bestimmten  Gebieten
 oder  bestimmten  Betrieben  als  frei  von  einer  bestimmten
 Tierseuche  sowie  die  Kategorisierung  dieser  Gebiete  und
 Betriebe  in  Abhängigkeit  von  dem  Gesundheitsstatus  der
 dort gehaltenen Tiere,

 –  Einrichtung  einer  Ständigen  Impfkommission  Veterinär-
 medizin (analog zum humanmedizinischen Bereich),

 –  Aufnahme  auch  der  Durchfuhr  in  die  Vorschriften  über
 das  innergemeinschaftliche  Verbringen,  die  Ein-  und
 Ausfuhr,

 –  Erweiterung  der  Möglichkeiten  des  Friedrich-Loeffler-
 Instituts  zu  epidemiologischen  Untersuchungen  und  Un-
 terstützung von Länderbehörden,

 –  Erweiterung  der  Aufgaben  des  Paul-Ehrlich-Institutes  im
 Hinblick auf die Genehmigung von Feldversuchen,

 –  Erweiterung  der  Befugnisse  der  Zoll-  und  Bundeswehr-
 stellen,

 –  Ermächtigung  der  Länder,  Daten  über  den  Gesundheits-
 status von Tieren erheben zu können,

 –  Einführung  der  Möglichkeit,  dem  Bundesamt  für  Ver-
 braucherschutz  und  Lebensmittelsicherheit  und  der  Bun-
 desanstalt  für  Landwirtschaft  und  Ernährung  Aufgaben
 übertragen zu können.

 3.  Änderungen  bei  den  Entschädigungsvorschriften  für
 Tierverluste

 –  Beschränkung  der  Entschädigung,  indem  diese  nunmehr
 nur  für  Tiere  in  Frage  kommt,  von  denen  anzunehmen  ist,
 dass  sie  auf  Grund  einer  tierseuchenrechtlich  vorge-
 schriebenen  oder  behördlich  angeordneten  Impfung,  Be-
 handlung  oder  Maßnahme  diagnostischer  Art  innerhalb
 von  30  Tagen  danach  (bisher  keine  Frist)  oder  im  Zusam-
 menhang  mit  deren  Durchführung  getötet  werden  muss-
 ten oder verendet sind,

 –  Erweiterung  der  Entschädigungstatbestände  auch  für  Ge-
 flügel,  das  auf  Viehhöfen  oder  Schlachtstätten  aufgetrie-
 ben worden ist,
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–  Aufnahme  von  Hummeln  und  Fischen  in  die  Entschädi-
 gungshöchstsätze,

 –  Rundung  der  Entschädigungshöchstsätze,  die  bei  Pfer-
 den,  Rindern,  Ziegen,  Geflügel  (ohne  Laufvögel)  zu  mi-
 nimalen  Absenkungen  und  bei  Schweinen  und  Schafen
 zu Erhöhungen führt,

 –  Aufnahme  der  Bienen  und  Hummeln  in  die  Erstattungs-
 fähigkeit für Tierverluste,

 –  Ausschluss  von  Zierfischen  von  der  Erstattungsfähigkeit.

 4.  Änderungen  bei  der  Zulassung  von  immunologischen
 Tierarzneimitteln und In-vitro-Diagnostika

 –  Ausdrückliche  Regelung  der  Zulassungspflicht  für  In-
 vitro-Diagnostika,  einschließlich  der  Ausnahmemöglich-
 keiten,

 –  Einführung  der  Möglichkeit  für  das  Paul-Ehrlich-Institut,
 Pharmakovigilanzinspektionen durchführen zu können,

 –  Anpassung  und  Ergänzung  der  Gebührenerhebungser-
 mächtigung.

 5.  Weitere Änderungen

 –  Aufnahme  neuer  Definitionen  sowie  Erweiterung  der  De-
 finition der Fische.

 III. Gesetzgebungskompetenz des Bundes

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  ergibt  sich  aus
 Artikel  74  Absatz  1  Nummer  17  (Förderung  der  land-  und
 forstwirtschaftlicher  Erzeugung)  und  Nummer  19  des
 Grundgesetzes  (Maßnahmen  gegen  gemeingefährliche  und
 übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren).

 IV. Vereinbarkeit mit EU-Recht

 Der  Gesetzentwurf  hat  Bezug  zu  europarechtlichen  Vor-
 schriften,  da  die  Tierseuchenbekämpfung  weitestgehend
 durch  entsprechendes  Gemeinschafts-  bzw.  Unionsrecht
 harmonisiert  ist.  Im  Rahmen  des  derzeit  auf  europäischer
 Ebene  in  Diskussion  befindlichen  EU-Tiergesundheitsrechts-
 aktes  wird  dem  Vorbeugeaspekt  größere  Bedeutung  beige-
 messen;  dies  findet  sich  in  der  Neufassung  des  Tierseuchen-
 gesetzes ebenfalls wieder.

 V. Erfüllungsaufwand

 Der  Erfüllungsaufwand  umfasst  gemäß  §  2  Absatz  1  des
 Gesetzes  zur  Einsetzung  eines  Nationalen  Normenkontroll-
 rates  (NKRG)  den  gesamten  messbaren  Zeitaufwand  und
 die  Kosten,  die  durch  die  Befolgung  einer  bundesrecht-
 lichen  Vorschrift  bei  Bürgerinnen  und  Bürgern,  Wirtschaft
 sowie  der  öffentlichen  Verwaltung  entstehen,  einschließlich
 der Bürokratiekosten im Sinne des § 2 Absatz 2 NKRG.

 1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Erfüllungsaufwand  ersteht  für  diejenigen  Personen,  die  neu
 in  den  anzeigepflichtigen  Personenkreis  aufgenommen  wer-
 den  (§  3).  Der  dadurch  entstehende  Aufwand  ist  abhängig
 von  dem  Seuchengeschehen  und  der  tatsächlichen  Betrof-
 fenheit  des  neu  aufgenommenen  Personenkreises  von  die-
 sem  Seuchengeschehen  sowie  seiner  Kommunikationsmög-
 lichkeiten.  Der  Aufwand  bestände  im  Idealfall  in  einer  tele-
 fonischer  Auskunft.  Der  Zeitaufwand  beträgt  geschätzt

 ca.  zwei  bis  drei  Minuten,  der  Kostenaufwand  entsprechend
 des  eingesetzten  Telekommunikationsmittels  und  der  ver-
 traglichen  Bedingungen  (Festnetz,  Handy,  Flatrate  usw.).
 Unterstellt  man,  dass  von  den  9841  Anzeigen  im  Jahr  2011
 20  Prozent,  also  1968  Tierseuchenanzeigen,  seitens  der
 Tierhalter  vorgenommen  wurden  und  dies  der  zuständigen
 Behörde  mit  einem  Telefonanruf  zur  Kenntnis  gebracht
 wurde,  wären  insoweit  Kosten  von  etwa  590  Euro  entstan-
 den (Kosten pro Telefonanruf 0,30 Cent).

 2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Erfüllungsaufwand  entsteht  generell  für  Wirtschaftsbetei-
 ligte  (Nutztierhalter),  die  tierseuchenrechtlichen  Vorbeuge-
 oder  Bekämpfungsmaßnahmen  unterliegen,  die  mit  Pflich-
 ten  oder  wirtschaftlichen  Einschränkungen  verbunden  sind
 und  die  nicht  über  die  Entschädigungsmöglichkeiten  abge-
 deckt sind. Dies war bisher jedoch auch der Fall.

 Soweit  Vorbeugemaßnahmen  (z.  B.  Monitoring,  Kategori-
 sierung  von  Betrieben  oder  Gebieten  nach  dem  Gesund-
 heitsstatus  der  dort  gehaltenen  Tiere  oder  die  Einrichtung
 eines  Datenregisters  über  den  Gesundheitsstatus  von  Tie-
 ren)  oder  andere  Änderungen  (z.  B.  Erweiterung  der  Gebüh-
 renregelung  in  §  41  um  weitere  Tatbestände)  erst  durch
 Bund-  oder  Länderverordnungen  umgesetzt  werden  müs-
 sen,  entsteht  durch  diese  Regelungen  kein  Mehraufwand.
 Dieser  entsteht  erst  mit  der  konkreten  Umsetzung  in  den
 Verordnungen  und  lässt  sich  auch  erst  dann  –  entsprechend
 den  geplanten  Regelungen  –  quantifizieren;  gleichwohl  ist
 dann zusätzlicher Erfüllungsaufwand zu erwarten.

 Nach  §  22  Absatz  2  hat  der  Tierhalter  der  zuständigen  Be-
 hörde  bestimmte  Angaben  zu  übermitteln;  insoweit  entsteht
 eine  neue  Informationspflicht.  Allerdings  ist  davon  auszu-
 gehen,  dass  die  zu  übermittelnden  Daten  bereits  überwie-
 gend  nach  anderen  Vorschriften,  hier  der  Viehverkehrsver-
 ordnung,  der  zuständigen  Behörde  übermittelt  worden  sind.
 Insoweit  ist  davon  auszugehen,  dass  der  sich  aus  dieser  In-
 formationspflicht  ergebende  Erfüllungsaufwand  sehr  gering
 sein dürfte.

 3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Erfüllungsaufwand entsteht oder kann entstehen

 –  für den Bund

 –  am  Paul-Ehrlich-Institut  durch  die  Entscheidung  der
 Bundesoberbehörde  über  die  Genehmigung  zur  An-
 wendung  von  in  einem  Mitgliedstaat  oder  Drittland
 zugelassenen  immunologischen  Tierarzneimittels,  so-
 weit  im  Inland  ein  entsprechendes  immunologisches
 Tierarzneimittel  nicht  zur  Verfügung  steht,  sowie  von
 Feldversuchen  (§  10  Absatz  5),  die  jedoch  über  die
 Gebührenerhebung  ausgeglichen  wird  (s.  §  41  Ab-
 satz 1 Nummer 1 Buchstabe c),

 –  am Friedrich-Loeffler-Institut

 –  durch  die  weltweite  Beobachtung  der  Tiergesund-
 heitslage  (§  26  Absatz  2  Nummer  3),  die  Wahrneh-
 mung  der  Tätigkeit  eines  Referenzlabors  (§  26  Ab-
 satz  3  Satz  2  Nummer  3)  sowie  die  Beratung  der
 zuständigen  Behörden  im  Wege  der  Amtshilfe  bei
 Maßnahmen  zur  Vorbeugung,  Erkennung  und  Ver-
 hinderung  der  Verschleppung  von  Tierseuchen  so-
 wie  hinsichtlich  der  Bewertung  einer  Gefahren-
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situation  beim  Auftreten  einer  Tierseuche  (§  26
 Absatz  5),  wobei  das  Friedrich-Loeffler-Institut
 diese  Tätigkeit  auch  bisher  schon  wahrgenommen
 hat,  sodass  zusätzliche  Kosten  nicht  entstehen
 dürften,

 –  durch  die  Einführung  einer  Ständigen  Impfkom-
 mission  Veterinärmedizin.  Hier  können  Angaben
 zur  Höhe  des  auch  personellen  Aufwandes  nur
 geschätzt  werden.  Geht  man  davon  aus,  dass
 neben  zwei  Teilnehmern  des  Friedrich-Loeffler-
 Institutes  sieben  Wissenschaftler  der  Ständigen
 Impfkommission  Veterinärmedizin  angehören,
 würden  Kosten  in  Höhe  von  etwa  17  000  Euro  pro
 Jahr  anfallen  (Sieben  Wissenschaftler  mit  einem
 Stundensatz  von  46,2  Euro  bei  einem  Aufwand
 von  12  Stunden  und  jeweils  500  Euro  Reisekosten
 bei zwei Tagungen im Jahr),

 –  im  Geschäftsbereich  des  Bundesministeriums  der  Fi-
 nanzen  für  die  Einrichtung  und  laufenden  Betrieb
 einer  Schnittstelle  im  Abfertigungssystem  ATLAS
 der  Zollverwaltung  zur  Datenübermittlung  nach  §  28
 Absatz  2  an  eine  zentrale  Stelle  der  zuständigen  Über-
 wachungsbehörden in Höhe von ca. 500  000 Euro.

 Etwaiger  Mehrbedarf  für  den  Bund  an  Sach-  und  Personal-
 mitteln  soll  finanziell  und  stellenmäßig  im  jeweiligen  Ein-
 zelplan ausgeglichen werden.

 –  für die Länder

 –  durch  die  Einführung  eines  Monitoring,  wobei  die
 entstehenden  Kosten  erst  abgeschätzt  werden  können,
 wenn  durch  Rechtsverordnung  die  näheren  Einzelhei-
 ten zum Monitoring festgelegt sind (§ 9),

 –  durch  die  Übermittlung  von  Angaben  nach  §  22  Ab-
 satz  1  von  den  jeweiligen  Untersuchungseinrichtun-
 gen  an  die  jeweils  zuständige  Behörde,  wobei  der  da-
 durch  entstehende  Aufwand  gering  sein  dürfte,  da  die
 Angaben  weit  überwiegend  im  elektronischen  Verfah-
 ren  übermittelt  werden  und  diese  Übermittlung  auch
 bereits stattfindet.

 VI. Weitere Kosten

 Weitere  Kosten  für  Bürgerinnen  und  Bürger  und  die  Wirt-
 schaft sind nicht ersichtlich.

 Auswirkungen  auf  die  Einzelpreise  sind  daher  nicht  zu  er-
 warten.  Auswirkungen  auf  das  allgemeine  Preisniveau  und
 insbesondere  das  Verbraucherpreisniveau  sind  ebenfalls
 nicht zu erwarten.

 VII. Gleichstellungspolitische Bedeutung

 Auswirkungen  von  gleichstellungspolitischer  Bedeutung
 sind nicht zu erwarten.

 VIII. Nachhaltigkeit

 Die  Erweiterung  der  Maßnahmen  zur  Vorbeugung  gegen
 Tierseuchen  ist  auf  den  Erhalt  der  Tiergesundheit  ausgerich-
 tet.  Dies  ist  für  die  Tiere  nicht  nur  vor  dem  Hintergrund  des
 Tierschutzes  von  Vorteil,  sondern  erhält  auch,  soweit  Nutz-
 tiere  betroffen  sind,  deren  wirtschaftlichen  Wert,  sowohl  im
 Hinblick  auf  die  Produktion  von  Lebensmitteln  als  auch  im
 Hinblick auf den Handel.

 B. Besonderer Teil

 Zu § 1  (Anwendungsbereich)

 Die  neue  Vorschrift  präzisiert  den  §  1  des  bisher  geltenden
 Tierseuchengesetzes.  Es  wird  nunmehr  ausdrücklich  klarge-
 stellt,  dass  neben  Maßnamen  gegen  bereits  ausgebrochene
 Tierseuchen  auch  die  Vorbeugung  gegen  Tierseuchen  Ge-
 genstand des Gesetzes ist.

 Mit  dem  neuen  Satz  2  wird  vor  dem  Hintergrund  der  Erwei-
 terung  des  Anwendungsbereiches  des  Satzes  1  deutlich  ge-
 macht,  dass  das  Tiergesundheitsgesetz  auch  der  Erhaltung
 und  Förderung  der  Tiergesundheit  durch  z.  B.  Eigenkontrol-
 len  oder  Hygienemanagementmaßnahmen  dient.  Die  Vor-
 schriften der Biostoffverordnung bleiben unberührt.

 Zu § 2  (Begriffsbestimmungen)

 §  2  entspricht  im  Wesentlichen  dem  §  1  Absatz  2  des  bisher
 geltenden  Tierseuchengesetzes.  Es  werden,  wie  bisher,  die
 wesentlichen  im  Gesetz  verwendeten  Begrifflichkeiten  defi-
 niert.  Ergänzt  oder  eingeführt  werden  die  Definition  der
 oder des

 1.  Tierseuche in Nummer 1 (Ergänzung),

 2.  Tierseuchenerregers in Nummer 2 (Einführung),

 3.  Haustieres in Nummer 3 (Ergänzung),

 4.  Fische in Nummer 5 (Ergänzung),

 5.  Durchfuhr in Nummer 14 (Einführung),

 6.  Erzeugnisse in Nummer 15 (Einführung),

 7.  Immunologische Tierarzneimittel in Nummer 16
 (Einführung),

 8.  In-vitro-Diagnostika in Nummer 17 (Einführung),

 9.  Tierhalter in Nummer 18 (Einführung).

 Zu Nummer 1 (Definition Tierseuche, § 2 Nummer 1)

 Unter  dem  Begriff  „Tierseuche“  versteht  man  im  engeren
 fachwissenschaftlichen  Sinn  eine  übertragbare  Krankheit,
 die  durch  ein  infektiöses  Agens  verursacht,  auf  natürlichem
 Wege  unmittelbar  oder  mittelbar  übertragen  wird  und  in  ei-
 nem  bestimmten  Gebiet  und  zu  einer  bestimmten  Zeit  ver-
 mehrt  auftreten  kann.  Die  Übertragbarkeit  zwischen  Tieren
 schließt  wildlebende  Tiere  mit  ein,  ohne  dass  diese  in  den
 Begriffsbestimmungen  ausdrücklich  erwähnt  werden.  Zu
 den  übertragbaren  Krankheiten  können  alle  Infektions-
 krankheiten  und  Invasionskrankheiten  gezählt  werden.
 Grundsätzlich  wird  eine  Infektionskrankheit  zu  einer  Tier-
 seuche,  wenn  ihr  (pathogener)  Erreger  so  kontagiös  (anste-
 ckungsfähig)  ist,  dass  eine  Übertragung  und  Verschleppung
 von  einer  Infektionsquelle  möglich  ist.  Voraussetzung
 hierzu  ist,  dass  der  Erreger  genügend  Infektiosität  besitzt.
 Als  infektiös  gelten  auch  lebende  oder  unbelebte  Vektoren
 sowie  Ausscheidungen  und  Ähnliches,  die  Erreger  dieser
 Art  enthalten.  Seuchen  können  –  je  nach  Gefährlichkeit  des
 Erregers  (Infektiosität  und  Virulenz)  und  nach  Seuchencha-
 rakter  (Kontagiosität),  Tenazität,  Übertragungsweise  des  Er-
 regers  und  Wechselwirkungen  im  Erreger-Wirt-System  –  in
 verschiedenen  Formen  verlaufen  (z.  B.  hochkontagiös  mit
 hoher  Morbidität  und  Mortalität;  subakut;  schleppend-lang-
 sam)  und  mannigfaltigen  epidemiologischen  Einflüssen  un-
 terliegen.
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Als  Tierseuche  im  Sinne  des  neuen  Tiergesundheitsgesetzes
 sind  daher  nicht  nur  Tierseuchen  anzusehen,  bei  denen  der
 Erreger  von  einem  infizierten  Tier  ohne  Zwischenglied  un-
 mittelbar  auf  ein  anderes  Tier  übertragen  wird  (direkte  In-
 fektion  oder  Ansteckung),  sondern  auch  solche  Seuchen,  bei
 denen  das  Agens  durch  Vektoren  oder  auf  andere  Weise  mit-
 telbar  übertragen  wird.  Für  die  direkte  oder  indirekte  Über-
 tragung  gibt  es  zahlreiche  Möglichkeiten.  Da  alle  übertrag-
 baren  Krankheiten  im  Verlaufe  ihrer  Verschleppung  sog.  In-
 fektketten  bilden  können,  in  denen  die  Erreger  von  Tier  zu
 Tier  –  direkt  oder  indirekt  –  über  lebende  oder  unbelebte
 Vektoren  weitergetragen  werden  können,  müssen  solche
 Ketten  bei  der  Bekämpfung  einer  Infektionskrankheit  oder
 Tierseuche an geeigneten Stellen unterbrochen werden.

 Die  grundsätzlichen  Voraussetzungen  für  die  Anwendung
 der  Vorschriften  des  Tiergesundheitsgesetzes  sind  das  Auf-
 treten  einer  Krankheit,  die  Übertragbarkeit  einer  Krankheit
 durch  ein  Agens  (spezifischer  Erreger)  auf  andere  Tiere
 oder  den  Menschen  (Zoonose),  unabhängig  davon,  ob  bei
 Tieren  oder  dem  Menschen  klinische  Erscheinungen  auftre-
 ten  oder  nicht,  die  Möglichkeit  ihrer  seuchenartigen  Ver-
 schleppung  und  das  Auftreten  bei  Tieren.  Da  neben  Haustie-
 ren  und  Fischen  auch  andere  Tiere  für  Tierseuchen  emp-
 fänglich  sind  und  diese  bei  ihnen  so  auftreten  können,  dass
 auch  Haustiere  oder  Fische  bedroht  werden  können,  bezieht
 sich  die  Bekämpfung  einer  Tierseuche  auch  auf  solche  an-
 deren  Tiere,  um  z.  B.  Haustiere  vor  Seuchen,  die  bei  wild-
 lebende  Tiere  auftreten  (wie  Schweinepest,  Brucellose  oder
 Tollwut),  zu  schützen.  Zum  Schutz  der  Fische  können  ggf.
 auch  Seuchen  bei  Zierfischen  bekämpft  werden;  Zierfische
 selbst sind nicht Schutzobjekt des Gesetzes.

 Maßnahmen  aufgrund  des  neuen  Tiergesundheitsgesetzes
 können  grundsätzlich  zur  Bekämpfung  jeder  Tierseuche  an-
 geordnet  werden.  Durch  die  erweiterte  Definition  der  „Tier-
 seuche“  wird  es  zukünftig  zweifelsfrei  möglich  sein,  mit
 den  Instrumentarien  des  neuen  Tiergesundheitsgesetzes  im
 Tierbestand  Krankheiten  oder  Infektionen  bei  Tieren,  die
 nicht  notwendigerweise  klinische  Erscheinungen  hervorru-
 fen, zu bekämpfen.

 Die  staatliche  Tierseuchenbekämpfung  greift  grundsätzlich
 dann  ein,  wenn  Maßnahmen  Einzelner  nicht  wirksam  sind.
 Ziel  der  staatlichen  Tierseuchenbekämpfung  ist  es  insoweit
 vor  allem,  die  gehaltenen  Tiere  vor  (gefährlichen)  Tierseu-
 chen  zu  schützen,  ebenso  vor  übertragbaren  Krankheiten
 mit  bedeutsamer  ökonomischer  Relevanz  und  nicht  zuletzt
 um  eine  Gefährdung  der  menschlichen  Gesundheit  durch
 Tierseuchen  zu  vermeiden,  schließlich  aber  auch  um  die
 Wettbewerbsfähigkeit  der  tierischen  Erzeugung  in  ihrer  Ein-
 bindung  im  europäischen  Raum  stützen  zu  helfen.  Hierzu
 sind  Prävention  zur  Verhütung  der  Einschleppung  und  des
 Entstehens,  frühzeitige  Erkennung  und  Erfassung  von  Tier-
 seuchen  durch  ein  Monitoring  und  Ermittlung  der  Ursachen,
 gezielte  Bekämpfung  und  Verhinderung  der  Verschleppung
 von Tierseuchen notwendig.

 Ein  nicht  geringer  Teil  der  bei  Tieren  vorkommenden  über-
 tragbaren  Krankheiten  sind  Zoonosen  und  können  den  Men-
 schen  gefährden.  Soweit  es  um  deren  Bekämpfung  beim
 Menschen  geht,  ist  das  Infektionsschutzgesetz  vom  20.  Juli
 2000  (BGBl.  I  S.  1045),  das  zuletzt  durch  Artikel  1  des  Ge-
 setzes  vom  28.  Juli  2011  (BGBl.  I  S.  1622)  geändert  worden
 ist,  die  rechtliche  Grundlage.  Nach  dessen  §  1  ist  Zweck  des

 Gesetzes,  übertragbaren  Krankheiten  beim  Menschen  vor-
 zubeugen,  Infektionen  frühzeitig  zu  erkennen  und  ihre  Ver-
 schleppung  zu  verhindern.  Die  hierfür  notwendige  Mitwir-
 kung  und  Zusammenarbeit  von  Behörden  des  Bundes,  der
 Länder  und  der  Kommunen,  Ärzten,  Tierärzten,  Kranken-
 häusern,  wissenschaftlichen  Einrichtungen  sowie  sonstigen
 Beteiligten  soll  entsprechend  dem  jeweiligen  Stand  der  me-
 dizinischen  und  epidemiologischen  Wissenschaft  und  Tech-
 nik  gestaltet  und  unterstützt  werden.  Die  Eigenverantwor-
 tung  der  Träger  und  Leiter  von  Gemeinschaftseinrichtun-
 gen,  Lebensmittelbetrieben,  Gesundheitseinrichtungen  so-
 wie  des  Einzelnen  bei  der  Prävention  übertragbarer
 Krankheiten  soll  verdeutlicht  und  gefördert  werden.  Unab-
 hängig  von  den  Vorschriften  des  Infektionsschutzgesetzes
 dient  zumindest  mittelbar  das  Tiergesundheitsgesetz  auch
 dem  Schutz  der  Gesundheit  des  Menschen.  Insbesondere
 bei  der  Feststellung  von  Zoonosen  sollten  Veterinär-  und
 Gesundheitsbehörden sehr eng zusammenarbeiten.

 Zu  Nummer  2  (Definition  Tierseuchenerreger;  §  2  Num-
 mer 2)

 Als  Tierseuchenerreger  werden  Krankheitserreger,  die  bei
 Tieren  auftreten  und  auf  Tiere  oder  Menschen  (und  um-
 gekehrt)  übertragen  werden  können,  angesehen.  Eine
 Einschränkung  auf  bestimmte  Krankheitserreger  sieht  die
 Definition  nicht  vor.  Insoweit  unterfallen  zunächst  alle
 Krankheitserreger  dem  Geltungsbereich  des  Gesetzes;  auch
 Prionen  sind  Krankheitserreger  im  Sinne  des  Tiergesund-
 heitsgesetzes.  Dies  ist  vor  dem  Hintergrund  des  Zweckes
 des  Gesetzes  auch  folgerichtig,  denn  Erhaltung  und  Förde-
 rung  der  Tiergesundheit  ist  unabhängig  von  dem  jeweiligen
 Erreger  zu  sehen.  Unabhängig  davon  ist  die  Frage  zu  beur-
 teilen,  ob  beim  Nachweis  bestimmter  Tierseuchenerreger
 auch  staatliche  Maßnahmen  ergriffen  werden  müssen.  Staat-
 liches  Handeln  ergibt  sich  erst  bei  Vorliegen  bestimmter  Vo-
 raussetzungen;  insoweit  wird  auf  die  Begründung  zu  §  3
 Absatz  4  verwiesen.  Krankheitserreger  sind  aber  gleichwohl
 nicht  nur  Bakterien  oder  Viren,  sondern  auch  Schadorganis-
 men,  die  Tiere  schädigen  können,  wie  z.  B.  die  Varroamilbe,
 der Kleine Beutenkäfer oder die Tropilaelapsmilbe.

 Zu Nummer 3 (Definition Haustier; § 2 Nummer 3)

 Die  bisherige  Definition  des  Haustieres  wird  um  Hummeln
 ergänzt,  die  inzwischen  gezielt  zur  Bestäubungszwecken
 gehalten  und  eingesetzt  werden.  Auch  in  Gehegen  vom
 Menschen  gehaltene  wildlebende  Klauentiere  werden  zur
 Klarheit  unter  die  Begriffsbestimmung  des  Haustiere  ge-
 fasst.  Dies  war  auch  im  Rahmen  des  geltenden  Tierseuchen-
 gesetzes  der  Fall,  ohne  dass  dies  gesondert  aufgeführt  war.
 Wildlebende  Tiere  werden  nicht  definiert;  sie  fallen  weder
 unter  die  Haustier-  noch  unter  die  Viehdefinition.  Gleich-
 wohl  sind  die  Vorschriften  des  Tiergesundheitsgesetzes
 auch  auf  wildlebende  Tiere  anwendbar,  denn  in  §  2  werden
 nur  die  wichtigsten  und  im  Gesetz  immer  wieder  genannten
 Begrifflichkeiten  definiert.  Die  wildlebenden  Tiere  wurden
 bewusst  nicht  definiert,  da  grundsätzlich  alle  wildlebenden
 Tierarten,  also  auch  solche,  die  nicht  dem  Jagdrecht  unter-
 fallen  (z.  B.  Fledermäuse),  Gegenstand  von  Bekämpfungs-
 maßnahmen sein können.

 Zu Nummer 4 (Definition Fische, § 2 Nummer 5)

 Die  bisherige  Definition  wird  in  Anpassung  an  Artikel  3
 Absatz  1  Buchstabe  e  Dreifachbuchstabe  iii  der  Richtlinie
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2006/88/EG  des  Rates  vom  24.  Oktober  2006  mit  Gesund-
 heits-  und  Hygienevorschriften  für  Tiere  in  Aquakultur  und
 Aquakulturerzeugnisse  und  zur  Verhütung  und  Bekämpfung
 bestimmter  Wassertierkrankheiten  (ABl.  EU  Nr.  L  328
 S.  14)  ergänzt.  Zwar  wurde  der  dort  verwendete  Begriff  der
 „Wassertiere“  nicht  übernommen.  Jedoch  wurde  die  beste-
 hende  Definition  für  Fische  entsprechend  dem  Inhalt  des  in
 der  vorgenannten  Richtlinie  genannten  Begriffs  „Wasser-
 tiere“  im  Hinblick  auf  das  Leben  im  Meerwasser  erweitert.
 Unter  die  Definition  der  „Fische“  fallen  nicht  nur  solche,
 die  fischereilich  z.  B.  zu  Erwerbszwecken  oder  zur  Freizeit-
 gestaltung,  genutzt  werden,  sondern  auch  solche,  die  gehäl-
 tert  (z.  B.  im  Einzelhandel)  werden.  Fischeier  und  Fisch-
 sperma sind Fische im Sinne des Gesetzes.

 Zu  Nummer  5  (Definition  Durchfuhr,  §  2  Nummer  14  –  neu)

 Die  Aufnahme  der  Definition  des  Begriffs  „Durchfuhr“  in
 die  Begriffbestimmungen  erfolgt,  weil  die  Durchfuhr  neben
 der  Ein-  und  Ausfuhr  und  dem  innergemeinschaftlichen
 Verbringen  nunmehr  ebenfalls  geregelt  wird.  Damit  wird
 dem  Umstand  Rechnung  getragen,  dass  Tiere  oder  Erzeug-
 nisse,  die  nicht  in  Deutschland  in  den  Verkehr  gebracht  wer-
 den  sollen,  sich  aufgrund  der  Durchfuhr  aber  auf  deutschem
 Hoheitsgebiet  aufhalten  und  gegebenenfalls  auch  gehalten
 werden.  Damit  besteht  auch  bei  bloßer  Durchfuhr  ein  poten-
 zielles  Gefährdungspotenzial  hinsichtlich  der  Einschlep-
 pung von Tierseuchen.

 Zu  Nummer  6  (Definition  Erzeugnis,  §  2  Nummer  15  –  neu)

 Mit  der  Definition  des  „Erzeugnisses“  wird  wegen  der  viel-
 fachen  und  in  unterschiedlichen  Konstellationen  benutzten
 Verwendung  des  Begriffs  im  Gesetz  eine  Legaldefinition
 eingeführt.  Dabei  handelt  es  sich  um  alle  vom  Tier  stam-
 menden  Teile,  verarbeitet  oder  unverarbeitet,  oder  sonstige
 Gegenstände,  die  Träger  von  Tierseuchenerregern  sein  kön-
 nen.  Insbesondere  fallen  auch  Teile  verendeter  oder  getöte-
 ter  Tiere  sowie  flüssige  und  feste  Abgänge  von  Tieren  dar-
 unter  (Buchstabe  a).  Unter  die  in  Buchstabe  b  genannten
 sonstigen  Gegenstände  und  Materialien  fallen  z.  B.  auch
 Futtermittel, die Tierseuchenerreger enthalten können.

 Zu  Nummer  7  (Definition  Immunologische  Tierarzneimittel;
 § 2 Nummer 16 – neu)

 Für  immunologische  Tierarzneimittel  wird  nunmehr  eine
 eindeutige  Definition  eingeführt,  um  eine  Abgrenzung  zu
 den  In-vitro-Diagnostika  (IVD)  zu  verdeutlichen,  die  in  der
 Vergangenheit  unter  dem  Mittelbegriff  subsumiert  wurden.
 Im  Unterschied  zu  den  IVD  werden  immunologische  Tier-
 arzneimittel  am  oder  im  Tier  angewendet.  Dabei  handelt  es
 sich  im  Wesentlichen  um  Tierimpfstoffe.  Aber  auch  be-
 stimmte  Antigene,  die  Tieren  appliziert  werden  um  eine  dia-
 gnostische  Reaktion  zu  provozieren  (z.  B.  Tuberkuline,
 Brucellin)  sind  als  immunologisches  Tierarzneimittel  anzu-
 sehen.

 Zu  Nummer  8  (Definition  In-vitro-Diagnostikum,  §  2  Num-
 mer 17 – neu)

 Um  den  in  der  Vergangenheit  immer  wieder  aufgetretenen
 Schwierigkeiten  bei  der  Abgrenzung  der  „Nachweisverfah-
 ren/Untersuchungsmethoden/Untersuchungsverfahren“  von
 Sera  und  Antigenen  einerseits  und  des  Zulassungsprimates
 im  Hinblick  auf  „In-house-Methoden“  der  Untersuchungs-
 einrichtungen  andererseits  zu  begegnen,  wird  nunmehr  das

 IVD  einheitlich  definiert.  Dabei  wird  eindeutig  festgelegt,
 dass  es  sich  bei  den  IVD  um  ein  System  handelt,  mit  dem
 Tierseuchenerreger  direkt  oder  indirekt  nachgewiesen  wer-
 den  können.  Merkmal  der  IVD  ist,  dass  sie  im  Gegensatz  zu
 den  immunologischen  Tierarzneimitteln  nicht  am  oder  im
 Tier  angewendet  werden.  Dabei  dürfte  es  sich  im  Wesent-
 lichen um Sera und Antigene handeln.

 Zu  Nummer  9  (Definition  Tierhalter;  §  2  Nummer  18  –  neu)

 Vor  dem  Hintergrund,  dass  im  Tiergesundheitsgesetz  im
 Wesentlichen  auf  den  Tierhalter  als  den  vor  Ort  Verantwort-
 lichen  zurückgegriffen  wird,  wird  eine  Legaldefinition  ein-
 geführt.  Tierhalter  ist  diejenige  die  Person,  die  ein  Tier  hält,
 betreut  oder  zu  betreuen  hat,  mithin  also  die  tatsächliche
 Verfügungsgewalt über ein Tier hat.

 Zu § 3  (Anzeigepflicht)

 §  3  entspricht  zu  einem  großen  Teil  (Absätze  1  bis  3)  dem
 §  9 des bisher geltenden Tierseuchengesetzes.

 Absatz  1  regelt,  wie  bisher,  die  Pflicht  zur  unverzüglichen
 Anzeige  einer  nach  Absatz  4  bestimmten  anzeigepflichtigen
 Tierseuche.  Gestrichen  wurde  der  beamtete  Tierarzt  als
 möglicher  Adressat  der  Anzeige;  Adressat  ist  zukünftig  die
 zuständige  Behörde.  Die  Streichung  des  beamteten  Tierarz-
 tes  als  Adressat,  bedingt  durch  die  mit  der  letzten  Änderung
 des  Grundgesetzes  vollzogenen  Kompetenzverteilung  zwi-
 schen  Bund  und  Ländern,  bedeutet  jedoch  nicht,  dass  weni-
 ger  qualifiziertes  Personal  eingesetzt  werden  kann.  Die  Er-
 kennung  einer  Tierseuche  setzt  entsprechendes  Fachwissen
 voraus,  das  nur  mit  einer  entsprechend  fundierten  Ausbil-
 dung  gegeben  ist.  Insoweit  ist  die  Approbation  als  Tierarzt
 Grundvoraussetzung  für  die  Abklärung  einer  Tierseuche
 bzw. für die einzuleitenden Maßnahmen.

 Ausdrücklich  klargestellt  wurde,  welche  konkreten  Anga-
 ben  der  Tierhalter  bei  seiner  Anzeige  zu  machen  hat.  Eine
 anzeigepflichtige  Seuche  muss,  wie  bisher,  sowohl  bei  Be-
 troffenheit  von  Haustieren  oder  Fischen  als  auch  von  ande-
 ren  Tieren  angezeigt  werden.  Die  Anzeige  hat  der  Tierhal-
 ter,  „unverzüglich“  nach  Feststellung  der  Krankheitser-
 scheinungen  zu  machen;  damit  soll  ausgedrückt  werden,
 dass  die  Anzeige  ohne  schuldhaftes  Zögern  zu  erfolgen  hat,
 um  sofort  geeignete  Bekämpfungsmaßnahmen  durch  die  zu-
 ständige  Behörde  einleiten  und  eine  Verschleppung  der
 Tierseuche verhüten zu können.

 Bei  Ausbruch  oder  dem  Verdacht  des  Ausbruchs  einer
 Seuche  besteht  neben  der  Verpflichtung  für  den  Halter,  die
 Seuche  unverzüglich  anzuzeigen,  wie  bisher  die  Verpflich-
 tung,  kranke  und  verdächtige  Tiere  von  Orten  fernzuhalten,
 an denen die Gefahr der Ansteckung fremder Tiere besteht.

 Absatz  2  wurde  zur  besseren  Lesbarkeit  redaktionell  überar-
 beitet  und  der  bisherige  neben  dem  Tierhalter  zur  Anzeige
 nach  Absatz  1  verpflichtete  Personenkreis  erweitert.  Der
 Anzeigepflicht  und  der  Fernhaltungspflicht  haben  neben
 dem  Halter  der  betroffenen  Tiere  zum  Beispiel  auch  der
 Vertreter  des  Halters,  Aufsichtspersonal  und  Transportbe-
 gleiter  bzw.  bei  Tieren  in  fremdem  Gewahrsam  der  Halter
 der Gewahrsamseinrichtung nachzukommen.

 Zudem  werden  die  Personen  aufgeführt,  denen  hinsichtlich
 einer  Seuche  bei  Fischen  die  gleichen  Anzeigepflichten  wie
 sie  dem  Halter  der  übrigen  Tiere  obliegen.  Die  Anzeige-
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pflicht  für  Fischereiberechtigte,  Fischereiausübungsberech-
 tigte  und  den  Betreiber  von  Anlagen  zur  Zucht,  Haltung
 oder  Hälterung  von  Fischen  entspricht  der  bei  Haustieren
 wegen  ihrer  unmittelbaren  Tätigkeit  bei  oder  mit  Tieren  ver-
 pflichtenden  Personen.  Neu  aufgenommen  wurden  sonstige
 Personen,  die  zur  Fischerei  befugt  sind  (ohne  Fischereibe-
 rechtigte  oder  Fischereiausübungsberechtigte  zu  sein).  Die
 Verpflichtung  zur  Anzeige  einer  Tierseuche  gilt  während
 des  Transports  von  Tieren  und  für  Haustiere,  die  sich  in
 fremden Gewahrsam befinden.

 In  Absatz  3  werden,  wie  bisher,  auch  Personen  zur  Anzeige
 verpflichtet,  die  einerseits  in  die  Diagnostik  eingebunden
 sind  und  andererseits  aber  auch  mit  den  Tieren  umgehen
 bzw.  mit  ihnen  in  Kontakt  kommen  oder  aber  auch  als  nicht
 tierärztliches  Personal  in  der  Überwachung  tätig  sind.  Der
 in  Absatz  3  genannte  Personenkreis  umfasst  dabei  auch
 „Tierheilpraktiker“,  die,  ohne  dass  es  einen  entsprechenden
 Ausbildungsgang  für  die  unter  dieser  „Berufsbezeichnung“
 firmierende  Tätigkeit  gibt,  gleichwohl  mit  Tieren  umgehen.
 Der  zur  Anzeige  verpflichtete  Personenkreis  wurde  um  Per-
 sonen  erweitert,  die  im  Natur-  und  Artenschutz  tätig  sind,
 und  auf  Grund  ihrer  Ausbildung  z.  B.  bei  wildlebenden  Tie-
 ren  Krankheitserscheinungen,  die  auf  eine  anzeigepflichtige
 Tierseuche  hindeuten,  erkennen  können.  Unter  den  in  Ab-
 satz  3  genannten  Personenkreis  fallen,  wie  bisher  auch
 schon,  Personen,  die  im  Rahmen  von  Forschungstätigkeiten
 in  privaten  oder  öffentlichen  Einrichtungen,  gezielt  oder  zu-
 fällig Tierseuchenerreger isolieren.

 Absatz  4  entspricht  §  10  des  bisher  geltenden  Tierseuchen-
 gesetzes.  Die  Ermächtigung,  den  Kreis  der  zur  Anzeige  ver-
 pflichtenden  Personen  gegenüber  den  in  Absätzen  1  bis  3
 bezeichneten  Personen  einzuschränken,  dient  der  Rechts-
 klarheit;  eine  solche  Einschränkung,  z.  B.  auf  Tierärzte,  ist
 insbesondere bei exotischen Tierseuchen sachgerecht.

 Für  eine  Tierseuche  sollte  in  der  Regel  aus  folgenden  Grün-
 den  –  aus  jedem  Grund  allein  oder  aus  mehreren  Gründen  –
 die Anzeigepflicht eingeführt werden:

 a)  Gemeingefährlichkeit  einer  Seuche  (Tierhalter  hat  keine
 oder  nur  geringe  Möglichkeit  seinen  Bestand  zu  schüt-
 zen),

 b)  Gefährdung der menschlichen Gesundheit,

 c)  (volks-)wirtschaftliche Bedeutung.

 Voraussetzung  für  die  Einführung  der  Anzeigepflicht  sollte
 zudem sein:

 a)  ausreichende  Kenntnis  der  Epidemiologie  (z.  B.  Übertra-
 gungsmechanismen,  betroffene  Tierart,  persistente  bzw.
 latente Infektionen, zoonotisches Potential),

 b)  ausreichende  und  geeignete  diagnostische  Möglichkei-
 ten,

 c)  geeignete  Maßnahmen  zur  Bekämpfung  der  Tierseuche,
 das  heißt,  es  müssen  geeignete  Eingriffsmöglichkeiten
 vorhanden  sein  (z.  B.  Vorhandensein  von  Impfstoffen,
 Verbringungsbeschränkungen),

 d)  vertretbare  Relation  zwischen  Bedeutung  der  Tierseuche,
 dem  erforderlichen  Aufwand  der  staatlichen  Bekämp-
 fungsmaßnahmen  und  den  entstehenden  wirtschaftlichen
 Einbußen.

 Die  Ermächtigung  wird  dahingehend  erweitert,  dass  der  an-
 zeigepflichtige  Personenkreis  nunmehr  auch  erweitert  wer-
 den  kann,  wenn  dies  aus  Gründen  der  Tierseuchenbekämp-
 fung erforderlich ist.

 Absatz  5  stellt  klar,  dass  Jagdausübungsberechtigte  auch
 dann  Anzeige  zu  erstatten  haben,  wenn  wildlebende  Tiere
 lediglich  Anzeichen  zeigen,  die  auf  den  Ausbruch  einer  an-
 zeigepflichtigen  Tierseuche  hindeuten,  das  heißt  die  Tiere
 müssen  nicht  seuchenkrank  sein.  Jagdausübungsberechtigte
 werden  insoweit  mit  dieser  Vorschrift  über  die  Vorgaben  des
 Bundesjagdgesetzes  hinaus  verpflichtet,  bereits  den  Ver-
 dacht  anzuzeigen.  Dies  ist  insoweit  sachgerecht,  als
 Jagdausübungsberechtigte  im  Rahmen  ihrer  Ausbildung
 auch  über  Wesen  und  Verschleppung  von  bei  wildlebenden
 Tieren  auftretenden  Tierseuchen  unterrichtet  werden  und
 zudem  das  Auftreten  von  Wildseuchen  erhebliche  direkte
 und  indirekte  Konsequenzen  auch  für  landwirtschaftliche
 Nutztiere  haben  kann.  Insoweit  ist  frühzeitiges  Handeln  ge-
 boten.

 Zu § 4  (Maßnahmen zur Ermittlung einer Tierseuche)

 §  4  fasst  die  §§  11,  12  und  15  des  bisher  geltenden  Tier-
 seuchengesetzes zusammen.

 Absatz  1  entspricht  in  Teilen  §  11  Absatz  1  des  bisher  gel-
 tenden  Tierseuchengesetzes.  Wie  bisher  hat  die  zuständige
 Behörde,  sobald  sie  von  dem  Ausbruch  oder  Verdacht  des
 Ausbruchs  einer  Tierseuche  Kenntnis  erlangt,  anzuordnen,
 dass  kranke  und  verdächtige  Tiere  von  anderen  Tieren  ab-
 gesondert  und,  soweit  erforderlich,  auch  eingesperrt  und
 bewacht  werden.  Der  Unterschied  zur  bisher  geltenden  Re-
 gelung  besteht  darin,  dass  die  vorgenannte  Anordnung  nun-
 mehr  ausdrücklich  unverzüglich,  das  heißt  ohne  schuldhaf-
 tes  Zögern,  erlassen  werden  muss.  Ferner  hat  die  zuständige
 Behörde  im  Hinblick  auf  eine  frühzeitige  Eingrenzung  einer
 möglichen  Seuchenverschleppung  –  neben  der  Veranlas-
 sung  der  Absonderung  –  nunmehr  die  Pflicht,  epidemiologi-
 sche  Nachforschungen  durchzuführen,  zunächst  mit  dem
 primären  Ziel,  den  Einschleppungszeitpunkt  zu  bestimmen,
 um  im  Hinblick  auf  weitere  Maßnahmen  den  Zeitraum  ein-
 grenzen  zu  können,  in  dem  Tiere  oder  Erzeugnisse  ver-
 bracht worden sind.
 Die  Vorschriften,  die  den  beamteten  Tierarzt  und  dessen
 Tätigkeiten  in  dem  bisher  geltenden  Absatz  1  regelten  sowie
 die  solche  Regelungen  enthaltenden  bisherigen  Absätze  2
 und  3  wurden  gestrichen  (auf  die  Begründung  zu  §  3  Ab-
 satz 1 wird insoweit verwiesen).

 Mit  Absatz  2  soll  sichergestellt  werden,  dass,  wie  bisher,
 tierärztlich  ausgebildete  Personen  im  Rahmen  der  Abklä-
 rung  eines  Verdachtes  oder  eines  Ausbruches  tätig  werden.
 Nur  Personal  mit  der  entsprechenden  Qualifikation  wird
 dazu  in  der  Lage  sein.  Vor  dem  Hintergrund,  dass  die  Rege-
 lung  des  Absatzes  1  auf  die  zuständige  Behörde  abgestellt
 ist,  ohne  dass  auf  den  im  geltenden  Gesetz  genannten  beam-
 teten  Tierarzt  Bezug  genommen  wird,  kommt  es  auch  zu-
 künftig  wesentlich  auf  die  Qualifikation  des  in  der  zuständi-
 gen  Behörde  angesiedelten  Personals  an,  welches  in  der  Er-
 mittlung  einer  Tierseuche  tätig  ist.  Diese  Aufgabe  sollte
 auch  zukünftig  mit  Blick  auf  den  hoheitlichen  Charakter  der
 Aufgabe  und  der  Berufsqualifikation  von  einem  beamteten
 Tierarzt wahrgenommen werden.
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Absatz  3  entspricht  nunmehr  im  Wesentlichen  §  12  des  bis-
 her  geltenden  Tierseuchengesetzes.  Gestrichen  wurde  ledig-
 lich  der  Bezug  auf  den  beamteten  Tierarzt.  Zukünftig  ist  die
 zuständige  Behörde  Adressat  (auf  die  Begründung  zu  §  3
 Absatz  1  wird  insoweit  verwiesen).  Grundlage  für  behörd-
 liches  Handeln  sollen,  wie  bisher,  nur  Untersuchungsergeb-
 nisse  staatlicher  oder  behördlich  beauftragter  Einrichtungen
 bilden.  Dies  gilt  insbesondere  wegen  entsprechender  Folge-
 maßnahmen  z.  B.  bei  hochkontagiösen  Tierseuchen  wie
 MKS  oder  Schweinepest.  Untersuchungsergebnisse,  die  in
 nicht  staatlichen  oder  behördlich  beauftragten  Einrichtun-
 gen  gewonnen  wurden,  ziehen  gegebenenfalls  „Verdachts-
 maßnahmen“  der  zuständigen  Behörde  nach  sich;  die  Unter-
 suchungsergebnisse  sind  in  jedem  Fall  in  einer  staatlichen
 oder  behördlich  beauftragten  Einrichtungen  zu  verifizieren.
 Unabhängig  davon  soll  sichergestellt  werden,  dass  die
 Diagnoseverfahren  angewandt  werden,  die  von  den  jeweili-
 gen  nationalen  Referenzlabors,  hier  dem  Friedrich-Loeffler-
 Institut, vorgegeben sind.

 Zu § 5  (Ermächtigungen  zur  Vorbeugung  vor  und  Be-
 kämpfung von Tierseuchen)

 §  5  ist  eine  zentrale  Vorschrift  des  neuen  Tiergesundheitsge-
 setzes.  Die  Vorschrift  löst  den  bisherigen  Maßnahmenkata-
 log  ab,  der  sich  regelungstechnisch  ursprünglich  an  die  aus-
 führenden  Behörden  richtete.  Die  bisherigen  Maßnahmen
 gehen  in  Ermächtigungen  für  das  Bundesministerium  ein
 (im  Hinblick  auf  die  Ermächtigung  für  die  zuständige  Be-
 hörde  siehe  §  37  Absatz  11).  Gleichzeitig  werden  diverse
 bisherige  Ermächtigungen  des  Bundesministeriums  zusam-
 mengefasst.  Der  neue  §  5  enthält  im  Wesentlichen  die  Rege-
 lungen  der  §§  17,  17h,  18  bis  30  und  §  79  des  bisher  gelten-
 den Tierseuchengesetzes.

 Absatz  1  enthält  nunmehr  die  Ermächtigung  für  das  Bun-
 desministerium,  den  gesamten  Bereich  der  Bekämpfung
 von  Tierseuchen  im  Inland  grundsätzlich  durch  Rechtsver-
 ordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  für  das  ganze
 Gebiet  der  Bundesrepublik  einheitlich  regeln  zu  können.
 Die  Ermächtigung  ermöglicht  die  Einführung  umfangrei-
 cher  präventiver  und  repressiver  Maßnahmen  durch  die  zu-
 ständigen Behörden.

 Dieses  Instrumentarium  ist  im  Hinblick  auf  die  stete  Steige-
 rung  und  Globalisierung  des  Handels  mit  Tieren,  Erzeugnis-
 sen  oder  Lebensmitteln  tierischer  Herkunft  notwendig,  um
 die  Gefahr  einer  Tierseuche  so  schnell  wie  möglich  zu  er-
 kennen,  um  ihrem  Ursprung  mit  Sicherheit  nachgehen  zu
 können,  um  ferner  die  häufigsten  Quellen  einer  Seuchen-
 übertragung  zu  ermitteln  und  die  Unschädlichmachung  von
 Tierseuchenerregern  zumindest  an  den  gefährlichen  Stellen
 zu  sichern.  Dadurch  werden  die  Voraussetzungen  für  einen
 Schutz  gegen  die  Gefährdung  der  Viehbestände  durch  Tier-
 seuchen geschaffen.

 Ein  Teil  der  Schutzmaßnahmen  bezieht  sich  auf  gewerb-
 liche  Unternehmungen  und  Betriebe,  für  die  in  der  Gewer-
 beordnung  bereits  einschränkende  Vorschriften  enthalten
 sind.  Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  diese  Vorschriften  un-
 berührt  bleiben  und  dass  für  dessen  Anwendung  nur  die
 durch  die  Gewerbeordnung  nicht  genügend  veterinärbe-
 hördlich geschützten Rücksichten maßgebend sein dürfen.

 In  der  Vergangenheit  sind  verschiedentlich  latent  vorhandene
 Seuchenherde  (z.  B.  Schweinepest)  erst  verspätet  –  nach

 mehrfachen  Verschleppungen  in  andere  Bestände  –  erkannt
 worden.  Um  diese  Seuchengefahr  rechtzeitig  beseitigen  zu
 können,  wird  die  Möglichkeit  geschaffen,  Vieh  nicht  nur  vor
 oder  nach  dem  Entladen,  sondern  auch  –  soweit  dies  aus
 Gründen  der  Bekämpfung  von  Tierseuchen  erforderlich  ist  –
 in  seinem  Bestand  untersuchen  zu  lassen.  Zudem  besteht  die
 Möglichkeit,  diagnostische  Maßnahmen  durchzuführen  und
 auch die dazu eventuell notwendigen Proben zu entnehmen.

 Die  in  Nummer  5  gewählte  Begrifflichkeit  „Wirtschaftsdün-
 ger  tierischer  Herkunft“  umfasst  Dung,  Festmist,  Jauche
 und  Gülle.  Die  Begrifflichkeit  entspricht  der  des  Dünge-
 gesetzes.
 Mit  Nummer  18  Buchstabe  c  wird  unter  anderem  die  Mög-
 lichkeit  eröffnet,  an  ein  wegen  eines  Tierseuchenausbruches
 eingerichtetes  Restriktionsgebiet  ein  nicht  von  der  Tierseu-
 che  betroffenes  Überwachungsgebiet,  quasi  als  Puffer  zwi-
 schen  dem  Restriktionsgebiet  und  dem  seuchenfreien  Ge-
 biet,  festzulegen  mit  der  Zielsetzung,  dass  nicht  gegebenen-
 falls  durch  weitergehende  Sperrmaßnahmen  der  Europä-
 ischen  Union  das  gesamte  ursprünglich  seuchenfreie  Gebiet
 als  Seuchengebiet  festgelegt  wird.  Dies  erleichtert  den  Han-
 del  und  erhält  wirtschaftliche  Werte.  Voraussetzung  dafür
 sollte  allerdings  sein,  dass  in  dem  festgelegten  Gebiet  ent-
 sprechende  Strukturen  (z.  B.  ein  Schlachtstätte  oder  eine
 Tierkörperbeseitigungsanstalt)  vorhanden  sind.  Die  Bildung
 dieser  Gebiete  entspricht  der  Entwicklung  des  Tierseuchen-
 bekämpfungsrechts  auf  europäischer  Ebene.  Zudem  wird
 mit  Nummer  17  die  Möglichkeit  einer  Kompartimentierung
 oder  Zonierung  sowie  eines  „Stand  Still“,  auch  über  Bun-
 deslandgrenzen  hinweg,  ermöglicht.  Mit  der  Kompartimen-
 tierung  oder  Zonierung  soll  erreicht  werden,  dass  im  Seu-
 chenfall  ein  bestimmtes  Gebiet  in  verschiedene  „Zonen“
 aufgeteilt  erden  kann  mit  dem  Ziel,  zu  einer  rascheren  Auf-
 hebung  von  Restriktionsmaßnahmen  zu  gelangen.  Dabei
 sollte  sichergestellt  sein,  dass  in  den  einzelnen  Zonen  je-
 weils  entsprechende  Strukturen  des  Handels  (z.  B.  Schlacht-
 betriebe, Viehhandelsunternehmen) vorhanden sind.

 Nummer  20  entspricht  im  Wesentlichen  dem  §  24  des  bisher
 geltenden  Tierseuchengesetzes.  Um  zu  verhindern,  dass
 eine  anzeigepflichtige  Seuche  aus  einem  betroffenen  Be-
 trieb  weiterverschleppt  wird,  kann  es  erforderlich  sein,
 Tiere,  die  zwar  für  die  Seuche  nicht  empfänglich  sind,  aber
 die  Seuche  dennoch  übertragen  können,  zu  töten.  Dies  kann
 z.  B.  der  Fall  sein,  wenn  in  einem  von  Maul-  und  Klauen-
 seuche  (MKS)  betroffenen  Betrieb  gleichzeitig  in  größerem
 Umfang  Geflügel  gehalten  wird.  Hier  kann  –  in  Abhängig-
 keit  von  den  Gegebenheiten  vor  Ort  –  eine  Seuchenver-
 schleppung  durch  das  Geflügel  nicht  ausgeschlossen  wer-
 den.
 Während  bei  anderen  nicht  empfänglichen  Tieren,  wie  z.  B.
 Pferden,  Hunden,  Katzen  gegebenenfalls  noch  Reinigungs-
 und  Desinfektionsmaßnahmen  angewandt  werden  können,
 scheidet  dies  bei  Geflügel  aus.  Die  Tötung  „empfänglicher“
 Tiere  erlaubt  Nummer  20  für  Tiere  schlechthin.  Beim  Auf-
 treten  bestimmter  Tierseuchen  –  wie  z.  B.  der  MKS,  der
 Klassischen  Schweinepest  oder  der  Geflügelpest  –  werden
 um  den  jeweiligen  Seuchenherd  große  Restriktionszonen
 eingerichtet.  Im  Interesse  einer  möglichst  frühzeitigen  Be-
 seitigung  solcher  potenzieller  Gefahrenherde  kann  es  unter
 bestimmten  seuchenhygienischen  Voraussetzungen  erfor-
 derlich  werden,  auch  für  empfängliche,  aber  nicht  erkrankte
 Tiere  die  Tötung  amtlich  anzuordnen.  Dabei  ist  immer  auch
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zwischen  den  gleichrangigen  Rechtsgütern  „Tierschutz“
 und „Tiergesundheitsschutz“ abzuwägen.

 Nach  dem  geltenden  Recht  kann  zur  Bekämpfung  einer
 Tierseuche,  soweit  andere  Maßnahmen  nicht  wirksam  sind,
 die  Tötung  erkrankter  oder  verdächtiger  (seuchen-  oder  an-
 steckungsverdächtiger)  Tiere  angeordnet  werden.  Für  die
 Bekämpfung  von  Tierseuchen  bei  Haustieren  ist  diese  Ein-
 griffsbefugnis  fachlich  angemessen.  Die  Befugnis  reicht
 auch  aus,  um  Tierseuchen  bei  Zoo-  oder  Versuchstieren  zu
 bekämpfen, da diese unter Kontrolle gehalten werden.

 Die  Erfahrungen  der  letzten  Jahre  in  aller  Welt  haben
 gezeigt,  dass  hochkontagiöse  Seuchen  beim  wildlebenden
 Tieren  in  erheblichem  Maße  die  Gesundheit  der  Haustiere
 bedrohen.  Prägnante  Beispiele  in  der  Bundesrepublik
 Deutschland  sind  hierfür  die  Schweinepest  und  die  Tollwut.
 Da  eine  frei  lebende  Tierpopulation  nicht  in  gleicher  Weise
 wie  Haustiere  gezielt  und  eng  begrenzt  erfassbar  ist,  sind
 zum  Schutz  der  Gesundheit  der  Haustiere,  die  ein  wirt-
 schaftlich  hohes  Gut  darstellen  und  den  engeren  Lebens-
 raum  mit  dem  Menschen  teilen,  zum  Schutz  der  Gesundheit
 des  Menschen  vor  übertragbaren  Tierkrankheiten  weiterge-
 hende  Bekämpfungsmöglichkeiten  erforderlich.  Zum
 Schutz  höherer  Rechtsgüter  muss  insoweit  die  Möglichkeit
 vorhanden  sein,  auch  gegen  (wildlebende)  Tiere,  die  nicht
 offensichtlich  krank  sind  oder  bei  denen  nicht  die  Vermu-
 tung  vorliegt,  dass  sie  den  Tierseuchenerreger  aufgenom-
 men  haben,  vorzugehen.  Es  versteht  sich,  dass  hierbei  die
 Erfordernisse  der  Ökologie  und  des  Tierschutzes  in  der  ge-
 botenen  Form  zu  beachten  sind,  mithin  erforderliche  Maß-
 nahmen  auf  ihre  Notwendigkeit,  Zweckmäßigkeit  und  An-
 gemessenheit besonders zu prüfen sind (Nummer 28).

 Die  öffentliche  Bekanntmachung  (Nummer  29)  erfolgt  in
 ortsüblicher  Weise  und  in  dem  für  die  amtlichen  Veröffent-
 lichungen  der  anordnenden  Behörde  vorgesehenen  Ver-
 öffentlichungsblatt.  Sie  dient  der  Warnung  der  Tierhalter,
 deren  Bestände  nicht  von  der  Seuche  befallen  sind,  und
 auch  der  übrigen  Bevölkerung  vor  einer  besonderen  Seu-
 chengefahr.

 Mit  dem  neuen  Absatz  2  wird  die  Rechtsgrundlage  geschaf-
 fen,  zukünftig  auch  vorbeugend  tätig  zu  werden,  um  die
 Tiergesundheit  zu  erhalten  und  zu  fördern.  Dabei  wird  es  im
 Wesentlichen  um  z.  B.  die  Etablierung  von  Biosicherheits-
 maßnahmen  oder  Hygienemanagementmaßnahmen  han-
 deln.

 Absatz  3  entspricht,  der  nunmehrigen  Regelung  angepasst,
 §  19  Absatz  2  des  bisher  geltenden  Tierseuchengesetzes.
 Vor  dem  Hintergrund,  dass  insbesondere  hochkontagiöse
 Tierseuchen  (Maul-  und  Klauenseuche,  Aviäre  Influenza)
 sehr  leicht  über  Personen  verbreitet  werden  können,  kann  es
 im  Ereignisfall  erforderlich  sein,  die  Grundrechte  der  Frei-
 heit  der  Personen  einzuschränken.  Insoweit  muss  es  mög-
 lich  sein,  den  Personenverkehr  zeitweise  nicht  nur  einzu-
 schränken, sondern auch zu verbieten.

 Absatz  4  entspricht  im  Wesentlichen  §  19  Absatz  3  des  bis-
 her  geltenden  Tierseuchengesetzes.  Die  Absonderungsmaß-
 nahmen  bzw.  die  Vorgabe,  dass  die  Körper  von  Tieren  nicht
 geöffnet  werden  dürfen,  trägt  der  Tatsache  Rechnung,  dass
 hochkontagiöse  Tierseuchen  sehr  leicht,  auch  durch  den
 Menschen, übertragen werden können.

 Absatz  5  entspricht  im  Wesentlichen  den  Absätzen  5  und  6
 des § 24 des bisher geltenden Tierseuchengesetzes.

 Zu § 6  (Mittel und Verfahren zur Desinfektion)

 §  6  entspricht  grundsätzlich  §  17f  des  bisher  geltenden  Tier-
 seuchengesetzes,  wurde  allerdings  zur  Klarstellung  ergänzt.
 Maßnahmen  der  Tierseuchenbekämpfung  sind  letztlich  nur
 durchgreifend  wirksam,  wenn  der  die  Tierseuche  verursa-
 chende  Erreger  auch  in  der  Umwelt  der  betroffenen  Tiere
 unschädlich  gemacht  wird.  Hierzu  sind  aber  Desinfektions-
 mittel  und  -verfahren  nötig,  von  denen  erwiesen  ist,  dass  sie
 hierfür  brauchbar  sind.  Auch  wenn  die  Prüfung  derartiger
 Mittel  derzeit  auf  freiwilliger  Basis  von  der  Deutschen  Vete-
 rinärmedizinischen  Gesellschaft  durchgeführt  wird,  ist  es
 zweckmäßig,  die  bereits  bestehende  Rechtsgrundlage  zur
 Regelung  von  Desinfektionsmitteln  beizubehalten,  um  ein
 Zulassungsverfahren  ggf.  rechtlich  verbindlich  vorzuschrei-
 ben  zu  können,  denn  für  die  staatliche  Tierseuchenbekämp-
 fung  soll  der  Einsatz  der  nach  dem  neuesten  Stand  der  wis-
 senschaftlichen  Erkenntnis  brauchbaren,  das  heißt  wirk-
 samen  und  anwendbaren  Mittel  und  Verfahren,  gesichert
 werden.  Unabhängig  davon  sind  die  Vorgaben  der  EU-Bio-
 zid-Verordnung zu beachten.

 Zu § 7  (Schutzgebiete, Tiergesundheitsstatus)

 Absatz  1  entspricht  im  Wesentlichen  dem  §  17a  Absatz  1
 und  2  des  bisher  geltenden  Tierseuchengesetzes.  Anlass  für
 die  Aufnahme  der  Nummer  1  dieser  Vorschrift  waren  ur-
 sprünglich  die  in  den  Bundesländern  eingerichteten  freiwil-
 ligen  Verfahren  zur  Bekämpfung  verschiedener  endemisch
 auftretender  Rinderseuchen,  vor  allem  der  Tuberkulose  oder
 der  Brucellose.  Für  die  Tilgung  dieser  Tierseuchen  war  es
 von  entscheidender  Bedeutung,  dass  seuchenfreie  Tierbe-
 stände  in  größeren  zusammenhängenden  Gebieten  geschaf-
 fen  und  vor  allem  auch  erhalten  wurden.  Dies  gilt  gleich-
 wohl  auch  heute  noch  für  die  Tilgung  anderer  Tierseuchen
 (z.  B.  Bovine  Herpesvirus  Typ-1-Infektion  oder  Bovine
 Virusdiarrhoe).  Insoweit  ist  es  zweckmäßig,  die  Vorschrift
 beizubehalten.  Bei  bestimmten  nicht  exotischen  Fisch-
 seuchen  Nummer  2  der  Vorschrift),  deren  Bekämpfung  zu-
 nächst  auf  freiwilliger  Ebene  vor  allem  in  Zucht-  und  Satz-
 betrieben  begonnen  werden  sollte,  können  ebenfalls  Schutz-
 gebiete  festgelegt  werden.  Wegen  der  Besonderheiten  der
 Fischhaltung  sollen  diese  aber  nicht  für  ein  bestimmtes  geo-
 graphisch  oder  politisch  abzugrenzendes  Gebiet,  sondern
 für  das  Gewässersystem  gelten;  dies  sind  Systeme,  inner-
 halb derer die Gewässer miteinander Verbindung haben.

 Absatz  2  entspricht  mit  redaktionellen  Anpassungen  dem
 §  17a Absatz 3 des bisher geltenden Tierseuchengesetzes.

 Mit  dem  neuen  Absatz  3  wird  eine  eindeutige  die  Rechts-
 grundlage  für  eine  Einteilung  von  Aquakulturbetrieben  ent-
 sprechend  dem  Gesundheitsstatus  der  dort  gehaltenen  Fi-
 sche  (Kategorisierung)  geschaffen.  Die  Richtlinie  2006/88/
 EG  des  Rates  vom  24.  Oktober  2006  mit  Gesundheits-  und
 Hygienevorschriften  für  Tiere  in  Aquakultur  und  Aquakul-
 turerzeugnissen  sind  zur  Verhütung  und  Bekämpfung  be-
 stimmter  Wassertierkrankheiten  (ABl.  EG  Nr.  L  328,  S.  14)
 sieht  unter  anderem  vor,  dass  Aquakulturbetriebe  hinsicht-
 lich  ihres  Gesundheitsstatus  bzw.  hinsichtlich  ihrer  Lage  in
 Abhängigkeit  vom  Wassereinzugsgebiet  zu  kategorisieren
 sind.  Die  bisherige  Rechtsgrundlage  im  Tierseuchengesetz
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war  für  eine  derartige  Kategorisierung  nicht  ausreichend  be-
 lastbar.

 Zu § 8  (Tierseuchenfreiheit)

 §  8  entspricht  mit  redaktionellen  Änderungen  §  17b  des  bis-
 her  geltenden  Tierseuchengesetzes.  Mit  der  Vorschrift  wird
 das  Bundesministerium  ermächtigt,  die  Voraussetzungen  zu
 bestimmen,  wann  ein  Tier,  ein  Bestand  oder  ein  Gebiet  als
 frei von einer Tierseuche anzuerkennen ist.

 Im  Rahmen  der  Vorschriften  zur  Bekämpfung  einzelner
 Tierseuchen  ist  dies  als  ein  Eckpfeiler  anzusehen,  weil  ins-
 besondere  im  Hinblick  auf  das  Verbringen  von  Tieren  aus
 einem  Bestand  oder  aus  einer  Region  zur  Vermeidung  einer
 Seuchenverschleppung  sichergestellt  sein  muss,  dass  das
 Tier  bzw.  der  Bestand  oder  die  Region  frei  von  dieser  Tier-
 seuche ist.
 Im  Vergleich  zum  bisher  geltenden  Recht  wird  eine  neue
 Nummer  4  eingefügt,  die  das  Bundesministerium  ermäch-
 tigt,  Betriebe  oder  Gebiete  entsprechend  dem  dort  gegebe-
 nen  Tiergesundheitsstatus  zu  kategorisieren.  Die  Ermächti-
 gung  ist  auch  vor  dem  Hintergrund  der  bei  der  Europäischen
 Kommission  in  Diskussion  befindlichen  Neuordnung  des
 Tiergesundheitsrechtes angezeigt.

 Zu § 9  (Monitoring)

 §  9  enthält  Vorschriften  zum  Monitoring.  Eine  entspre-
 chende  Vorschrift  ist  im  bisher  geltenden  Tierseuchengesetz
 nicht  enthalten.  Das  Monitoring  ist  ein  System  wiederholter
 Beobachtungen,  Untersuchungen  und  direkter  und  indirek-
 ter  Bewertungen  von  Tierseuchenerregern  in  lebenden  und
 toten  Tieren  oder  von  Orten,  an  denen  Vieh  üblicherweise
 gehalten  wird  oder  an  denen  sich  wildlebende  Tiere  aufhal-
 ten  und  das  der  kontinuierlichen  Sammlung  von  Daten  über
 Gesundheitsparameter,  die  dem  frühzeitigen  Erkennen  von
 Gefahren  für  die  Tiergesundheit  oder  die  menschliche  Ge-
 sundheit  durch  die  Untersuchung  repräsentativer  Proben
 dienen  sollen.  Dabei  beschränkt  sich  das  Monitoring  nicht
 nur  auf  landwirtschaftliche  Betriebe,  sondern  kann  auch  in
 Verarbeitungsbetrieben  für  Material  der  Kategorie  1,  2
 oder  3  oder  in  Schlachtstätten  durchgeführt  werden.  Vor
 dem  Hintergrund,  dass  zunehmend  die  Gefahr  der  Ein-
 schleppung  von  z.  B.  über  Blut  saugende  Insekten  (=  Vekto-
 ren)  übertragene  Tierseuchenerreger  besteht,  ist  die  Ein-
 beziehung  der  Vektoren  in  das  Monitoring  angezeigt.  Das
 Monitoring  soll  die  Voraussetzung  schaffen,  bundesweit,
 repräsentativ  und  zuverlässig  Prävalenzen  bestimmter  Tier-
 seuchen  abzuschätzen  sowie  vorbeugend  Angaben  über  ein
 noch  nicht  erkanntes  Vorkommen  von  Tierseuchenerregern
 zu  erhalten,  die  möglicherweise  Einfluss  auf  die  Tierge-
 sundheit  oder  die  menschliche  Gesundheit  haben.  Hierdurch
 können  nicht  nur  frühzeitig  Gefährdungen  erkannt  und
 eventuelle  Risiken  abgeschätzt  werden;  Ziel  sollte  auch
 sein,  die  betroffene  Öffentlichkeit  besser  und  frühzeitiger
 informieren  zu  können.  Außerdem  trägt  das  Monitoring
 dazu  bei,  die  durch  Europäisches  Recht  oder  auf  Internatio-
 nale  Vereinbarungen  zurückgehenden  Berichtspflichten  zu
 unterstützen  bzw.  beim  Export  von  lebenden  Tieren  oder  Er-
 zeugnissen  die  entsprechende  Zertifizierung  mit  Drittlän-
 dern auf eine klare Entscheidungsgrundlage zu stellen.

 Das  Monitoring  ist  eine  eigenständige  Aufgabe,  die  zusätz-
 lich  zu  der  amtlichen  Tierseuchenüberwachung  wahrge-

 nommen  wird.  In  der  Regel  sollte  das  Monitoring  gemein-
 sam  mit  der  amtlichen  Tierseuchenüberwachung  wahrge-
 nommen  werden,  sodass  grundsätzlich  keine  zusätzlichen
 Proben  durch  die  Länder  erforderlich  sind.  Auch  wenn  in
 der  Vergangenheit  schon  verschiedentlich  Monitoringpro-
 gramme  durchgeführt  worden  sind,  fehlte  es  bisher  an  einer
 entsprechenden  Rechtsgrundlage,  die  nunmehr  mit  §  9  ge-
 schaffen  wird.  Die  Begriffsbestimmung  setzt  nicht  voraus,
 dass  Tierseuchenerreger  zu  einer  Beeinflussung  der  Tierge-
 sundheit  oder  der  menschlichen  Gesundheit  geführt  haben.
 Es reicht eine Gefährdung aus.

 Mit  dem  Begriff  „Beobachtungen“  sind  alle  Maßnahmen  er-
 fasst,  die  die  tatsächlichen  Voraussetzungen  für  die  Feststel-
 lung  einer  Gefährdung  der  Tiergesundheit  oder  der  mensch-
 lichen  Gesundheit  schaffen.  Beobachtungen  sind  insbeson-
 dere  die  Besichtigung  und  die  Analyse,  aber  ggf.  auch  die
 Durchführung  von  Versuchen.  Mit  der  Durchführung  des
 Monitorings  verbunden  ist  immer  auch  eine  Probenahme
 (überwiegend  Blut),  ohne  dass  dies  insoweit  als  Tierversuch
 im  Sinne  des  §  7  Absatz  1  des  Tierschutzgesetzes  anzusehen
 ist (Absatz 1).

 Mit  Absatz  2  wird  das  Bundesministerium  ermächtigt,  das
 Nähere zum Monitoring zu regeln.

 Zu § 10  (Inverkehrbringen und Anwendung)

 Absatz  1  entspricht  im  Wesentlichen  dem  §  17c  Absatz  1
 des  bisherigen  Tierseuchengesetzes,  stellt  aber  in  der  neuen
 Fassung  ausschließlich  auf  immunologische  Tierarzneimit-
 tel  ab,  die  am  oder  im  Tier  (Tierimpfstoffe,  Tuberkuline,
 Brucelline)  angewendet  werden.  Es  gilt  weiterhin,  dass
 diese  immunologischen  Tierarzneimittel  von  der  zuständi-
 gen  Zulassungsbehörde,  dem  Paul-Ehrlich-Institut,  zuzulas-
 sen  sind  oder  deren  Inverkehrbringen  durch  Rechtsakt  der
 Europäischen  Gemeinschaft  oder  Europäischen  Union  ge-
 nehmigt  worden  sein  muss  (Satz  1).  Die  Regelung  zu  den
 bestandsspezifischen  Tierimpfstoffen  wird  beibehalten;
 auch  zukünftig  dürfen  bestandsspezifische  Impfstoffe  vor
 dem  Hintergrund,  dass  sie  nicht  der  Zulassung  unterliegen,
 nur inaktiviert in den Verkehr gebracht werden (Satz 2).

 In  dem  neuen  Absatz  2  wird  nunmehr  die  Zulassung  von
 Mitteln,  die  nicht  zur  Anwendung  am  oder  im  Tier  bestimmt
 sind  (In-vitro-Diagnostika  (IVD)),  geregelt  (im  geltenden
 Tierseuchengesetz  in  §  17c  Absatz  1  Satz  2  geregelt).  Dabei
 gilt,  wie  bisher  schon,  grundsätzlich  das  Primat  der  Zulas-
 sung  für  IVD  durch  die  zuständige  Bundesoberbehörde,
 dem  Friedrich-Loeffler-Institut  (FLI).  Gleichwohl  gibt  es
 für  die  Erkennung  vieler  Tierseuchenerreger  keine  zugelas-
 senen  IVD.  Auch  in  diesem  Fall  muss  aber  eine  Diagnostik
 möglich  sein.  Insoweit  wird  zukünftig  für  die  Diagnose  von
 Tierseuchenerregern,  für  die  keine  zugelassenen  IVD  erhält-
 lich  sind  oder  aber  für  die  zugelassene  IVD  verfügbar  sind,
 im  Rahmen  eines  Seuchengeschehens  aber  nicht  die  nötige
 Anzahl  zur  Verfügung  steht  oder  aber  es  zu  Lieferengpässen
 seitens  der  Zulassungsinhaber  kommt,  ermöglicht,  dass
 Methoden  angewendet  werden  können,  die  entweder  in  der
 vom  FLI  veröffentlichten  amtlichen  Methodensammlung
 enthalten  sind  (vgl.  auch  §  26  Absatz  4  Satz  1  Nummer  1)
 oder  aber  die  in  den  Untersuchungseinrichtungen  an  den
 FLI-Methoden  validiert  worden  sind.  Das  Schmallenberg-
 geschehen  in  jüngster  Vergangenheit  hat  gezeigt,  dass  weder
 eine  Nachweismethode  in  der  amtlichen  Methodensamm-
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lung  noch  eine  Inhouse-Methode  existierte;  auch  in  diesen
 Fällen  muss  aber  eine  Diagnostik  möglich  sein.  Da  derartige
 Fälle  zukünftig  vermutlich  häufiger  auftreten,  muss  eine  ent-
 sprechende  Öffnung  geschaffen  werden  (Satz  2  Nummer  3).
 Nach  derzeitigem  Recht  bedurfte  es  für  solche  Methoden  je-
 weils  einer  Ausnahmegenehmigung  der  zuständigen  Be-
 hörde;  dies  ist  zukünftig  nicht  mehr  der  Fall.  Insoweit  trägt
 diese  Regelung  einerseits  zur  Rechtsklarheit  und  anderer-
 seits  zum  Bürokratieabbau  bei.  Zukünftig  ist  das  Verhältnis
 zwischen  zugelassenen  IVD  und  nicht  zugelassenen  IVD
 klar geregelt.

 Für  den  Fall,  dass  zur  Erkennung  einer  Tierseuche  vom  FLI
 ein  IVD  zugelassen  worden  ist,  ist  in  jedem  Fall  auf  das  zu-
 gelassene  IVD  zurückzugreifen.  Die  bis  dahin  angewende-
 ten  nicht  zugelassenen  IVD  können  noch  für  eine  Über-
 gangszeit  von  einem  Jahr  weiter  angewendet  werden,  bis
 das  zugelassene  IVD,  das  ggf.  mit  einer  Umstellung  der  Ap-
 parateausstattung  und  insoweit  mit  Kosten  verbunden  ist,  in
 den  Untersuchungseinrichtungen  etabliert  ist.  Das  bedeutet
 aber  zum  Beispiel  nicht,  dass  nicht  auf  andere  Methoden  als
 dem  zugelassenen  IVD  mehr  zurückgegriffen  werden  kann.
 Ist  z.  B.  in  einer  Untersuchungseinrichtung  eine  PCR  für
 den  Nachweis  eines  bestimmten  Tierseuchenerregers  vali-
 diert  und  das  FLI  lässt  eine  PCR  für  diesen  Tierseuchen-
 erreger  zu,  dann  kann  die  von  der  Untersuchungseinrich-
 tung  validierte  PCR  noch  für  einen  Zeitraum  von  einem  Jahr
 angewendet  werden.  Zugleich  können  aber  auch  andere  Me-
 thoden  als  die  zugelassen  PCR  zum  Nachweis  des  spezifi-
 schen  Tierseuchenerregers  angewendet  werden  (z.  B.  SNT;
 IFT…),  da  für  diese  Methoden  (möglicherweise)  kein  zuge-
 lassenes IVD zur Verfügung steht.

 Die  Absätze  3,  4  und  6  entsprechen  im  Wesentlichen  §  17c
 Absätze  2  und  3  und  Absatz  4  Nummern  1  und  3  sowie
 §  17d  Absatz  6  und  7  des  bisher  geltenden  Tierseuchen-
 gesetzes.

 In  Absatz  5  ist  die  Möglichkeit,  die  Abgabe  und  Anwen-
 dung  von  immunologischen  Tierarzneimitteln,  die  in  einem
 Mitgliedstaat  oder  einem  Drittland  zugelassen  sind  ohne
 dass  im  Inland  ein  entsprechend  zugelassenes  immunologi-
 sches  Tierarzneimittel  zur  Verfügung  steht,  zu  genehmigen
 sowie  die  Möglichkeit,  Ausnahmen  von  der  Zulassungs-
 pflicht  für  wissenschaftliche  Versuche  erteilen  zu  können,
 neu  geregelt  worden.  In  der  Vergangenheit  oblag  es  jeweils
 den  zuständigen  obersten  Landesbehörden  im  Benehmen
 mit  dem  Paul-Ehrlich-Institut  als  Zulassungsstelle  (PEI),  die
 Genehmigung  zur  Abgabe  und  Anwendung  eines  in  einem
 Mitgliedstaat  oder  einem  Drittland  zugelassenen  Tierimpf-
 stoffes  zu  erteilen,  soweit  für  die  betreffende  Tierseuche  ein
 Tierimpfstoff  im  Inland  nicht  zugelassen  war  (§  17c  Ab-
 satz  4  Nummer  4  geltende  Fassung  TierSeuchG).  Vor  dem
 Hintergrund,  dass  das  PEI  im  Inland  ohnehin  für  die  Zulas-
 sung  immunologischer  Tierarzneimittel  zuständig  ist,  ist  es
 naheliegend,  die  Genehmigung  für  Abgabe  und  Anwendung
 derartiger  nicht  zugelassener  Tierimpfstoffe  der  Zulassungs-
 stelle  zu  übertragen.  Dies  nicht  zuletzt  auch  deshalb,  um  die
 Ausnahmeerteilung  auf  eine  Behörde  zu  konzentrieren  und
 insoweit  eine  einheitliche  Genehmigungspraxis  zu  realisie-
 ren.  Auch  im  Hinblick  auf  die  Erteilung  von  Ausnahmen  für
 wissenschaftliche  Versuche  waren  in  der  Vergangenheit  die
 zuständigen  obersten  Landesbehörden  zuständig  (§  17c  Ab-
 satz  4  Nummer  2  geltende  Fassung  TierSeuchG).  Das  führte

 zum  Teil  dazu,  dass  (noch)  nicht  zugelassene  Tierimpfstoffe
 z.  T.  vermehrt  eingesetzt  wurden,  ohne  dass  der  pharmazeu-
 tische  Unternehmer  sein  Zulassungsbestreben  erkennen
 ließ.  Insoweit  wurde  das  Zulassungsgebot  bei  Tierimpfstof-
 fen  über  die  Erteilung  von  Ausnahmegenehmigungen  mit
 deren  fortwährender  Verlängerung  teilweise  unterlaufen.
 Aussagekräftige  Hinweise  zu  Wirksamkeit,  Qualität  und
 Pharmakovigilanz  aus  den  wissenschaftlichen  Versuchen
 waren  zudem  kaum  verfügbar.  Auch  zukünftig  muss  es
 Feldversuche  geben,  um  das  Verhalten  von  Tierimpfstoffen
 unter  Feldbedingungen  beurteilen  zu  können  und  diese  Be-
 urteilung  in  die  Zulassung  einfließen  zu  lassen.  Da  das  PEI
 für  die  Zulassung  von  Tierimpfstoffen  zuständig  ist,  liegt  es
 nahe,  dass  das  PEI  auch  zuständig  sein  sollte  für  die  Ertei-
 lung  entsprechender  Ausnahmegenehmigungen  im  Vorfeld
 eines  Zulassungsverfahrens.  Insoweit  soll  zukünftig  nicht
 mehr  die  oberste  Landesbehörde  für  die  Erteilung  von  Aus-
 nahmegenehmigungen  zuständig  sein,  sondern  das  PEI.  Da-
 bei  ist  vorgesehen,  derartige  Ausnahmegenehmigungen  zu
 befristen,  um  jeweils  prüfen  zu  können,  ob  die  Vorausset-
 zungen  noch  vorliegen.  Die  zuständigen  Landesbehörden
 werden  über  die  Herstellung  des  Benehmens  eingebunden.
 Gleichzeitig  wird  die  Möglichkeit,  Ausnahmen  von  der  Zu-
 lassungspflicht  für  wissenschaftliche  Versuche  erteilen  zu
 können,  auf  In-vitro-Diagnostika  ausgedehnt,  um  zu  ermög-
 lichen,  dass  die  Tests  mit  Proben  aus  dem  Feld  validiert
 werden können.

 Mit  dem  neuen  Absatz  7  werden,  obschon  in  der  Vergan-
 genheit  bereits  praktiziert,  die  jeweiligen  Zulassungsstellen
 verpflichtet,  die  Zulassungen  von  immunologischen  Tier-
 arzneimitteln  bzw.  In-vitro-Diagnostika  bekannt  zu  machen,
 um  insbesondere  die  Anwender  darüber  in  Kenntnis  zu  set-
 zen,  dass  für  bestimmte  Tierseuchen  Tierimpfstoffe  oder
 In-vitro-Diagnostika zur Verfügung stehen.

 Mit  dem  neuen  Absatz  8  wird  den  beiden  Zulassungsbehör-
 den,  dem  Paul-Ehrlich-Institut  für  immunologische  Tier-
 arzneimittel  und  dem  Friedrich-Loeffler-Institut  für  In-
 vitro-Diagnostika,  die  Möglichkeit  eingeräumt,  den  ver-
 schiedensten  Behörden  Auskünfte  zu  erteilen,  soweit  sie  zur
 Durchführung  tierimpfstoffrechtlicher  Vorschriften  erfor-
 derlich  sind  (z.  B.  GMP  gerechte  Herstellung  von  Tierimpf-
 stoffen  oder  auftretende  Risiken  bei  der  Anwendung  be-
 stimmter Tierimpfstoffe).

 Zu § 11  (Herstellung)

 §  11  entspricht  mit  redaktionellen  Anpassungen  weitgehend
 § 17d des bisher geltenden Tierseuchengesetzes.

 Gleichwohl  wird  Absatz  1  dahingehend  erweitert,  dass  zu-
 künftig  die  Hersteller  von  bestandspezifischen  Impfstoffen
 auch  einer  Herstellungsgenehmigung  bedürfen:  Damit  soll
 sichergestellt  werden,  dass  diese  Impfstoffe  unter  Bedin-
 gungen  hergestellt  werden,  die  auch  eine  entsprechende
 Qualität der stallspezifischen Impfstoffe gewährleisten.

 Absatz  2  wird  dahingehend  erweitert,  dass  die  Hersteller,
 denen  eine  Herstellungserlaubnis  erteilt  worden  ist,  der  zu-
 ständigen  Behörde  bestimmte  näher  definierte  Angaben
 mitzuteilen  haben.  Die  zuständige  Behörde  ihrerseits  hat
 diese  Angaben  dem  Paul-Ehrlich-Institut  zu  übermitteln  mit
 dem  Ziel,  einen  Überblick  für  die  gesamte  Bundesrepublik
 zu  bekommen,  für  welche  Tierseuchenerreger  wie  viele
 Chargen  bestandspezifischer  Tierimpfstoffe  hergestellt  wor-
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den  sind.  Dieser  Überblick  dient  auch  der  Überprüfung
 einer möglichen Zulassungsnotwendigkeit.

 Absatz  4  wird  um  einen  Satz  2  erweitert,  um  einem  sich  in
 der  Praxis  entwickelten  Tatbestand  Rechnung  zu  tragen:
 Prüfungen  an  immunologischen  Tierarzneimitteln  werden
 auch  in  spezialisierten  Prüflaboratorien  durchgeführt.  Die-
 ser  Umstand  war  im  bisher  geltenden  Recht  nicht  abgebildet
 und  soll  nunmehr  den  praktischen  Gegebenheiten  angepasst
 werden.

 Zu § 12  (Verbringungs- und Einfuhrverbote)

 §  12  entspricht  §  6  des  bisher  geltenden  Tierseuchengeset-
 zes  und  enthält  grundsätzliche  Verbotsregelungen  für  die
 Einfuhr,  Durchfuhr,  Ausfuhr  sowie  das  innergemeinschaftli-
 che  Verbringen  und  wird  erweitert  um  Rechtsakte  der  Euro-
 päischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen  Kommis-
 sion.  Dies  ist  insoweit  von  Bedeutung,  als  z.  B.  Fische,  die
 wegen  einer  nicht  exotischen  Fischkrankheit  geschlachtet
 wurden,  ausgenommen  in  den  Verkehr  gebracht  werden
 können.  Weiterhin  wird  Absatz  1  um  einen  Ausnahmetat-
 bestand  erweitert,  mit  dem  es  bei  Kapazitätsengpässen  im
 Inland  in  Verarbeitungsbetrieben  der  Kategorie  1  oder  2  im
 Rahmen  von  Tierseuchenausbrüchen  ermöglicht  werden
 soll,  auf  behördliche  Anordnung  getötete  Tiere  auch  in  Ver-
 arbeitungsbetriebe  in  anderen  Mitgliedstaaten  zu  transpor-
 tieren,  um  sie  dort  verarbeiten  und  unschädlich  beseitigen
 zu können.

 Zu § 13  (Rechtsverordnungen  zur  Regelung  des  inner-
 gemeinschaftlichen  Verbringens,  der  Einfuhr,
 Ausfuhr, Durchfuhr)

 Absatz  1  entspricht  §  7  Absatz  1  und  1a  des  bisher  gelten-
 den  Tierseuchengesetzes.  In  die  Ermächtigung  zur  Rege-
 lung  des  innergemeinschaftlichen  Verbringens,  der  Einfuhr
 und  der  Ausfuhr,  wird  nunmehr  auch  die  Durchfuhr  aufge-
 nommen,  da  im  Rahmen  der  Durchfuhr  unter  Gesichtpunk-
 ten  des  Tierschutzes  Tiere  im  Inland  abgeladen  werden
 müssen  und  insoweit  auch  die  Möglichkeit  einer  eventuel-
 len Seuchenverschleppung besteht.

 Absatz  2  entspricht  §  7  Absatz  3  des  bisher  geltenden  Tier-
 seuchengesetzes.

 Zu § 14  (Grundsatz der Entschädigung)

 §  14  entspricht  im  Wesentlichen  §  66  des  bisher  geltenden
 Tierseuchengesetzes.
 Allerdings  wird  vor  dem  Hintergrund  der  in  der  Vergangen-
 heit  geführten  Diskussion  über  den  Zeitraum,  innerhalb  des-
 sen  Schäden  bedingt  durch  Impfungen  oder  diagnostischen
 Maßnahmen  zu  entschädigen  sind,  nunmehr  konkretisiert
 (Nummer  5).  In  der  Vergangenheit  wurden  Impfschäden
 mehrfach  auch  noch  lange  Zeit  nach  einer  Impfung  geltend
 gemacht,  so  dass  die  Ursächlichkeit  der  Impfung  für  den
 eingetretenen  Schaden  zweifelhaft  war.  Dennoch  haben  Ge-
 richte  im  Sinne  der  Tierhalter  entschieden.  Um  zukünftig
 die  Ursächlichkeit  eines  durch  Impfung  eingetretenen  Scha-
 dens  in  eine  zeitliche  Beziehung  zu  der  durchgeführten
 Maßnahme  zu  setzen,  wird  ein  Zeitrahmen  eingeführt,  der
 im  Hinblick  auf  eine  Entschädigung  relevant  ist  (30  Tage).
 Zudem  wird  in  Nummer  6  auch  Geflügel  einbezogen,  denn
 im  Falle  von  z.  B.  Veränderungen,  die  für  niedrigpathogene
 aviäre  Influenza  oder  aber  auch  für  Geflügelpest  sprechen

 und  die  im  Rahmen  der  Fleischuntersuchung  festgestellt
 werden,  ist  nach  geltendem  Recht  keine  Entschädigung
 möglich  (im  Gegensatz  zu  bei  Rindern,  Schweinen  und
 Schafen  auftretenden  Tierseuchen).  Da  derartige  Fälle  in  der
 Vergangenheit  aufgetreten  sind,  wird  mit  einer  Erweiterung
 der  Tierart  „Geflügel“  dem  Erfordernis  Rechnung  getragen,
 auch  eine  Entschädigung  für  Geflügel  zu  leisten,  das
 Schlachtstätten  zugeführt  und  das  bei  der  Schlachttierunter-
 suchung  weder  als  seuchenkrank  noch  als  seuchenverdäch-
 tig  befundet,  bei  der  Fleischuntersuchung  jedoch  auf  Grund
 einer tierseuchenrechtlichen Vorschrift gemaßregelt wurde.

 Zu § 15  (Höhe der Entschädigung)

 §  15  regelt  die  Entschädigung  für  Tierverluste,  die  durch
 Tierseuchenkämpfungsmaßnahmen  eingetreten  sind  oder
 wenn  solche  im  Todesfall  von  Tieren  in  Bezug  auf  diese
 hätten ergriffen werden müssen.

 Absatz  1  entspricht  im  Wesentlichen  §  67  Absatz  1  des  bis-
 her geltenden Tierseuchengesetzes.

 In  Absatz  2  werden  die  Höchstsätze  für  die  Entschädigung
 für  Tierverluste  festgelegt  und  der  Entschädigungshöchst-
 satz  für  Pferde  um  Esel,  Maulesel  und  Maultiere  erweitert,
 da  diese  Tierarten  zukünftig  nicht  mehr  dem  §  16  unterfal-
 len  und  insoweit  ein  Höchstsatz  festgesetzt  werden  musste.
 Die  durch  Artikel  17  des  Gesetzes  zur  Umstellung  von  Vor-
 schriften  im  land-  und  forstwirtschaftlichen  Bereich  auf
 Euro  vom  25.  Juni  2001  (BGBl.  1  S.  1215)  von  der  Wäh-
 rung  DM  auf  die  Währung  Euro  umgestellten  Höchstsätze
 werden  nunmehr  auf  runde  Beträge  auf-  oder  abgerundet.
 Vor  dem  Hintergrund,  dass  die  im  Gesetz  genannten
 Höchstsätze  nach  Information  der  Tierseuchenkassen  der
 Länder  bisher  selten  ausgeschöpft  worden  sind,  erscheint
 auch  eine  geringfügige  Abrundung  nach  unten  unproblema-
 tisch.  Zusätzlich  werden  in  den  Katalog  der  Tierarten,  für
 die Höchstsätze festgelegt werden, Fische aufgenommen.

 Für  Hummeln,  die  in  Deutschland  überwiegend  zur  Bestäu-
 bung  von  in  Gewächshäusern  gehaltenen  Pflanzenarten  ge-
 halten  werden  und  die  auch  für  Bienenkrankheiten  emp-
 fänglich  sind,  wird  der  für  Bienenvölker  geltende  Höchst-
 satz  eingeführt,  der  insgesamt  um  50  Euro  auf  200  Euro  an-
 gehoben wird.

 Durch  die  Änderung  des  EU-Fischseuchenrechts  (Richtlinie
 2006/88/EG)  sind  auch  beim  Auftreten  bestimmter  Fisch-
 seuchen  zunehmend  rigorose  Bekämpfungsmaßnahmen  bis
 hin  zur  Tötung  zu  ergreifen.  Insoweit  sollen  für  Fische  ent-
 sprechende  Höchstsätze  festgelegt  werden.  Da  die  Schät-
 zung  des  gemeinen  Wertes  eines  einzelnen  Fisches  zu
 erheblichen  Schwierigkeiten  führt,  wird  der  gemeine  Wert
 pro  Gewichtseinheit  (10  Euro  pro  Kilogramm  Lebend-
 gewicht) festgelegt.

 Absatz  3  entspricht  §  67  Absatz  3  des  bisher  geltenden  Tier-
 seuchengesetzes  und  regelt  die  Minderung  der  Entschädi-
 gung in bestimmten Fällen.

 Weiterhin  wird  in  Absatz  4  Satz  2  durch  die  Einfügung  des
 Wortes  „unmittelbar“  klargestellt,  dass  die  bei  der  Verwer-
 tung  oder  Tötung  entstehenden  Kosten  eingegrenzt  werden
 eben  auf  solche  Kosten,  die  in  unmittelbarem  Zusammen-
 hang  mit  der  Verwertung  und  Tötung  eines  Tieres  stehen.
 Weitere,  nur  in  mittelbarem  Zusammenhang  stehende
 Kosten,  wie  z.  B.  Kosten,  die  im  Vorfeld  im  Hinblick  auf
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vertragliche  Gestaltung  von  z.  B.  CO2-Lieferungen  oder
 „stand-by“-Verträgen  für  Personal,  welches  bei  der  Tötung
 eingesetzt  werden  soll,  entstanden  sind,  fallen  insoweit
 nicht  unter  den  Entschädigungstatbestand.  Ansonsten  ent-
 spricht  Absatz  4  §  67  Absatz  4  des  bisher  geltenden  Tier-
 seuchengesetzes.

 Zu § 16  (Ausschluss der Entschädigung)

 §  16  entspricht  im  Wesentlichen  §  68  des  bisher  geltenden
 Tierseuchengesetzes.  Allerdings  wurden  Esel,  Maulesel  und
 Maultiere  aus  dem  Katalog  der  Tierarten  gestrichen,  für  die
 eine  Entschädigung  entfällt,  da  diese  Tiere  z.  B.  den  Vor-
 schriften  der  Viehverkehrsverordnung  unterliegen  und  im
 Ereignisfall,  z.  B.  bei  Feststellung  von  Infektiöser  Anämie,
 auch  getötet  und  unschädlich  beseitigt  werden.  Zudem  ist
 der  gemeine  Wert  von  Eseln,  Mauleseln  und  Maultieren
 nicht  schwerer  zu  schätzen  als  der  der  Pferde  und  Leistun-
 gen  der  Tierseuchenkasse  könnten  für  diese  inzwischen
 weiter  verbreiteten  Tierarten  erbracht  werden.  Zudem  wird
 §  16  dahingehend  ergänzt,  dass  zukünftig  Zierfische  von  der
 Entschädigung  ausgeschlossen  werden  sollen  (neue  Num-
 mer  10),  da  Zierfische,  und  hier  insbesondere  Koikarpfen,
 die  überwiegend  zu  Hobbyzwecken  gehalten  werden,  zum
 Teil erhebliche (Liebhaber-)Preise erzielen.

 Zu § 17  (Entfallen der Entschädigung)

 §  17  entspricht,  abgesehen  von  redaktionellen  Anpassungen
 der  in  Bezug  genommenen  Rechtsvorschriften,  §  69  des  bis-
 her  geltenden  Tierseuchengesetzes.  Der  in  Absatz  1  Satz  2
 genannte  „vollständige  Antrag“  beinhält  auch,  dass  Anga-
 ben  über  die  Tötungskosten  und  Entsorgungskosten  enthal-
 ten sein müssen.

 Zu § 18  (Teilweise Entschädigung)

 §  18  entspricht,  abgesehen  von  redaktionellen  Anpassungen
 der  in  Bezug  genommenen  Rechtsvorschriften,  §  70  des  bis-
 her  geltenden  Tierseuchengesetzes  mit  der  Erweiterung,
 dass  zukünftig  nicht  nur  im  Falle  des  §  17  Absatz  1  Satz  1,
 sondern  auch  im  Falle  des  §  17  Absatz  1  Satz  2  die  Mög-
 lichkeit  eröffnet  werden  soll,  bei  nicht  fristgerechter  Vorlage
 eines  vollständigen  Antrages  eine  teilweise  Entschädigung
 bzw. Erstattung zu gewähren.

 Zu § 19  (Entschädigungspflichtiger)

 §  19  entspricht  §  71  des  bisher  geltenden  Tierseuchengesetz.
 In  Absatz  2  Satz  1  werden  auf  Anregung  der  Ländern  die
 Bienen  als  Tierart  aufgenommen,  für  die  Tierseuchenkas-
 senbeiträge  zu  erheben  sind;  Vergleichbares  gilt  für  Hum-
 meln.  Mit  Absatz  2  Satz  2  wird  aber  den  Ländern,  die  für
 Bienen  (oder  Hummeln)  keine  Tierseuchenkassenbeiträge
 zu  erheben  gedenken,  die  Möglichkeit  eingeräumt,  von  der
 Erhebung  abzusehen.  Zugleich  wird  es  zukünftig  möglich
 sein,  dass  für  bestimmte  Tierarten  die  Beitragserfassung  zu-
 sammen  erfolgt  und  insoweit  für  mehrere  Tierarten  eine
 Kasse geführt wird.

 Unabhängig  von  den  Entschädigungsregelungen  im
 TierGesG  bleibt  es  den  Ländern  unbenommen,  über  die
 Regelung  der  Zuständigkeiten  des  §  19  hinaus  auch  bei-
 hilferechtliche  Regelungen  für  z.  B.  Vorbeugemaßnahmen
 unter  Beachtung  gemeinschaftsrechtliche  Vorgaben  zu  tref-
 fen.

 Zu § 20  (Entschädigungsberechtigter, Forderungs-
 übergang)

 §  20  entspricht,  abgesehen  von  redaktionellen  Anpassungen
 der  in  Bezug  genommenen  Rechtsvorschriften,  den  §§  72
 und 72a des bisher geltenden Tierseuchengesetzes.

 Zu § 21  (Ergänzende Bestimmungen)

 §  21  entspricht,  abgesehen  von  redaktionellen  Anpassungen
 der  in  Bezug  genommenen  Rechtsvorschriften,  im  Wesent-
 lichen  den  §§  71a,  72b,  72c  und  72d  des  bisher  geltenden
 Tierseuchengesetzes.

 Neu  aufgenommen  wird  eine  Vorschrift  (Absatz  4),  mit  der
 sichergestellt  wird,  dass  weitergehende  Regelungen  der
 Länder  oder  Leistungen  der  Tierseuchenkassen  unberührt
 bleiben  und  insoweit  kein  Zweifel  daran  besteht,  dass
 Bundesrecht  einer  Übertragung  von  Aufgaben  auf  die  Tier-
 seuchenkassen durch Landesrecht nicht entgegensteht.

 Mit  dem  neuen  Absatz  6  wird  eine  verkürzte  Verjährungs-
 frist  von  einem  Jahr  eingeführt.  Damit  soll  dem  Umstand
 Rechnung  getragen  werden,  dass  die  Antragsfrist  für  eine
 Entschädigung  lediglich  30  Tage  beträgt  und  nach  den  ein-
 schlägigen  Bestimmungen  des  EG-Rechtes  bereits  nach  90
 Tagen  ausgezahlt  worden  sein  muss  (Verordnung  (EG)
 Nr.  349/2005).  Im  Bereich  freiwilliger  Leistungen  wird
 seitens  der  Tierseuchenkassen  seit  Jahren  ebenfalls  eine  ein-
 jährige  Verjährungsfrist  angenommen.  Für  eine  einjährige
 Verjährungsfrist  spricht  auch  die  Planbarkeit  des  Haushaltes
 der  Tierseuchenkassen:  der  aufzustellende  Haushalt  dient
 der  Feststellung  und  Deckung  des  Finanzbedarfs,  der  zur
 Erfüllung  der  Aufgaben  im  Bewilligungszeitraum  notwen-
 dig  ist.  Eine  vom  Haushaltsjahr  abweichende  Verjährungs-
 frist  würde  der  ordentlichen  Haushaltsplanung  und  -führung
 entgegenstehen.

 Ergänzend  ist  herauszustellen,  dass  maßgeblich  zur
 Deckung  der  Ausgaben  des  jeweiligen  Haushaltsjahres  die
 Tierseuchenkassenbeiträge  im  Haushalt  einzustellen  sind.
 Der  Planung  des  Haushaltes  muss  somit  die  Kalkulation  der
 erforderlichen  Beiträge  für  die  verschiedenen  Tierarten  an-
 hand  der  erbrachten  sowie  der  bekannten,  zukünftig  noch  zu
 erbringenden  Leistungen  je  Tierart  vorausgehen.  Ein  zeitna-
 her  Antrag  und  Geldfluss  ist  dazu  Voraussetzung.  Ein  enger
 zeitlicher  Zusammenhang  von  Ausgaben  und  Einnahmen
 führt  zum  einen  zur  besseren  Nachvollziehbarkeit,  bei-
 spielsweise  für  Beschlussorgane  oder  Aufsichtsbehörden
 der  Tierseuchenkassen,  und  zum  anderen  auch  zu  einer  -hö-
 heren Beitragsgerechtigkeit für die Tierhalter.

 Zu § 22  (Datenerhebung)

 Der  neue  §  22  regelt  nunmehr  die  Übermittlung  bestimmter
 Angaben  im  Zusammenhang  mit  tierseuchenrechtlichen
 Vorschriften  erhobenen  Untersuchungsbefunden  unmittel-
 bar  von  den  von  den  Ländern  beauftragten  Untersuchungs-
 einrichtungen  an  die  zuständige  Behörde,  wobei  sich  die
 zuständige  Behörde  allerdings  auch  Dritter  bedienen  kann,
 soweit  dieser  Dritte  (z.  B.  die  HIT-Datenbank)  ordnungsge-
 mäß  für  die  Wahrnehmung  der  Aufgabe  beliehen  worden
 ist.  Tierhalter  sind  tierseuchenrechtlich  verpflichtet,  regel-
 mäßig  bestimmte  Untersuchungen  auf  Tierseuchen  (z.  B.
 Brucellose,  Leukose,  Aujeszkysche  Krankheit,  Bovine
 Herpesvirus-Infektion  Typ  1,  Bovine  Virusdiarrhoe,  …)  bei
 verschiedenen  landwirtschaftlich  genutzten  Tierarten  vor-
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nehmen  zu  lassen.  Die  Länder  ordnen  dabei  an,  bei  welcher
 Untersuchungseinrichtung  dies  zu  erfolgen  hat;  es  sind  dies
 regelmäßig  staatliche  Untersuchungsämter/-einrichtungen.
 Im  Falle  einer  positiver  Befundung  im  Hinblick  auf  eine  an-
 zeigepflichtige  Tierseuche  ist  die  jeweils  betroffene  Unter-
 suchungseinrichtung  (neben  dem  Tierhalter)  verpflichtet,
 dies  der  zuständigen  Behörde  anzuzeigen,  damit  diese  gege-
 benenfalls  weitere  Schritte  einleiten  kann,  um  eine  Seuchen-
 verschleppung  möglichst  zu  verhindern.  Die  vielen  negati-
 ven  Ergebnisse  gelangen  in  der  Regel  nicht  zur  Kenntnis  der
 zuständigen  Behörde,  da  sie  keine  weiteren  Maßnahmen  der
 zuständigen  Behörde  nach  sich  ziehen.  Gleichwohl  sind  die
 negativen  Untersuchungsergebnisse  wichtig,  weil  Grundlage
 dafür,  dass  sich  Deutschland  z.  B.  als  frei  von  den  oben  ge-
 nannten  Tierseuchen  erklären  kann.  Die  regelmäßige  Unter-
 suchung dient insoweit

 1.  dem  Nachweis,  dass  Viehbestände,  Bienen-  oder  Hum-
 melstände  und  Fischbestände  in  einem  bestimmten  Ge-
 biet frei von bestimmten Tierseuchen sind,

 2.  als Grundlage zur Beurteilung

 a)  der  Feststellung  des  Gesundheitsstatus  der  untersuch-
 ten  Tiere,  eines  Viehbestandes,  Bienen-  oder  Hum-
 melstandes  oder  Fischbestandes  mit  der  Folge  erleich-
 terter  Bedingungen  im  innergemeinschaftlichen  Han-
 del  (das  heißt,  dass  zu  verbringende  Tiere  nicht  mehr
 untersucht  werden  müssen,  da  der  Bestand  als  frei  von
 einer bestimmten Tierseuche eingestuft ist) oder

 b)  der  Aufrechterhaltung  eines  bestehenden  Gesund-
 heitsstatus,

 3.  als  Grundlage  für  die  Berichterstattung  über  den  Gesund-
 heitsstatus  von  Viehbeständen,  Bienen-  oder  Hummel-
 ständen  und  Fischbeständen  gegenüber  der  Europäischen
 Kommission.

 Das  Bundesministerium  für  Ernährung,  Landwirtschaft  und
 Verbraucherschutz  (BMELV)  ist  verpflichtet,  der  Europä-
 ischen  Kommission  die  Untersuchungsergebnisse  aggre-
 giert  mitzuteilen,  um  zu  dokumentieren,  dass  der  Mitglied-
 staat  Deutschland  seinen  sich  aus  dem  EG-  bzw.  EU-Recht
 ergebenden Verpflichtungen nachgekommen ist.

 In  diesem  Zusammenhang  ist  es  erforderlich,  dass  die  mit
 der  Untersuchung  befasste  staatliche  Untersuchungseinrich-
 tung  die  negativen  Untersuchungsergebnisse  unmittelbar
 der  zuständigen  Behörde  mitteilt,  um  einen  rechtzeitigen
 Überblick  über  die  Tiergesundheitssituation  zu  erlangen.
 Der  Weg,  dass  jeder  einzelne  Tierhalter  die  zuständige  Be-
 hörde  über  die  negativen  Untersuchungsergebnisse  infor-
 miert  scheint  insoweit  nicht  zielführend,  da  die  Datenüber-
 mittlung  an  die  Europäische  Kommission  fristgebunden
 (Stichtag  30.  Juni  und  31.  Dezember  eines  jeden  Jahres)  ist
 und  die  Sorge  besteht,  dass  die  Tierhalter  die  Ergebnisse
 eben  nicht  fristgerecht  übermitteln.  Zwar  könnte  der  ein-
 zelne  Tierhalter  auch  die  Untersuchungseinrichtung  beauf-
 tragen,  die  Daten  der  zuständigen  Behörde  zur  Verfügung
 zu  stellen;  gleichwohl  ist  auch  hier  nicht  absehbar,  welche
 Tierhalter  davon  Gebrauch  machen  würden,  sodass  auch  in
 diesem  Fall  eine  verzögerte  Datenübermittlung  eintreten
 würde.  Weiterhin  sind  die  negativen  Untersuchungsergeb-
 nisse  auch  Grundlage  für  die  Ausstellung  von  Gesundheits-
 bescheinigungen  durch  die  zuständige  Behörde  im  innerge-
 meinschaftlichen  Handel.  Dies  ist  problemlos  möglich,

 wenn  die  zuständige  Behörde  Kenntnis  über  den  Gesund-
 heitszustand  der  Tiere  des  jeweils  betroffenen  Tierhalters
 hat  (Absatz  1  Satz  1).  Der  jeweils  betroffene  Tierhalter  be-
 kommt  gleichwohl,  obschon  die  Untersuchungsergebnisse
 zunächst  ohne  sein  Wissen  von  der  Untersuchungseinrich-
 tung  an  die  zuständige  Behörde  transferiert  werden  sollen,
 die  Ergebnisse  auch  von  der  Untersuchungseinrichtung  mit-
 geteilt (Absatz 1 Satz 2).

 Absatz  1  soll  daher  die  zuständige  Behörde  in  die  Lage  ver-
 setzen,  rasch  den  Tiergesundheitsstatus  eines  bestimmten
 Tieres,  der  Tiere  eines  Betriebes  oder  eines  Gebietes  ab-
 schätzen  zu  können.  Grundlage  dazu  sind  die  oben  erwähn-
 ten  Untersuchungen.  Ähnliches  gilt  für  die  Zusammenfüh-
 rung  von  Daten  für  die  jährliche  Berichterstattung  des  Bun-
 des  gegenüber  der  Europäischen  Kommission.  Auch  hier
 musste  in  der  Vergangenheit  mit  nicht  unerheblichem  Auf-
 wand  recherchiert  werden,  wie  viele  Untersuchungen  auf
 welche  Tierseuchen  bei  welchen  Tieren  mit  welchem  Er-
 gebnis  durchgeführt  worden  sind,  da  eine  Meldepflicht  für
 negative  Ergebnisse  bisher  nicht  besteht.  Da  diese  jähr-
 lichen  Berichte  fristgebunden  sind  und  auch  Einfluss  auf  die
 Mitfinanzierung  der  Untersuchungen  durch  die  Europäische
 Union  haben  können,  ist  eine  möglichst  rasche  und  vollstän-
 dige  Erhebung  der  Daten  geboten,  nicht  zuletzt  auch  vor
 dem  Hintergrund,  dass  in  der  Vergangenheit  Probleme  bei
 der  Erhebung  der  Daten  aufgetreten  sind  und  eine  vollstän-
 dige  Erfassung  der  benötigten  Daten  nicht  immer  erfolgte.
 Die  neue  Pflicht  soll  hier  eine  vollständige  Datenerhebung
 ermöglichen.

 Mit  Absatz  2  wird  eine  Pflicht  für  den  Tierhalters  einge-
 führt,  Angaben  zu  seinem  Bestand  der  zuständigen  Behörde
 zu  übermitteln.  Dies  ist  im  Hinblick  auf  die  Zuordnung  der
 Befunde  erforderlich.  Die  Registriernummer  der  jeweiligen
 Betriebe  bedarf  keiner  Mitteilung,  da  diese  von  der  zustän-
 digen  Behörde  dem  Tierhalter  nach  dessen  Anzeige,  dass  er
 eine Tierhaltung betreibt, zugeteilt bekommt.

 In  Absatz  3  werden  die  Zwecke,  zu  denen  die  Daten  über-
 mittelt werden sollen, näher festgelegt.

 Absatz  4  schafft  die  Rechtsgrundlage  für  die  Nutzung  der
 übermittelten  Angaben  durch  die  zuständigen  Behörden  für
 die  Erledigung  ihrer  Aufgaben  zu  den  in  Absatz  3  genann-
 ten Zwecken.

 Absatz  5  ermöglicht,  dass  das  Friedrich-Loeffler-Institut  auf
 Anfrage  ebenfalls  die  übermittelten  Daten  erhält  und  für  be-
 stimmte  Zwecke  (Erstellung  von  Risikobewertungen,  oder
 Durchführung  epidemiologischer  Erhebungen  sowie  For-
 schung) nutzen kann.

 Absatz  6  stellt  klar,  dass  der  jeweils  betroffene  Tierhalter
 auch  das  Recht  hat,  Zugriff  zu  den  über  seine  Tiere  oder  sei-
 nen  Betrieb  gespeicherten  Daten  zu  erhalten  und  den  Aus-
 zug  seiner  Daten  als  Vorzertifikat  für  eine  im  innergemein-
 schaftlichen  (z.  B.  BHV1)  oder  Drittlandhandel  auszustel-
 lende tierärztliche Bescheinigung nutzen kann.

 Absatz  7  regelt  die  Aufbewahrungsfrist  der  gespeicherten
 Daten;  grundsätzlich  sollen  die  Daten  nach  Ablauf  von  fünf
 Jahren  gelöscht  werden.  Im  Hinblick  auf  epidemiologische
 Auswertungen  und  vor  dem  Hintergrund  der  Lebensdauer
 landwirtschaftlicher  Nutztiere  wird  eine  Aufbewahrungs-
 frist von fünf Jahren festgelegt.
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Zu § 23  (Überwachung)

 Die  Absätze  1  und  2  entsprechen  im  Wesentlichen  den  Ab-
 sätzen  l  bis  3  des  §  2  des  bisher  geltenden  Tierseuchengeset-
 zes  mit  einer  Änderung  des  Absatzes  2  dahingehend,  dass
 Tierärzten,  die  außerhalb  einer  zuständigen  Behörde,  z.  B.,
 in  einer  kurativen  Praxis  tätig  sind,  öffentliche  Aufgaben
 durch  Landesrecht  übertragen  werden  können.  Diese  Über-
 tragung  ist  z.  B.  in  Krisenzeiten  im  Hinblick  auf  Untersu-
 chungen von Tieren oder Probenahmen angezeigt.

 Mit  dem  neuen  Absatz  3  werden  der  zuständigen  Behörde
 alle  erforderlichen  rechtlichen  Möglichkeiten  eingeräumt,
 um  Verdachtsfälle  oder  Verstöße  auszuräumen  bzw.  im  Vor-
 feld bereits tätig zu werden.

 Absatz  4  entspricht  §  73  Absatz  2  und  6  des  bisher  gelten-
 den Tierseuchengesetzes.

 Absatz  5  entspricht  in  Teilen  §  73  Absatz  3  des  bisher  gel-
 tenden  Tierseuchengesetzes.  Mit  Absatz  5  wird  zunächst
 klargestellt,  dass  Personen,  die  von  der  zuständigen  Be-
 hörde  mit  der  Wahrnehmung  von  Aufgaben  nach  Absatz  1
 beauftragt  worden  sind,  sowie  in  Begleitung  befindliche
 Sachverständige  des  Bundes,  aus  Mitgliedstaaten,  Drittlän-
 dern  oder  der  Europäischen  Kommission,  Grundstücke  und
 Geschäftsräume  betreten  dürfen,  um  geschäftliche  Unterla-
 gen  einzusehen  oder  zu  prüfen.  Dieses  Recht  soll  zukünftig
 auch  Personen  des  Friedrich-Loeffler-Instituts  im  Rahmen
 der  Wahrnehmung  ihrer  Aufgaben  eingeräumt  werden.  Das
 Friedrich-Loeffler-Institut  wirkt  unter  anderem  im  Beneh-
 men  mit  der  zuständigen  Behörde  mit  bei  epidemiologi-
 schen  Nachforschungen  im  Rahmen  von  Tierseuchenaus-
 brüchen  (siehe  §  26  Absatz  3  Satz  1  Nummer  3)  mit.  Die
 Vergangenheit  hat  gezeigt,  dass  die  epidemiologische  Auf-
 arbeitung  verschiedentlich  dadurch  be-  oder  verhindert
 wurde,  als  den  Sachverständigen  des  Betreten  von  Grund-
 stücken  oder  Geschäftsräumen  verwehrt  wurde.  Um  eigen-
 ständig  diese  epidemiologischen  Ermittlungen  durchführen
 zu  können,  ist  insoweit  ein  Betretungsrecht  unbedingte  Vor-
 aussetzung.  Alternativ  käme  in  Frage,  dass  das  FLI  seine
 Ermittlungen  zusammen  mit  entsprechendem  Personal  der
 zuständigen  Behörde  durchführt.  Dies  jedoch  würde  für  die
 Seuchenbekämpfung notwendiges Personal unnötig binden.

 Die  Absätze  6  bis  8  entsprechen  im  Wesentlichen  den
 Absätzen  3a  bis  6  des  §  73  des  bisher  geltenden  Tierseu-
 chengesetzes.  (Absatz  6  =  Absatz  3a,  Absatz  7  =  Absatz  3b,
 Absatz 8 = Absatz 4).

 Absatz  7  entspricht  mit  redaktionellen  Anpassungen  im
 Wesentlichen  dem  bisher  geltenden  §  17c  Absatz  5  des  Tier-
 seuchengesetzes.

 Absatz  9  entspricht  im  Wesentlichen  §  73  Absatz  5  des  gel-
 tenden  Tierseuchengesetzes.  Er  wird  allerdings  dahinge-
 hend  erweitert,  dass  zukünftig  der  Verfügungsberechtigte
 oder  der  Tierhalter  dulden  muss,  dass  neben  den  von  der  zu-
 ständigen  Behörde  beauftragten  Personen  auch  Personen
 des  Friedrich-Loeffler-Instituts  befugt  sind,  z.  B.  im  Rah-
 men  der  epidemiologischen  Erhebungen  notwendige  Proben
 zu  entnehmen.  Insoweit  wird  auch  auf  die  Begründung  zu
 Absatz 6 verwiesen.

 Mit  dem  neuen  Absatz  10  wird  die  Rechtsgrundlage  dafür
 geschaffen,  dass  im  Rahmen  der  Durchführung  des  Monito-
 rings  Auskünfte  eingeholt  oder  aber  Geschäfts-,  Betriebs-

 oder  Lagerräume  z.  B.  zwecks  Probenahme  betreten  werden
 dürfen.

 Mit  dem  neuen  Absatz  11  wird  für  die  zuständige  Bundes-
 oberbehörde  (Paul-Ehrlich-Institut)  die  Möglichkeit  ge-
 schaffen,  selbst  auch  Untersuchungen  vorzunehmen,  um  für
 die  im  Wege  einer  Ausnahmegenehmigung  z.  B.  zur  An-
 wendung  kommenden  Tierimpfstoffe  entsprechende  Phar-
 makovigilanzdaten  erheben  zu  können.  Diese  Daten  aus
 dem  Feld,  die  grundsätzlich  auch  vom  pharmazeutischen
 Unternehmer  zu  erheben  sind,  stellen  eine  wichtige  Grund-
 lage für die Zulassung von Tierimpfstoffen dar.

 Mit  dem  neuen  Absatz  12  soll  bezweckt  werden  dass  den
 für  die  Überwachung  der  Vorschriften  des  Tiergesundheits-
 gesetzes  zuständigen  Behörden  Informationen  anderer  Be-
 hörden,  die  für  die  Durchführung  des  Tiergesundheitsgeset-
 zes  von  Relevanz  sein  können,  übermittelt  werden.  Anhalts-
 punkte  dazu  können  sich  im  Rahmen  der  Lebensmittel-,  der
 Tierarzneimittel-,  der  Futtermittel-  oder  aber  auch  der  Tier-
 schutzüberwachung ergeben.

 Mit  dem  neuen  Absatz  13  wird  das  Brief-  und  Postgeheim-
 nis  nach  Artikel  10  des  Grundgesetzes  eingeschränkt,  da  es
 im  Rahmen  der  Überwachung  möglich  sein  muss,  z.  B.
 Post-  oder  Briefsendungen  zu  kontrollieren  (z.  B.  Versenden
 von  Tierseuchenerregern  oder  von  infektiösem  Material),
 um gezielt eine Seuchenverbreitung zu unterbinden.

 Zu § 24  (Überwachung  bestimmter  Veranstaltungen  und
 Einrichtungen)

 §  24  entspricht  im  Wesentlichen,  von  redaktionellen  Ände-
 rungen  abgesehen,  §  16  des  bisher  geltenden  Tierseuchen-
 gesetzes.  Erweitert  wird  die  Vorschrift  in  Absatz  1  aller-
 dings  um  Vogelbörsen,  da  auf  Vogelbörsen  in  der  Regel
 viele  Tiere,  z.  T.  auch  exotischer  Arten,  zusammenkommen
 und  über  eine  Vielzahl  von  Tierhaltern  eine  Verschleppung
 eventuell  vorhandener  Tierseuchenerreger  nicht  ausge-
 schlossen  werden  kann.  Von  daher  ist  es  angezeigt,  dass
 auch diese ‚Veranstaltungen‘ überwacht werden.

 Zu § 25  (Rechtsverordnungen zur Überwachung)

 Absatz  1  entspricht,  abgesehen  von  redaktionellen  Anpas-
 sungen, § 73a des bisher geltenden Tierseuchengesetzes.

 Absatz  2  entspricht,  abgesehen  von  redaktionellen  Anpas-
 sungen, § 78 des bisher geltenden Tierseuchengesetzes.

 Absatz  3  entspricht,  abgesehen  von  redaktionellen  Anpas-
 sungen, § 78a des bisher geltenden Tierseuchengesetzes.

 Der  neue  Absatz  4  trägt  dem  Umstand  Rechnung,  dass  sich
 aus  verschiedenen  Rechtsakten  der  Europäischen  Gemein-
 schaft/Europäischen  Union  für  die  Mitgliedstaaten  Melde-
 verpflichtungen  ergeben.  Um  eine  einheitliche  Durchfüh-
 rung  der  Meldepflichten  zukünftig  sicherzustellen,  wird  das
 Bundesministerium  ermächtigt,  durch  Rechtsverordnung  zu
 regeln,  welche  Daten  und  in  welchem  Format  von  den  Län-
 dern  dem  Friedrich-Loeffler-Institut  zur  Verfügung  zu  stel-
 len sind.

 Zu § 26  (Friedrich-Loeffler-Institut)

 Die  Absätze  1  bis  3  entsprechen  im  Wesentlichen  den  Ab-
 sätzen  1  und  2  des  §  4  des  bisher  geltenden  Tierseuchenge-
 setzes mit folgenden Änderungen:
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Zum  einen  wird  der  Teil  des  bisherigen  §  4  Absatz  2,  der
 dem  Friedrich-Loeffler-Institut  (FLI)  bestimmte  For-
 schungstätigkeiten  zuweist,  vorgezogen  und  nunmehr  in
 Absatz  1  geregelt.  Damit  wird  der  Charakter  des  FLI  als
 Forschungseinrichtung  stärker  als  bisher  betont.  Wesentli-
 che  Aufgabe  des  FLI  ist  aber  auch  die  Politikberatung;  inso-
 weit  wird  diese  Aufgabe  nunmehr  auch  in  Absatz  1  aufge-
 nommen.

 Über  die  in  Absatz  1  beschriebenen  Forschungsaufgaben  hi-
 naus  werden  in  Absatz  2  weitere  originäre  Aufgaben  des
 FLI  beschrieben.  Dabei  geht  es  einerseits  um  die  Zulassung
 von  In-vitro-Diagnostika  (vgl.  §  10  Absatz  2),  die  Erstel-
 lung  von  Risikobewertungen  auf  dem  Gebiet  der  Tierge-
 sundheit  als  Grundlage  für  ein  entsprechendes  Risikoma-
 nagement  sowie  die  Beobachtung  der  weltweiten  Tierge-
 sundheitssituation  unter  besonderer  Berücksichtigung  der
 Einfuhren  lebender  Tiere  und  Erzeugnisse  aus  Gebieten,  in
 denen  in  Deutschland  getilgte  oder  nicht  vorkommende
 Tierseuchen  vorherrschen.  Die  Risikobewertungen  schlie-
 ßen  ein,  dass  das  FLI  ein  mögliches  Risiko  der  Einschlep-
 pung  von  Tierseuchenerregern  nach  Deutschland  bewertet.
 Mit  Satz  2  des  Absatzes  2  wird  deutlich  gemacht,  dass  die
 Zulassungsstelle  innerhalb  des  FLI,  sowohl  organisatorisch
 als  auch  insbesondere  personell  getrennt  sein  muss  von  den
 übrigen  Organisationseinheiten  des  Bundesforschungsinsti-
 tutes.

 Zum  anderen  wird  in  Absatz  3  Satz  1  Nummer  1  das  FLI  in
 die  Erstellung  von  Monitoringplänen  und  die  Auswertung
 der  erzielten  Ergebnisse  einbezogen.  Das  FLI  ist  vor  dem
 Hintergrund  seiner  wissenschaftlichen  Expertise  einerseits
 und  der  stetigen  Beobachtung  der  Tierseuchenlage  weltweit
 in  Verbindung  mit  der  diesbezüglichen  Auswertung  von
 Einfuhrdaten  (lebende  Tiere,  Erzeugnisse)  andererseits  am
 ehesten  in  der  Lage,  die  Grundlage  dafür  zu  erstellen,  auf
 welche  Tierseuchenerreger  im  Rahmen  eines  Monitoring  zu
 untersuchen  sein  wird.  Weiterhin  wird  Absatz  3  Satz  1
 Nummer  3  um  eine  Regelung  ergänzt,  nach  der  das  FLI  zu-
 künftig  bei  epidemiologischen  Untersuchungen  bereits  im
 Falle  eines  Seuchenverdachts  mitwirkt,  mit  dem  Ziel,  even-
 tuell  weitere  Tierseuchenausbrüche  vermeiden  zu  helfen.
 Bisher  war  eine  Mitwirkung  bei  epidemiologischen  Unter-
 suchungen  erst  im  Falle  des  Ausbruchs  von  Tierseuchen
 vorgesehen.  Das  FLI  wird  aber  grundsätzlich  nur  dann  ak-
 tiv,  wenn  die  zuständigen  Behörden  die  Expertise  des  FLI
 anfordern;  die  epidemiologischen  Erhebungen  des  FLI  wer-
 den  zudem  in  Absprache  mit  den  vor  Ort  zuständigen  Be-
 hörden  durchgeführt  werden.  Überdies  ist  das  FLI,  wie  bis-
 her,  nationales  Referenzlabor  sowohl  im  Sinne  des  EU-Tier-
 seuchenrechts  als  auch  im  Hinblick  auf  Tierseuchen,  die
 keiner  EU-weiten  Regelung  unterliegen.  Zudem,  und  das  ist
 neu  aufgenommen,  fungiert  das  FLI  auch  als  Referenzlabor
 für  andere  Mitgliedstaaten  (z.  B.  hinsichtlich  Maul-  und
 Klauenseuche  für  die  Slowakei)  oder  für  Internationale  In-
 stitutionen  (z.  B.  für  Tollwut  –  WHO,  Aviäre  Influenza,
 Brucellose  und  anderen  (OIE)  oder  Schweinepest  (FAO).
 Hieraus  ergibt  sich  jeweils  eine  Verantwortlichkeit  des  FLI
 hinsichtlich  der  Standardisierung  der  Diagnostik  in  den  Un-
 tersuchungsinstitutionen  sowie  zur  Sicherstellung  dieser
 Standards durch die Durchführung von Ringversuchen.

 Absatz  4  entspricht  im  Wesentlichen  den  Absätzen  3  und  4
 des  bisher  geltenden  Tierseuchengesetzes.  In  dem  Tier-

 gesundheitsjahresbericht  wird  die  Tiergesundheitssituation
 insbesondere  im  Hinblick  auf  anzeigepflichtige  Tierseuchen
 dargelegt;  personenbezogene  Daten  sind  in  dem  Jahresbe-
 richt nicht enthalten.

 Mit  dem  neuen  Absatz  5  wird  eine  Rechtsgrundlage  für  die
 bisher  schon  vom  FLI  wahrgenommene  Beratungstätigkeit
 der  Länder  geschaffen.  An  erster  Stelle  bei  der  Früherken-
 nung  von  Tierseuchen  steht  die  Entwicklung  einer  Konzep-
 tion  zur  Erkennung  und  Verhinderung  der  Verschleppung.
 Konzepte  zur  Bekämpfung  übertragbarer  Krankheiten  grün-
 den  sich  auf  den  Stand  des  Wissens  und  der  Technik,  eine
 qualifizierte  Analyse  erhobener  Daten  sowie  deren  Bewer-
 tung  und  Schlussfolgerungen  für  Interventionen.  Zentrale
 Aufgabe  des  FLI  ist  neben  der  eigenen  Forschung  auch  die
 Verfolgung  international  verfügbarer  Literatur.  Die  Detail-
 kenntnis  in  den  Bereichen  Ursache,  Diagnostik,  Prävention,
 Epidemiologie  und  Bekämpfung  übertragbarer  Tierkrank-
 heiten  versetzt  das  FLI  in  die  Lage,  wirksame  und  effektive
 Vorschläge  zur  Tierseuchenvorbeuge  und  -bekämpfung  zu
 erarbeiten.  Insoweit  sollte  das  FLI  sein  Wissen  und  seine
 Erfahrung  bei  Bedarf  den  Ländern  zu  Verfügung  stellen,
 wobei  es  sich  allerdings  um  schwerwiegende,  also  beson-
 dere  Gefahrensituationen  handeln  muss.  Die  jetzt  schon
 vom  FLI  im  Rahmen  seiner  Tätigkeit  wahrgenommene
 Zusammenarbeit  mit  Behörden  oder  nationalen  und  inter-
 nationalen  Forschungsinstitutionen  wird  nunmehr  gesetz-
 lich festgeschrieben.

 Mit  dem  neuen  Absatz  6  werden  die  Aufgaben  des  FLI
 ebenfalls  erweitert.  Die  Schutzimpfung  hat  sich  als  eine  der
 effektivsten  Maßnahmen  der  Tierseuchenvorbeuge  zur  Ver-
 hütung  übertragbarer  Krankheiten  erwiesen.  Dies  gilt  trotz
 des  bei  manchen  Tierseuchen  etablierten  Impfverbotes.
 Unabhängig  davon,  dass  Tierimpfstoffe  einer  staatlichen
 Prüfung  und  Zulassung  unterliegen,  ist  es  –  unabhängig  von
 den  Empfehlungen  der  Tierimpfstoffhersteller  –  angezeigt,
 unabhängig  von  der  Tierart,  Empfehlungen  herauszugeben,
 gegen  welche  Krankheiten  vor  dem  Hintergrund  epidemio-
 logischer  Gegebenheiten  grundsätzlich  (auf  freiwilliger
 Ebene)  geimpft  werden  sollte.  Diese  Empfehlungen  enthal-
 ten  keine  personenbezogenen  Angaben,  sondern  enthalten
 lediglich  Impfempfehlungen.  Insoweit  soll  beim  FLI  eine
 Ständige  Impfkommission  eingerichtet  werden,  die  Emp-
 fehlungen  zu  Schutzimpfungen  und  zum  effektiven  Einsatz
 der  Tierimpfstoffe  gibt.  Dazu  gehört  die  Aufstellung  eines
 „Impfkalenders“,  die  Beschreibung  von  Indikatoren  und
 Gegenanzeigen  sowie  Anleitungen  zur  Durchführung  der
 Impfung.  Eine  vergleichbare  Ständige  Impfkommission  im
 Humanbereich  ist  seit  langer  Zeit  im  Robert  Koch-Institut
 angesiedelt.  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  ohne  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 Nähere zu dieser Kommission zu regeln.

 Zu § 27  (Durchführung  bei  Bundeswehr,  Kliniken  und  In-
 stituten)

 §  27  entspricht  §  3  des  bisher  geltenden  Tierseuchengeset-
 zes  mit  der  Änderung  in  Absatz  1,  dass  ausdrücklich  klar
 gestellt  wird,  das  im  Geschäftsbereich  des  Bundesministeri-
 ums  der  Verteidigung  die  Dienststellen  der  Bundeswehr
 auch  für  die  Durchführung  der  unmittelbar  geltenden
 Rechtsakte  der  Europäischen  Gemeinschaft  zuständig  ist.
 Wie  bisher  schon  wird  klargestellt,  dass  die  Zuständigkeiten
 für  das  innergemeinschaftliche  Verbringen  sowie  für  die
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Ein-,  Durch-  und  Ausfuhr  bei  den  nach  Landesrecht  zustän-
 digen Behörden verbleiben.

 Zu § 28  (Mitwirkung der Zolldienststellen)

 Die  Befugnisse  der  Zollstellen,  deren  Mitwirkung  in  §  2a
 des  bisher  geltenden  Tierseuchengesetzes  geregelt  war,  wer-
 den  weitgehend  den  Regelungen  der  Mitwirkung  von  Zoll-
 stellen  im  Lebensmittel-  und  Futtermittelgesetzbuch  (dort  §
 55).  Mit  dem  neuen  Satz  3  Absatz  1  wird  das  Brief-  und
 Postgeheimnis  nach  Artikel  10  des  Grundgesetzes  einge-
 schränkt,  da  es  im  Rahmen  der  Einfuhrüberwachung  mög-
 lich  sein  muss,  z.  B.  Post-  oder  Briefsendungen  zu  kontrol-
 lieren  (z.  B.  Versenden  von  Tierseuchenerregern  oder  von
 infektiösem  Material),  um  gezielt  eine  Seuchenverbreitung
 zu unterbinden.

 Die  Regelungen  des  Absatzes  2  dienen  der  nationalen
 Durchführung  des  elektronischen  Informationsaustausches
 zwischen  den  Zolldienststellen  und  den  Veterinärbehörden
 nach  den  Artikeln  6  und  7  der  Verordnung  (EG)  Nr.  136/
 2004  der  Kommission  vom  22.  Januar  2004  mit  Verfahren
 für  die  Veterinärkontrollen  von  aus  Drittländern  eingeführ-
 ten  Erzeugnissen  an  den  Grenzkontrollstellen  der  Gemein-
 schaft  (ABl.  (EG)  Nr.  L  21  vom  28.1.2004,  S.  11)  in  der  je-
 weils  geltenden  Fassung  und  den  Artikeln  5  und  6  der  Ver-
 ordnung  (EG)  Nr.  282/2004  der  Kommission  vom  18.  Feb-
 ruar  2004  zur  Festlegung  eines  Dokuments  für  die
 Zollanmeldung  und  Veterinärkontrolle  von  aus  Drittländern
 in  die  Gemeinschaft  eingeführten  Tieren  (ABl.  (EG)  Nr.  L
 49  vom  19.2.2004,  S.  11)  in  der  jeweils  geltenden  Fassung.
 Im  Hinblick  auf  die  Übermittlung  der  für  die  Überwachung
 erforderlichen  Angaben  sollte  dies  seitens  der  Zolldienst-
 stellen  nicht  nur  auf  ein  Ersuchen  der  Veterinärbehörden  er-
 folgen,  sondern  automatisch,  da  die  erforderlichen  Informa-
 tionen  bei  den  Zolldienststellen  vorliegen  und  ein  Ersuchen
 der  zuständigen  Behörde  nicht  zur  Überwachung  der  einge-
 führten  Tiere  und  Erzeugnisse  geeignet  ist.  Zur  Gewährleis-
 tung  eines  einheitlichen  Verfahrens  ist  durch  das  Bundesmi-
 nisterium  eine  Rechtsverordnung  im  Einvernehmen  mit
 dem Bundesministerium der Finanzen zu erlassen.

 Absatz  2  lehnt  sich  an  die  Regelungen  des  §  49  Absatz  5
 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch an.

 Absatz  3  entspricht  §  7b  des  bisher  geltenden  Tierseuchen-
 gesetzes.

 Zu § 29  (Bereitstellung  von  Tierimpfstoffen;  Tierseuchen-
 bekämpfungszentren)

 Absatz  1  entspricht  §  78b  und  Absatz  2  dem  §  78c  des  bis-
 her  geltenden  Tierseuchengesetzes.  Vor  dem  Hintergrund,
 dass  auf  EU-Ebene  bei  den  hochkontagiösen  Tierseuchen
 (Maul-  und  Klauenseuche,  Klassische  Schweinepest,  hoch-
 pathogene  aviäre  Influenza)  ein  grundsätzliches  Impfverbot
 existiert,  reduziert  sich  das  Erfordernis  des  Absatzes  1  im
 Hinblick  auf  eine  Notimpfung  auf  das  Vorrätighalten  von
 von  Maul-und  Klauenseucheimpfstoff.  Für  die  Aviäre  Influ-
 enza  steht  kein  Impfstoff  zur  Verfügung.  Im  Hinblick  auf
 die  Schweinepest  ist  zunächst  das  Impfkonzept  mit  der  Eu-
 ropäischen  Kommission  (Vollvirusimpfstoff,  Markerimpf-
 stoff) abzustimmen.

 Zu § 30  (Strafvorschriften)

 §  30  enthält  die  Tatbestände,  die  mit  Freiheitsstrafe/Geld-
 buße zu bewehren sind.

 Zu § 31  (Bußgeldvorschriften)

 §  31  enthält  die  Tatbestände,  die  mit  einer  Geldbuße  zu  be-
 wehren sind.

 Zu § 32  (Einziehung)

 §  32  entspricht  mit  Anpassung  der  in  Bezug  genommenen
 Vorschriften  dem  §  77  des  bisher  geltenden  Tierseuchenge-
 setzes.

 Zu § 33  (Aufgabenübertragung)

 Mit  §  33  wird  die  Grundlage  dafür  geschaffen,  dass  nachge-
 ordnete  Behörden  mit  der  Durchführung  bestimmter  Aufga-
 ben  (z.  B.  Bekanntmachungen,  Führen  von  Listen  zugelas-
 sener Betriebe) beauftragt werden können.

 Zu § 34  (Amtshilfe  im  innergemeinschaftlichen  Verkehr,
 Außenverkehr)

 Die  Absätze  1  bis  4  entsprechen  im  Wesentlichen  dem  §  81
 des  bisher  geltenden  Tierseuchengesetzes.  Absatz  5  ent-
 spricht  §  82  und  Absatz  6  §  82  a  des  bisher  geltenden  Tier-
 seuchengesetzes.

 Zu § 35  (Schiedsverfahren)

 §  35  entspricht  §  83  des  bisher  geltenden  Tierseuchengeset-
 zes.

 Zu § 36  (Anfechtung von Anordnungen)

 §  36  entspricht  mit  redaktionellen  Anpassungen  §  80  des
 bisher geltenden Tierseuchengesetzes.

 Zu § 37  (Rechtsverordnungen  und  Anordnungsbefugnisse
 in bestimmten Fällen)

 §  37  entspricht  zum  Teil  den  Ermächtigungen  nach  §  7  Ab-
 satz  1  und  den  §§  79  und  79b  des  bisher  geltenden  Tier-
 seuchengesetzes,  wurde  aber  im  Hinblick  auf  eine  umfäng-
 liche,  nunmehr  auch  vorbeugende  Regelungen  umfassende
 tiergesundheitliche Tatbestände, erweitert.

 Zu § 38  (Weitergehende Maßnahmen)

 §  38  entspricht,  mit  redaktionellen  Anpassungen,  dem  §  79a
 des  bisher  geltenden  Tierseuchengesetzes.  Auch  wenn  §  79a
 seinerzeit  im  Rahmen  des  BSE-Geschehens  in  das  Tierseu-
 chengesetz  eingefügt  worden  ist,  und  die  ursächlich  dafür
 verantwortlichen  Prionen  nunmehr  als  Tierseuchenerreger
 angesprochen  werden,  ist  für  die  Zukunft  nicht  ausgeschlos-
 sen,  dass  andere  „neuartige“  Agenzien,  die  nicht  notwendi-
 gerweise  unter  der  Definition  des  Tierseuchenerregers  sub-
 sumiert  werden  können,  auftreten.  Insoweit  wird  der  §  79a
 des  geltenden  Gesetzes  in  überarbeiteter  Fassung  übernom-
 men.

 Zu § 39  (Verkündung von Rechtsverordnungen)

 §  39  entspricht  mit  redaktionellen  Anpassungen  §  86  des
 bisher geltenden Tierseuchengesetzes.
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Zu § 40  (Verhältnis zu anderen Vorschriften)

 Mit  Absatz  1  wird  eine  Abgrenzung  hinsichtlich  des  Vor-
 kommens  von  Tierseuchenerregern  auf  und  in  Futtermitteln
 hinsichtlich  des  Lebensmittel-  und  Futtermittelgesetzbuches
 und  dem  Tiergesundheitsgesetz  vorgenommen;  dies  auch
 vor  dem  Hintergrund  der  unterschiedlichen  Bewehrung
 (LFGB  =  Straftatbestand;  TierGesG  =  Ordnungswidrigkeit).
 Den  Vorschriften  dieses  Gesetzes  unterfallen  insoweit  nur
 Futtermittel,  soweit  auf  oder  in  ihnen  Tierseuchenerreger
 anzeigepflichtiger  Tierseuchen  oder  mitteilungspflichtiger
 Tierkrankheiten nachgewiesen werden.

 Absatz  2  dient  der  Abgrenzung  zwischen  der  Mitteilungsbe-
 fugnis  von  Behörden  im  Inland  und  Behörden  anderer  Mit-
 gliedstaaten,  Vertragsstaaten  des  Abkommens  über  den  Eu-
 ropäischen  Wirtschaftsraum  und  der  Europäischen  Kom-
 mission,  da  für  letztere  §  4b  des  Bundesdatenschutzgesetzes
 Anwendung findet.

 Zu § 41  (Gebühren)

 Absatz  1  entspricht  grundsätzlich  §  5  Absatz  1  des  bisher
 geltenden  Tierseuchengesetzes,  allerdings  mit  dem  Unter-
 schied,  dass  die  Kostentatbestände  für  die  zuständigen  Bun-
 desbehörden  näher  konkretisiert  werden.  Auf  die  Vorschrif-
 ten des Verwaltungskostengesetzes wird hingewiesen.

 Absatz  2  entspricht  im  Wesentlichen  §  5  Absatz  2  des  bisher
 geltenden Tierseuchengesetzes.

 Unter  Berücksichtigung  der  Subsidiarität  des  §  1  Absatz  1
 Satz  1  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  bei  entgegenste-
 henden  Rechtsvorschriften  des  Bundes,  dient  die  Vorschrift
 einer  angemessenen  Begrenzung  des  Interesses  des  Wider-
 spruchsführers  an  eine  Erstattung  seiner  Aufwendungen  auf
 die  Höhe  der  für  das  Widerspruchsverfahren  vorgesehenen
 Gebühren und Auslagen (Absatz 3).

 Derzeit  befindet  sich  ein  Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Struk-
 turreform  des  Gebührenrechts  des  Bundes  in  der  parlamen-
 tarischen  Beratung.  Da  derzeit  nicht  absehbar  ist,  wann  die-

 ses  Gesetz  in  Kraft  treten  wird,  wurde  vorsorglich  eine  Ge-
 bührenregelung  in  das  Tiergesundheitsgesetz  aufgenom-
 men.

 Mit  Absatz  4  wird  sichergestellt,  dass  –  sobald  die  bundes-
 gesetzliche  Gebührenregelung  in  Kraft  tritt  –  die  Gebühren-
 regelung  im  Tiergesundheitsgesetz  nicht  mehr  anzuwenden
 ist.

 Zu § 42  (Übergangsvorschriften)

 Vor  dem  Hintergrund,  dass  von  den  zuständigen  Behörden
 nach  den  geltenden  Vorschriften  des  Tierseuchengesetzes
 Ausnahmegenehmigungen  nach  §  17c  Absatz  4  erteilt  wor-
 den  sind  und  diese  weiter  fortgelten  sollten,  wurde  eine  ent-
 sprechende  Übergangsvorschrift  erforderlich.  Dies  gilt
 ebenso  für  die  von  der  zuständigen  Behörde  erteilten  Her-
 stellungserlaubnis  nach  §  17d  Absatz  1  Satz  1  des  Tier-
 seuchengesetzes.  Mit  dem  neuen  Absatz  3  wird  das  BMELV
 ermächtigt,  ohne  Zustimmung  des  Bundesrates  die  Verwei-
 sungen  auf  das  Tierseuchengesetz  in  den  auf  Grund  des
 Gesetzes  erlassenen  Rechtsverordnungen  an  die  Vorgaben
 des Tiergesundheitsgesetzes anzupassen.

 Zu § 43  (Änderung weiterer Vorschriften)

 Mit  §  43  werden  die  Verweisungen  in  den  Gesetzen,  in
 denen  auf  das  Tierseuchengesetz  Bezug  genommen  wird,
 redaktionell angepasst.

 Zu § 44  (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

 Das  Gesetz  soll  zwölf  Monate  nach  der  Verkündung  in  Kraft
 treten,  um  den  Ländern  zu  ermöglichen,  landesrechtliche
 Vorschriften  entsprechend  anzupassen.  Mit  Inkrafttreten  des
 Tiergesundheitsgesetzes  tritt  dann  das  bisher  geltende  Tier-
 seuchengesetz außer Kraft (Absatz 1).

 Allerdings  soll  das  Gesetz  am  Tage  nach  der  Verkündung  in
 Kraft  treten,  soweit  es  zum  Erlass  von  Rechtsverordnungen
 ermächtigt (Absatz 2).
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  des  Re-
 gelungsvorhabens geprüft.

 Zusammenfassung:

 Im Einzelnen:

 Mit  dem  Regelungsvorhaben  soll  das  bislang  geltende  Tier-
 seuchengesetz  grundlegend  überarbeitet  und  neu  strukturiert
 werden.  Überwiegend  baut  der  Entwurf  dabei  auf  bereits
 bestehende  Maßnahmen  und  Verpflichtungen  auf.  Zudem
 enthält  er  neue  Regelungen,  die  den  vorbeugenden  Schutz
 vor  Tierseuchen,  deren  Bekämpfung  sowie  die  Verbesse-
 rung  der  Überwachung  zum  Inhalt  haben.  So  werden  Ver-
 ordnungsermächtigungen  zur  Einführung  eines  Monitoring
 zum  frühzeitigen  Erkennen  von  Tierseuchengefahren  sowie
 zur  Kategorisierung  von  Gebieten  und  Betrieben  entspre-
 chend  dem  dort  gegebenen  Tiergesundheitsstatus  geschaf-
 fen.  Unter  Monitoring  wird  ein  System  wiederholter  Beob-

 achtung,  Untersuchung  und  Bewertung  von  Tierseuchen-
 erregern  durch  die  Untersuchung  repräsentativer  Proben
 verstanden,  um  mögliche  Gefahren  einer  Tierseuche  früh-
 zeitig  zu  erkennen.  Neu  ist  auch  die  Einführung  einer  Stän-
 digen  Impfkommission  Veterinärmedizin  beim  Friedrich-
 Loeffler-Institut.

 Für  die  Wirtschaft  können  sich  Mitwirkungs-  und  Dul-
 dungspflichten  ergeben,  soweit  von  den  Verordnungser-
 mächtigungen  zur  Einführung  eines  Monitoringsystems  so-
 wie  einer  Kategorisierung  Gebrauch  gemacht  wird.  Der  da-
 durch  zu  erwartende  Mehraufwand  lässt  sich  laut  Ressort
 erst  mit  der  konkreten  Umsetzung  in  den  Verordnungen
 quantifizieren.  Zudem  wird  eine  neue  Informationspflicht
 eingeführt,  nach  der  Tierhalter  der  zuständigen  Behörde
 bestimmte  Angaben  übermitteln  müssen.  Da  der  überwie-
 gende  Teil  der  Tierhalter  diese  Angaben  bereits  gemäß  der
 Viehverkehrsverordnung  anzeigt,  dürfte  der  zusätzliche  Er-
 füllungsaufwand sehr gering sein.

 Für  den  Bund  ergibt  sich  zusätzlicher  Aufwand  durch  die
 Einführung  einer  Ständigen  Impfkommission  Veterinärme-
 dizin,  den  das  Ressort  auf  ca.  17  000  Euro  jährlich  schätzt.
 Der  Berechnung  liegt  die  Annahme  zugrunde,  dass  neben
 zwei  Mitarbeitern  des  Friedrich-Loeffler-Instituts  sieben
 Wissenschaftler  dieser  Ständigen  Kommission  angehören
 und  dass  zwei  Tagungen  pro  Jahr  stattfinden  werden.  Zu-
 dem  entsteht  dem  Bund  einmaliger  Erfüllungsaufwand  von
 insgesamt  ca.  1  Mio.  Euro  durch  die  Einrichtung  einer
 Schnittstelle  für  den  automatisierten  elektronischen  Infor-
 mationsaustausch  zwischen  den  Zolldienststellen  und  dem
 Bundesamt  für  Verbraucherschutz  und  Lebensmittelsicher-
 heit  (BVL)  zum  Zwecke  der  Überwachung  von  in  das  In-
 land  eingeführten  Tieren  und  Erzeugnissen.  Die  Einrichtung
 dieser  Schnittstelle  im  Geschäftsbereich  des  Bundesministe-
 riums  der  Finanzen  wird  von  dem  IT-Referat  des  Bundesmi-
 nisteriums  der  Finanzen  mit  ca.  500  000  Euro  beziffert.
 Ebenfalls  500  000  Euro  setzt  das  Bundesministerium  für  Er-
 nährung,  Landwirtschaft  und  Verbraucherschutz  für  die  ent-
 sprechende Programmierung beim BVL an.

 Für  die  Länder  kann  sich  zusätzlicher  Erfüllungsaufwand
 ergeben,  soweit  von  der  Ermächtigungsgrundlage  zur  Ein-
 führung  eines  Monitoringsystems  Gebrauch  gemacht  wird.
 Auch  hier  lässt  sich  der  zu  erwartende  Mehraufwand  laut
 Ressort  erst  mit  der  konkreten  Umsetzung  in  einer  Verord-
 nung  quantifizieren.  Zusätzlicher  Aufwand  ist  zudem  durch
 die  Übermittlung  bestimmter  Angaben  zu  Untersuchungs-
 befunden  zu  erwarten,  die  seitens  der  von  den  Ländern  be-
 auftragten  Untersuchungseinrichtungen  an  die  zuständige
 Behörde  erfolgen  soll.  Da  eine  solche  Übermittlung  bereits
 stattfindet, dürfte der Mehraufwand gering sein.

 Geringer  Mehraufwand  entsteht  für  diejenigen  Bürgerinnen
 und  Bürger,  die  neu  in  den  anzeigepflichtigen  Personenkreis
 bei  Vorliegen  eines  Verdachts  einer  Tierseuche  aufgenom-
 men werden.

 Erfüllungsaufwand

 Wirtschaft  Es  kann  sich  jährlicher  Erfüllungsauf-
 wand  durch  Mitwirkungs-  und  Dul-
 dungspflichten  ergeben,  soweit  von
 den  Verordnungsermächtigungen  zur
 Einführung  eines  Monitoringsystems
 sowie  einer  Kategorisierung  von  Ge-
 bieten  und  Betrieben  in  Abhängigkeit
 von  dem  Gesundheitsstatus  der  dort
 gehaltenen  Tiere  Gebrauch  gemacht
 wird.

 davon
 Bürokratiekosten

 Eine  neue  Informationspflicht  mit
 sehr geringen Auswirkungen.

 Verwaltung

 Bund jährlich

 Bund einmalig

 Länder

 ca. 17   000 Euro

 ca. 1 Mio. Euro

 Zusätzlicher  jährlicher  Aufwand,  so-
 weit  von  der  Verordnungsermäch-
 tigung  zur  Einführung  eines  Moni-
 toringsystems  Gebrauch  gemacht
 wird.

 Geringer  jährlicher  Mehraufwand
 durch  die  Übermittlung  von  Angaben
 nach § 23 Absatz 1.

 Bürger  sehr gering

 Der  Normenkontrollrat  erwartet,  dass  auch  bei  Verord-
 nungsermächtigungen  zumindest  eine  grobe  Schätzung
 des  voraussichtlich  durch  die  spätere  Verordnung  zu
 erwartenden  Erfüllungsaufwands  bereits  im  Gesetzge-
 bungsverfahren  erfolgt.  Er  hält  es  für  nicht  akzeptabel,
 dass  das  Ressort  keinerlei  Vorstellung  davon  hat,  welche
 Folgekosten  aus  den  Verordnungsermächtigungen  entste-
 hen.
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Bei  den  dargestellten  Auswirkungen  auf  den  Erfüllungsauf-
 wand  bleibt  aus  Sicht  des  Nationalen  Normenkontrollrats
 unklar,  welcher  Aufwand  entstehen  wird,  wenn  von  den
 Verordnungsermächtigungen  zur  Einführung  eines  Monito-
 ringsystems  sowie  zur  Einführung  einer  Kategorisierung
 von  Gebieten  und  Betrieben  abhängig  von  dem  Tiergesund-
 heitsstatus  Gebrauch  gemacht  wird.  Er  erwartet,  dass  auch
 bei  Verordnungsermächtigungen  zumindest  eine  grobe
 Schätzung  des  voraussichtlich  durch  die  spätere  Verordnung
 zu  erwartenden  Erfüllungsaufwands  bereits  im  Gesetzge-
 bungsverfahren erfolgt.

 Das  Ressort  hat  eine  diesbezügliche  Quantifizierung  mit
 dem  Hinweis  abgelehnt,  dass  zum  jetzigen  Zeitpunkt  nicht
 sicher  sei,  ob  von  den  Ermächtigungen  überhaupt  Gebrauch
 gemacht  werde.  Die  Stellungnahmen  der  Länder  sowie  der
 Wirtschaft  enthalten  keine  Anhaltspunkte  zu  dem  mögli-
 chen Erfüllungsaufwand in dieser Hinsicht.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hält  es  für  nicht  akzep-
 tabel,  dass  das  Ressort  keinerlei  Vorstellung  davon  hat,  wel-
 che  Folgekosten  aus  den  Verordnungsermächtigungen  ent-
 stehen.
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Anlage 3
 Stellungnahme der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Nationalen
 Normenkontrollrates
 Die  Bundesregierung  nimmt  zu  der  Stellungnahme  des  Nor-
 menkontrollrates (NKR) wie folgt Stellung:

 Die  Höhe  der  Kostenabschätzung  des  zusätzlichen  Erfül-
 lungsaufwandes  ist  plausibel,  denn  zahlreiche  Informations-
 und  Dokumentationspflichten  bestehen  bereits  nach  derzeiti-
 ger  Rechtslage.  Der  zusätzlich  entstehende  Erfüllungsauf-
 wand,  soweit  im  Vorhinein  abschätzbar,  beschränkt  sich  nach
 bestem Wissen auf die dargestellte Höhe.

 Die  vom  NKR  geäußerte  Kritik,  dass  eine  Quantifizierung
 des  Erfüllungsaufwandes  im  Hinblick  auf  die  Verordnungs-
 ermächtigungen  nicht  durchgeführt  wurde,  bereits  aber  im
 Gesetzgebungsverfahren  zu  erfolgen  hat,  ist  für  die  Bundes-
 regierung  nicht  nachvollziehbar.  Nach  dem  Leitfaden  zur  Er-
 mittlung  und  Darstellung  des  Erfüllungsaufwands  in  Rege-
 lungsvorhaben  der  Bundesregierung,  an  dem  der  NKR  betei-
 ligt  war,  sind  relevante  Vorgaben  des  Bundesrechts  allein  Ein-
 zelregelungen,  die  beim  Normadressaten  unmittelbar  zur
 Änderung von Kosten, Zeitaufwand oder beidem führen.

 Insoweit  erachtet  die  Bundesregierung  die  Kritik  als  nicht  ge-
 rechtfertigt.
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Anlage 4
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  904.  Sitzung  am  14.  Dezember
 2012  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu § 1 Satz 2

 In  §  1  Satz  2  sind  die  Wörter  „der  landwirtschaftlichen
 Erzeugung  dient  oder  dienen“  durch  die  Wörter  „Nutz-
 tiere sind“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  „landwirtschaftliche  Erzeugung“  ist  nicht  definiert
 bzw.  wird  in  verschiedenen  Rechtsbereichen  (z.  B.  Ge-
 werberecht,  Baurecht)  unterschiedlich  abgegrenzt.  Die
 Zielsetzung  des  Gesetzes  umfasst  mehr  als  die  Tiere,  die
 in  der  eng  umrissenen,  ursprünglichen  Landwirtschaft  er-
 zeugt  und  gehalten  werden.  Der  Begriff  „Nutztiere“
 schließt  auch  die  Tiere  mit  ein,  die  über  die  landwirt-
 schaftliche  Haltung  hinaus  in  gewerblichen  Intensivanla-
 gen,  z.  B.  Geflügelmast  oder  Aquakultur-Kreislaufanla-
 gen, gehalten werden.

 2.  Zu § 2  Nummer 2,
 Nummer 16,
 Nummer 17

 § 2 ist wie folgt zu ändern:

 a)  In  Nummer  2  sind  nach  dem  Wort  „Krankheitserre-
 gers“  die  Wörter  „,  der  bei  Tieren  auftritt,“  einzufü-
 gen.

 b)  Nummer 16 ist wie folgt zu ändern:

 aa)  Im  einleitenden  Satzteil  ist  das  Wort  „Tierseu-
 chenerregern“  durch  das  Wort  „Krankheitserre-
 gern“ zu ersetzen.

 bb)  In  Buchstabe  c  sind  die  Wörter  „bestimmter
 Tierimpfstoff“  durch  die  Wörter  „bestimmtes
 Antigen“ zu ersetzen.

 c)  In  Nummer  17  sind  die  Wörter  „unter  Verwendung  ei-
 nes  Tierseuchenerregers“  durch  die  Wörter  „unter
 Verwendung eines Krankheitserregers“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Zu Buchstabe a

 Der  Wortlaut  der  Nummer  2  geht  davon  aus,  dass  jeder
 Krankheitserreger  ohne  weitere  Einschränkung  automa-
 tisch  ein  Tierseuchenerreger  ist  und  schließt  damit  auch
 ausschließlich  beim  Menschen  vorkommende  Krank-
 heitserreger  ein.  Es  sollte  klargestellt  werden,  dass  unter
 Tierseuchenerreger  nur  Krankheitserreger  oder  Teil  eines
 Krankheitserregers,  der  bei  Tieren  auftritt,  zu  verstehen
 ist.

 Zu den Buchstaben b und c

 Der  Begriff  „Tierseuchenerreger“  hätte  zur  Folge,  dass
 z.  B.  aus  Humanerregern  hergestellte  Impfstoffe  zur  Ver-

 hütung,  Erkennung  oder  Heilung  von  Tierseuchen  keiner
 Zulassungspflicht mehr unterliegen.

 Gemäß  §  4a  Satz  1  Nummer  1  des  Arzneimittelgesetzes
 (AMG)  sind  Arzneimittel,  die  unter  Verwendung  von
 Krankheitserregern  oder  auf  biotechnischem  Wege  her-
 gestellt  werden  und  zur  Verhütung,  Erkennung  oder  Hei-
 lung  von  Tierseuchen  bestimmt  sind,  vom  Geltungsbe-
 reich  des  AMG  ausgeschlossen.  Bisher  waren  diese  im
 Tierseuchengesetz  sowie  in  der  Tierimpfstoffverordnung
 geregelt.  Durch  die  im  Gesetzentwurf  vorgesehene  Defi-
 nition  „immunologisches  Tierarzneimittel“  sind  nun  aber
 beispielsweise  aus  Humanerregern  hergestellte  Impf-
 stoffe  zur  Verhütung,  Erkennung  oder  Heilung  von  Tier-
 seuchen  vom  Geltungsbereich  des  Tiergesundheitsgeset-
 zes  ausgeschlossen  und  unterliegen  damit  auch  nicht
 mehr der Zulassungspflicht nach § 10 TierGesG.

 Im  Weiteren  entsteht  durch  die  neue  Definition  der  „im-
 munologischen  Tierarzneimittel“  ein  Widerspruch  zwi-
 schen  dem  in  der  Tierimpfstoffverordnung  definierten
 Mittel-Begriff  und  dem  neuen  Begriff  des  Tiergesund-
 heitsgesetzes.  Während  §  2  Nummer  16  Buchstabe  c
 TierGesG  einen  zur  „Erzeugung  einer  unspezifischen  Re-
 aktionen  des  Immunsystems  bestimmten  Tierimpfstoff“
 als  immunologisches  Tierarzneimittel  definiert,  sind
 Impfstoffe  gemäß  §  1  Nummer  3  der  Tierimpfstoffverord-
 nung  „Mittel,  die  dazu  bestimmt  sind,  an  Tieren  oder
 tierischen  Embryonen  zur  Erzeugung  spezifischer  Ab-
 wehr-  oder  Schutzstoffe  angewendet  zu  werden;“.  Der
 Definition  der  derzeit  gültigen  Fassung  der  Tierimpf-
 stoffverordnung  folgend  kann  ein  Impfstoff  also  nicht  zur
 Erzeugung  einer  unspezifischen  Reaktion  des  Immunsys-
 tems  dienen.  Zur  Erzeugung  einer  unspezifischen  Reak-
 tion  des  Immunsystems  bestimmte  Mittel  sind  in  der
 Tierimpfstoffverordnung  als  Immunmodulatoren,  eine
 Unterform der Antigene, definiert.

 3.  Zu § 2 Nummer 2

 In  §  2  Nummer  2  ist  nach  dem  Wort  „oder“  das  Wort  „in-
 fektiöser“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Für  die  Übertragbarkeit  von  Krankheitserregern  sowie
 die  Ansteckung  weiterer  Tiere  sind  nur  die  infektiösen
 Teile  eines  Erregers  ausschlaggebend.  Deshalb  sollte  sich
 das Gesetz nur auf diese beziehen.

 4.  Zu § 2 Nummer 14a – neu –, 14b – neu –

 In  §  2  sind  nach  Nummer  14  folgende  Nummern  14a  und
 14b einzufügen:

 „14a.  kleiner Grenzverkehr:

 das  regelmäßige  Überschreiten  der  Grenze  zwi-
 schen  Mitgliedstaaten  durch  Grenzbewohner  un-
 ter  Mitführung  von  lebenden  Tieren  oder  Produk-
 ten  daraus  für  einen  Aufenthalt  in  einem  Grenzge-
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biet,  beispielsweise  aus  sozialen,  kulturellen  oder
 nachgewiesenen  wirtschaftlichen  Gründen  oder
 aus  familiären  Gründen,  für  einen  Zeitraum,  der
 die  in  den  bilateralen  Regelungen  nach  §  13  Ab-
 satz 2 festgelegte Frist nicht übersteigt,

 14b.  Grenzgebiet:

 eine  höchstens  30  km  breite  Zone,  gerechnet  ab
 der Grenze,“

 B e g r ü n d u n g

 Unbestimmte  Rechtsbegriffe  wie  der  des  in  §  13  Absatz  2
 genannten  „kleinen  Grenzverkehrs“  und  der  sich  erge-
 bende  Begriff  des  „Grenzgebietes“  führen  zu  hoher
 Rechtsunsicherheit  bei  den  Grenzbewohnern  und  bedür-
 fen der Definition zur Klarstellung des Gewollten.

 Die  Begriffe  werden  in  Anlehnung  an  den  Regelungs-
 inhalt  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1931/2006  des  Europä-
 ischen Parlamentes und des Rates definiert.

 5.  Zu § 2a – neu –

 Vor § 3 ist folgender § 2a einzufügen:

 „§ 2a

 Tierhaltung

 Wer  ein  Tier  hält,  betreut  oder  zu  betreuen  hat,  muss
 zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen

 1.  angemessene  Maßnahmen  ergreifen,  um  die  Ver-
 schleppung  und  Verbreitung  von  Tierseuchen  zu  ver-
 hindern,

 2.  abhängig  von  den  Risiken  einer  Tierseuche  Biosicher-
 heitsmaßnahmen  zur  Reduktion  der  direkten  und  indi-
 rekten  Kontakte  mit  möglicherweise  infizierten  Tieren
 sowie mit Erzeugnissen ergreifen,

 3.  über  die  zur  Vorbeugung  und  Verhinderung  der  Ver-
 schleppung  und  Verbreitung  von  Tierseuchen  erfor-
 derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen und

 4.  Vorsorge  zur  Umsetzung  von  Maßnahmen  treffen,  die
 von  ihm  nach  den  Rechtsvorschriften  beim  Ausbruch
 einer Tierseuche durchzuführen sind.“

 B e g r ü n d u n g

 Durch  die  Legaldefinition  der  Tierseuche  in  §  2  Num-
 mer  1  des  Gesetzentwurfs  wird  jede  auf  Mensch  oder  Tier
 übertragbare Infektion oder Krankheit erfasst.

 Der  Tierhalter  hat  eine  besondere  Verantwortung  in  Be-
 zug  auf  die  Gesunderhaltung  der  Tiere  sowie  die  Vorbeu-
 gung  und  Verhinderung  der  Verschleppung  und  Verbrei-
 tung  von  Tierseuchen,  zumal  die  behördlichen  Maßnah-
 men  nach  §  4  des  Gesetzentwurfs  nur  bei  den  anzeige-
 pflichtigen Tierseuchen ansetzen.

 Die  Neukonzeption  des  Tierseuchengesetzes  erfolgt  auch
 im  Hinblick  auf  die  fortschreitende  innergemeinschaft-
 liche  Harmonisierung  des  Tierseuchenbekämpfungs-
 rechts,  die  neben  einer  effektiven  Bekämpfung  von  Tier-
 seuchen  zunehmend  auf  Erhaltung  der  Tiergesundheit
 durch Vorbeugung abzielt.

 Auch  vor  dem  Hintergrund  des  steten  Anstiegs  des  inner-
 und  außergemeinschaftlichen  Handels  mit  Tieren,  Teilen
 von  Tieren  oder  Erzeugnissen  daraus,  die  Träger  von

 Tierseuchenerregern  sein  können,  wächst  die  Bedeutung
 einer  wirksamen  Vorbeugung  vor  Tierseuchen.  Vorbeu-
 gemaßnahmen  dienen  der  Erhaltung  der  Tiergesundheit
 und  damit  mittelbar  der  Gesundheit  des  Menschen,  so-
 wie,  soweit  Nutztiere  betroffen  sind,  auch  der  Erhaltung
 erheblicher  wirtschaftlicher  Werte.  Das  Gesetz  soll  daher,
 nicht  zuletzt  vor  dem  Hintergrund  des  auf  EU-Ebene  ak-
 tuell  in  Diskussion  befindlichen  EU-Tiergesundheits-
 rechtsaktes,  mit  dem  die  gemeinschaftsrechtlichen  Vor-
 schriften  zur  Bekämpfung  von  Tierseuchen  zusammen-
 gefasst  werden  sollen,  auch  die  Möglichkeiten  für  Maß-
 nahmen  zur  Vorbeugung  vor  Tierseuchen  und  deren
 Bekämpfung erweitern.

 Vor  dem  Hintergrund,  dass  insbesondere  auch  Vorbeuge-
 maßnahmen  Regelungsgegenstand  des  Gesetzes  sind,  die
 der  Erhaltung  und  Förderung  der  Tiergesundheit  dienen,
 ist  es  angezeigt,  auch  die  grundsätzlichen  Verantwort-
 lichkeiten der Tierhalter zu beschreiben.

 Dieses  folgt  der  Intention  der  Gesetzesänderung  und  ent-
 spricht den Vorhaben auf EU-Ebene.

 Die  Regelung  enthält  die  allgemeinen  Verantwortlichkei-
 ten  zur  Tiergesundheit  und  erfolgt  in  Anlehnung  an  den
 Entwurf des EU-Tiergesundheitsgesetzes.

 Sie  stellt  die  zweckmäßige  seuchenhygienische  Ergän-
 zung  zu  §  2  des  Tierschutzgesetzes  dar,  wonach  derje-
 nige, der ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,

 1.  das  Tier  seiner  Art  und  seinen  Bedürfnissen  entspre-
 chend  angemessen  ernähren,  pflegen  und  verhaltens-
 gerecht unterbringen muss,

 2.  die  Möglichkeit  des  Tieres  zu  artgemäßer  Bewegung
 nicht  so  einschränken  darf,  dass  ihm  Schmerzen  oder
 vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden,

 3.  über  die  für  eine  angemessene  Ernährung,  Pflege  und
 verhaltensgerechte  Unterbringung  des  Tieres  erfor-
 derlichen  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  verfügen  muss.

 6.  Zu § 3 Absatz 1 Satz 1

 In  §  3  Absatz  1  Satz  1  sind  die  Wörter  „,  seiner  Anschrift
 und  des  Standortes  der  betroffenen  Tiere  anzuzeigen“
 durch die Wörter

 „und seiner Anschrift sowie

 1.  des  Standortes  und  der  Haltungsform  der  betroffenen
 Tiere und

 2.  der  sonstigen  für  die  jeweilige  Tierseuche  empfängli-
 chen gehaltenen Tiere

 unter Angabe der jeweiligen Tierzahl anzuzeigen“

 zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Zur  Vorbereitung  der  weiterführenden  Maßnahmen  (z.  B.
 Aufstallung,  Beprobung,  Tötung,  Schlachtung)  durch  die
 zuständige  Behörde  sind  diese  Betriebsspezifika  zur
 besseren  Planung  z.  B.  der  erforderlichen  Labor-  und
 Personalkapazitäten erforderlich.

 In  der  Viehverkehrsverordnung  (§  26  Absatz  1)  werden
 im  Rahmen  der  Betriebsregistrierung  Daten  über  die
 Haltungsform  und  die  aktuell  gehaltenen  Tiere  nicht  er-
 hoben.
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7.  Zu § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4

 In  §  3  Absatz  2  Satz  1  Nummer  4  sind  die  Wörter  „oder
 eine  sonstige  Person,  die  zur  Fischerei  befugt  ist,“  zu
 streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Bei  sonstigen  Personen,  die  zur  Fischerei  befugt  sind,
 handelt  es  sich  um  all  diejenigen,  die  lediglich  im  Besitz
 eines  Erlaubnisscheins  sind  und  die  Fischerei  ausüben,
 das  heißt  die  Angelfischer  (Freizeitangler).  Diese  Per-
 sonen  haben  nicht  die  sachlich  und  rechtlich  maßgebliche
 Haltereigenschaft,  die  Voraussetzung  einer  Anzeige-
 pflicht  ist.  Auch  nach  der  derzeit  geltenden  Regelung
 unterliegen die Angelfischer nicht der Anzeigepflicht.

 8.  Zu § 3 Absatz 3 Satz 2

 In  §  3  Absatz  3  Satz  2  ist  nach  dem  Wort  „Veterinärtech-
 niker,“  das  Wort  „Veterinärhygienekontrolleure,“  einzu-
 fügen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Auflistung  der  zur  Anzeige  verpflichteten  Berufs-
 gruppen  ist  um  die  in  Baden-Württemberg  geschaffene
 Laufbahn  des  Veterinärhygienekontrolleurs  zu  erweitern.
 Da  die  Nichterfüllung  dieser  Anzeigeverpflichtung  buß-
 geldbewehrt  ist  (vgl.  §  31  Absatz  2  Nummer  1),  sind  die
 entsprechenden  Berufsgruppen  konkret  zu  benennen
 (Bestimmtheitsgrundsatz,  vgl.  Artikel  103  Absatz  2  des
 Grundgesetzes,  dessen  erhöhte  Anforderungen  an  die  Be-
 stimmtheit  auch  das  Ordnungswidrigkeitenrecht  erfasst).

 9.  Zu § 4 Absatz 2

 In  §  4  Absatz  2  sind  die  Wörter  „von  tierärztlich  ausge-
 bildeten  Personen“  durch  die  Wörter  „von  einem  appro-
 bierten Tierarzt“ zu ersetzen.

 F o l g e ä n d e r u n g

 In  §  23  Absatz  1  Satz  3  sind  die  Wörter  „von  tierärztlich
 ausgebildeten  Personen“  durch  die  Wörter  „von  appro-
 bierten Tierärzten“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 In  dem  derzeitigen  Entwurf  wird  der  Begriff  „tierärztlich
 ausgebildete  Personen“  verwendet.  Dieser  Begriff  um-
 fasst  nach  herrschender  Auffassung  auch  andere  Berufs-
 gruppen  (Veterinäringenieure,  Tiermedizinische  Fachan-
 gestellte  u.  Ä.).  Die  berufliche  Qualifikation  muss  jedoch
 eindeutig  benannt  werden.  Die  Entscheidungen,  die  nach
 §§  3  und  4  zu  treffen  sind,  können  nicht  von  weniger  qua-
 lifiziertem  Personal  getroffen  werden.  Die  im  Seuchen-
 fall  getroffenen  Feststellungen  haben  oft  die  Tötungsan-
 ordnung  für  den  betroffenen  Tierbestand  als  Konsequenz.
 Der  daraus  resultierende  Anspruch  auf  Entschädigungs-
 leistung  durch  die  öffentliche  Hand  hat  Auswirkungen
 auf  die  Finanzhaushalte  der  Länder.  Jeder  Ausbruch  einer
 anzeigenpflichtigen  Krankheit  muss  der  Kommission  ge-
 meldet  werden  und  kann  unter  anderem  internationale
 Handelsbeschränkungen  nach  sich  ziehen.  Auch  die
 Überwachung  der  Tiergesundheit  muss,  wie  bisher  im
 Tierseuchengesetz  geregelt,  unter  Leitung  eines  appro-
 bierten  Tierarztes  erfolgen.  Deswegen  ist  es  unerlässlich,

 als  eindeutige  Definition  der  beruflichen  Qualifikation
 die  tierärztliche  Approbation  festzulegen.  Es  genügt
 nicht,  dies  in  der  Begründung  zum  Gesetzestext  zu  er-
 wähnen.  Diese  Festlegung  muss  in  den  Gesetzestext
 aufgenommen werden.

 10.  Zu § 4 Absatz 4 – neu –

 Dem §  4 ist folgender Absatz  4 anzufügen:

 „(4)  Die  zuständige  Behörde  unterrichtet  unverzüg-
 lich  die  für  die  Verhütung  und  Bekämpfung  übertrag-
 barer  Krankheiten  nach  dem  Infektionsschutzgesetz
 örtlich  zuständige  Behörde,  wenn  auf  Grund  von  Tat-
 sachen  feststeht  oder  der  Verdacht  besteht,  dass  eine  an-
 zeigepflichtige  Tierseuche  ausgebrochen  ist,  die  von  ei-
 nem  Tierseuchenerreger  unmittelbar  oder  mittelbar  ver-
 ursacht  wird,  der  auf  Menschen  übertragen  werden
 kann.  Die  zuständige  Behörde  stellt  folgende,  ihr  vor-
 liegende  Angaben  zur  Verfügung,  soweit  die  Angaben
 für  die  von  der  zuständigen  Behörde  nach  dem  Infek-
 tionsschutzgesetz  zu  treffenden  Maßnahmen  erforder-
 lich sind:

 1.  festgestellter Tierseuchenerreger,

 2.  Standort der betroffenen Tiere,

 3.  betroffene Tierart.“

 B e g r ü n d u n g

 In  der  Begründung  des  Gesetzentwurfs  wird  zutreffend
 darauf  hingewiesen,  dass  insbesondere  bei  der  Feststel-
 lung  von  Zoonosen  Veterinär-  und  Gesundheitsbehör-
 den  sehr  eng  zusammenarbeiten  sollten  (vgl.  Bundes-
 ratsdrucksache  661/12,  B.  Besonderer  Teil,  Begrün-
 dung  zu  §  2  Nummer  2,  S.  63).  Dieses  Anliegen  kommt
 in  den  vorgeschlagenen  gesetzlichen  Bestimmungen
 selbst  jedoch  nicht  ausreichend  zum  Ausdruck.  In  §  4
 Absatz  4  –  neu  –  TierGesG  wird  daher  die  Verpflich-
 tung  der  Veterinärbehörden  geregelt,  der  örtlich  zustän-
 digen  Gesundheitsbehörde  Informationen  zur  Verfü-
 gung  zu  stellen,  wenn  nach  ihren  Erkenntnissen  auf
 Grund  von  Tatsachen  feststeht  oder  der  Verdacht  be-
 steht,  dass  eine  anzeigepflichtige  Tierseuche  ausgebro-
 chen  ist,  die  von  einem  Tierseuchenerreger  unmittelbar
 oder  mittelbar  verursacht  wird,  der  auf  Menschen  über-
 tragen  werden  kann.  Die  Regelung  fördert  die  sektor-
 übergreifende  Zusammenarbeit  der  Behörden  bei  der
 Abwehr  von  Gesundheitsgefahren  für  den  Menschen.
 Die  Übermittlung  der  Informationen  ermöglicht  es  den
 zuständigen  Gesundheitsbehörden,  bei  Bedarf  unver-
 züglich  und  frühzeitig  Maßnahmen  zum  Schutz  vor  der
 Weiterverbreitung  des  Krankheitserregers  beim  Men-
 schen  nach  dem  Infektionsschutzgesetz  zu  treffen,  auch
 für  den  Fall,  dass  noch  kein  Erkrankungsfall  beim  Men-
 schen aufgetreten oder bekannt geworden sein sollte.

 Im  Rahmen  der  Evaluation  des  EHEC-Ausbruchs  im
 Jahr  2011  wurde  eine  engere  Verzahnung  der  Veteri-
 när-,  Lebensmittel-  und  Gesundheitsbehörden  gefor-
 dert.  Als  ein  Ergebnis  ist  vorgesehen,  die  Unterrich-
 tungspflichten  der  Gesundheitsbehörde  gegenüber  der
 Lebensmittelüberwachungsbehörde  im  Infektions-
 schutzgesetz  gesetzlich  zu  fixieren  (vgl.  Bundesrats-
 drucksache  66/12).  Mit  der  vorliegenden  Änderung  soll
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der  Bedeutung  dieser  Zusammenarbeit  auch  für  Zoono-
 sen Rechnung getragen werden.

 11.  Zu § 5 Absatz 1  Nummer 2 Buchstabe b,
 Nummer 11 Buchstabe d

 § 5 Absatz 1 ist wie folgt zu ändern:

 a)  Nummer 2 Buchstabe b ist wie folgt zu ändern:

 aa)  Die  Wörter  „,  einschließlich  fischereilich  nutz-
 barer Gewässer“ sind zu streichen.

 bb)  Nach  dem  Wort  „wird,“  sind  die  Wörter  „ein-
 schließlich  Anlagen  oder  Einrichtungen  zur
 Zucht,  Halterung  oder  Hälterung  von  Fischen,“
 einzufügen.

 b)  In  Nummer  11  Buchstabe  d  sind  die  Wörter  „aus
 fischereilich  genutzten  Gewässern  oder“  sowie  die
 Wörter „solchen Gewässern,“ zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Zu Buchstabe a

 In  Übereinstimmung  mit  der  Richtlinie  2006/88/EG  mit
 Gesundheits-  und  Hygienevorschriften  für  Tiere  in
 Aquakultur  und  Aquakulturerzeugnisse  und  zur  Verhü-
 tung  und  Bekämpfung  bestimmter  Wassertierkrankhei-
 ten  (Aquakulturrichtlinie)  ist  eine  Begrenzung  auf  An-
 lagen  oder  Einrichtungen  zur  Zucht,  Halterung  oder
 Hälterung  von  Fischen  vorzunehmen.  Die  Vorschrift
 kann  sich  nur  auf  Gewässer  beziehen,  in  denen  mit  Tier-
 seuchenerregern  „umgegangen  wird“,  also  ausschließ-
 lich  auf  Einrichtungen  zur  Zucht,  Halterung  oder  Hälte-
 rung  von  Fischen  wie  Aquakulturanlagen,  in  denen  der
 Halter  im  Besitz  der  Fische  ist.  Eine  Ermächtigungs-
 norm  für  den  Erlass  von  Vorschriften  über  die  Nutzung
 „fischereilich  nutzbarer  Gewässer“,  das  heißt  aller  Ge-
 wässer  einschließlich  Flüsse  und  Seen,  ist  durch  das
 Tiergesundheitsgesetz  nicht  gedeckt.  Sie  ist  zu  weitge-
 hend und sachlich nicht gerechtfertigt.

 Zu Buchstabe b

 Aus  fischereilich  genutzten  Gewässern  wie  Seen  und
 Fließgewässern  kann  weder  das  Abtreiben  toter  oder
 lebender  Fische  noch  das  Ablaufen  von  Wasser  verhin-
 dert  werden.  Dies  ist  selbst  in  Anlagen  zur  Haltung  oder
 Hälterung  von  Fischen  nur  sehr  begrenzt  möglich.  Im
 Übrigen gilt die Begründung zu Buchstabe a.

 12.  Zu § 5 Absatz 1 Nummer 19

 § 5 Absatz 1 Nummer 19 ist wie folgt zu fassen:

 „19.  über  das  Abfischen  von  Fischen  in  Anlagen  oder
 Einrichtungen  zur  Zucht,  Haltung  oder  Halterung
 von  Fischen  und  das  Einbringen  von  Fischen  in
 Gewässer  oder  in  Anlagen  oder  Einrichtungen  zur
 Zucht, Haltung oder Halterung von Fischen,“

 B e g r ü n d u n g

 Ein  Abfischen  von  Fischen  aus  offenen  Gewässern  ist
 technisch  nicht  möglich.  Es  ist  hingegen  möglich,  Fi-
 sche  aus  Zucht-,  Haltungs-  oder  Hälterungsanlagen
 vollständig  abzufischen;  dies  wird  entsprechend  prakti-
 ziert.

 Hingegen  kann  zur  Vorbeugung  vor  Seuchen  das  Ein-
 bringen  von  Fischen  sowohl  in  Gewässer  wie  auch  in
 Anlagen  durch  entsprechende  Vorschriften  geregelt
 werden.  Hierbei  ist  nicht  nur  der  Neubesatz,  sondern
 generell  der  Besatz  oder  das  Einbringen  von  Fischen  zu
 regeln.

 13.  Zu § 10 Absatz 2 Satz 2 bis 4

 In  §  10  Absatz  2  sind  die  Sätze  2  bis  4  durch  folgende
 Sätze zu ersetzen:

 „Satz  1  gilt  nicht  für  die  Anwendung  von  Nachweis-
 methoden, die

 1.  einer  Nachweismethode  der  amtlichen  Methoden-
 sammlung  nach  §  26  Absatz  4  Satz  1  Nummer  1  ent-
 sprechen oder

 2.  in  einer  Untersuchungseinrichtung  erprobt  und  an
 einer  in  der  amtlichen  Methodensammlung  nach
 §  26  Absatz  4  Satz  1  Nummer  1  aufgeführten  Me-
 thode validiert worden sind oder,

 3.  soweit  eine  Nachweismethode  in  der  amtlichen
 Methodensammlung  nach  §  26  Absatz  4  Satz  1
 Nummer 1 nicht aufgeführt ist,

 a)  in  einer  Untersuchungseinrichtung  im  Inland
 oder  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  wissen-
 schaftlich erprobt sind oder

 b)  einer  vom  Friedrich-Loeffler-Institut  erarbeite-
 ten  und  zur  Anwendung  freigegebenen  Nach-
 weismethode entsprechen.

 In-vitro-Diagnostika,  die  im  Rahmen  des  Satzes  2  her-
 gestellt  werden,  dürfen  nur  in  diesen  Untersuchungs-
 einrichtungen  angewendet  werden,  ohne  dass  sie  in  den
 Verkehr gebracht werden.“

 B e g r ü n d u n g

 Im  EU-Recht  gibt  es  lediglich  im  Humanbereich  Vor-
 gaben  über  den  Verkehr  von  In-vitro-Diagnostika
 (IVD)  (vgl.  Richtlinie  98/79/EG).  Eine  Zulassungs-
 pflicht  für  humane  In-vitro-Diagnostika  besteht  weder
 auf EU-Ebene noch national.

 Für  In-vitro-Diagnostika  im  Tierseuchenbereich  fordert
 die  EU-Verordnung  Nr.  882/2004  über  amtliche  Kon-
 trollen  zur  Überprüfung  der  Einhaltung  des  Lebensmit-
 tel-  und  Futtermittelrechts  sowie  der  Bestimmungen
 über  die  Tiergesundheit  unter  Verweis  auf  den  Erwä-
 gungsgrund  Nr.  17  lediglich,  dass  die  mit  der  Aus-
 wertung  amtlicher  Proben  befassten  Laboratorien  nach
 international  anerkannten  Verfahren  und  so  weit  wie
 möglich  nach  validierten  Analyseverfahren  arbeiten.
 Eine  Zulassungspflicht  für  die  Untersuchungsmethode
 wird  folglich  ebenfalls  nicht  gefordert.  Des  Weiteren
 sollte  die  Tätigkeit  der  Referenzlaboratorien  den
 gesamten  Bereich  der  Bestimmungen  über  die  Tier-
 gesundheit  abdecken,  insbesondere  jene  Gebiete,  auf
 denen  die  Notwendigkeit  präziser  Analyse-  und  Dia-
 gnoseergebnisse  besteht  (vgl.  Erwägungsgrund  Nr.  19.).
 Diese  Forderungen  werden  wie  bisher  mit  der  Auf-
 gabenbeschreibung  des  Friedrich-Loeffler-Institutes  in
 § 26 des neuen Tiergesundheitsgesetzes erfüllt.
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Das  national  vorgesehene  Primat  der  Zulassung  geht
 somit  deutlich  über  das  EU-Recht  sowie  vergleichbare
 nationale Regelungen im Humanbereich hinaus.

 Bei  der  Diagnostik  im  Bereich  von  Lebensmitteln  und
 Futtermitteln  sind  neben  den  Bestimmungen  im  natio-
 nalen  LFGB  (§  64)  auch  die  Vorgaben  des  Artikels  11
 der  EU-Verordnung  882/2004  anzuwenden.  Danach
 müssen  z.  B.  die  Analyseverfahren  ausschließlich  den
 gemeinschaftlichen  Rechtsvorschriften  genügen  oder
 alternativ  den  international  anerkannten  Regeln  bzw.
 einzelstaatlichen  Regeln  entsprechen.  Die  speziellen
 Kriterien,  welche  die  Analyseverfahren  oder  Diagnos-
 tikmethoden  erfüllen  müssen,  sind  in  Anhang  III  der
 EU-Verordnung  aufgelistet.  Deren  Einhaltung  ist  je-
 doch  nicht  zwangsläufig  im  Rahmen  einer  Zulassung
 zu  überprüfen.  Die  Validierung  kann  auch  durch  die
 Durchführung  sog.  Ringtests  auf  EU-  bzw.  nationaler
 Ebene gewährleistet werden.

 Durch  die  parallele  Anwendbarkeit  zugelassener  In-vi-
 tro-Diagnostika  mit  den  in  Satz  2  genannten  Nachweis-
 methoden  macht  eine  zeitlich  befristete  Übergangsrege-
 lung in den Sätzen 3 und 4 keinen Sinn mehr.

 14.  Zu § 10 Absatz 5 und 6

 § 10 Absatz 5 und 6 ist wie folgt zu fassen:

 „(5)  Die  zuständige  Bundesoberbehörde  kann  Aus-
 nahmen  von  Absatz  1  Satz  1  oder  Absatz  2  Satz  1  zu-
 lassen

 1.  für  die  Durchführung  wissenschaftlicher  Versuche
 außerhalb  wissenschaftlicher  Institute,  soweit  dies
 zur  Erprobung  immunologischer  Tierarzneimittel
 oder  In-vitro-Diagnostika  zum  Zwecke  der  Vorbe-
 reitung  eines  Antrages  zur  Zulassung  eines  immu-
 nologischen  Tierarzneimittels  oder  eines  In-vi-
 tro-Diagnostikums  erforderlich  ist  und  Belange  der
 Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen,

 2.  im  Anschluss  an  Versuche  nach  Nummer  1  während
 des  Verfahrens  der  Zulassung  des  jeweiligen  immu-
 nologischen  Tierarzneimittels  oder  In-vitro-Dia-
 gnostikums,  soweit  Belange  der  Tierseuchenbe-
 kämpfung nicht entgegenstehen.

 Die  Ausnahmen  sind  zu  befristen  und  mit  den  zum
 Schutz  vor  Tierseuchen  erforderlichen  sonstigen  Ne-
 benbestimmungen  zu  verbinden.  Die  zuständige  Bun-
 desoberbehörde  unterrichtet  die  zuständige  oberste
 Landesbehörde über die erteilten Ausnahmen.

 (6)  Die  zuständige  oberste  Landesbehörde  kann  im
 Einzelfall  im  Benehmen  mit  der  jeweils  zuständigen
 Bundesoberbehörde  Ausnahmen  von  Absatz  1  Satz  1
 zulassen

 1.  für  das  Inverkehrbringen  und  die  Anwendung  im-
 munologischer  Tierarzneimittel  bei  Tieren,  die  aus-
 geführt  werden,  soweit  der  Einfuhrstaat  die  Einfuhr
 von  der  vorherigen  Durchführung  bestimmter  Imp-
 fungen  abhängig  macht  oder  eine  Impfung  zum
 Schutz  dieser  Tiere  außerhalb  des  Inlandes  geboten
 erscheint  und  Belange  der  Tierseuchenbekämpfung
 nicht entgegenstehen,

 2.  für  das  Inverkehrbringen  und  die  Anwendung  im-
 munologischer  Tierarzneimittel,  die  von  einem  Tier-
 arzt  im  Einzelfall  für  die  von  ihm  behandelten  Tiere
 bezogen und angewendet werden, soweit

 a)  für  die  Behandlung  ein  zugelassenes  oder  ge-
 nehmigtes  immunologisches  Tierarzneimittel
 oder  ein  nach  Absatz  5  Nummer  1  oder  Num-
 mer  2  zu  erprobendes  immunologisches  Tierarz-
 neimittel  für  Tiere  der  betreffenden  Tierart  nicht
 zur Verfügung steht,

 b)  das  immunologische  Tierarzneimittel  national
 oder  in  einem  anderen  Staat  zur  Anwendung  bei
 Tieren zugelassen ist,

 c)  die  notwendige  immunprophylaktische  Versor-
 gung  der  Tiere  sonst  ernstlich  gefährdet  wäre
 und

 d)  eine  unmittelbare  oder  mittelbare  Gefährdung
 der  Gesundheit  von  Mensch  oder  Tier  nicht  zu
 befürchten ist.

 Die  Ausnahmen  sind  zu  befristen  und  mit  den  zum
 Schutz  vor  Tierseuchen  erforderlichen  sonstigen  Ne-
 benbestimmungen zu verbinden.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  im  geltenden  Tierseuchengesetz  enthaltenen  Rege-
 lungen  zur  Erteilung  von  Ausnahmen  durch  die  obers-
 ten  Landesbehörden  haben  sich  bewährt  und  sollen
 erhalten  werden.  Dabei  bleiben  die  Regelungen  unbe-
 rücksichtigt,  die  im  Zusammenhang  mit  der  Zulassung
 immunologischer  Tierarzneimittel  oder  In-vitro-Dia-
 gnostika  stehen;  diese  sollen  abweichend  von  den
 Regelungen  des  geltenden  Tierseuchengesetzes  auf  die
 Bundesoberbehörden  übertragen  werden,  die  auch  für
 die  Zulassung  zuständig  sind.  In  Absatz  5  und  6  werden
 die Zuständigkeiten entsprechend angepasst.

 Durch  die  Einschränkung  der  Ausnahmegenehmigung
 auf  immunologische  Tierarzneimittel  für  Tiere  der
 betroffenen  Tierart  in  §  10  Absatz  5  Nummer  1  Buch-
 stabe  b  der  Vorlage  ist  eine  Anwendung  bei  anderen
 Tierarten  ausgeschlossen.  Die  kontrollierte  Anwendung
 von  Impfstoffen  im  Benehmen  mit  dem  Paul-Ehrlich-
 Institut  (PEI)  als  Zulassungsbehörde  muss  im  begrün-
 deten  Einzelfall  auch  bei  Tierarten  außerhalb  des  zuge-
 lassenen  Anwendungsbereiches  möglich  sein.  Dies  ist
 aus  Gründen  der  Infektionsprophylaxe  und  des  Tier-
 schutzes  erforderlich,  um  die  Versorgung  von  Tierarten
 mit  geringen  Zahlen,  sogenannten  minor  species  (z.  B.
 Exoten  oder  Zootiere),  mit  Impfstoffen  abzudecken,
 deren  Zulassung  aus  wirtschaftlichen  Gründen  von  den
 Impfstoffherstellern  nicht  betrieben  wird.  Die  bisherige
 Regelung  der  erleichterten  Zulassungsbedingungen  für
 derartige  Impfstoffe  in  der  Tierimpfstoff-Verordnung
 hat  sich  nach  Aussage  des  PEI  nicht  bewährt.  Absatz  6
 Satz  1  Nummer  2  Buchstabe  b  wird  entsprechend  geän-
 dert.

 15.  Zu § 13 Absatz 2 Satz 1

 In  §  13  Absatz  2  Satz  1  sind  nach  den  Wörtern  „erfor-
 derlich  ist,“  die  Wörter  „im  Benehmen  mit  dem  Bun-
 desministerium“ einzufügen.
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B e g r ü n d u n g

 Die  Änderung  in  §  13  Absatz  2  Satz  1  ist  erforderlich,
 weil  eine  bundesweite  Überwachbarkeit  bei  Anwen-
 dung  dieser  Ermächtigung  nicht  möglich  ist.  Zudem  ist
 eine  Mitsprache  der  anderen  Länder  im  Verfahren  nicht
 gegeben.

 Um  mit  dem  Bundesministerium  Benehmen  herzustel-
 len,  ist  vor  Anwendung  der  Ermächtigung  belastbar  zu
 begründen,  dass  eine  Einschleppung  von  Tierseuchen
 nicht zu befürchten ist.

 16.  Zu § 15 Absatz 2 Satz 2

 In  §  15  Absatz  2  Satz  2  ist  die  Angabe  „10“  durch  die
 Angabe „20“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Ein  Betrag  von  10  Euro  ist  lediglich  für  Speisefische
 und  auch  hier  nur  für  die  gängigsten  Fischarten  wie
 Forellen  und  Karpfen  akzeptabel.  Für  seltenere  Arten,
 wie  z.  B.  Hechte,  Schleien  und  Zander,  und  für
 Jugendstadien  oder  Laichfische  sind  höhere  Markt-
 preise  anzusetzen.  Es  wird  daher  vorgeschlagen,  den
 Höchstbetrag  auf  20  Euro  anzuheben.  Zierfische,  z.  B.
 Koi,  überschreiten  diese  Größenordnung  teilweise  um
 ein  Vielfaches  und  sind  nach  §  16  Nummer  10  ohnehin
 von der Entschädigung ausgenommen.

 17.  Zu § 15 Absatz 5 – neu –

 Dem § 15 ist folgender Absatz 5 anzufügen:

 „(5)  Die  Länder  werden  ermächtigt,  ergänzende  Re-
 gelungen zur Erstattung der Kosten zu treffen.“

 B e g r ü n d u n g

 Gemäß  §  15  Absatz  4  Satz  2  TierGesG  besteht  für  den
 Tierhalter,  neben  dem  Entschädigungsanspruch  für  die
 auf  Grund  behördlicher  Anordnung  getöteten  Tiere,  ein
 Anspruch  auf  Erstattung  der  Kosten  der  Tötung.  Nach-
 dem  diese  Erstattungsleistung,  ebenfalls  wie  die  Kosten
 der  Entschädigung  an  den  Tierhalter,  bis  zu  50  Prozent
 bzw.  in  Einzelfällen  auch  zu  100  Prozent  aus  staatlichen
 Mittel  finanziert  wird,  besteht  ein  erheblich  öffentliches
 Interesse  daran,  den  finanziellen  staatlichen  Aufwand
 zu begrenzen bzw. kalkulierbar zu machen.

 In  vielen  Bereichen  gibt  es  inzwischen  Rahmenverein-
 barungen  mit  Firmen,  die  ein  umfangreiches  Leistungs-
 spektrum  (an  Personal,  Equipment,  Material  etc.)  für
 Tötungsaktionen  anbieten  und  dabei  auch  die  Ein-
 haltung  von  tierseuchen-,  tierschutz-  und  arbeitsschutz-
 rechtlichen  Bestimmungen  gewährleisten.  Mit  der  In-
 anspruchnahme  des  Dienstleisters  aus  der  Rahmenver-
 einbarung  soll  sichergestellt  werden,  dass  Maßnahmen
 zur  Seuchenbekämpfung  nicht  nur  rechtskonform
 ablaufen,  sondern  auch  die  Ausbreitung  einer  Seuche
 rasch  verhindert  werden  kann.  Zusätzlich  sind  mit  einer
 Rahmenvereinbarungen  auch  Preise  für  die  angebotene
 Leistung  festgelegt.  Damit  sind  die  Tötungskosten  für
 den  Seuchenfall  transparent  und  die  Höhe  der  Erstat-
 tungsleistungen  kalkulierbar.  Deshalb  sollte  z.  B.  auch
 ein  Tierhalter  aus  Kostengründen  verpflichtet  werden
 können,  Leistungen  aus  einer  Rahmenvereinbarung  in
 Anspruch zu nehmen.

 In  das  Tiergesundheitsgesetz  sollte  daher  eine  Regelung
 aufgenommen  werden,  die  es  den  Ländern  ermöglicht,
 in  eigener  Zuständigkeit  zusätzliche  oder  ergänzende
 Regelungen für die Erstattungsleistungen zu treffen.

 18.  Zu § 17 Absatz 3 Nummer 2

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetz-
 gebungsverfahrens  zu  prüfen,  ob  §  17  Absatz  3  Num-
 mer  2  TierGesG- E  klarstellend  dahingehend  ergänzt
 wird,  dass  der  Entschädigungsanspruch  auch  dann  ent-
 fällt,  wenn  der  Tierhalter  seine  Beitragspflicht  schuld-
 haft nicht rechtzeitig erfüllt.

 B e g r ü n d u n g

 §  17  Absatz  3  Nummer  2  TierGesG-E  entspricht  der
 Regelung  des  geltenden  §  69  Absatz  3  Nummer  2  des
 Tierseuchengesetzes  und  bestimmt,  dass  der  Entschädi-
 gungsanspruch  entfällt,  wenn  der  Tierhalter  schuldhaft
 seine  Beitragspflicht  nicht  erfüllt.  Nach  der  Rechtspre-
 chung  des  Bundesverwaltungsgerichts  umfasst  die  Bei-
 tragspflicht  auch  die  rechtzeitige  Leistung,  denn  mit
 dem  Sanktionscharakter  dieser  Norm  wäre  es  unverein-
 bar,  dass  der  Tierhalter  den  Entschädigungsausschluss
 jederzeit  durch  Nachentrichten  des  Beitrags  wieder  be-
 seitigen  könnte  (vgl.  BVerwG,  Beschluss  vom  17.  De-
 zember  1996  –  BVerwG  3  B  56.96  –  Buchholz  418.6
 TierSG  Nummer  15;  ebenso  Nds.  OVG,  Urteil  vom
 27.  Mai  2010  –  10  LB  219/07  –  RdL  2010,  275  =  AuR
 2010,  285;  OVG  S-T,  Urteil  vom  11.  September  2003
 –  2  L  458/00  –  zitiert  nach  juris  Rnr.  30).  Klarstellend
 könnte  daher  §  17  Absatz  3  Nummer  2  TierGesG-E
 dahingehend  ergänzt  werden,  dass  der  Entschädigungs-
 anspruch  auch  entfällt,  wenn  der  Tierhalter  verspätet
 –  etwa  erst  im  Wege  der  Vollstreckung  –  seine  Beitrags-
 pflicht erfüllt.

 19.  Zu § 19 Absatz 2 Satz 1

 In  §  19  Absatz  2  Satz  1  sind  nach  dem  Wort  „Rinder“
 die  Wörter  „einschließlich  Wasserbüffel,  Wisente  und
 Bisons“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Klarstellung,  dass  auch  für  Wasserbüffel,  Wisente  und
 Bisons Beiträge erhoben werden können.

 20.  Zu § 21 Absatz 1

 In  §  21  Absatz  1  sind  die  Wörter  „Fischereiberechtigte
 und  Fischereiausübungsberechtigte“  durch  die  Wörter
 „Betreiber  einer  Anlage  oder  Einrichtung  zur  Zucht,
 Haltung oder Hälterung von Fischen“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Zu  tierseuchenrechtlichen  Vorgaben  und  einer  Entschä-
 digung  wird  es  allenfalls  in  Betrieben  zur  Zucht,  Hal-
 tung  oder  Hälterung  von  Fischen  kommen.  In  freien
 Gewässern  sind  Fische  herrenlos.  Dort  kann  auch  kein
 „Keulen  des  Bestands“  vorgenommen  werden.  Der  Be-
 griff  des  „Betreibers  einer  Anlage  oder  Einrichtung  zur
 Zucht,  Haltung  oder  Hälterung  von  Fischen“  entspricht
 auch  in  der  Sache  völlig  dem  des  Tierhalters,  da  sich  in
 beiden  Fällen  Tiere  in  Obhut  des  Menschen  befinden,
 was  in  freien  Gewässern  gerade  nicht  der  Fall  ist.  Die
 Regelungen  des  Abschnitts  6  „Entschädigung  für  Tier-
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verluste“  sollten  daher  ausdrücklich  auf  Tierhalter  und
 Inhaber von Aquakulturbetrieben beschränkt werden.

 21.  Zu § 21 Absatz 2

 In  §  21  Absatz  2  sind  nach  dem  Wort  „gelten“  die  Wör-
 ter „die Absätze 1, 4 bis 6 sowie“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Es  sollte  klargestellt  werden,  dass  auch  die  übrigen
 Regelungen  aus  §  21  entsprechend  anwendbar  sind.
 Besonders  wichtig  ist  dabei  der  eindeutige  Verweis  auf
 die  Zuständigkeit  der  Verwaltungsgerichtsbarkeit  für
 Ansprüche,  die  in  diesem  Zusammenhang  aus  dem
 europäischen  Recht  abgeleitet  werden,  sowie  der  deut-
 liche  Verweis  auf  die  Anwendbarkeit  der  Verjährungs-
 regelung in §  21 Absatz 6.

 22.  Zu § 22 Absatz 4 Satz 1, 2 und 4

 § 22 Absatz 4 ist wie folgt zu ändern:

 a)  In  Satz  1  sind  die  Wörter  „im  Rahmen  ihrer  Aufga-
 benwahrnehmung“ zu streichen.

 b)  In  Satz  2  sind  die  Wörter  „im  Rahmen  ihrer  Auf-
 gabenerfüllung“ zu streichen.

 c)  In  Satz  4  sind  die  Wörter  „erfolgen;  §  10  Absatz  2
 bis  5  des  Bundesdatenschutzgesetzes  ist  anzuwen-
 den.“ durch das Wort „erfolgen.“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Zu den Buchstaben a und b

 Die  in  §  22  Absatz  4  Satz  1  und  2  TierGesG-E  fest-
 gelegten  Verwendungszwecke  liegen  im  Rahmen  der
 Aufgabenwahrnehmung  der  zuständigen  Behörden.
 Daher  bedarf  es  keiner  zusätzlichen  Regelung,  dass  die
 zuständigen  Behörden  Angaben  nur  im  Rahmen  der
 Aufgabenwahrnehmung verwenden dürfen.

 Zu Buchstabe c

 Zuständige  Behörden  im  Sinne  des  §  22  Absatz  4
 TierGesG-E  sind  Landesbehörden.  Ohne  Regelung  im
 TierGesG-E  ergibt  sich  für  Landesbehörden  für  Über-
 mittlungen  im  Abrufverfahren,  dass  sich  aus  §  10  Ab-
 satz  2  bis  5  BDSG  vergleichbare  Vorgaben  aus  den
 entsprechenden  Bestimmungen  der  Landesdatenschutz-
 gesetze  ergeben.  Wäre  nur  Bundesrecht  anwendbar,
 bliebe  die  erforderliche  Einbindung  der  Landesbeauf-
 tragten  für  den  Datenschutz  in  die  Ausgestaltung  von
 Abrufverfahren ungeregelt.

 23.  Zu § 22 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1

 In  §  22  Absatz  5  Satz  1  Nummer  1  sind  nach  dem  Wort
 „übermittelt“  die  Wörter  „im  Einvernehmen  mit  der  je-
 weiligen  obersten  Landesbehörde  oder  einer  von  dieser
 bestimmten anderen Stelle“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Übermittlung  von  Angaben  durch  die  zuständige
 Behörde  bedeutet  einen  Eingriff  in  die  Organisations-
 hoheit  der  Länder.  Daher  sind  die  Angaben  im  Ein-
 vernehmen  mit  der  jeweiligen  obersten  Landesbehörde
 oder  einer  von  dieser  bestimmten  Stelle  dem  Friedrich-
 Loeffler-Institut zu übermitteln.

 24.  Zu § 22

 Im  Rahmen  von  Eigenkontrollen  kann  die  Unter-
 suchung  in  bestimmten  Fällen  auch  in  Einrichtungen
 durchgeführt  werden,  die  in  anderen  Mitgliedstaaten
 liegen.  Diese  Untersuchungsergebnisse  werden  durch
 die  Vorschriften  der  Gesetzesvorlage  nicht  erfasst,  sind
 zu  den  in  §  22  Absatz  3  genannten  Zwecken  aber  erfor-
 derlich.

 Der  Bundesrat  bittet  daher,  im  weiteren  Gesetz-
 gebungsverfahren  dafür  Sorge  zu  tragen,  das  die  Unter-
 suchungsergebnisse  aus  Einrichtungen  in  anderen  Mit-
 gliedstaaten  im  erforderlichen  Umfang  Berücksich-
 tigung finden können.

 25.  Zu § 23 Absatz 3 Satz 3

 In  §  23  Absatz  3  Satz  3  ist  das  Wort  „Vieh“  durch  das
 Wort „Haustieren“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Aus  präventiven  Gründen  ist  das  Tierhaltungsverbot
 auf  sämtliche,  in  menschlicher  Obhut  gehaltene  Tiere
 auszudehnen.  Insbesondere  müssen  auch  die  sogenann-
 ten  Heimtiere  bzw.  Hunde  und  Katzen  erfasst  werden,
 deren  Verbringung  aus  dem  Ausland  in  der  Vergangen-
 heit  häufig  zu  Beanstandungen  bis  hin  zur  Tollwutfest-
 stellung geführt hat.

 26.  Zu § 23 Absatz 5 Nummer 2

 In  §  23  Absatz  5  Nummer  2  sind  nach  der  Angabe  „§  26
 Absatz  3  Satz  1  Nummer  3“  die  Wörter  „auf  Anforde-
 rung  der  zuständigen  obersten  Landesbehörde“  einzu-
 fügen.

 B e g r ü n d u n g

 Klarstellung des Gewollten.

 Die  Rechte  des  Friedrich-Loeffler-Instituts  werden  da-
 von  abhängig  gemacht,  dass  es  von  der  zuständigen
 obersten  Landesbehörde  zur  Mitwirkung  an  den  epide-
 miologischen Untersuchungen angefordert wird.

 27.  Zu § 24 Absatz 3 Nummer 2

 In  §  24  Absatz  3  Nummer  2  ist  nach  dem  Wort  „Tier-
 schauen“ das Wort „,  Wettbewerbe“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Auch  von  Wettbewerbsveranstaltungen  wie  z.  B.  Reit-
 turnieren  oder  Taubenwettflügen  können  Tierseuchen-
 gefahren  ausgehen.  Daher  sollten  diese  ebenfalls  in
 §  24  Absatz  3  genannt  werden,  da  sie  nicht  mit  den  be-
 reits  dort  genannten  Veranstaltungen  vergleichbar  sind.

 28.  Zu § 26 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1

 In  §  26  Absatz  4  Satz  1  Nummer  1  sind  nach  dem  Wort
 „Tierseuchen“  die  Wörter  „,  meldepflichtige  Tierkrank-
 heiten und sonstige Tierkrankheiten“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 In  der  amtlichen  Methodensammlung  sind  auch  Verfah-
 ren  zum  Nachweis  von  meldepflichtigen  und  sonstigen
 Tierkrankheiten aufgeführt.
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29.  Zu § 28 Absatz 1 Satz 2

 In § 28 Absatz 1 ist Satz 2 wie folgt zu fassen:

 „Die Zolldienststellen

 1.  können  Sendungen  der  in  Satz  1  genannten  Art  so-
 wie  deren  Beförderungsmittel,  Behälter,  Lademittel
 und  Verpackungsmittel  bei  der  Einfuhr,  Durchfuhr
 und Ausfuhr zur Überwachung anhalten,

 2.  teilen  den  Verdacht  von  Verstößen  gegen  Verbote
 und  Beschränkungen  nach  diesem  Gesetz,  den  auf
 Grund  dieses  Gesetzes  erlassenen  Rechtsverordnun-
 gen  oder  den  unmittelbar  geltenden  Rechtsakten  der
 Europäischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen
 Union  im  Anwendungsbereich  dieses  Gesetzes,  der
 sich  bei  der  Abfertigung  ergibt,  den  nach  §  23
 Absatz  1 zuständigen Behörden mit,

 3.  können  in  den  Fällen  der  Nummer  2  anordnen,  dass
 die  Sendungen  der  in  Satz  1  genannten  Art  auf  Kos-
 ten  und  Gefahr  des  Verfügungsberechtigten  der  für
 die  Überwachung  zuständigen  Behörde  vorgeführt
 werden.“

 B e g r ü n d u n g

 Der  Verdacht  von  Verstößen  gegen  tierseuchenrechtli-
 che  Verbote  und  Beschränkungen  sollte  in  jedem  Fall
 den  zuständigen  Veterinärbehörden  mitgeteilt  werden.

 Deshalb  sollte  aus  der  Kann-Bestimmung  eine  ver-
 pflichtende Regelung werden.

 30.  Zu § 29 Absatz 1 Satz 2 – neu –

 In § 29 ist dem Absatz 1 folgender Satz anzufügen:

 „Für  den  Fall,  dass  ein  zugelassenes  oder  genehmigtes
 immunologisches  Tierarzneimittel  zur  Verfügung  steht,
 ist  zu  prüfen,  ob  anstelle  der  Tötung  eine  Impfung
 durchgeführt werden kann.“

 B e g r ü n d u n g

 Der  Grundsatz  „Impfen  vor  Töten“  sollte  bereits  im  Ge-
 setz verankert werden.

 31.  Zu Abschnitt 10

 In  Abschnitt  10  ist  die  Überschrift  „Schlussvorschrif-
 ten“  durch  die  Überschrift  „Weitere  Befugnisse  und
 Schlussvorschriften“ zu ersetzen.

 F o l g e ä n d e r u n g

 Im  Inhaltsverzeichnis  ist  die  Angabe  „Schlussvor-
 schriften“  durch  die  Angabe  „Weitere  Befugnisse  und
 Schlussvorschriften“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Abschnitt  10  enthält  zahlreiche  weitere  Befugnisse,  da-
 her  sollte  die  Überschrift  entsprechend  angepasst  wer-
 den.
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Anlage 5
 Gegenäußerung der Bundesregierung
 Die  Bundesregierung  nimmt  zu  der  Stellungnahme  des  Bun-
 desrates wie folgt Stellung:

 Zu Nummer 1  (§ 1 Satz 2)

 Die Bundesregierung lehnt den Änderungsvorschlag ab.

 §  1  Satz  2  greift  die  Begrifflichkeit  der  Gesetzgebungskom-
 petenz  in  Artikel  74  Absatz  1  Nummer  17  des  Grundgesetzes
 auf,  die  unter  anderem  die  Förderung  der  land-  und  forstwirt-
 schaftlichen  Erzeugung  beinhaltet.  Diese  Begrifflichkeit  ist
 der  Auslegung  des  §  1  des  Entwurfs  des  Tiergesundheitsge-
 setzes  zugrunde  zu  legen.  Sie  ist  ebenso  wie  die  des  Grund-
 gesetzes  umfassend  zu  verstehen  und  schließt  nach  allgemei-
 ner  Auffassung  Mastbetriebe  oder  Geflügelfarmen  mit  ein.
 Es  bedarf  daher  keiner  näheren  Definition  oder  Abgrenzung
 zu  anderen  Rechtsgebieten.  Im  Übrigen  ist  darauf  hinzuwei-
 sen,  dass  auch  der  Begriff  „Nutztiere“  Unschärfen  aufweist
 und  vor  dem  Hintergrund  der  dem  Anwendungsbereich  des
 Gesetzentwurfs  zugrunde  liegende  Gesetzgebungskompe-
 tenz  des  Artikels  74  Absatz  1  Nummer  17  des  Grundgesetzes
 ausgelegt werden müsste.

 Zu Nummer 2  (§ 2 Nummern 2, 16, 17)

 Die Bundesregierung lehnt die Änderungsvorschläge ab.

 Zu Buchstabe a  (§ 2 Nummer 2)

 §  2  Nummer  2  ist  im  Zusammenhang  mit  §  2  Nummer  1  zu
 sehen.  Aus  §  2  Nummer  1  ergibt  sich  bereits,  dass  es  sich  bei
 einem  Tierseuchenerreger  um  einen  Erreger  einer  Krankheit
 handelt,  der  bei  Tieren  auftritt.  Insoweit  bedarf  es  in  §  2
 Nummer 2 keiner Klarstellung.

 Zu den Buchstaben b und c  (§ 2 Nummer 16 und 17)

 Die  Begründung  des  Bundesrates  zu  diesem  Änderungsvor-
 schlag,  dass  die  Verwendung  des  Begriffs  „Tierseuchenerre-
 ger“  in  der  Definition  des  immunologischen  Arzneimittels
 (Impfstoff),  zur  Folge  hätte,  dass  aus  Humanerregern  herge-
 stellte  Impfstoffe  zur  Verhütung,  Erkennung  oder  Heilung
 von  Tierseuchen  keiner  Zulassungspflicht  mehr  unterliegen
 würden,  ist  zwar  zutreffend.  Dieser  Umstand  ist  jedoch  nicht
 von  Bedeutung,  da  (reine)  Humanerreger  bei  Tieren  keine
 Wirkung  (Infektion,  Krankheit)  entfalten.  Anderenfalls
 würde  es  sich  um  Zoonosenerreger  handeln,  die  jedoch  auch
 Tierseuchenerreger sind.

 Bisher  wurden  keine  immunologischen  Tierarzneimittel  aus
 (reinen)  Humanerregern  entwickelt.  Da  solche  bei  Tieren
 keine  Wirkungen  hervorrufen,  ist  dies  auch  zukünftig  nicht
 zu erwarten (Buchstabe b).

 Die  zu  Buchstabe  b  gemachten  Ausführungen  gelten  für
 Buchstabe c entsprechend.

 Soweit  in  der  Begründung  des  Bundesrates  auf  einen  Wider-
 spruch  zwischen  der  in  dem  Gesetzentwurf  neu  eingeführten
 Definition  des  immunologischen  Tierarzneimittels  und  dem
 in  der  Tierimpfstoffverordnung  verwendeten  Mittelbegriff

 hingewiesen  wird,  wird  die  Tierimpfstoffverordnung  anzu-
 passen sein.

 Zu Nummer 3  (§ 2 Nummer 2)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  des
 Bundesrates ab.

 §  2  Nummer  2  ist  im  Zusammenhang  mit  §  2  Nummer  1  zu
 sehen.  Aus  §  2  Nummer  1  ergibt  sich  bereits,  dass  es  sich  bei
 einem  Tierseuchenerreger  um  einen  Erreger  oder  einen  Teil
 eines  Erregers  handeln  muss,  der  eine  Krankheit  unmittelbar
 oder  mittelbar  verursacht.  Die  sich  aus  der  Begründung  des
 Vorschlags  des  Bundesrates  ergebende  Intention,  die  Über-
 tragbarkeit  zu  verdeutlichen,  ist  daher  nicht  erforderlich.
 Insoweit bedarf es in § 2 Nummer 2 keiner Klarstellung.

 Zu Nummer 4  (§  2  Nummern  14a  –  neu  –  und  14b  –  neu)

 Die Bundesregierung lehnt die Änderungsvorschläge ab.

 Es  trifft  zu,  dass  dem  Begriff  „kleiner  Grenzverkehr“  eine
 gewisse  Unbestimmtheit  innewohnt.  Gleichwohl  ist  darauf
 hinzuweisen,  dass  sich  der  Begriff  seit  Jahrzehnten  im  Tier-
 seuchengesetz  ohne  jegliche  weitere  Begriffsbestimmung
 findet  und  ohne  dass  bisher  die  Notwendigkeit  einer  solchen
 Begriffsbestimmung  gesehen  worden  wäre.  Der  Bundes-
 regierung  sind  in  den  vergangenen  Jahrzehnten  keine
 Schwierigkeiten  bei  der  Auslegung  des  Begriffs  bekannt  ge-
 worden.

 Zudem  ist  daran  zu  erinnern,  dass  der  Begriff  im  Rahmen
 einer  Ermächtigung  an  die  Landesregierungen  Verwendung
 findet,  durch  Rechtsverordnung  zur  Erleichterung  des  klei-
 nen  Grenzverkehrs  einschließlich  des  Grenzweideverkehrs
 bestimmte  Regelungen  zu  erlassen,  so  dass  durch  die  Rege-
 lung  in  der  Verordnung  das  Gebiet  festgelegt  wird,  im  dem
 der  tierseuchenrechtliche  kleine  Grenzverkehr  stattfindet.
 Für  die  Rechtsunterworfenen  ergeben  sich  insoweit  keine
 Probleme.

 Diese  Ermächtigung  kann  im  übrigen  auf  andere  Behörden
 weiter  übertragen  werden.  Es  ist  sinnvoll,  dass  diejenigen,
 die  die  Verhältnisse  und  Bedürfnisse  in  Grenzregionen  vor
 Ort  kennen,  die  zur  Erleichterung  des  Grenzverkehrs  und  des
 Grenzweideverkehrs  erforderlichen  und  tierseuchenrecht-
 lich  vertretbaren  Regelungen  treffen.  Dabei  können  sie,  falls
 erforderlich,  auch  den  Begriff  des  kleinen  Grenzverkehrs  im
 gegebenen  Rahmen  den  lokalen  Bedürfnissen  entsprechend
 konkretisieren.

 Ferner  weist  die  Bundesregierung  darauf  hin,  dass  die  vom
 Bundesrat  vorgeschlagene  Begriffsbestimmung,  der  die  Ver-
 ordnung  (EG)  Nr.  1931/2006*  zur  Regelung  des  Personen-

 *  Verordnung  (EG)  Nr.  1931/2006  des  Europäischen  Parlaments  und

 des  Rates  vom  20.  Dezember  2006  zur  Festlegung  von  Vorschriften

 über  den  kleinen  Grenzverkehr  an  den  Landaußengrenzen  der  Mit-

 gliedstaaten  sowie  zur  Änderung  der  Bestimmungen  des  Überein-

 kommens von Schengen.
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verkehrs  an  den  Außengrenzen  der  Gemeinschaft  vor  dem
 Hintergrund  des  so  genannten  Schengener  Übereinkommens
 zugrunde  liegt,  inhaltlich  nicht  geeignet  ist,  den  tierseuchen-
 rechtlich  zu  beurteilenden  „kleinen  Grenzverkehr  einschließ-
 lich des Grenzweideverkehrs“ angemessen auszufüllen.

 Zu Nummer 5  (§ 2a – neu)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Bundesrat  zu,  dass  dem
 Tierhalter,  der  als  solcher  direkt  auf  seine  Tiere  und  deren
 Haltungsbedingungen  einwirken  kann,  auch  eine  besondere
 Verantwortung  in  Bezug  auf  die  Vorbeugung  vor  und  die
 Verhinderung  der  Verschleppung  von  Tierseuchen  zu-
 kommt.

 Die  Bundesregierung  ist  jedoch  der  Auffassung,  dass  die
 vom  Bundesrat  vorgeschlagene  Formulierung  insgesamt  zu
 unbestimmt  ist,  um  diesbezüglich  eine  ordnungsgemäße
 Durchführung  des  Gesetzes  zu  ermöglichen.  Die  Bundes-
 regierung schlägt daher folgende Formulierung vor:

 Nach § 2 ist folgender § 2a einzufügen:

 „§ 2a

 Allgemeine Pflichten des Tierhalters

 Wer  Vieh  oder  Fische  hält,  hat  zur  Vorbeugung  vor  Tier-
 seuchen und zu deren Bekämpfung

 1.  dafür  Sorge  zu  tragen,  dass  Tierseuchen  weder  in  seinen
 Bestand  eingeschleppt  noch  aus  seinem  Bestand  ver-
 schleppt werden,

 2.  sich  im  Hinblick  auf  die  Übertragbarkeit  anzeigepflichti-
 ger  Tierseuchen  bei  den  von  ihm  gehaltenen  Tieren  sach-
 kundig zu machen,

 3.  Vorbereitungen  zur  Umsetzung  von  Maßnahmen  zu  tref-
 fen,  die  von  ihm  beim  Ausbruch  einer  Tierseuche  nach
 den  für  die  Tierseuche  maßgeblichen  Rechtsvorschriften
 durchzuführen sind.“

 Folgeänderung

 Im  Inhaltsverzeichnis  ist  vor  die  die  Anzeigepflicht  betref-
 fende Zeile einzufügen:

 „§ 2a  Allgemeine Pflichten des Tierhalters“.

 Zu Nummer 6  (§ 3 Absatz 1 Satz 1)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 7  (§ 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 8  (§ 3 Absatz 3 Satz 2)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 9  (§ 4 Absatz 2)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 10  (§ 4 Absatz 4 (neu))

 Die  Bundesregierung  anerkennt  den  Wunsch  des  Bundes-
 rates,  dass  die  für  die  Durchführung  des  Infektionsschutz-
 gesetzes  zuständigen  Behörden  über  das  Auftreten  von
 Zoonoseerregern  bei  Tieren  unterrichtet  werden.  Insoweit
 wird  die  Bundesregierung  den  Wunsch  des  Bundesrates  im
 weiteren  Verlauf  der  parlamentarischen  Beratungen  prüfen.

 Ebenso  wird  über  eine  entsprechende  Änderung  des  Infek-
 tionsschutzgesetzes  zur  Unterrichtung  der  für  das  Tierseu-
 chenrecht  zuständigen  Behörden  in  den  parlamentarischen
 Beratungen zu befinden sein.

 Zu Nummer 11  (§  5  Absatz  1  Nummer  2  Buchstabe  b;
 Nummer 11 Buchstabe d)

 Die Bundesregierung lehnt die Vorschläge ab.

 §  5  enthält  Ermächtigungen  für  das  Bundesministerium
 (und  ist  nach  §  37  Absatz  11  auch  Grundlage  für  Verfügun-
 gen  der  zuständigen  Behörde),  bestimmte  Vorschriften  zu
 erlassen.  Diese  Ermächtigungen  sollten  aus  Sicht  der  Bun-
 desregierung  umfassend  genug  sein,  um  auch  zukünftig  zu
 regelnde  Sachverhalte  angemessen  aufgreifen  zu  können.
 Änderungen  des  EU-Rechtes  sind  jederzeit  möglich.  Auch
 vor  dem  Hintergrund,  dass  nach  §  7  z.  B.  Wassereinzugsge-
 biete  als  frei  von  bestimmten  Fischseuchen  erklärt  werden
 können,  bedarf  es  einer  entsprechenden  Ermächtigung.
 Neben  der  Untersuchung  von  Fischen  aus  Betrieben,  die  ge-
 gebenenfalls  von  entsprechenden  Fließgewässern  gespeist
 werden,  sind  auch  Untersuchungen  von  „Wildfischen“  an-
 gezeigt.  Insoweit  hält  die  Bundesregierung  an  dem  von  ihr
 vorgeschlagenen Wortlaut fest.

 Zu Nummer 12  (§ 5 Absatz 1 Nummer 19)

 Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

 Im  Falle  eines  –  wie  in  der  Vergangenheit  insbesondere  in
 kleineren  Gewässern  immer  wieder  vorkommenden  –
 „Fischsterbens“  muss  es  auch  zukünftig  möglich  sein,
 Fische  in  offenen  Gewässern  abzufischen.  Insoweit  bedarf
 es  dazu  auch  einer  entsprechenden  Ermächtigung.  Im  Üb-
 rigen  entspricht  die  Regelung  geltendem  Recht  (§  20  Ab-
 satz 5 des Tierseuchengesetzes).

 Zu Nummer 13  (§ 10 Absatz 2 Satz 2 bis 4)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  grundsätzlich  ab,
 da  damit  die  Zulassungspflicht  für  In-vitro-Diagnostika  (im
 geltenden  Tierseuchengesetz  „Nachweismethoden“)  ausge-
 höhlt  und  infrage  gestellt  wird,  denn  sonstige  Nachweisme-
 thoden  werden  den  zugelassenen  In-vitro-Diagnostika
 gleichgestellt.  Die  Zulassungspflicht  von  In-vitro-Diagnos-
 tika  hat  sich  bisher  bewährt  und  sollte  schon  deshalb  auch
 zukünftig  bestehen  bleiben.  Der  Ansatz  der  Bundesregie-
 rung  geht  dahin,  dass  andere  Nachweismethoden  (als  zuge-
 lassene  In-vitro-Diagnostika)  erst  dann  angewendet  werden
 dürfen,  wenn  für  einen  bestimmten  Tierseuchenerreger  kein
 zugelassenes  In-vitro-Diagnostikum  zur  Verfügung  steht.
 Die  dann  bestehende  Kaskade  von  Möglichkeiten  der  An-
 wendung  anderer  Nachweismethoden  ist  im  Entwurf  der
 Bundesregierung in § 10 Absatz 2 Satz 2 dargestellt.

 Damit  ist  nach  Auffassung  der  Bundesregierung  für  jede
 Untersuchungseinrichtung  gewährleistet,  dass  Tierseuchen-
 erreger  in  jedem  Fall  auch  diagnostiziert  werden  können.
 Sogenannte  In-house-Methoden  können  also  weiter  ange-
 wendet  werden  (dies  ist  nach  geltendem  Recht  –  §  17c  Ab-
 satz  4  Nummer  1  des  Tierseuchengesetzes  –  nur  im  Wege
 einer  Ausnahmegenehmigung  der  zuständigen  obersten
 Landesbehörde  möglich).  Der  Vorschlag  des  Bundesrates
 würde  dazu  führen,  dass  für  die  Industrie  keinerlei  Anreiz
 mehr  vorhanden  wäre,  In-vitro-Diagnostika  zu  entwickeln
 und zur Zulassungsreife zu führen.
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Gleichwohl  könnte  die  Bundesregierung  auch  eine  Zulas-
 sungspflicht  für  In-vitro-Diagnostika  begrenzt  auf  den
 Nachweis  anzeigepflichtiger  Tierseuchen,  meldepflichtiger
 und  mitteilungspflichtiger  Tierkrankheiten  akzeptieren.
 Hierüber  soll  im  weiteren  parlamentarischen  Verfahren  be-
 raten werden.

 Zu Nummer 14  (§ 10 Absatz 5)

 Die  Bundesregierung  anerkennt  den  Wunsch  des  Bundes-
 rates,  die  im  Vorschlag  der  Bundesregierung  auf  die  zustän-
 dige  Bundesoberbehörde  (Paul-Ehrlich-Institut  –  PEI)  ver-
 lagerte  Zuständigkeit  zukünftig  zwischen  dem  PEI  und  der
 zuständigen obersten Landesbehörde aufzuteilen.

 Die  Bundesregierung  schlägt  allerdings  im  Hinblick  auf
 §  10 Absatz 6 folgende Formulierung vor:

 1.  Der einleitende Satzteil wird wie folgt gefasst:

 „(6)  Die  zuständige  oberste  Landesbehörde  kann  im
 Einzelfall  im  Benehmen  mit  der  zuständigen  Bundes-
 oberbehörde  Ausnahmen  von  Absatz  1  Satz  1  zulassen
 …“.

 2.  Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b ist wie folgt zu fassen:

 „b)  das  immunologische  Tierarzneimittel  in  einem  an-
 deren  Staat  zur  Anwendung  bei  Tieren  der  betref-
 fenden Tierart zugelassen ist,“.

 Zu Nummer 15  (§ 13 Absatz 2 Satz 1)

 Die  Bundesregierung  weist  darauf  hin,  dass  die  Regelung
 bereits  seit  Jahrzehnten  geltendes  Recht  ist,  ohne  dass  der
 Bundesregierung  jemals  Schwierigkeiten  im  Rahmen  der
 Wahrnehmung  der  Ermächtigung  durch  die  Landesregierun-
 gen  zur  Kenntnis  gelangt  sind.  Maßgeblich  sind  insoweit
 Kenntnisse  von  den  Verhältnissen  vor  Ort.  Die  Bundes-
 regierung lehnt daher den Vorschlag ab.

 Zu Nummer 16  (§ 15 Absatz 2 Satz 2)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 17  (§ 15 Absatz 5 – neu)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  ab,  da  sich  das
 Gewollte bereits aus § 21 Absatz 4 ergibt.

 Zu Nummer 18  (§ 17 Absatz 3 Nummer 2)

 Die  Bundesregierung  ist  der  Prüfbitte  des  Bundesrates  nach-
 gekommen  mit  dem  Ergebnis,  dass  es  keiner  Erweiterung
 der  Vorschrift  des  §  17  Absatz  3  Nummer  2  im  Hinblick  auf
 eine  nicht  rechtzeitige  Entrichtung  der  Tierseuchenkassen-
 beiträge  bedarf.  In  dem  in  der  Begründung  des  Vorschlages
 herangezogenen  Beschluss  des  Bundesverwaltungsgerichts
 (BVerwG  3B  56.96)  heißt  es  unter  anderem,  dass  die  Pflicht
 zum  Beitrag  auch  dessen  rechtzeitige  Leistung  umfasst.  Die
 Vorschrift  würde  ihrem  Sinne  nicht  gerecht,  wenn  nur  die
 endgültige  Nicht-  oder  Teilleistung  darunter  fiele.  Insoweit
 ist eine gesetzliche Lücke nicht erkennbar.

 Zu Nummer 19  (§ 19 Absatz 2 Satz 1)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  zu,  schlägt  al-
 lerdings  aus  Gründen  der  einheitlichen  Formulierung  im
 Gesetz folgende Formulierung vor:

 In  §  19  Absatz  2  Satz  1  sind  nach  dem  Wort  „Rinder,“  die
 Wörter  „einschließlich  Bisons,  Wisente  und  Wasserbüffel,“
 einzufügen.

 Zu Nummer 20  (§ 21 Absatz 1)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 21  (§ 21 Absatz 2)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 22  (§ 22 Absatz 4 Satz 1, 2 und 4)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  hinsichtlich  des
 Änderungswunsches  des  Bundesrates  in  den  Sätzen  1  und  2
 ab (Buchstabe a und b).

 Die  vom  Bundesrat  zur  Streichung  empfohlenen  Passagen
 dienen  der  Klarstellung  und  sind  bereits  in  anderen  tier-
 seuchenrechtlichen  Vorschriften  (z.  B.  §  2  des  Rinderregis-
 trierungsdurchführungsgesetzes) enthalten.

 Hinsichtlich  des  Satzes  4  stimmt  die  Bundesregierung  dem
 Vorschlag jedoch zu (Buchstabe c).

 Zu Nummer 23  (§ 22 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1)

 Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

 Die  Bundesregierung  vermag  in  der  Regelung  des  Gesetz-
 entwurfs  keinen  Eingriff  in  die  Organisationshoheit  der
 Länder  erkennen.  Es  obliegt  den  Ländern,  im  Rahmen  ihrer
 Organisationshoheit  zu  bestimmen,  welcher  Behörde  die
 Aufgabe  „Übermittlung  an  das  Friedrich-Loeffler-Institut“
 übertragen wird.

 Zu Nummer 24  (§ 22)

 Die  Bundesregierung  greift  das  Anliegen  des  Bundesrates
 auf und schlägt folgende Formulierung vor:

 § 22 Absatz 1 ist wie folgt zu ändern:

 a)  Nach Satz 3 ist folgender Satz einzufügen:

 „Soweit  tierseuchenrechtlich  vorgeschriebene  Untersu-
 chungen  nicht  in  einer  im  Inland  gelegenen  Einrichtung
 durchgeführt  werden,  hat  der  Tierhalter  die  in  Satz  1  ge-
 nannten  Angaben  sowie  die  Registriernummer  des  Be-
 triebes  oder  der  Tierhaltung,  in  dem  oder  in  der  die  unter-
 suchten  Tiere  gehalten  werden,  der  zuständigen  Behörde
 zu übermitteln.“

 b)  Im  neuen  Satz  5  ist  die  Angabe  „Satz  1  oder  2“  durch  die
 Angabe „Satz 1, 2 oder 4“ zu ersetzen.

 Zu Nummer 25  (§ 23 Absatz 3 Satz 3)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 26  (§ 23 Absatz 5 Nummer 2)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  zu,  schlägt
 aber  zur  klareren  Regelung  des  Gewollten  vor,  Absatz  5  um
 einen Satz zu ergänzen:

 Dem § 23 Absatz 5 ist folgender Satz anzufügen:

 „In  den  Fällen  des  Satzes  1  Nummer  2  bedarf  es  des  Beneh-
 mens der zuständigen obersten Landesbehörde.“



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 61 – Drucksache 17/12032
Zu Nummer 27  (§ 24 Absatz 3 Nummer 2)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 28  (§ 26 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1)

 Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

 Erforderlich  ist  eine  amtliche  Methodensammlung  für  an-
 zeigepflichtige  Tierseuchen,  die  bereits  jetzt  schon  vom  FLI
 unter  Mitwirkung  wissenschaftlicher  Sachverständiger  er-
 arbeitet,  auf  dem  neuesten  Stand  gehalten  und  den  Unter-
 suchungseinrichtungen  der  Länder  zur  Verfügung  gestellt
 wird.  Dies  ist  eine  Amtsaufgabe  des  FLI.  Der  Vorschlag  des
 Bundesrates  würde  dazu  führen,  dass  das  FLI  zwingend
 auch  eine  amtliche  Methodensammlung  für  meldepflichtige
 und  sonstige  Tierkrankheiten  erarbeiten  müsste.  Aus  dem
 Umstand,  dass  aktuell  auch  Untersuchungsverfahren  für
 nicht  anzeigepflichtige  Tierseuchen  in  der  amtlichen  Me-
 thodensammlung  enthalten  sind,  sollte  keine  Verpflichtung
 abgeleitet  werden.  Dass  die  amtliche  Methodensammlung
 bei  Bedarf  sehr  rasch  erweitert  werden  kann,  hat  in  jüngster
 Vergangenheit  das  erstmalige  Auftreten  des  Schmallen-
 berg-Virus gezeigt.

 Zu Nummer 29  (§ 28 Absatz 1 Satz 2)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  ab,  dass  die  Zoll-
 dienststellen  in  jedem  Fall  Verstöße  gegen  Verbote  und  Be-
 schränkungen  den  nach  §  23  Absatz  1  zuständigen  Behör-
 den  mitzuteilen  haben.  Dies  würde  voraussetzen,  dass  die
 zuständigen  Behörden  24  Stunden  täglich  und  an  365  Tagen
 im  Jahr  erreichbar  sind,  damit  die  Zollstellen  deren  Ent-
 scheidungen  einholen  können.  Sind  nämlich  die  zuständi-
 gen  Behörden  nicht  erreichbar,  droht  Gefahr,  dass  Sendun-
 gen  mit  lebenden  Tieren  oder  verderblichen  Waren  unnötig
 lange  stehen  bleiben,  bis  eine  Entscheidung  über  die  Sen-
 dung  getroffen  werden  kann.  Dies  gilt  insbesondere  auch
 für  Waren  aus  Drittländern,  die  im  Reiseverkehr  eingeführt
 werden  (z.  B.  Reiseproviant  im  persönlichen  Gepäck  von
 Reisenden).  Auf  die  Bundesländer  würden  insofern  unver-
 hältnismäßig  hohe  Kosten  zukommen.  Die  von  der  Bundes-
 regierung  vorgeschlagene  Ermessensentscheidung  über  eine
 Mitteilung  der  Zollstellen  an  die  zuständigen  Behörden
 stellt  die  zweckmäßigere  Lösung  dar.  Dem  Anliegen  des

 Bundesrates  wird  dadurch  Rechnung  getragen,  dass  das  Er-
 messen  der  Zollstellen  in  bewährter  Verfahrensweise  mit
 einer Dienstvorschrift des BMF eingeschränkt wird.

 Solche  Dienstvorschriften  gibt  es  zu  allen  Rechtgebieten,  in
 denen  die  Zollstellen  Mitwirkungs-  und  Mitteilungspflich-
 ten  zu  erfüllen  haben.  Die  Dienstvorschriften  werden  über
 das  BMELV  mit  den  Bundesländern  abgestimmt  und  haben
 sich  seit  Langem  bewährt,  weil  sie  besser  geeignet  sind,  auf
 örtliche Besonderheiten Rücksicht zu nehmen.

 Zu Nummer 30  (§ 29 Absatz 1 Satz 2 – neu)

 Die  Bundesregierung  ist  mit  dem  Bundesrat  einig,  dass  im
 Rahmen  von  Tierseuchenausbrüchen  zu  prüfen  ist,  ob  von
 einer  „Notimpfung“  Gebrauch  gemacht  werden  kann.  Dies
 hat  die  Bundesregierung  in  Veranstaltungen  der  jüngeren
 Vergangenheit  (z.  B.  Deutscher  Tierärztetag  am  25.  und
 26.  Oktober  2012;  Kongress  des  Bundesverbandes  praktizie-
 render  Tierärzte  am  16.  und  17  November  2012)  nachdrück-
 lich  deutlich  gemacht.  Die  rechtlichen  Rahmenbedingungen
 zum  „Impfen  vor  Töten“  finden  sich  in  den  entsprechenden
 Bekämpfungsvorschriften.  Auch  wenn  die  Bundesregierung
 das  Anliegen  des  Bundesrates  teilt,  lehnt  die  Bundesregie-
 rung  eine  Ergänzung  des  §  29  ab,  da  die  Möglichkeit  der
 Notimpfung  grundsätzlich  gegeben  und  im  Rahmen  der  Ver-
 hältnismäßigkeit  von  Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen
 zu  prüfen  ist.  Insoweit  bedarf  es  keiner  gesonderten  Erwäh-
 nung im Gesetz.

 Zu Nummer 31  (Abschnitt 10)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  zu,  schlägt
 aber  aus  Gründen  der  Einheitlichkeit  im  Gesetz  folgende
 Formulierung vor:

 In  Abschnitt  10  ist  die  Überschrift  „Schlussvorschriften“
 durch  die  Überschrift  „Weitere  Befugnisse,  Schlussvor-
 schriften“ zu ersetzen.

 Folgeänderung

 Im  Inhaltsverzeichnis  ist  die  Angabe  „Schlussvorschriften“
 durch  die  Angabe  „Weitere  Befugnisse,  Schlussvorschrif-
 ten“ zu ersetzen.
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